
Geschäftliches..................................................... 4390

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zum Neuen Dienstrecht in Bayern
(Drs. 16/3200)
- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsanträge (s. a. Anlage 1)
von Abgeordneten der CSU- und der FDP-Frak-
tion auf den Drucksachen 16/3676, 16/3911 mit
3915, 4206 mit 4210, 4313 mit 4316, 4960 sowie
5420;
von Abgeordneten der SPD-Fraktion auf den
Drucksachen 16/3674, 16/3894 mit 3910, 4201,
4202, 4204, 4317 mit 4334, 4957, 4958 und
5001;
von Abgeordneten der Fraktion Freie Wähler
auf den Drucksachen 16/3663 mit 3665, 3888
mit 3892, 4211 mit 4213, 4308 mit 4311;
von Abgeordneten der Fraktion des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN auf den Drucksachen
16/3675, 16/3893, 4192 und 4193, 4305 mit 4307
und 4959;
sowie die interfraktionellen Änderungsanträge
auf den Drucksachen 16/5119, 5142 und
16/5143

Beschlussempfehlung des
Dienstrechtsausschusses (Drs. 16/5368)

Ingrid Heckner (CSU)..................... 4390 4391 4392
Stefan Schuster (SPD)............................ 4392 4394
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Prof. Dr. Georg Barfuß (FDP)........................... 4398
Staatsminister Georg Fahrenschon.................. 4399
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nung empfohlenen Änderungsanträgen (s. Anla-
ge 2) .................................................................... 4401

Beschluss zum CSU/FDP-Änderungsan-
trag 16/5420......................................................... 4401

Beschluss zum Gesetzentwurf 16/3200 i. d. Fas-
sung der Beschlussempfehlung 16/5368 und des
CSU/FDP-Änderungsantrags 16/5420 ................ 4402

Schlussabstimmung zum Gesetzentwurf 16/3200
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und des CSU/FDP-Änderungsantrags 16/5420 . . 4402

Erledigung der Änderungsanträge 16/3663, 3664,
3676, 3901, 3911 mit 3915, 4201, 4206 mit 4211,
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4329, 4960, 5119, 5142 und 5420 ...................... 4402

Erledigung der Nr. 6 c der Drs. 16/3674, der Nr. 5 b
der Drs. 16/3893, der Nr. 1 Satz 1 der Drs. 16/3905
und der Nr. 1 der Drs. 16/4332 ........................... 4402

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über
das Erziehungs- und Unterrichtswesen, des
Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes und
weiterer Vorschriften (Drs. 16/4707)
- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsanträge
von Abgeordneten der Fraktion Freie Wähler
auf den Drucksachen 16/4850 mit 4853;
von Abgeordneten der Fraktion des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN auf Drs. 16/4872

Beschlussempfehlung des Bildungsausschusses
(Drs. 16/5438)

Georg Eisenreich (CSU).......................... 4402 4403
Martin Güll (SPD).................................... 4405 4407
Karl Freller (CSU)............................................. 4407
Günther Felbinger (FW)................................... 4408
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Thomas Gehring (GRÜNE).............................. 4409
Renate Will (FDP).......................... 4412 4414 4415
Walter Taubeneder (CSU)................................ 4416
Margit Wild (SPD)............................................. 4417
Alexander Muthmann (FW).............................. 4418
Margarete Bause (GRÜNE)............................. 4419
Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle......... 4421 4424
Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD).......................... 4423

Beschluss zu den Änderungsanträgen 16/4850 mit
4853 und 16/4872................................................ 4424

Beschluss zum Gesetzentwurf 16/4707............... 4425

Namentliche Schlussabstimmung
zum Gesetzentwurf 16/4707................................ 4425

Bekanntgabe des Ergebnisses der namentlichen
Schlussabstimmung (s. a. Anlage 3) .................. 4428

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Änderung des Bayerischen Statistikgeset-
zes (Drs. 16/4810)
- Zweite Lesung -
Beschlussempfehlung des Kommunalausschusses
(Drs. 16/5418)

Andreas Lorenz (CSU)..................................... 4425
Reinhold Perlak (SPD)..................................... 4426
Joachim Hanisch (FW)..................................... 4426
Christine Kamm (GRÜNE)............. 4427 4428 4429
Dr. Andreas Fischer (FDP)............................... 4428
Staatssekretär Gerhard Eck............................. 4429

Beschluss............................................................. 4429

Schlussabstimmung............................................. 4430

Gesetzentwurf der Abgeordneten Margarete
Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u. a. und
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge
sowie deren Versorgung mit Wohnraum
(Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlAufnG)
(Drs. 16/1238)
- Zweite Lesung -

Beschlussempfehlung des Sozialausschusses
(Drs. 16/5264)

und

Gesetzentwurf der Abgeordneten Hubert
Aiwanger, Tanja Schweiger, Dr. Hans Jürgen
Fahn u. a. und Fraktion (FW)
über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge
sowie deren Versorgung mit Wohnraum und ih-
re Integration (Flüchtlingsaufnahme- und Integ-
rationsgesetz - FlAufnIntG) (Drs. 16/1601)
- Zweite Lesung -

Beschlussempfehlung des Sozialausschusses
(Drs. 16/5265)

und

Gesetzentwurf der Abgeordneten Franz Maget,
Isabell Zacharias, Christa Steiger u. a. und
Fraktion (SPD)
zur Änderung des Aufnahmegesetzes
(Drs. 16/2275)
- Zweite Lesung -

Beschlussempfehlung des Sozialausschusses
(Drs. 16/5266)

und

Antrag der Abgeordneten
Georg Schmid, Barbara Stamm., Joachim
Unterländer u. a. (CSU),
Thomas Hacker, Brigitte Meyer, Dr. Otto
Bertermann u. a. (FDP)
Bayerische Asyl- und Asylsozialpolitik zu-
kunftsorientiert und familiengerecht weiterent-
wickeln (Drs. 16/4774)

Beschlussempfehlung des Sozialausschusses
(Drs. 16/5296)

Renate Ackermann (GRÜNE)........ 4430 4441 4444
Dr. Hans Jürgen Fahn (FW)........... 4433 4442 4448
Angelika Weikert (SPD).................................... 4436
Bernhard Seidenath (CSU)............ 4438 4441 4442
Brigitte Meyer (FDP)....................... 4442 4444 4445
Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter 
Bauer (FW)....................................................... 4444
Staatsministerin Christine Haderthauer... 4445 4446

4447 4448
Christine Kamm (GRÜNE)............................... 4446

Beschluss zum GRÜNEN-Gesetzentwurf 16/1238. . .
4448

Beschluss zum FW-Gesetzentwurf 16/1601........ 4448

Beschluss zum SPD-Gesetzentwurf 16/2275...... 4449

Namentliche Abstimmung zum CSU/FDP-
Antrag 16/4774 ................................................... 4454
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Bekanntgabe des Ergebnisses der namentlichen
Abstimmung (s. a. Anlage 4) ............................... 4466

Gesetzentwurf der Abgeordneten Hubert Aiwan-
ger, Tanja Schweiger, Florian Streibl und Fraktion
(FW)
zur Regelung des Zugangs zu Informationen im
Freistaat Bayern (Bayerisches Informations-
freiheitsgesetz - BayIFG) (Drs. 16/3679)
- Zweite Lesung -
Beschlussempfehlung des
Verfassungsausschusses (Drs. 16/5398)

Florian Streibl (FW).......................................... 4449
Petra Guttenberger (CSU)................................ 4450
Horst Arnold (SPD)........................................... 4450
Susanna Tausendfreund (GRÜNE).................. 4451
Dr. Andreas Fischer (FDP)............................... 4452
Staatsminister Joachim Herrmann................... 4453

Beschluss............................................................. 4454

Gesetzentwurf der Abgeordneten Margarete
Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u. a. und
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
zur Stärkung der direkten Demokratie
Verbesserung des Volksentscheids
(Drs. 16/3936)
- Zweite Lesung -

Beschlussempfehlung des
Verfassungsausschusses (Drs. 16/5400)

und

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus
Rinderspacher, Franz Schindler, Helga Schmitt-
Bussinger u. a. und Fraktion (SPD)
zur Änderung des Landeswahlgesetzes
(Drs. 16/4015)
- Zweite Lesung -

Beschlussempfehlung des
Verfassungsausschusses (Drs. 16/5399)

und

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus
Rinderspacher, Dr. Linus Förster, Helga Schmitt-
Bussinger u. a. und Fraktion (SPD)
zur Änderung der Verfassung, des Landes-
wahlgesetzes und des Gemeinde- und Land-
kreiswahlgesetzes
(Absenkung des aktiven Wahlalters auf 16 Jah-
re bei Wahlen, Volksbegehren und Volksent-
scheiden sowie Bürgerbegehren und Bürger-
entscheiden) (Drs. 16/4039)
- Zweite Lesung -

Beschlussempfehlung des
Verfassungsausschusses (Drs. 16/5402)

Susanna Tausendfreund (GRÜNE).................. 4455
Reinhold Perlak (SPD)..................................... 4456
Petra Guttenberger (CSU)................................ 4458
Joachim Hanisch (FW)..................................... 4460
Dr. Andreas Fischer (FDP)............................... 4460
Dr. Linus Förster (SPD).................. 4461 4462 4463
Dr. Leopold Herz (FW)..................................... 4463
Prof. Dr. Michael Piazolo (FW)......................... 4463
Jörg Rohde (FDP)............................................ 4464
Staatsminister Joachim Herrmann................... 4464

Beschluss zum GRÜNEN-Gesetzentwurf 16/3936. . .
4466

Beschluss zum SPD-Gesetzentwurf 16/4039...... 4466

Namentliche Abstimmung zum SPD-Gesetzent-
wurf 16/4015........................................................ 4466

Bekanntgabe des Ergebnisses der namentlichen
Abstimmung (s. a. Anlage 5) ............................... 4482

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus
Rinderspacher, Helga Schmitt-Bussinger, Kathrin
Sonnenholzner u. a. und Fraktion (SPD)
Gesetz über den Ladenschluss im Freistaat
Bayern (Bayerisches Ladenschlussgesetz -
BayLadSchlG)
(Nächtliches Alkoholverkaufsverbot zur Ab-
wehr von alkoholbeeinflussten Störungen der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung während
der Nachtzeit und zum Schutz vor alkoholbe-
dingten Gesundheitsgefahren vor allem bei Ju-
gendlichen) (Drs. 16/4335)
- Zweite Lesung -

Beschlussempfehlung des
Wirtschaftsausschusses (Drs. 16/5404)
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und

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus
Rinderspacher, Helga Schmitt-Bussinger, Kathrin
Sonnenholzner u. a. und Fraktion (SPD)
Gaststättengesetz für den Freistaat Bayern
(Bayerisches Gaststättengesetz - BayGastG)
(Verbot alkoholfördernder Preisgestaltungen
zum Schutz vor alkoholbedingten Gesund-
heitsgefahren vor allem bei Jugendlichen und
zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung) (Drs. 16/4336)
- Zweite Lesung -

Beschlussempfehlung des
Wirtschaftsausschusses (Drs. 16/5405)

Inge Aures (SPD)............................................. 4466
Klaus Stöttner (CSU)............................... 4469 4470
Dr. Hans Jürgen Fahn (FW). . 4469 4474 4476 4480
Thorsten Glauber (FW)........................... 4470 4478
Ludwig Hartmann (GRÜNE)........... 4471 4473 4474
Harald Güller (SPD)......................................... 4473
Dr. Otto Bertermann (FDP).............................. 4474
Dr. Andreas Fischer (FDP)...................... 4475 4476
Helga Schmitt-Bussinger (SPD)....................... 4476
Julika Sandt (FDP).................................. 4477 4478
Erwin Huber (CSU)......................... 4478 4479 4480
Ludwig Wörner (SPD)...................................... 4479
Staatsminister Martin Zeil........................ 4481 4482
Kathrin Sonnenholzner (SPD).......................... 4482

Beschluss zum SPD-Gesetzentwurf 16/4335...... 4482

Beschluss zum SPD-Gesetzentwurf 16/4336...... 4482

Gesetzentwurf der Abgeordneten Margarete Bau-
se, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u. a. und Frak-
tion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
über den Vollzug der Untersuchungshaft in
Bayern - Bayerisches Untersuchungshaftvoll-
zugsgesetz (BayUVollzG) (Drs. 16/4010)
- Zweite Lesung -
Beschlussempfehlung des
Verfassungsausschusses (Drs. 16/5401)

Christine Stahl (GRÜNE)....... 4483 4485 4489 4490
Dr. Franz Rieger (CSU).................. 4484 4485 4486
Franz Schindler (SPD)..................................... 4486
Florian Streibl (FW).......................................... 4487
Dr. Andreas Fischer (FDP)...................... 4489 4490
Horst Arnold (SPD)........................................... 4490
Staatsministerin Dr. Beate Merk....................... 4491

Beschluss............................................................. 4492

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert
Aiwanger, Tanja Schweiger, Thorsten Glauber u.
a. und Fraktion (FW)
Pilotprojekt zur Reduzierung der elektromag-
netischen Strahlenbelastung durch Mobilfunk
initiieren (Drs. 16/4106)
Beschlussempfehlung des Umweltausschusses
(Drs. 16/5042)

Dr. Hans Jürgen Fahn (FW)............................. 4493
Dr. Otto Hünnerkopf (CSU)..................... 4494 4495
Harald Schneider (SPD).......................... 4494 4495
Dr. Martin Runge (GRÜNE).............................. 4495
Dr. Otto Bertermann (FDP)..................... 4496 4497
Christine Kamm (GRÜNE)............................... 4497
Staatssekretärin Melanie Huml........................ 4497

Beschluss............................................................. 4498

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u. a.
und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Zweite Münchner S-Bahn-Stammstrecke - Kein
Baubeginn vor Vorliegen aller Planfeststel-
lungsbeschlüsse (Drs. 16/4597)
Beschlussempfehlung des
Wirtschaftsausschusses (Drs. 16/5200)

Dr. Martin Runge (GRÜNE)... 4498 4500 4501 4502
4504

Dr. Otmar Bernhard (CSU)............. 4499 4500 4502
Dr. Paul Wengert (SPD).......................... 4501 4502
Prof. Dr. Michael Piazolo (FW)................ 4502 4503
Dr. Franz Xaver Kirschner (FDP)............ 4503 4504
Staatssekretärin Katja Hessel.......................... 4504

Namentliche Abstimmung.................................... 4504

Bekanntgabe des Ergebnisses der namentlichen
Abstimmung (s. a. Anlage 6) ............................... 4521

Antrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher,
Franz Schindler, Horst Arnold u. a. und Fraktion
(SPD)
Konsequenzen aus der Entscheidung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
(EGMR) zur Sicherungsverwahrung:
Verantwortungsvolle Wiedereingliederung si-
cherungsverwahrter Menschen (Drs. 16/4875)
Beschlussempfehlung des
Verfassungsausschusses (Drs. 16/5437)

Franz Schindler (SPD)............................ 4505 4507
Petra Guttenberger (CSU)................................ 4506
Bernhard Pohl (FW)................................ 4506 4507
Christine Stahl (GRÜNE)......................... 4507 4509
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Prof. Dr. Winfried Bausback (CSU).................. 4508
Dr. Andreas Fischer (FDP)............................... 4509
Staatsministerin Dr. Beate Merk....................... 4510

Beschluss............................................................. 4511

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus
Rinderspacher, Angelika Weikert, Diana
Stachowitz u. a. und Fraktion (SPD)
Kürzung des Schulgeldausgleichs für Schüler-
innen und Schüler der privaten Berufsfach-
schulen für Altenpflege und Altenpflegehilfe
sofort rückgängig machen! (Drs. 16/5027)

Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses
(Drs. 16/5442)

und

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten
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(Beginn: 9.00 Uhr)

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Guten Morgen,
liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich heiße Sie herzlich
willkommen. Ich bedanke mich noch einmal bei den
Organisatorinnen und Organisatoren unseres gestri-
gen Sommerfestes, das wirklich eine wunderbare
Sache gewesen ist. Vielen Dank auch an all diejeni-
gen aus dem Landtagsamt, die damit befasst waren.

(Allgemeiner Beifall)

Diejenigen, die jetzt hier sind, haben alles unfallfrei
überstanden, sodass wir mit unseren Beratungen be-
ginnen können.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 12 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200)
- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsanträge (s. a. Anlage 1)
von Abgeordneten der CSU- und der FDP-Fraktion
auf den Drucksachen 16/3676, 16/3911 mit 3915,
4206 mit 4210, 4313 mit 4316, 4960 sowie 5420;
von Abgeordneten der SPD-Fraktion auf den
Drucksachen 16/3674, 16/3894 mit 3910, 4201,
4202, 4204, 4317 mit 4334, 4957, 4958 und 5001;
von Abgeordneten der Fraktion Freie Wähler auf
den Drucksachen 16/3663 mit 3665, 3888 mit 3892,
4211 mit 4213, 4308 mit 4311;
von Abgeordneten der Fraktion des BÜNDNISSES
90/DIE GRÜNEN auf den Drucksachen 16/3675,
16/3893, 4192 und 4193, 4305 mit 4307 und 4959;
sowie die interfraktionellen Änderungsanträge auf
den Drucksachen 16/5119, 5142 und 16/5143

Wie ich sehe, wurden in den Ausschüssen jede
Menge Änderungsvorschläge, Wünsche und Anträge
beraten. Alles wird jetzt gemeinsam besprochen.

Ich eröffne die Aussprache. Im Ältestenrat wurde pro
Fraktion eine Redezeit von zehn Minuten vereinbart.
Erste Rednerin ist Frau Kollegin Heckner.

Ingrid Heckner (CSU): Sehr verehrter Herr Präsident,
liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin davon ausge-
gangen, dass dieses größte Gesetzeswerk, das der
Bayerische Landtag jemals beschlossen hat, in der
Zweiten Lesung vom Herrn Minister vorgetragen wird.

Wir haben uns seit Januar in meinem federführenden
Ausschuss sehr intensiv, sehr engagiert - das gilt für
alle Fraktionen - mit diesem Gesetzeswerk befasst.
Es wurde aufgrund der Föderalismusreform notwen-
dig. Für unsere bayerischen Beamten mussten neue

Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das betrifft
aber nicht nur ein Gesetzeswerk von fast 600 Seiten,
sondern immerhin auch die Arbeits-, Einkommens-
und Versorgungsbedingungen von 220.000 Beamtin-
nen und Beamten in unserem Freistaat.

Im Bundesland Hessen hat der Landtag das entspre-
chende Gesetz geschaffen, ohne dass irgendwelche
Verbände angehört worden wären. Bei uns in Bayern
ist das Gegenteil der Fall. Hier haben wir die Beschäf-
tigten angehört. Es wurde um weitere Verbesserun-
gen des Gesetzentwurfs der Staatsregierung gerun-
gen.

Das Gesetzeswerk steht unter dem Motto: "Leistung
stärker belohnen - Flexibilität fördern" Wir müssen
den demografischen Herausforderungen der Zukunft
gewachsen sein. Wir wollen im Freistaat Bayern auch
in Zukunft das haben, was wir derzeit schon mit Stolz
behaupten können, nämlich dass wir attraktiv sind
und die besten Köpfe des Landes haben, die zu dem
hohen wirtschaftlichen Erfolg in Bayern beitragen.

Das umfangreiche Gesetzespaket umfasst eine voll-
ständige Neuregelung des Laufbahn-, Besoldungs-
und Versorgungsrechts. Kernstück des Neuen Dienst-
rechts ist die Einführung einer durchgehenden
Leistungslaufbahn, durch welche die Flexibilität erhöht
und das Leistungsprinzip gestärkt werden soll. Wir
wollen in Zukunft die beiden Begriffe Beamte und
Leistung in der Öffentlichkeit noch viel stärker image-
bildend stets vor uns hertragen und mit Leben erfül-
len.

Um die Wichtigkeit der Leistungslaufbahn zu unter-
streichen, haben wir ein Leistungslaufbahngesetz ent-
wickelt. Dazu wird es keine eigene Verordnung mehr
geben. Vielmehr möchte der bayerische Gesetzgeber
bei der Ausgestaltung des Laufbahnrechts in den De-
tails mitreden. Wir haben dazu eine Evaluierung nach
zwei Jahren vorgesehen.

Auch im Besoldungsrecht gibt es erhebliche Struktur-
veränderungen. Durch den Wegfall des Besoldungs-
dienstalters, den uns die EU vorgegeben hat, haben
wir neue Strukturen mit den sogenannten Erfahrungs-
stufen schaffen müssen. Insbesondere haben wir die
Eingangsbesoldung für die niedrigen Einkommens-
gruppen durch Wegstreichen der unteren Stufen er-
höht und damit, was das Einkommen betrifft, der Le-
benssituation Rechnung getragen.

Selbstverständlich ist wegen der Fortschrittlichkeit des
Gesetzentwurfs der Staatsregierung dir, lieber Herr
Minister, ein herzlicher Dank dafür zu sagen, dass
hier zusammen mit den Verbänden wirklich Neues ge-
schaffen wurde. Vielen Dank auch an das Ministeri-
um, das uns stets Gesprächsbereitschaft angeboten
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hat, sodass wir am Schluss das Beste vorstellen kön-
nen. Trotzdem haben wir in Absprache und in Rück-
kopplung mit den Beschäftigten und den Fachverbän-
den noch Verbesserungen vorgenommen.

Eine konsequente Umsetzung der neuen Leistungs-
laufbahn war uns ein ganz besonderes Anliegen. Wir
haben aus diesem Grund eine Hürde von zehn Jah-
ren bei der erstmaligen modularen Qualifikation he-
rausgenommen, weil wir der Ansicht sind, dass junge
leistungsbereite Beamtinnen und Beamte vom ersten
Tag ihrer Dienstzeit an das Prinzip des lebenslangen
Lernens tatsächlich leben sollten.

Wir haben, um die Qualität zu sichern und trotzdem
die Flexibilität und die Bereitschaft, solche modularen
Qualifikationen auf sich zu nehmen, zu erhöhen, in
der Formulierung "Die Module müssen mit Prüfungen
und anderweitigen Erfolgsnachweisen bewertet wer-
den" das Wort "und" durch "oder" ersetzt. Was dem
Prinzip des lebenslangen Lernens ebenfalls Rech-
nung trägt, ist, dass wir hier in einem angemessenen
Umfang auch anderweitige Fortbildungen vorsehen.

Wir haben durchaus skeptische Anmerkungen des
Verbandes des höheren Beamten beim Leistungslauf-
bahnrecht angetroffen. Wir haben alles getan, um die
hohen Standards und die Qualität weiterhin zu si-
chern. Dies soll auch mithilfe des Landespersonalaus-
schusses geschehen. Das Niveau der Module, die
von den einzelnen Ministerien erstellt werden, soll
durch diesen Ausschuss abgesegnet werden.

Wir sind im öffentlichen Dienst sehr familienfreundlich.
Der öffentliche Dienst ist Wegbereiter dafür, dass Fa-
milie und Beruf miteinander vereinbart werden kön-
nen.

Um der Kritik zu begegnen, dass im öffentlichen
Dienst zu wenige Frauen in Führungspositionen sind,
haben wir im Laufbahnrecht eine entsprechende Än-
derung vorgenommen. Nunmehr können pro Kind
36 Monate Kindererziehungszeit auf die Laufbahn an-
gerechnet werden. Das Argument, Kindererziehungs-
zeiten seien laufbahnschädlich, kann dadurch nicht
mehr zum Tragen kommen.

Durch die Abkehr vom Besoldungsdienstalter, die ich
bereits angesprochen habe, kann es hier und dort
übergangsweise natürlich zu Veränderungen, wenn
nicht gar Verschlechterungen kommen. Aus diesem
Grund haben wir als CSU-Fraktion auf einer Über-
gangsregelung bestanden, die den Vertrauensschutz
gewährleistet.

Wir haben auch dem Anliegen unserer Referendarin-
nen und Referendare im Lehramt Rechnung getra-
gen. Diese sind durchweg schon etwas älter, haben

oft eine Familie zu versorgen, und die Referendarge-
hälter sind naturgemäß knapp bemessen. Wir haben
eine leichte Verbesserung dadurch eingeführt, dass
nicht mehr elf Stunden in der Ausbildung unentgeltlich
zu leisten sind, sondern nur noch zehn. Das heißt, es
wird eine Stunde mehr bezahlt. Unsere Fachlehrerin-
nen und Fachlehrer, die eine besondere Funktion
ausüben und bislang eine Zulage erhalten haben, er-
halten nun eine Amtszulage, weil es eine amtsprägen-
de Tätigkeit ist, wenn sie Fachberater sind, und weil
diese Tätigkeit in der Regel auf Dauer angelegt ist.
Ein Anliegen der Beschäftigten war auch, dass Real-
schulrektorinnen und -rektoren den Titel "Direktorin-
nen" und "Direktoren" tragen dürfen. Das ist eine
Gleichstellung mit anderen Schularten. Das war aus
unserer Sicht gerechtfertigt.

Wir haben ein weiteres Signal an unsere Justiz, die
Staatsanwaltschaften und Richter, gesetzt, indem wir
Veränderungen in der Ämterstruktur vorgenommen
haben, um der hohen Leistungsbereitschaft in diesem
Bereich unserer öffentlichen Verwaltung Rechnung zu
tragen; denn eine hohe Arbeitsbelastung ist durchaus
ein Merkmal der bayerischen Justiz. Gleichwohl
haben wir eine gleichbleibend hohe Qualität zu ver-
zeichnen. Ich sagte, Leistung solle sich lohnen. Wir
müssen Leistung honorieren. Aus diesem Grunde
haben wir festgelegt, dass Leistungsbezüge der Pro-
fessorinnen und Professoren, deren Grundgehaltssät-
ze in der neuen Gehaltsgruppe etwas höher liegen,
nicht gestrichen werden, um einen Ausgleich zu erzie-
len.

Wir haben in Zukunft eine riesengroße Herausforde-
rung zu bewältigen, nämlich die Versorgung unserer
Beamten. Wir haben einen sehr hohen Personalbe-
stand, wenn wir auch im Vergleich zu europäischen
Staaten nicht an der Spitze liegen. Gleichwohl müs-
sen wir zukunftsfähig sein. Aus diesem Grunde haben
wir die Beamtenversorgung dem Rentenrecht angegli-
chen. Wir werden die Lebensarbeitszeit schrittweise
auf 67 Jahre anheben. Wir haben jedoch die Kritik un-
serer Beschäftigten aufgenommen und eine Vielzahl
von Möglichkeiten geschaffen, wie man das Diensten-
de individuell gestalten kann, zum Beispiel durch An-
tragsruhestand oder Altersteilzeitregelungen. Wir sind
der Ansicht, dass auch unsere Beschäftigten einen
kleinen finanziellen Beitrag leisten sollen, wenn sie
früher aus dem Arbeitsleben scheiden wollen.

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Frau Kollegin.

Ingrid Heckner (CSU): Ich komme zum letzten Satz,
Herr Präsident. - Ich habe mich vorhin bei unserem
Minister und dem gesamten Ministerium bedankt. Ich
habe die berechtigte Hoffnung, dass auch in den
nächsten Monaten die Gesprächsbereitschaft vorhan-
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den ist; denn jetzt kommt die Ausgestaltung dieses
Gesetzes in Form von Verordnungen.

(Christa Naaß (SPD): Vor allem die Mittel!)

- Wir werden uns natürlich im Rahmen der Haushalts-
beratungen ausführlich über die Mittelzuweisungen
unterhalten müssen. - Das Neue Dienstrecht wird am
1. Januar 2011 in Kraft treten. Es wird entsprechend
der gesamtwirtschaftlichen Lage mit Leben erfüllt wer-
den müssen, wobei der Geist des Gesetzes beachtet
werden muss.

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Frau Kollegin,
ich bin sehr großzügig, aber Sie müssen zum Ende
kommen.

Ingrid Heckner (CSU): Wir alle wissen, dass wir dem
Steuerzahler gegenüber verantwortlich sind.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Nächster Red-
ner ist Herr Kollege Schuster. Bitte, Herr Kollege
Schuster.

Stefan Schuster (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind bei der
Zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Staatsregie-
rung zum Neuen Dienstrecht in Bayern. In den letzten
Wochen, Monaten und Jahren habe ich mir nicht vor-
stellen können, dass irgendwann der Tag kommt, an
dem dieser Gesetzentwurf in Zweiter Lesung beraten
wird. Der Gesetzentwurf hat einen Umfang von 600
Seiten. Alle haben viel Arbeit in die Formulierung die-
ses Gesetzentwurfs gesteckt. Ich nenne die Ministeri-
en und allen voran das Finanzministerium. Ich möchte
mich hier bei Herrn Hüllmantel und seinen Mitarbei-
tern zum einen für die Arbeit bedanken, die sie alle in
diesen Gesetzentwurf gesteckt haben, zum anderen
für die Geduld, die sie bei den Beratungen aufge-
bracht haben, wenn wir Abgeordnete die eine oder
andere Nachfrage gestellt haben.

Bedanken möchte ich mich auch bei den Verbänden,
die Hunderte von Petitionen und Stellungnahmen ein-
gebracht haben, die teilweise Berücksichtigung im
Gesetzentwurf gefunden haben. Stellvertretend für
alle Verbände bedanke ich mich bei Frau Voigt vom
DGB und Herrn Habermann vom Beamtenbund, der
heute der Debatte zuhört. Ganz besonders bedanken
möchte ich mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Landtagsamtes, die unsere Ausschuss-
vorlagen wirklich hervorragend vorbereitet, die Termi-
nierung nach Plan vorgenommen und Synopsen
erstellt haben, die es uns erleichtert haben, den Über-
blick über die verschiedenen Vorschläge der einzel-
nen Fraktionen zu behalten. Mein besonderer Dank

geht an die Büroleiterin des Ausschusses für Fragen
des öffentlichen Dienstes, Renate Spateneder. Be-
danken möchte ich mich auch bei unseren Fraktions-
mitarbeiterinnen und Fraktionsmitarbeitern, die uns
unterstützt und Änderungsanträge auf den Weg ge-
bracht haben. Ich habe die Anträge gezählt. Die Frei-
en Wähler haben 19 Änderungsanträge eingebracht,
die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN
über 20 Änderungsanträge und meine Fraktion, die
SPD-Fraktion, über 50 Änderungsanträge.

(Beifall bei der SPD)

Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass sich diese
Änderungsanträge im Gesetzentwurf wiederfinden.

(Beifall bei der SPD)

Leider fanden von den gesamten Oppositionsanträ-
gen nur vier oder fünf die Zustimmung der Mehrheit
des Hauses. Deshalb werden wir von der SPD-Frakti-
on diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen können;
denn gemessen an den selbstgestellten Ansprüchen
ist das Dienstrecht in Bayern nur zum Teil als gelun-
gen zu bezeichnen. Aus unserer Sicht fehlt die soziale
Ausgewogenheit.

(Beifall bei der SPD)

Das Kernelement zur Honorierung von Leistungen soll
die Beförderung bleiben. In der Besoldungsordnung
wurden zwar Beförderungsämter geschaffen, vor
allem für Lehrerinnen und Lehrer an Grund-, Haupt-
und Realschulen; gleichzeitig wurden im Schuldienst
aber die konkreten Funktionen, für die ein höheres
Amt einzurichten war, aus der Besoldungsordnung
gestrichen. An ihre Stelle tritt künftig eine Einzelent-
scheidung. Die Zahl der Beförderungsämter ist damit
mehr als zuvor vom Haushalt, also von der Kassenla-
ge, abhängig. Der Einstieg in das Grundgehalt soll im
Ergebnis wie bisher erfolgen. Die Einstufung nach
dem Besoldungsdienstalter wird jedoch durch die Ein-
stufung nach Dienstalter ersetzt. Dies führte zu erheb-
lichen Protesten der Anwärterinnen und Anwärter, die
ihre Ausbildung unter anderen Voraussetzungen be-
gonnen hatten. Deshalb war es richtig, fraktionsüber-
greifend eine Übergangsregelung zu schaffen. Aller-
dings müssen künftige Jahrgänge Einbußen in der
Größenordnung von im Durchschnitt 300 Euro hin-
nehmen, wenn sie nicht sofort Beamte werden. Vor
allem in technischen Laufbahnen sind damit Personal-
gewinnungsprobleme, wie sie durch den Tarifvertrag
der Länder und den TVöD bereits auftreten, zu erwar-
ten. Auch hier sind künftig Einzelentscheidungen
nötig.

Ich war vor zwei Tagen bei einer Besprechung der
Personalräte und der Chefs der Berufsfeuerwehren.
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Diese machen sich Gedanken darüber, wie es mit der
modularen Qualifikation weitergeht und wie die Aus-
bildungsrichtlinien umgestaltet werden müssen. Eines
der Hauptthemen war die Nachwuchsgewinnung. Man
macht sich inzwischen Gedanken darüber, ob man
die Beamtenanwärter während der Ausbildung weiter-
hin nach der Beamtenbesoldung bezahlen soll oder
ob die Anwärter in den Tarifbereich überwechseln sol-
len, damit sie nach dem TVöD bezahlt werden kön-
nen, weil man sonst wegen der geringen Anwärterbe-
züge keinen Nachwuchs mehr bekommt.

Ausdrücklich begrüßen wir von der SPD-Fraktion die
Aufwertung der ersten Qualifikationsebene des bishe-
rigen einfachen Dienstes. Der Verzicht auf die Besol-
dungsgruppe A 2 sowie die Überleitung der Beamtin-
nen und Beamten dieser Fachlaufbahnen in
ausnahmslos höhere Ämter mit verbesserter Bezah-
lung sind ein wichtiger Schritt für die Attraktivität die-
ses Dienstbereichs. Ebenso positiv sehen wir, dass
für diese Personen zusätzliche Stufen in die Gehalts-
tabelle eingefügt wurden, die eine Gehaltsverbesse-
rung und eine höhere Versorgung ermöglichen.

Die Steigerung der flexiblen Leistungselemente ist
hingegen aus unserer Sicht weniger gut gelungen.
Der leistungsabhängige Aufstieg in den Stufen wird
ein Bürokratiemonster erzeugen. Für über 200.000
Beamtinnen und Beamte bedarf es nun einer positi-
ven Feststellung, dass sie oder er vorrücken darf. Die
Latte wird gleichzeitig so hoch gelegt, dass sie ver-
mutlich nur von ganz wenigen gerissen werden dürfte.
Konsequenter wäre es gewesen, dem bisherigen
Bundesrecht zu folgen und durch eine negative Fest-
stellung in Fällen, die nicht einmal den durchschnittli-
chen Anforderungen genügen, eine Möglichkeit einzu-
richten. Das hätte uns viel Bürokratismus erspart.

Völlig neu ist das Leistungslaufbahngesetz. Die Redu-
zierung der rund 300 Einzellaufbahnen auf sechs
Fachlaufbahnen ist gut und richtig und entspricht den
praktischen Bedürfnissen. In der Leistungslaufbahn
gibt es künftig nur noch eine Laufbahn, auf die her-
kömmliche Einteilung in vier Laufbahngruppen wird
verzichtet. Der Grundgedanke des leistungsorientier-
ten Aufstiegs in dieser Leistungslaufbahn ist vielver-
sprechend. Entscheidend für den Erfolg und die Ak-
zeptanz wird jedoch sein, wie die modulare
Qualifikation, die zur Überwindung der Qualifikations-
ebenen absolviert werden muss, aussehen wird. Da
sind wir sehr gespannt, was in den nächsten Monaten
in den Ministerien entwickelt wird. Das alles steht
heute noch nicht fest und muss natürlich kritisch beo-
bachtet werden. Der im Leistungslaufbahngesetz fest-
geschriebenen Evaluation nach Ablauf von zwei Jah-
ren wird sich die SPD-Fraktion jedenfalls mit großem
Interesse widmen.

In diesem Zusammenhang ist aber zu bedauern, dass
das Prinzip der Personalentwicklung im neuen Leis-
tungslaufbahngesetz nicht ausdrücklich verankert
wurde. Die SPD hat hier in einem Änderungsantrag,
der leider nicht Ihre Zustimmung fand, einen Mindest-
bestand an Maßnahmen und Instrumenten genannt.
Ob es genügt, den Landespersonalausschuss zum
ressortübergreifenden Kompetenzzentrum für Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen und Innovationen zu er-
nennen und bei Bedarf durch ein externes Mitglied mit
Erfahrung in Personalentwicklung zu verstärken, darf
aus unserer Sicht bezweifelt werden. Personalent-
wicklung ist Aufgabe der Behördenleitung und ihrer
Führungskräfte.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Im neuen bayerischen Versorgungsrecht werden
diese bewährten Grundsätze im Wesentlichen fortge-
führt und behutsam modernisiert. Erfreulich ist, dass
sich alle Fraktionen für eine Erhaltung der Ergän-
zungszuschläge für Kindererziehungszeiten ausge-
sprochen haben. Der Gesetzentwurf der Staatsregie-
rung wurde entsprechend ergänzt. Die dadurch
ausgelösten Mehrkosten sind gesellschaftspolitisch
motiviert und gut angelegt, wenn auch Beamtinnen
und Beamte, die ihre Kinder erziehen, für ihre Versor-
gung etwas gutgeschrieben kriegen.

Im Statusrecht werden die Altersgrenzen für den Ru-
hestand stufenweise um zwei Jahre angehoben. Er-
freulich ist es deshalb, dass ein vorzeitiger Antrag auf
Ruhestandsversetzung weiterhin mit 64 Jahren, bei
der Polizei und den anderen Vollzugsdiensten mit
62 Jahren und für Schwerbehinderte weiterhin mit
60 Jahren möglich bleibt. Dieses Privileg müssen die
Beamtinnen und Beamten allerdings mit Abschlägen
auf ihre Versorgung erkaufen. Zu kritisieren ist in die-
sem Zusammenhang, dass die Bayerische Staatsre-
gierung den alternativen Weg zu Versorgungskürzun-
gen, nämlich die Versorgungslasten nachhaltig und
zukunftssicher über einen Versorgungsfonds zu finan-
zieren, kurzfristig bereits wieder verlassen hat. Es ist
den Beamtinnen und Beamten des Freistaates nicht
anzulasten, dass sie im Alter Versorgung beanspru-
chen. Es ist vielmehr fahrlässig, dass die Finanzie-
rung dieser Anwartschaften einfach auf künftige Ge-
nerationen verschoben wurde und dass mit diesem
Versäumnis jetzt auch Einschnitte bei den Betroffenen
begründet werden.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Bedauerlicherweise ist es uns auch nicht gelungen,
die Anrechnung von Rentenzeiten auf langjährige
Dienstzeiten zu erreichen. Auch dies benachteiligt die
Späteinsteiger in den öffentlichen Dienst und damit
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gerade die Spezialisten, die in unseren Verwaltungen,
zum Beispiel in der Gewerbeaufsicht, dringend ge-
braucht werden. Die Mitnahmefähigkeit von Versor-
gungsanwartschaften ist auch in diesem Gesetzes-
werk leider ungelöst geblieben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich merke, meine
Zeit läuft ab.

(Zurufe von der CSU: Ah!)

- Meine Redezeit natürlich.

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: So schlimm ist
es nicht. Es geht nur um die Redezeit.

Stefan Schuster (SPD): Es gäbe noch einige Verbes-
serungen im Personalvertretungsrecht, das in das
Neue Dienstrecht leider auch nicht eingearbeitet
wurde. Lassen Sie mich aber zum Schluss noch eini-
ge grundsätzliche Gedanken anfügen: Gerade in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten wird der öffentliche
Dienst gerne als ein privilegierter Sektor gesehen, der
nicht zu leiden hat. Das ist absolut nicht der Fall. Die
Einkommensschere in vergleichbaren Positionen klafft
gegenüber der freien Wirtschaft weit auseinander.

Herr Kollege Pschierer, schön, dass Sie da sind. Die-
ses Thema hatten wir in einer Aussprache schon ein-
mal. Damals haben Sie mich kritisiert und gefragt, wie
ich denn zu diesen Zahlen käme. Ich habe Ihnen
dann einen Brief in das Ministerium geschickt, in dem
ich Ihnen aufgezeigt habe, wie die Schere auseinan-
derklafft. Leider habe ich nach nunmehr einem Drei-
vierteljahr bis heute keine Antwort bekommen. Ich
habe gehört, dass ein Brief in Vorbereitung war, der
Ihnen persönlich nicht gefallen hat. Aber vielleicht be-
komme ich irgendwann noch einen Brief.

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Herr Kollege
Schuster, vielleicht noch ein Schlussgedanke, dann
ist die Zeit um.

Stefan Schuster (SPD): Okay. Ich komme zum Ende.
- Wie gesagt, wir können diesem Gesetzentwurf nicht
zustimmen, nachdem fast alle Änderungsanträge ab-
gelehnt wurden.

(Zurufe von der CSU: Ah!)

Ich möchte auch gleich sagen: Wenn diese Dienst-
rechtsreform wirklich greifen soll, dann muss sie auch
mit finanziellen Mitteln ausgestattet werden.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Da haben wir von der SPD-Fraktion die größten Be-
denken, wenn wir in die Zukunft schauen und an den
Doppelhaushalt 2011/2012 denken.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Ich weiß, dass
es ein umfangreiches Gesetzeswerk ist, das auch
Würdigung und intensive Aussprache verdient. Aber
wir haben nun mal miteinander die zehn Minuten ver-
einbart. Ich bitte darum um Verständnis dafür, dass
ich das hier irgendwie einhalten möchte.

Nächster Redner ist der Herr Kollege Meyer. Bitte
schön, Herr Kollege Meyer.

Peter Meyer (FW): Herr Präsident, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, ich begrüße Sie zu dieser erweiterten Aus-
schusssitzung zum Neuen Dienstrecht.

(Harald Güller (SPD): Die SPD ist fast komplett!)

Mit zunehmender Ordnungszahl auf der Rednerliste
wird so mancher Gedanke, der im Konzept steht, für
die Zuhörer vielleicht nicht mehr so interessant. Aber
lassen Sie mich am Anfang zunächst an den Dank
des Kollegen Schuster an alle Beteiligten, an die Kol-
leginnen und Kollegen im Ausschuss, an die Mitarbei-
ter im Landtagsamt und auch an die Verbände an-
schließen, die natürlich ihre Forderungen aufgestellt
haben, aber stets auch Ratgeber waren. Herzlichen
Dank. Auch Frau Heckner hat ihren Dank ausgespro-
chen.

Dass die Föderalismusreform richtig ist, will ich hier
nicht infrage stellen. Unter dieser Prämisse war es
richtig, ein eigenes bayerisches Dienstrecht zu schaf-
fen. Ob es tatsächlich Sinn macht, dass wir dann in
Deutschland ein aufgesplittetes Dienst- und Besol-
dungsrecht haben, ist eben die andere Frage. Aber
ich denke, die bayerischen Beamtinnen und Beamten
werden darunter nicht zu leiden haben, weil ich aus-
drücklich anerkenne, dass hier der bayerische Dienst-
herr natürlich im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit
grundsätzlich gute Voraussetzungen bietet.

Einer der Kernpunkte ist die Leistungsorientierung.
Ich sage das heute nicht zum ersten Mal. Die Leis-
tung im öffentlichen Dienst ist nicht neu, auch das
muss immer wieder festgestellt werden. Es ist nicht
so, dass die Beamten erst ab 1. Januar etwas arbei-
ten müssen; sie haben in den letzten Jahren immer
schon sehr viel geleistet und dafür nicht immer den
äquivalenten Dank des Dienstherrn bekommen.

Die Zahl der Änderungsanträge hat der Herr Kollege
Schuster dankenswerterweise schon genannt. Auch
wir hätten uns hier sicherlich mehr als die genannten
fünf Änderungsanträge, die beschlossen worden sind,
gewünscht. Aber unter dem Strich werden wir heute
dem Neuen Dienstrecht zustimmen; denn es ist nicht
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so, dass man nicht irgendwann später noch Verbes-
serungen einbauen könnte.

(Christa Naaß (SPD): Sie sind Optimist!)

- Frau Kollegin, ich bin immer Optimist, sonst macht
es keinen Spaß.

Wir von Oppositionsseite haben nicht alles erreichen
können. Ich darf an die Kolleginnen und Kollegen auf
dieser Seite gerichtet hinzufügen: Ich habe im Aus-
schuss auch einmal allein gegen alle stimmen dürfen.
Da habt auch ihr unsere Änderungen nicht mitgetra-
gen, aber sei es drum.

(Zuruf der Abgeordneten Christa Naaß (SPD))

- Ich habe es für sinnvoll empfunden, das eben an-
ders als ihr alle zu machen.

Welche Änderungsanträge hätte ich gerne gesehen?
Bloß ein paar Beispiele hierzu; insofern halte ich die
Neuregelung tatsächlich für teilweise inkonsequent:

Begonnen hat es - das war ein Antrag aller drei Oppo-
sitionsfraktionen - mit der Lehrerbesoldung an Grund-
und Hauptschulen. Da wurde mir zum Beispiel vorge-
worfen, ich würde mich vor die Karren irgendwelcher
Verbände spannen lassen. Nein, ich habe damals im
Ausschuss gesagt: Als Gesetzgeber müssten wir ein-
mal klären, ob die Ausbildungen der Lehrer gleichwer-
tig sind. Wenn ja, dann ist es ein Gebot der Rechts-
staatlichkeit, dass die Grund- und Hauptschullehrer
auf Besoldungsstufe A 13 im Eingangsamt angeho-
ben werden. Wenn nein, dann ist es kein Gebot der
Rechtsstaatlichkeit. Diese Grundsatzdebatte wurde
ausdrücklich abgelehnt. Frau Kollegin Heckner, ich
darf Sie zitieren: "Wir sind nicht hier, um eine Struktur-
debatte zu führen, sondern um über Änderungsanträ-
ge abzustimmen."

(Christa Naaß (SPD): Na ja!)

Das war eine, wie ich finde, etwas lockere Bemer-
kung. Ich bin richtig froh, Frau Heckner, dass Sie nicht
noch weiter differenziert und etwa gesagt haben: Wir
sind dazu da, um Anträge der CSU abzunicken und
die der Opposition abzulehnen.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Insofern danke ich Ihnen für die etwas weniger aus-
führliche Differenzierung.

Meine Damen und Herren, als Gesetzgeber hätte ich
mir tatsächlich manchmal eine ausführlichere Diskus-
sion gewünscht. Die ist leider nicht geführt worden.
Wir hätten uns auch gewünscht, beispielsweise im
technischen mittleren Dienst, dass das, was den

Flussmeistern mit dem Segen von CSU und FDP
recht ist, den Lebensmittelüberwachungsbeamten und
den Hygieneinspektoren billig sein sollte.

(Beifall bei Abgeordneten der Freien Wähler)

Wir haben eine Riesenbaustelle bei den Gerichtsvoll-
ziehern. Da ist es auch ein Haushaltsproblem und
nicht unbedingt ein Problem des Neuen Dienstrechts.
Da fehlen Stellen, und zwar Stellen, die merkwürdi-
gerweise gestrichen wurden, obwohl wir die Zahl von
Gerichtsvollziehern und Bezirken haben. Wir haben
also weniger Stellen als Gerichtsvollzieher. Das kann
so nicht weitergehen.

Wir haben in der Justiz die Ergänzung, die Änderung,
die teilweise Stellenanhebung durch die neue Kon-
struktion, gemessen an der Zahl der Mitarbeiter bei
den Gerichten und Staatsanwaltschaften, begrüßt und
mitgetragen. Aber auch hier, meine Damen und Her-
ren, fehlt es an der Konsequenz: Denn wenn es in der
ordentlichen Justiz richtig ist, frage ich: Warum wird
es dann in den Fachgerichtsbarkeiten, die entspre-
chend strukturiert und entsprechend leistungsfähig
sind, nicht gemacht? Da kommt dann wieder das Ar-
gument - und das kam auch bei den Grundschulleh-
rern -: Wer soll das bezahlen?

Meine Damen und Herren, wenn wir uns als Gesetz-
geber über die Voraussetzungen für die Einstufung
von Ämtern unterhalten, dann kann die Frage nach
den Kosten nicht richtig sein. Diese Frage müssen wir
uns dann meinetwegen im Haushaltsausschuss stel-
len. Aber bei dieser von mir immer vermissten Grund-
strukturdebatte kann das Geld kein rechtsstaatliches
Argument sein, denn wir haben das rechtsstaatliche
Gebot der Gleichbehandlung.

Meine Damen und Herren, es gäbe noch sehr viel zu
sagen. Herr Präsident, Sie haben vorhin beim Kolle-
gen Schuster die Einhaltung der Redezeit angemahnt.
Wir haben natürlich sehr lange diskutiert. Das muss
heute nicht noch einmal ausgewalzt werden. Aber ich
hätte mir teilweise im Ausschuss, wie gesagt, weitere
Diskussionen gewünscht.

Grundsätzlich sind wir mit diesem Neuen Dienstrecht
in Bayern im öffentlichen Dienst gut aufgestellt. Leis-
tung kann und darf belohnt werden. Es geht darum,
gute Mitarbeiter zu fördern. Das wollen wir alle unter-
stützen. Wer gut ist, darf nicht - jetzt übertreibe ich
einmal - an seinem Grundschulzeugnis gemessen
werden und hängen bleiben. Man muss flexibler sein.
Gute Leute müssen gefördert werden und dann auch
in andere Qualifikationsebenen kommen dürfen. Das
ist ein zentrales Element, das wollen wir unterstützen.
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Richtig ist, Kollege Schuster, das muss mit den nöti-
gen Mitteln ausgestattet werden. Die Dienstrechtsre-
form, die wir heute hoffentlich,

(Christa Naaß (SPD): Da bestehen große Zwei-
fel!)

wir stimmen jedenfalls zu, verabschieden, bietet gute
Ansätze dafür. Im Haushalt müssen dann auch noch
beim Staat und bei den Kommunen entsprechende
Mittel vorhanden sein. Wie gesagt: Ein Gesetz ist
immer verbesserungswürdig und verbesserungsfähig.
Gehen wir intensiv in die Evaluation - schönes neues
Deutsch - und bringen wir in den kommenden Jahren
noch die wichtigen und richtigen Änderungen endgül-
tig ein.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Nächster Red-
ner ist Kollege Sprinkart.

Adi Sprinkart (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen
und Kollegen! Über den Umfang des Neuen Dienst-
rechts wurde von den Vorrednern schon viel gesagt.
Ich möchte mich ausdrücklich dem Dank der Vorred-
ner an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Fi-
nanzministeriums und der Landtagsverwaltung an-
schließen.

In die mehr oder weniger ausgeprägten Lobgesänge
auf das Neue Dienstrecht werde und kann ich nicht
einstimmen. Auf die Gründe werde ich im Einzelnen
noch eingehen.

(Zuruf von der CSU: Oha!)

- Enttäuscht, ich weiß.

In meiner Zeit als Abgeordneter in diesem Bereich -
und das sind doch schon einige Jahre - ist dieses Ge-
setz das erste, dessen Entstehen wirklich transparent
war. Das will ich ausdrücklich lobend erwähnen.
Durch diese Transparenz konnte ich auch gut verfol-
gen, wie sich dieses Gesetz entwickelt hat. Entschei-
dendes Ziel dieses Gesetzes ist eine stärkere Leis-
tungsorientierung, wobei Übereinstimmung darüber
bestand und besteht, dass die Beförderung das Kern-
element der Honorierung der Leistung sein soll.

Aus diesem Grund wurden im Vorfeld der Dienst-
rechtsreform auch circa 18.000 Stellenhebungen im
Doppelhaushalt geschaffen, davon die Hälfte funkti-
onslose Beförderungsmöglichkeiten für Grund-,
Haupt- und Realschullehrerinnen und -lehrer und die
andere Hälfte für die Mitarbeiter in der allgemeinen
Verwaltung.

Von den Stellenhebungen ist praktisch ein Viertel um-
gesetzt. Das andere Viertel soll zum 1. Januar 2011
kommen und der Rest, also die zweite Hälfte, sollte
eigentlich im Doppelhaushalt 2011/2012 verankert
werden. Denn das wurde den Beamtinnen und Beam-
ten zugesagt. Aber ich habe so den Eindruck, die Be-
amtinnen und Beamten glauben angesichts der Haus-
haltslage selber nicht mehr, dass die zweite Hälfte
kommen wird, und beim Beamtenbund hat der Fi-
nanzminister auch schon dezent auf die Situation hin-
gewiesen.

Wenn wir die zweite Hälfte allerdings nicht umsetzen -
das muss uns klar sein -, haben wir die Situation,
dass wir, wenn ich das etwas flapsig sagen darf, die
Häuptlinge befördern und die Indianer nur zur Hälfte.
Das gilt zumindest für den Lehrerbereich. Hier haben
wir aus Gründen des Abstandsgebots die Schulleiter-
innen und Schulleiter höher eingestuft - diese Einstu-
fung muss nach Inkrafttreten des Gesetzes umgesetzt
werden -, während wir bei den "Indianern" - ich bleibe
wieder bei den Lehrern - zwar ein Beförderungsamt
A 12 Z und A 13 eingeführt haben, aber es steht nir-
gendwo, wie viele Beamtinnen und Beamte das errei-
chen werden. Froh werden auf alle Fälle diejenigen
sein, die in der ersten Runde der Beförderung dabei
sind; das kann man ihnen nicht mehr nehmen.

Stärkere Leistungsorientierung soll neben den Stel-
lenhebungen auch im schnelleren Vorrücken von leis-
tungsstarken Beamtinnen und Beamten in der Leis-
tungsstufe zum Ausdruck kommen. Aus unserer Sicht
ist das absolut begrüßenswert. Allerdings muss man
auch hier sehen, wie das in der Praxis umgesetzt wird
und wie hoch die Messlatte für das schnellere Vorrü-
cken gelegt wird.

Die absolute Überraschung bei der Vorstellung der
Eckpunkte vor zwei Jahren und gewissermaßen auch
das Highlight war die Abschaffung der Laufbahngrup-
pen und die Bildung einer einheitlichen Leistungslauf-
bahn mit verschiedenen Einstiegsebenen. Das klingt
vielversprechend, meine Damen und Herren, und
damit wurden bei den Beschäftigten sicher hohe Er-
wartungen geweckt. Die Schaffung einer einheitlichen
Leistungslaufbahn kam deshalb überraschend, weil
man beim Fachsymposium im Vorfeld zum Bereich
Laufbahnbericht den Eindruck gewinnen konnte, Mi-
nisterium und Beamtenbund seien sich darin einig,
dass die Laufbahngruppen erhalten bleiben müssen,
wenn auch nicht unbedingt vier Laufbahngruppen.

"Einheitliche Leistungslaufbahn" hört sich gut an, ent-
puppt sich allerdings als alter Wein in neuen Schläu-
chen. Die Laufbahngruppen wurden offiziell abge-
schafft, an deren Stelle wurden neue
Qualifizierungsebenen geschaffen. Für den Aufstieg
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über die Laufbahngrenzen oder Qualifizierungsebe-
nen hinweg ist jetzt nicht mehr der Landespersonal-
ausschuss verantwortlich, sondern es sind die einzel-
nen Ressorts. Aus zentralen Prüfungen wurden
modulare Qualifizierungsmaßnahmen. Dank der
Transparenz, muss man fairerweise sagen, war gut
zu verfolgen, wie die Messlatte in Form dieser Qualifi-
zierungsmaßnahmen und -prüfungen mit jedem Ent-
wurf ein Stück weit höher gelegt wurde. Es ist auch
nicht so, dass man einfach mit dem ersten Training
zum Überspringen der Messlatte beginnen darf. Nein,
für diese Qualifizierungsmaßnahmen muss man vom
Dienstvorgesetzten vorgeschlagen werden. Da ganz
offensichtlich gigantische Angst herrscht, dass einige
Leistungsträger zu früh in Form kommen und das
System sprengen, dürfen die Besten erst nach zehn
Jahren über die Messlatte springen. Meine Damen
und Herren, so habe ich mir Leistungsorientierung
nicht vorgestellt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Diese eigentlich bedauerliche Entwicklung blieb auch
der Basis der Beamtenschaft nicht verborgen. Wenn
Sie mit den Beamtinnen und Beamten vor Ort spre-
chen, werden Sie feststellen, dass sie nur eine gerin-
ge Hoffnung in eine stärkere Leistungsorientierung
setzen,

(Zuruf des Abgeordneten Reinhard Pachner
(CSU))

wie ganz offensichtlich der Kollege Pachner.

Ich finde das ausgesprochen schade, weil wir hier
eine große Chance verspielt haben.

Noch etwas wurde bei den Beratungen deutlich: Wir
haben uns akribisch mit der Einstufung von neuen
Richtern und Staatsanwälten befasst. Da wurde fast
jedes Amtsgericht separat behandelt, wenn ich das
übertreibend so sagen darf. Das ist aus unserer Sicht
auch in Ordnung, aber um die Eingangsämter des
mittleren und des gehobenen Dienstes haben wir uns
nicht gekümmert. Hier wurden alle unsere Anträge,
mehr Gerechtigkeit zu schaffen, von den Regierungs-
fraktionen abgelehnt.

Damit wäre ich bei den eindeutigen Verlierern dieser
Dienstrechtsreform. Inzwischen trauen sich auch klei-
nere Verbände zu sagen, dass man auf sie keine
Rücksicht genommen hat. Sie sind deshalb Verlierer,
weil sie nach Umwandlung der Altersstufen in Leis-
tungsstufen zum Teil ganz erheblich schlechter einge-
stuft werden. Ich will das an einem Extrembeispiel
festmachen, nämlich den technischen Beamten, den
Diplom-Ingenieuren (FH). Bei diesen werden vermut-
lich über 90 % der Beamtinnen und Beamten nach

dem neuen Dienstrecht deutlich schlechter eingestuft
als nach dem alten Dienstrecht, und das macht bis zu
600 Euro im Monat aus im Vergleich zum Status quo.

(Ingrid Heckner (CSU): Wie ist es bei A 4?)

Auch Weiterentwicklungen bei den Bildungsgängen
und Bildungsabschlüssen, die ihren Niederschlag bei
der Festlegung des Eingangsamtes finden müssten,
blieben unberücksichtigt. Die Verlierer sind in Zukunft
vor allem diejenigen Beamtinnen und Beamten, die
ihre Ausbildung außerhalb des öffentlichen Dienstes
machen und bei denen zum Teil auch noch berufliche
Praxis für die Ausübung des Amtes vorgeschrieben
ist.

Nicht einmal die die Volksschullehrer diskriminierende
Formulierung, dass sie zum höheren Dienst gehören,
aber als einzige Ausnahme nur in A 12 eingestuft wer-
den, konnte gestrichen werden. Hier hätte es die For-
mulierung "in der Regel" genauso getan. Das hätte
nichts gekostet, hätte aber zumindest bestimmte Hoff-
nungen bei den Lehrern bestehen lassen.

Bester Beleg dafür, dass diese Schlechterstellung vie-
ler - nicht aller - Beamten in diesem Bereich kommen
wird, ist die Tatsache, dass Sie hier eine quasi als
Vertrauensschutz deklarierte Übergangsregelung ge-
troffen haben, wobei wir bei genauem Hinsehen fest-
stellen müssen, dass es sich hier vielleicht um eine
Übergangsregelung, aber sicher nicht um Vertrauens-
schutz handelt, weil selbst die Anwärter, die unter
diese Regelung fallen und ab dem 01.01.2011 als Be-
amte übernommen werden, in der Regel schlechter
gestellt werden als nach dem Status quo.

Kolleginnen und Kollegen, was wir ausdrücklich mit-
tragen, ist die Anhebung der Altersgrenze. Ich denke,
hier darf es keinen Sonderstatus für die Beamtinnen
und Beamten geben. Wenn die Altersgrenze im Tarif-
bereich nach oben gesetzt wird, ist es meines Erach-
tens selbstverständlich, dass das Gleiche bei den Be-
amtinnen und Beamten passiert, auch wenn ich
durchaus Verständnis für den Unmut der Betroffenen
habe. Aber schließlich haben wir das für uns Abge-
ordnete im Landtag auch getan.

Damit nicht der Eindruck entsteht, alles an dieser
Dienstrechtsreform sei schlecht, nenne ich auch Be-
reiche, die ausdrücklich zu loben sind. Ich habe schon
die zusätzlichen Beförderungsstellen, die Umwand-
lung der Altersstufen in Leistungsstufen und das ver-
meintlich schnellere Fortkommen in diesen Leistungs-
stufen als Leistungsanreiz genannt. Weiter nenne ich
die Abschaffung der Besoldungsgruppe A 2 und die
Zusammenfassung von 300 Einzellaufbahnen in
sechs Fachlaufbahnen, die die Besoldung der Beam-
tinnen und Beamten doch deutlich überschaubarer
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und transparenter macht. Ausdrücklich hervorzuhe-
ben ist, dass aus der Leistungslaufbahnverordnung
ein Leistungslaufbahngesetz geworden ist, sodass
das Parlament in diesem Fall ein echtes Mitsprache-
recht hat. Ausdrücklich erwähnen möchte ich noch die
Verbesserung bei der Anrechnung von Erziehungszei-
ten vor allem für Beamtinnen - ich sage einmal, Be-
amte werden das wohl eher selten in Anspruch neh-
men -, wobei wir hier auf der Skala nach oben noch
deutlich Spielraum haben.

Meine Damen und Herren, wir lehnen die Dienst-
rechtsreform im Wesentlichen aus drei Gründen ab:

Erstens. Bei den Beamtinnen und Beamten wurden
Hoffnungen geweckt, was die stärkere Leistungsori-
entierung und die Abschaffung der Laufbahngruppen
anbelangt, die bei genauem Hinsehen vermutlich
nicht erfüllt werden.

Zweitens wurde es versäumt, bei den Eingangsäm-
tern vor allem des mittleren und des gehobenen
Dienstes längst überfällige Anpassungen vorzuneh-
men.

Drittens. Von den Vorrednern wurde es schon ange-
sprochen: Wenn im Rahmen eines umfangreichen
Gesetzgebungsvorhabens von der Opposition 80 bis
100 Änderungsanträge eingereicht werden, die in der
Regel auf Eingaben der betroffenen Verbände fußen,
und gerade einmal drei oder vier Anträgen zuge-
stimmt wird, dann ist das ein deutliches Signal: Wir
brauchen euch nicht. Meine Damen und Herren, wer
in diesem Hause möchte, dass sich eine breite Mehr-
heit für Gesetzesvorhaben findet, der muss mit den
Vorschlägen der Oppositionsparteien anders umge-
hen. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass selbst Vor-
schläge, die faktisch nichts kosten, barsch abgelehnt
wurden.

Ich komme zum Schluss. Das Neue Dienstrecht lässt
durchaus Spielraum für Interpretation und Umset-
zung. Wir werden genau beobachten, ob der Spiel-
raum im Sinne der Beamtinnen und Beamten oder im
Sinne des Finanzministers genutzt wird. Wir werden,
und da bin ich ganz sicher, in den nächsten Jahren
eine Fülle von Petitionen bekommen, in denen sehr
deutlich auf die zum Teil von mir angesprochenen
Schwachstellen dieses Gesetzes hingewiesen wird.
Ich hoffe und wünsche mir, dass wir dann auch die
Größe finden, diese Fehler zu beseitigen.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der
SPD)

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Danke schön,
Herr Kollege. Nächster Redner ist Herr Professor
Dr. Barfuß, dem ich das Wort erteile.

Prof. Dr. Georg Barfuß (FDP): Herr Präsident, meine
geschätzten Kolleginnen und Kollegen! Heute ist ein
guter Tag für die bayerischen Beamten, aber auch für
den Staat. Man überlege sich nur, wie denn Staat ge-
macht wird: Der Staat muss organisiert sein. Es gibt
Leute, die durch die Bevölkerung legitimiert sind, für
die Bevölkerung Entscheidungen zu treffen, aber das
Ganze muss auch umgesetzt werden. Diesen dialekt-
ischen Prozess, zwischen Entscheidungsfindung und
Umsetzung aus dem Umzusetzenden etwas Neues
zu machen, den leisten die Beamten. Deswegen
möchte ich mich bei Ihnen, Herr Ministerialdirigent
Hüllmantel, und Ihrer Arbeitsgruppe ganz herzlich be-
danken. Sie haben hier ein beachtliches Werk vorge-
legt.

Wir sollten das Ganze aber heute nicht zerreden und
nicht die für die Deutschen ein wenig typische Diskus-
sion führen: Wir haben zwar ein wunderschönes
neues Haus, aber schaut bitte nicht so genau hin, da
fehlt noch eine Steckdose und die Bodenplatten sind
noch nicht ganz fertig. Damit ist die Freude über das
Haus schon wieder halb kaputt, statt dass man das
Wesentliche sehen würde, das man geschaffen hat.
Das Wesentliche ist hier die wirklich moderne Art und
Weise, wie man mit der Materie umgeht.

(Zuruf von der SPD)

- Frau Kollegin, dass Sie dazwischenrufen, ist Ihr
gutes Recht. Es ist doch ganz normal, dass in einem
freien Land und in einem freien Parlament - Gott sei
Dank ist das so - unterschiedliche Meinungen vorhan-
den sind. Da gibt es eine Regierungskoalition und
eine Opposition. Ich habe in meinem Text stehen,
dass ich mich ausdrücklich auch bei den Kolleginnen
und Kollegen der SPD, der Freien Wähler und der
GRÜNEN bedanke, weil sie uns immer wieder he-
rausfordern. Letztlich haben wir aber doch die Verant-
wortung und müssen in der Sache entscheiden.

Ich nenne einmal drei Namen: Thomas Mütze, Hans
Herold und ich, wir drei sind Mitglieder sowohl im Aus-
schuss für Fragen des öffentlichen Dienstes, wo wir
sehr gern mitarbeiten, als auch im Haushaltsaus-
schuss. Es ist doch klar, dass man sich im Ausschuss
für Fragen des öffentlichen Dienstes so ziemlich alles
vorstellen kann, aber dass man es im Haushaltsaus-
schuss auch finanzieren muss. Deswegen ist immer
wieder eine Abwägung nötig. Angesichts der vorge-
nommenen Abwägung denke ich, wir haben ein gutes
Gesetzeswerk geschaffen. Wichtig ist mir jetzt, wie es
der Präsident hier gesagt hat, dass wir anfangen und
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nach zwei Jahren genau hinsehen, was sich bewährt
hat, wo wir nachsteuern müssen, was man ergänzen
oder verbessern kann und wo man vielleicht auch den
einen oder anderen Vorschlag von Ihnen aufgreifen
kann.

Aber eines dürfen wir nicht vergessen: Während die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der sogenannten
freien Wirtschaft sehr, sehr konjunktur- und struktur-
abhängig sind, ist das bei uns im öffentlichen Dienst
weniger der Fall. Insofern ist es doch legitim, wenn
man einige Teile des Gesetzeswerks unter den Haus-
haltsvorbehalt stellt. Ich sehe darin jedenfalls nichts
Schlechtes.

Drei Punkte möchte ich ansprechen, die ich - oder wir,
ganz wie Sie wollen - gern anders gemacht hätte. Ich
halte die Eingruppierung der Bachelor für falsch. Ich
will Ihnen auch sagen, warum. Wenn dem Staat der
Bachelor - der reguläre künftige Abschluss nach Bo-
logna - nur A 9 oder A 10 wert ist, schickt er junge
Menschen, die dies gar nicht beabsichtigt haben, an
die Universitäten. Schließlich werden dort Ressourcen
verbraucht, die eigentlich für diejenigen Studenten
vorgesehen sind, die sich von Haus aus für ein Uni-
versitätsstudium entscheiden. Das hätte anders ge-
macht werden können. Ich bin davon überzeugt, dass
die Praxis diese Regelung korrigieren wird.

Wir Liberalen sind der Meinung, das Beurteilungsver-
fahren für Lehrerinnen und Lehrer hätte so bleiben
sollen, wie es jetzt ist. Der Schulleiter hat jederzeit die
Möglichkeit, die Lehrer zu beurteilen. Außerdem kann
jeder Lehrer eine Beurteilung beantragen. Das muss
nicht zwingend vorgeschrieben werden. Darüber hi-
naus sollte die Altersteilzeit grundsätzlich flexibel ge-
staltet werden.

Mir hat die Transparenz der Gesetzesberatungen
sehr gut gefallen. Die Herstellung der Öffentlichkeit
und die Durchführung einer Anhörung sind einmalig
gewesen. Dafür möchte ich der Frau Vorsitzenden
Heckner herzlich danken. Sie hat das in einer tollen
Regie gemacht. Das haben wir gut hingekriegt. Dieser
Gesetzesweg wäre zur Demonstration an den Schu-
len vorbildlich.

Obwohl er nicht hier sitzt, erlaube ich mir, auf Kolle-
gen Erwin Huber hinzuweisen. Wenn ich das richtig
nachgelesen habe, war er der Initiator. Er hat es auf
den Weg gebracht, und ich finde, er hat es toll ge-
macht. Insgesamt können wir stolz auf uns sein. Ich
bitte die Herrschaften, die draußen in der Beamten-
schaft Verantwortung tragen: Machen Sie etwas aus
diesem Gesetz. Es liegt an Ihnen, wie Sie es umset-
zen. Berichten Sie uns bitte über die Stärken und die
Schwächen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition,
bitte schmollen Sie dann nicht. Lassen Sie uns ge-
meinsam darüber beraten, wie wir die Fehler wieder
ausbügeln können. Die Fehler müssen ausgemerzt
und die guten Regelungen gestärkt werden. Insge-
samt möchte ich meinen Kollegen - ich bin selbst Be-
amter - sagen: Meine lieben Freunde, es gibt schlim-
mere Schicksale, als in Bayern Beamter zu sein.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Als Mitglied einer Regierungsfraktion sage ich: Es gibt
Bundesländer, die nicht von der CSU und der FDP re-
giert werden. Die Kollegen dort würden gerne so re-
giert werden, wie die Kollegen bei uns.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Im Rahmen der
Aussprache hat Herr Staatsminister Fahrenschon um
das Wort gebeten. Bitte schön, Herr Finanzminister.

Staatsminister Georg Fahrenschon (Finanzministe-
rium): Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen
und Herren! Ich will an den Anfang meiner Rede ein
Wort des Dankes stellen. Sie haben sich zum ersten
Mal mit diesem umfangreichen, vielleicht sogar dem
umfangreichsten Gesetzespaket, das den Bayeri-
schen Landtag in seiner jüngeren Geschichte be-
schäftigt hat, auseinandergesetzt. Die Tatsache, dass
Sie nicht einmal ein halbes Jahr nach der Ersten Le-
sung die Schlussberatung durchführen können, zeugt
von einer extrem effizienten Behandlung des Geset-
zes hier im Bayerischen Landtag. Das Landtagsamt
und die Ausschusssekretariate haben sehr gute Arbeit
geleistet. Mein Dank gilt nicht nur den vielen helfen-
den Händen hinter den Kulissen, sondern auch den
Berichterstattern in den Ausschüssen. Ein besonderer
Dank gilt der Vorsitzenden des federführenden Aus-
schusses für Fragen des öffentlichen Dienstes, liebe
Ingrid Heckner. Das versteht sich von selbst.

(Beifall bei der CSU)

Die Fragen nach der Struktur des öffentlichen Diens-
tes können eigentlich nur Spezialisten beantworten.
Der Bayerische Landtag ist das einzige Länderparla-
ment, das einen eigenen Ausschuss für den öffentli-
chen Dienst eingerichtet hat, weil wir uns darüber im
Klaren sind, welche zentrale Rolle der öffentliche
Dienst für ein Bundesland, insbesondere für ein gro-
ßes Bundesland, das in wesentlichen Teilen für die
wirtschaftliche Stärke Deutschlands geradestehen
muss, spielt.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, deshalb
möchte ich daran erinnern, wo der öffentliche Dienst
überall vorzufinden ist. Wenn wir uns über Bildung,
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Schule oder die Hochschule unterhalten, haben wir es
mit Mitarbeitern des bayerischen öffentlichen Dienstes
zu tun. Wenn wir uns über die innere Sicherheit, die
Polizei und die Justiz unterhalten, haben wir es mit
Mitarbeitern des bayerischen öffentlichen Dienstes zu
tun. Überall treffen wir auf motivierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes: im Umwelt-
schutz, im Naturschutz, in der Wasserwirtschaft, in
den Staatsforsten, in den kulturellen Einrichtungen
und Museen sowie im sozialen Dienstleistungssektor
der Universitätskliniken. Für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes schaffen wir mit
dieser Debatte und dieser Zweiten Lesung sowie der
anschließenden Schlussabstimmung Grundlagen, die
mit modernen Strukturen richtige Anreize setzen. Die
Steuerverwaltung und den inneren Dienst möchte ich
nicht vergessen.

Meine Damen und Herren, insgesamt arbeiten in Bay-
ern 314.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst,
davon 219.000 Beamte. Wir dürfen in diesem Zusam-
menhang nicht diejenigen vergessen, die in den letz-
ten 60 Jahren aus Bayern das gemacht haben, was
Bayern heute ausmacht. Wenn wir über den öffentli-
chen Dienst, seinen Zustand und seine Zukunftsaus-
richtung in Bayern diskutieren, reden wir auch über
112.000 Versorgungsempfänger.

Unsere Bürgerinnen und Bürger, aber auch unsere
Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen einen
engagierten und effizienten öffentlichen Dienst. Unse-
re Beamten brauchen klare Anreize und klare Rah-
menbedingungen. Der Freistaat als Arbeitgeber
braucht Instrumente moderner Personalführung und
Personalentwicklung. Das sind die Ziele, die wir im
Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Dienst-
recht anstreben müssen. Diese Kompetenzen haben
wir uns aus guten Gründen mit der Föderalismusre-
form I zurückerkämpft.

Herr Meyer, Sie haben recht. Der öffentliche Dienst
arbeitet schon heute auf einem unbestritten hohen Ni-
veau: Verwaltungsdienstleistungen aus einer Hand,
Antragsstellungen online, schnelle und ergebnisorien-
tierte Verwaltungsverfahren. Das zeichnet die Verwal-
tung und den öffentlichen Dienst in Bayern aus. Wir
können festhalten: Bayern besitzt schon heute einen
hohen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen
Bundesländern in Bezug auf die Unternehmen, die Ar-
beitsplätze und Arbeitskräfte. Wir sind mit unserem öf-
fentlichen Dienst gut positioniert.

(Beifall bei der CSU)

Das heißt nicht, dass wir nicht noch besser werden
könnten. Das heißt nicht, dass Sie an dieser Stelle die
Arbeit nicht ernst genommen haben. Kurt Faltlhauser

hat als damaliger Staatsminister der Finanzen die Ori-
entierungsdebatten mit dem Beamtenbund und dem
DGB geführt. Erwin Huber hat die Eckpunkte geprägt,
über die wir hier im Parlament vor zwei Jahren debat-
tiert haben. Sie haben die Grundlagen für die rechtli-
chen Bedingungen im Neuen Dienstrecht gelegt und
die Endarbeit erleichtert. Hervorzuheben sind eben-
falls die Diskussionen, die die letzten zwölf Monate
geprägt haben.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte
allen Danke sagen. Wir haben meines Erachtens die
richtigen Konsequenzen gezogen. Wir setzen und wir
schärfen mit dem Neuen Dienstrecht das Leistungs-
prinzip durch die Streichung des automatischen Vor-
rückens in den Stufen der Grundgehaltstabelle und
die Einführung der neuen Leistungslaufbahn. Der Vor-
wurf an die bayerischen Beamten, dass sie ohne die
entsprechende Leistung automatisch befördert wür-
den und mehr Geld bekämen, gehört der Vergangen-
heit an.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

In Bayern wird derjenige befördert, der etwas tut. Das
ist auch richtig so. Im Sinne der Stärkung des Leis-
tungsprinzips haben wir bereits zahlreiche neue Be-
förderungsämter geschaffen. Wir haben mit der Ein-
führung einer durchgehenden Leistungslaufbahn eine
wesentliche Veränderung in der Systematik des
Dienstrechtes bewirkt. Für unsere leistungsstarken
Beamten haben wir die Mauern der Laufbahngruppen
beseitigt. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
das war eine historische Entscheidung. Die gläsernen
Decken haben in der Vergangenheit den Aufstieg von
engagierten jungen Menschen im öffentlichen Dienst
behindert. Sie sind immer wieder angestoßen. Diese
jungen Frauen und Männer befreien wir. Wir setzen
auf einen durchgehenden, auf Leistung aufbauenden,
motivierenden und zupackenden öffentlichen Dienst.
Dies darf man an dieser Stelle dick unterstreichen.
Dies ist für die bessere Ausrichtung des öffentlichen
Dienstes ein historischer Schritt nach vorne.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Gerade mit Blick auf die Verbesserungen im Gesetz
geht meines Erachtens der Vorwurf von roter und grü-
ner Landtagsfraktion, diese kämen nur den "Häuptlin-
gen" und nicht den "Indianern" zugute, völlig ins
Leere. Wenn man sich einmal im Hinblick auf die "In-
dianer" damit auseinandersetzt, so ergeben sich zu
deren Gunsten der Wegfall der Besoldungsgruppe
A 2 und die Anfügung von bis zu drei Stufen in den
Besoldungsgruppen A 3 bis A 6; die neuen funktions-
losen Beförderungsämter im Lehrerbereich kommen
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den Lehrerinnen und Lehrern zugute, die jeden Tag in
den Klassen Unterricht halten.

Ich sage deshalb, an die Fraktion der Freien Wähler
gerichtet: Respekt. Hier wird nicht Opposition um der
Opposition willen betrieben; hier wird das Ergebnis
der gemeinsamen Beratungen anerkannt. Ich glaube,
dass wir gut und intensiv gearbeitet haben.

(Beifall bei der CSU)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will mit
einem weiteren Gedanken schließen und Sie darauf
aufmerksam machen, dass die Personalgewinnung
und die Personalbindung - auch das muss uns als
Freistaat Bayern, als großer Arbeitgeber in Bayern,
beschäftigen - Themen sind, die in den nächsten 20
Jahren an oberster Stelle zu finden sein werden. Wie
erreichen wir es, dass wir gute und engagierte junge
Leute für den öffentlichen Dienst in Bayern gewinnen,
dass wir sie begeistern, damit wir mit einer guten und
motivierten Verwaltung den Standortfaktor öffentlicher
Dienst auch in Zukunft gut darstellen können? Inso-
weit darf man darauf hinweisen, dass wir zwar in der
Vergangenheit mit dem Angebot der Verbeamtung auf
Lebenszeit immer schon einen guten Trumpf in der
Hand hatten; aber im Kampf um die wirklichen Leis-
tungsträger muss man in Zukunft mehr bieten als
reine Beschäftigungssicherung.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Thomas Beyer
(SPD))

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere enga-
gierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
erwarten berufliche Abwechslung durch vielfältige
Aufgabenstellungen. Sie erwarten umfassende Wei-
terbildungsmöglichkeiten und sie erwarten selbstver-
ständlich auch Flexibilität in der Arbeitszeit. Das müs-
sen wir bieten, wenn wir hoch qualifiziertes Personal
auch in Zukunft gewinnen wollen. Arbeitsplatzgarantie
ist wichtig, aber wir müssen eben auch die Talente
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern, um
zu Motivation und guten Leistungen zu kommen.

Genau das schafft das Neue Dienstrecht, genau dafür
setzt das Neue Dienstrecht den Rahmen. Ich meine
deshalb: Der Freistaat wird mit diesen neuen Rah-
menbedingungen gut aufgestellt sein, nicht nur im
Wettbewerb um gutes und qualifiziertes Personal,
nicht nur im Verständnis, dass der öffentliche Dienst
auch ein wichtiger Standortfaktor ist, nein, auch in der
Überzeugung, dass wir mit unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in einem hoch kommunikativen und
auf gemeinsamer Wertschätzung ausgerichteten Pro-
zess zu einem optimalen Ergebnis gekommen sind.

Ich bitte deshalb um Ihre Zustimmung zu dem vorlie-
genden Gesetzentwurf.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Danke schön,
Herr Staatsminister. Weitere Wortmeldungen liegen
nicht vor. Die Aussprache ist damit geschlossen. Wir
kommen zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen der
Gesetzentwurf sowie die mit aufgerufenen Ände-
rungsanträge zugrunde.

Vorweg lasse ich über die vom federführenden Aus-
schuss ganz oder teilweise zur Ablehnung vorge-
schlagenen Änderungsanträge, die in Teil I der hierzu
aufgelegten Mitteilung zusammengestellt sind,

(Siehe Anlage 1)

abstimmen. Außerdem liegt Ihnen noch eine Liste vor,
aus der das jeweilige Abstimmungsverhalten jeder
Fraktion bei der Zweitberatung im Ausschuss ersicht-
lich ist.

(Siehe Anlage 2)

Besteht Einverständnis, dass wir ganz oder teilweise
über die zur Ablehnung vorgeschlagenen Änderungs-
anträge insgesamt abstimmen und der Gesamtab-
stimmung dieses Votum aus den Ausschüssen zu-
grunde legen? - Das ist der Fall. Das vereinfacht die
Sache sehr. Dann lasse ich so abstimmen. 

Wer also mit der Übernahme seines Abstimmungsver-
haltens bzw. desjenigen seiner Fraktion im jeweils fe-
derführenden Ausschuss entsprechend der aufgeleg-
ten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das
Handzeichen. Stimmenthaltungen? - Eine Stimment-
haltung von Frau Pauli. Gegenstimmen? - Die Voten
sind vom Landtag so übernommen. Die Änderungsan-
träge sind damit, wie in der Aussprache schon ange-
sprochen, ganz oder teilweise abgelehnt worden.

Zum Gesetzentwurf hat der federführende Ausschuss
bei seiner Zweitberatung Zustimmung mit der Maßga-
be von Änderungen empfohlen. Der Ausschuss für
Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Verbrau-
cherschutz stimmte bei seiner Endberatung der Be-
schlussempfehlung des mitberatenden Ausschusses
für Staatshaushalt und Finanzfragen zu, allerdings mit
der Maßgabe weiterer Änderungen. Er übernahm
dabei nicht die vom federführenden Ausschuss bei
der Zweitberatung in Nummer 2 Buchstaben c bis g
und Nummer 3 des Berichts vorgeschlagenen Ände-
rungen. Im Einzelnen verweise ich auf die Beschlus-
sempfehlung mit Bericht auf Drucksache 16/5368. 
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Nach Abschluss des Ausschussverfahrens haben Ab-
geordnete der Fraktionen der CSU und der FDP einen
weiteren Änderungsantrag, ausgedruckt auf Drucksa-
che 16/5420, eingereicht, über den ich jetzt abstim-
men lasse. - Ich lasse separat über diesen einzelnen,
nachträglich eingebrachten Änderungsantrag abstim-
men. - Wer diesem zustimmen will, den bitte ich um
das Handzeichen. - Das sind die Fraktionen von CSU,
FDP und SPD sowie der Kollege Meyer. Wer ihn ab-
lehnen will, den bitte ich um das Handzeichen. - Das
ist die Fraktion der GRÜNEN. Nun bitte ich, die Ent-
haltungen anzuzeigen. - Das sind die Abgeordneten
der Freien Wähler und Frau Pauli.

Somit ist dieser Änderungsantrag angenommen wor-
den. Die beschlossenen Änderungen sind damit in die
Abstimmung über den Gesetzentwurf mit einzubezie-
hen. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassung, Recht, Parla-
mentsfragen und Verbraucherschutz unter Berück-
sichtigung der soeben beschlossenen Änderungen
zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. -
Das sind die Kollegen der CSU, der FDP und der
Freien Wähler. Ich bitte, die Gegenstimmen anzuzei-
gen. - Das sind die Fraktionen von SPD und GRÜ-
NEN. Enthaltungen? - Keine. Somit ist mit Mehrheit
beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde,
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung nun so-
fort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor,
sie in einfacher Form durchzuführen. - Widerspruch
erhebt sich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses unter gleichzeitiger Berücksichti-
gung des zuvor beschlossenen Änderungsantrages
seine Zustimmung geben will, den bitte ich, sich jetzt
vom Platz zu erheben. - Das sind die Abgeordneten
der CSU, der FDP, der Freien Wähler und Frau Pauli.
Wer dem Gesetzentwurf nicht zustimmen möchte,
den bitte ich, sich jetzt von den Plätzen zu erheben. -
Das sind die Kolleginnen und Kollegen von SPD und
GRÜNEN. Stimmenthaltungen bitte ich auch durch
Aufstehen anzuzeigen. - Keine. 

Damit ist der Gesetzentwurf so angenommen. Das
Gesetz hat den Titel: "Gesetz zum Neuen Dienstrecht
in Bayern". 

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben
beschlossenen Fassung haben die aufgerufenen Än-
derungsanträge auf den Drucksachen 16/3663, 3664,
3676, 3901, 3911 mit 3915, 4201, 4206 mit 4211,
4309, 4310, 4313 mit 4316, 4322, 4323, 4327, 4329,

4960, 5119, 5142 und 5420 ihre Erledigung gefunden.

Ihre Erledigung gefunden haben außerdem die Num-
mer 6 c der Drucksache 16/3674, die Nummer 5 b der
Drucksache 16/3893, die Nummer 1 Satz 1 der
Drucksache 16/3905 und die Nummer 1 der Drucksa-
che 16/4332.

Das Hohe Haus nimmt davon Kenntnis und der Ta-
gesordnungspunkt "Dienstrechtsreform" ist somit erle-
digt.

Wir wechseln das Themenfeld.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 13 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das
Erziehungs- und Unterrichtswesen, des
Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes und
weiterer Vorschriften (Drs. 16/4707)
- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsanträge
von Abgeordneten der Fraktion Freie Wähler auf
den Drucksachen 16/4850 mit 4853;
von Abgeordneten der Fraktion des BÜNDNISSES
90/DIE GRÜNEN auf Drs. 16/4872

Dazu gibt es eine Aussprache. Im Ältestenrat wurde
die Redezeit auf 20 Minuten pro Fraktion verabredet.

Erster Redner ist der Herr Kollege Eisenreich. Ihm
folgt Herr Kollege Güll. - Herr Kollege Eisenreich, Sie
haben das Wort.

(Unruhe - Glocke des Präsidenten)

- Auch wenn wir das Thema wechseln, bitte ich um Ihr
Gehör für den Redner.

Georg Eisenreich (CSU): Herr Präsident, verehrte
Kolleginnen und Kollegen! Vor einem Jahr hat unser
Kultusminister Ludwig Spaenle in seiner Regierungs-
erklärung zu Qualität und Gerechtigkeit nachdrücklich
den Dialog in der Bildungspolitik betont, und zwar den
direkten Dialog mit allen an der Bildung Beteiligten -
mit Lehrern, Eltern, Schülern und den Kommunen.
Heute liegt uns ein Ergebnis dieses Dialoges vor, und
zwar ein umfangreicher Gesetzentwurf mit wichtigen
zentralen bildungspolitischen Reformprojekten. Einige
der zentralen Projekte möchte ich herausgreifen.

Erstes Reformprojekt ist die Weiterentwicklung der
Hauptschule zur Mittelschule. Obwohl niemand ge-
zwungen ist und niemand angewiesen worden ist, d.h.
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jeder frei entscheiden kann, wollen fast alle Haupt-
schulen Mittelschulen werden. Warum? Das ist ganz
einfach. Der Grund liegt darin, dass das Konzept gut
ist und viele die Chancen für die Schülerinnen und
Schüler sehen.

(Zuruf von der SPD: Das ist doch lächerlich!)

- Jetzt beruhigen Sie sich doch einmal. Sie haben
nachher noch Gelegenheit, Ihre Gedanken in die Dis-
kussion einzubringen. Ich glaube, Ihnen tut etwas
mehr Gelassenheit gut.

Warum ist dieses Konzept gut und warum wird es an-
genommen? Der Grund liegt darin, dass wir hingehört
haben, dass wir denen zugehört haben, die in der täg-
lichen Praxis stehen und wissen, wo die Stärken und
Schwächen liegen und wo Verbesserungen notwen-
dig sind sowie neue Chancen bestehen.

(Harald Güller (SPD): Weil Sie die Kommunen er-
presst haben, das ist der einzige Grund!)

- Vielleicht schaffen Sie es einfach einmal, sich zu be-
ruhigen. Ich höre Ihnen nachher auch ganz gelassen
zu. Sortieren Sie Ihre Gedanken doch wieder.

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Der Redner
setzt sich schon durch; da habe ich volles Vertrauen
in Sie, Herr Kollege Eisenreich.

Georg Eisenreich (CSU): Vielleicht muss man ein-
fach ein bisschen Zeit geben, damit sich die Oppositi-
on beruhigt. -

Das Ergebnis dieses intensiven Dialoges mit Schullei-
tern, Lehrern, Eltern und Schülern ist das Konzept der
neuen Mittelschule. Es ist deshalb gut, weil es keine
Kopfgeburt der Bürokratie war, sondern ein Konzept
ist, das von Praktikern in Zusammenarbeit mit den Bil-
dungsexperten der CSU-Landtagsfraktion und des
Kultusministeriums für die Praxis entwickelt worden
ist. Mich freut besonders, dass die Freien Wähler das
in der Weise anerkennen, dass sie dieses Konzept
von uns abgeschrieben haben. Sie haben von den
Richtigen abgeschrieben. Dafür herzlichen Dank.

Wir brauchen auch weiterhin die wohnortnahe Haupt-
schule, wir brauchen die Hauptschüler und ihre Kom-
petenzen. Ich möchte mich ausdrücklich bei denen
bedanken, die - -

(Zurufe von der SPD)

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Langsam wird
die ganze Versammlung etwas wacher. Trotzdem
bitte ich um Aufmerksamkeit für den Redner, da ihm

diese zusteht. Bitte schön, Herr Kollege Eisenreich.
Sie haben überwiegend das Wort.

Georg Eisenreich (CSU): Anscheinend ist etwas Fal-
sches in das Frühstück der SPD gekommen, wenn in
der Diskussion so reagiert wird.

Ich wiederhole diesen zentralen Satz, weil er wirklich
wichtig ist: Wir brauchen auch weiterhin die wohnort-
nahe Hauptschule, wir brauchen die Hauptschüler
und ihre Kompetenzen. Ich möchte mich ausdrücklich
bei denen bedanken, die das in der Öffentlichkeit
auch klar sagen, zum Beispiel bei der Handwerks-
kammer.

(Beifall bei der CSU)

Den anderen, zu denen auch Sie gehören, die diese
Schulart immer schlechtreden, muss ich sagen: Hören
Sie endlich auf, auf dem Rücken der Kinder Politik zu
machen.

(Beifall bei der CSU)

Wir brauchen die Hauptschule - zukünftig die Mittel-
schule -, weil sie die richtige pädagogische Antwort
für Schülerinnen und Schüler dieser Schulart bietet:
Klasslehrerprinzip, eine Bezugsperson, die Bezie-
hungsarbeit leistet und besonders wichtig ist, sowie
die praxisbezogene Vorbereitung auf Ausbildung und
Beruf durch die Berufsorientierung. Genau auf diesen
beiden Stärken haben wir aufgebaut und das Konzept
der Mittelschule entwickelt. Wir wollen, dass das, was
Hauptschule leisten kann, allen Schülerinnen und
Schülern bayernweit angeboten wird. Deswegen kön-
nen sich die Schulen, die drei berufsorientierende
Zweige anbieten, die ein Ganztagsangebot vorhalten,
eine Kooperation mit der Wirtschaft, den Betrieben
vor Ort, eingehen und die Möglichkeit zum Erwerb
des mittleren Bildungsabschlusses bieten, zu Mittel-
schulen weiterentwickeln. Sie haben, wenn sie dieses
besondere qualitätsvolle Bildungsangebot haben, mit
der Mittelschule ein Qualitätssiegel. Ich bin überzeugt
- die Praxis zeigt es auch -, dass die Hauptschulen
sowie die Kommunen vor Ort dieses Angebot wirklich
gerne und gut annehmen.

Wir wollen mit diesem Konzept noch ein zweites Ziel
erreichen, nämlich die Sicherung von Hauptschuls-
tandorten. Wo keine Schüler sind, kann keine Schule
sein. Wir haben aber das erklärte Ziel, dass so viele
Schulen so lange wie möglich erhalten werden, weil
eine wohnortnahe Schule, d.h. Schule vor Ort, über
den Aspekt der Bildung hinaus für die Gemeinschaft
vor Ort ein ganz wichtiges Gut ist. Deswegen ist das
Konzept der Mittelschulverbünde eine gute Antwort,
um sowohl Mittelschule werden zu können als auch
den Standort vor Ort erhalten zu können.
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Ein Drittes: Wir investieren in die Hauptschule, wir in-
vestieren in die Mittelschule. Die demografische Ren-
dite bleibt in den Jahren 2009 und 2010 im Umfang
von 1.300 Stellen für Grund- und Hauptschule erhal-
ten. Wir haben in den letzten Jahren die Klassengrö-
ßen deutlich gesenkt. Inzwischen liegen wir bei einem
Schnitt von 20,5. Wir haben eine Teilung von Klassen
eingeführt, wenn mehr als 50 % der Kinder einen Mi-
grationshintergrund haben. Dies ist ein Riesenerfolg
für die Bildungspolitik. Wir stellen Stellen zur Verbes-
serung der individuellen Förderung zur Verfügung.

Genau das ist das, was die Menschen von uns erwar-
ten, nämlich nicht theoretische oder ideologische De-
batten, sondern pragmatische, flexible Konzepte und
konkrete Verbesserungen. Genau das legen wir mit
diesem Konzept vor und genau deswegen wird die
Mittelschule ein Erfolg.

(Beifall bei der CSU)

Die Diskussionsbeiträge, die wir wahrscheinlich jetzt
gleich hören werden, sind schon seit Monaten über-
holt. Es ist richtig, dass vor einem Jahr, als dieses
Konzept vorgestellt worden ist, selbstverständlich
über die Richtigkeit dieses Konzeptes diskutiert wor-
den ist. Es ist bei bildungspolitischen Reformprojekten
immer so, dass es Für und Wider gibt. Aber seit
einem halben Jahr - ich glaube, Sie haben das ver-
schlafen - wird vor Ort nicht mehr über das Ob disku-
tiert, sondern im Wesentlichen nur noch über die Fra-
gen: Wann wird umgesetzt? Wie wird umgesetzt? -
Insofern hat Sie die Realität längst überholt. Ich bin
sicher, dass dieses Konzept gut ist und dass dieses
Konzept weiter gut angenommen wird. Viele sehen
diese Chancen für Schülerinnen und Schüler und
viele wollen diese Chancen nutzen. Es wäre schön,
wenn die Opposition dies auch tun würde.

Ein zweites großes Projekt dieses Gesetzentwurfs ist
der konsequente Ausbau der Ganztagsschulen. Auch
hierbei haben wir zugehört. Die Eltern wollen Wahl-
freiheit. Die einen wollen weiterhin am Nachmittag die
Betreuung und Förderung ihrer Kinder selber über-
nehmen. Es gibt aber auch viele, die ein schulisches
Angebot wollen, weil sie Beruf und Familie miteinan-
der vereinbaren wollen und weil sie ein hochwertiges,
qualitätsvolles Bildungsangebot sowie eine effektive
pädagogische Unterstützung wünschen. Mit diesem
Entwurf wird Realität, was die kommunalen Spitzen-
verbände und die Staatsregierung vor einem Jahr be-
schlossen haben, nämlich das Bekenntnis, dass der
Ausbau der Ganztagsschulen eine gemeinsame Auf-
gabe von Staat und Kommunen ist.

Zweitens. Es gibt eine einheitliche Trägerschaft für of-
fene und gebundene Angebote; es gibt eine einheitli-

che Finanzierung. In der öffentlichen Diskussion geht
immer wieder unter, dass die Eltern bei den offenen
Angeboten anders als früher nichts mehr, also keinen
eigenen Elternbeitrag mehr leisten müssen. Das ist
eine große Unterstützung der Eltern. Dieses Konzept
enthält auch ein Sonderförderprogramm zur Unter-
stützung der Kommunen bei Baumaßnahmen.

Sie sehen, dass wir den Ausbau der Ganztagsange-
bote massiv vorantreiben und dass wir auf einem
wirklich guten Weg sind, diese große gemeinsame
Aufgabe im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu
lösen.

(Beifall bei der CSU)

Wir machen in diesem Gesetzentwurf auch eine Ent-
scheidung rückgängig: Die Vorverlegung des Ein-
schulungsstichtags hat sich nicht bewährt. Hier haben
wir auch auf die Eltern gehört, von denen viele einen
Antrag auf Verschiebung der Einschulung gestellt
haben. Deswegen ist es richtig und konsequent, dass
wir die vor einigen Jahren getroffene Entscheidung
zurücknehmen. Sie sehen: Uns fällt auch kein Zacken
aus der Krone, wenn wir Entscheidungen zurückneh-
men, die sich nicht bewährt haben.

Der letzte Punkt, der wichtig ist, weil er in den letzten
Wochen die Diskussionen beherrscht hat, sind die Pri-
vatschulen. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte klarstel-
len: Die Privatschulen sind eine wichtige Ergänzung
des staatlichen Bildungsangebots, und sie sind eine
Bereicherung. Deshalb brauchen wir die Privatschu-
len. Wir brauchen selbstverständlich auch eine Privat-
schulfinanzierung, die es ermöglicht, dass Privatschu-
len weiterhin bestehen können. Wir brauchen aber
auch eine Neuordnung der Privatschulfinanzierung.
Wer sich mit dem System der Privatschulfinanzierung
auseinandergesetzt hat, der weiß, dass es mehr als
kompliziert ist und zu vielen Streitfällen geführt hat.
Deshalb ist es richtig, wichtig und notwendig, dass wir
jetzt ein Konzept haben, das mehr Vereinheitlichung
bietet und das auch eine Vereinfachung darstellt.

Wir haben aber auch hier hingehört. Es war schwer
zu überhören, dass es an diesem Bereich des Ge-
setzentwurfs Kritik gegeben hat. Wir als Bildungspoli-
tiker haben in den letzten Wochen im Dialog, insbe-
sondere auch mit den Montessorischulen, eine ganze
Reihe von Verbesserungen eingebracht.

Insofern liegt jetzt ein gutes, tragfähiges Konzept vor.
Die staatlichen Lehrkräfte, die jetzt an den staatlich
genehmigten Volksschulen sind, völlig egal, ob befris-
tet oder unbefristet, können dort weiterhin bleiben. Wir
haben für die Volksschulen im Aufbau zwei Regelun-
gen getroffen. In den ersten beiden Jahren werden für
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die Berechnung des Personalkostenzuschusses die
tatsächlichen Schülerzahlen herangezogen. Wir
haben für die Schulen - das war in den letzten Tagen
der größte Diskussionspunkt -, die jetzt genehmigt
sind, die sich jetzt im Aufbau befinden, eine Regelung
getroffen, sodass sie sich darauf verlassen können,
dass wie bisher die tatsächlichen Schülerzahlen für
die Finanzierung maßgeblich sind. Die Schulen kön-
nen nun gemäß der bei Genehmigung bestehenden
Finanzierungsbedingungen aufgebaut werden. Ich
glaube, das war der letzte wichtige Punkt, den wir im
Sinne der Privatschulen, insbesondere der Montesso-
rischulen, verbessert haben. Das ist echter Vertrau-
ensschutz.

Als Bildungspolitiker wird man nicht so oft gelobt.
Daher freue ich mich, dass heute in einer Zeitung aus
der Oberpfalz ein ausdrückliches Lob von einem Trä-
ger einer Montessorischule für die Bildungspolitiker zu
lesen ist, nämlich dafür, dass wir diese Regelung ge-
troffen und diesen Vertrauensschutz gegeben haben,
der uns in den nächsten fünf Jahren noch einmal fast
sechs Millionen Euro kostet.

(Beifall bei der CSU)

So sieht echter Dialog aus, meine sehr geehrten
Damen und Herren.

Ich fasse zusammen. Wir hören zu, wir hören genau
zu; wir diskutieren mit allen Beteiligten. Wir lassen un-
seren Worten auch Taten folgen, und wir investieren
in die Bildung. Deswegen ist das ein großartiger Ge-
setzentwurf. Wir sind auf diese wichtigen Reformpro-
jekte auch zu Recht stolz.

Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich
für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass die Diskussi-
on nachher vielleicht etwas maßvoller als zu Beginn
ist. Ich freue mich darauf.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Die Restrede-
zeit für die CSU-Fraktion beträgt 5:40 Minuten. Näch-
ster Redner ist Herr Kollege Güll. Bitte schön, Herr
Güll, ich darf Ihnen das Wort geben.

Martin Güll (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrter Herr Ministerpräsident, liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Herr Spaenle, Sie haben einen
kleinen Zwischeneinwurf gemacht: "Das tut weh!"
Wissen Sie, was wirklich weh tut?

(Maria Noichl (SPD): Diese Dreckspolitik! - Ge-
genrufe von der CSU)

- Ich werde das etwas maßvoller formulieren. Was
wirklich wehtut, ist, dass Sie hier immer wieder be-
haupten, dass es keine Alternative zu diesem Gesetz-
entwurf gibt. Wenn man dies behauptet, gibt es nur
zwei Möglichkeiten: Entweder man kann es nicht bes-
ser oder man will es nicht besser.

(Beifall bei der SPD)

Ich glaube, beides trifft zu. Sie können es nicht bes-
ser, und Sie wollten es auch nicht besser machen. Sie
wollten immer innerhalb Ihrer Leitplanken bleiben.
Unter diesem Aspekt stellt sich schon die Frage: Auf
wessen Rücken wird denn hier Politik gemacht und
was erwarten denn die Menschen von uns? - Sie er-
warten, dass wir nachhaltige Politik machen.

Nun zum Einzelnen. Ich will versuchen, die Sache
etwas sachlicher abzuarbeiten; denn es ist allemal
wert, darüber nachzudenken, was hier schief läuft.
Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Alternativen
gibt es weiß Gott genug. Finnland, Südtirol, ja sogar
die Österreicher haben es jetzt kapiert und suchen
nach Alternativen in anderen Schulformen. Diese Al-
ternativen sind weiß Gott nicht schlecht, was die Pisa-
Studie zeigt. Herr Spaenle, hundert Anträge liegen
bereits auf dem Tisch des Kultusministeriums, Model-
le, die ausgereift sind, die durchdacht sind, die aber
einfach nicht gemacht werden dürfen.

Ich möchte noch einen Protagonisten erwähnen, der
auch Alternativen genannt hat und der bestimmt nicht
SPD-verdächtig ist, nämlich die Vereinigung der Ba-
yerischen Wirtschaft. Schon 2003 wurde im Prognos-
Gutachten "Schule neu denken" ein zweigliedriges
Schulsystem mit Sekundarschulen und Gymnasien
vorgestellt. Auch das haben Sie ignoriert. Das ist nicht
nur traurig, sondern ich halte es auch für einen Skan-
dal, dass Sie überhaupt nicht darüber nachdenken,
welche Möglichkeiten es sonst noch gibt.

(Beifall bei der SPD)

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, in diesem
Gesetzentwurf steht: Eine der zentralen Aufgaben ist
daher die zukunftsfähige Sicherung eines wohnortna-
hen, differenzierten und berufsorientierten Bildungs-
angebotes im Hauptschulbereich, das allen Schülerin-
nen und Schülern zugänglich ist. Sie begründen dies.
In Bayern gibt es eine sehr deutliche demografische
Entwicklung, nämlich einen deutlichen Schülerrück-
gang. Sie sagen, die Eltern hätten sich hinsichtlich
ihres Übertrittsverhaltens verändert, und deshalb sei
das notwendig. Wenn Sie das sagen, vergessen Sie
aber, dass Sie immer nur Alternativen innerhalb Ihres,
wie Sie sagen, erfolgreichen Schulsystems suchen.
Obwohl sich in dieser Welt, auch in Bayern alles und
auch die Verhältnisse an den Schulen verändern, blei-
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ben Sie bei diesem System. Das hat nichts mit Kon-
servatismus zu tun. Das ist nicht konservativ, sondern
das ist rückwärtsgewandt, meine lieben Kolleginnen
und Kollegen.

(Beifall bei der SPD)

Das Kultusministerium und die Staatsregierung igno-
rieren völlig, dass der Hauptschule seit Jahren die
Schüler abhanden kommen, vor allem deshalb, weil
die Eltern diese Schulart ablehnen. Das Kultusminis-
terium macht sich aber nicht einmal die Mühe, zu ana-
lysieren, warum eine Schulart komplett abgelehnt
wird. Das Kultusministerium und Sie, die CSU und die
FDP, beharren auf den alten Strukturen und begnü-
gen sich mit kosmetischen Änderungen. Sie gehen
unbeeindruckt Ihren Weg. Interessanterweise gehen
aber auch andere unbeeindruckt ihren Weg, nämlich
die Eltern. Die Eltern gehen unbeeindruckt den Weg
weg von der Hauptschule hin zum Gymnasium und
zur Realschule. Das ignorieren Sie aber komplett. Die
Eltern wollen die Hauptschule nicht mehr. Sie ist nicht
mehr die Schulart der Wahl, sondern sie ist die Schul-
art der Übriggebliebenen. Wer kann, vermeidet sie.
Das ist die Wahrheit; denn wir wissen aus Untersu-
chungen: Eltern orientieren sich bei der Schulwahl
ausschließlich an den Abschlüssen, die eine Schulart
vergibt. Auch das ignorieren Sie, wenn Sie diese neue
Mittelschule angeblich pädagogisch neu aufsetzen.

Das Kultusministerium hat es nicht einmal geschafft,
in diese neue Mittelschule einen echten Realschulab-
schluss hineinzupacken, den die Eltern wirklich an-
nehmen. Vielleicht war der Wille dazu da, aber Sie
durften nicht. Warum? Weil sich ein Lehrerverband
dagegen gesträubt hat. Wer macht denn eigentlich in
Bayern Politik? Sind es die Lehrerverbände oder Sie
im Parlament und im Kultusministerium?

Unser Kultusminister - der natürlich jetzt Wichtigeres
zu tun hat, als hier zuzuhören - hat heute in der "SZ"
gesagt, dass der neue Abschluss an der Mittelschule
ein höheres Niveau haben werde als der alte M-Ab-
schluss, z. B. im Fach Englisch. Meine lieben Kolle-
ginnen und Kollegen, das ist Volksverdummung; denn
dieser Abschluss enthält nichts anderes als der alte
Abschluss.

(Beifall bei der SPD)

Es wird keine zusätzliche Englisch-Stunde geben. Es
wird keinen anderen Lehrplan geben. Es wird keine
andere Prüfung geben. Das und nur das ist die Wahr-
heit. Das wissen die Leute draußen.

Wir können feststellen: Die neue bayerische Mittel-
schule erhebt keinen pädagogischen Anspruch, der
für Eltern attraktiv sein könnte. Somit können wir

schon jetzt sagen: Aus den G-8-Erfahrungen wurde
nichts gelernt. Hier wird wiederum ein Schulkonzept
gemacht, das an den Bedürfnissen der Menschen
vorbeigeht.

(Beifall bei der SPD)

Sehen wir uns einmal die Einführung an: Zuerst sind
Sie mit Glamour in die Allianz-Arena gegangen,
haben das Konzept vorgestellt und die Leute heiß ge-
macht. Im Parlament gab es keine Spur von dem
neuen Gesetzentwurf. Irgendwann wurde der Entwurf
eingereicht. Dann hat es plötzlich pressiert. Der Ent-
wurf musste in die Ausschüsse und ins Plenum, weil
wir heute darüber entscheiden müssen, damit er am
1. August in Kraft treten kann. Das hat eigentlich mit
einer vernünftigen Schulpolitik nichts zu tun.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Damit komme ich zum Märchen von der Akzeptanz.
Das ist schon der Gipfel. Die kommunalen Spitzenver-
bände sind nicht irgendjemand. Sie sind übrigens
auch nicht verdächtig, SPD-nah zu sein. Vielmehr
sind sie sehr stark in Ihrem Lager angesiedelt. Diese
kommunalen Spitzenverbände sagen in ihrer Stel-
lungnahme eindeutig: "Im Gegensatz zur Staatsregie-
rung halten wir den Gesetzentwurf für konnexitätsrele-
vant."

(Christa Naaß (SPD): Das ist er auch!)

Nebenbei bedauern die Spitzenverbände, dass die
UN-Behindertenrechtskonvention im Gesetzentwurf
ausgespart wurde. Das müssen wir zur Kenntnis neh-
men. Das ist mindestens genauso dramatisch. Ent-
scheidend ist aber der erste Satz. Ich sage eindeutig:
Die SPD-Fraktion hat erhebliche Zweifel an der Ver-
fassungsmäßigkeit des Gesetzentwurfs im Hinblick
auf die Konnexität. Wir werden dies überprüfen las-
sen.

(Beifall bei der SPD)

Warum sind die kommunalen Spitzenverbände nicht
euphorisch, sondern gegen diesen Gesetzentwurf?
Das Ganztagsangebot wurde heute schon angespro-
chen. Genau das ist der Grund. Im Gesetzentwurf
steht, dass sich eine Schule nur dann Mittelschule
nennen darf, wenn es Ganztagsangebote gibt. Für die
Ganztagsangebote muss die Vorsorge jedoch auf der
kommunalen Ebene getroffen werden. Wenn das
nicht konnexitätsrelevant ist, was dann? Das Gleiche
gilt auch für die Mittelschule. Hierzu stellen die kom-
munalen Spitzenverbände fest: "Hier schafft die Mit-
telschule eine faktische Verpflichtungslage." Im Ge-
setzentwurf wird jedoch erklärt, dass den Kommunen
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keine Mehrkosten entstünden. Das ist schlicht und er-
greifend falsch.

Das hatten wir doch alles schon einmal. Ich erinnere
an die Einführung der R 6. Schon damals hieß es,
dass diese Maßnahme die Kommunen nichts koste.
Ich möchte nicht wissen, wie viele Landräte mittler-
weile ein Lied davon singen können, was die Einfüh-
rung der R 6 gekostet hat.

Ich möchte noch einmal auf die Akzeptanz zurück-
kommen. Herr Kollege Eisenreich, Sie haben gesagt,
die Schulleiter seien für diese Maßnahme. Ich kenne
eigentlich nur skeptische Schulleiter. Damit sage ich
nicht, dass alle Schulleiter dagegen wären. Ich kenne
jedoch mehrheitlich nur skeptische Schulleiter. Sie
sagen, die Kommunen seien für dieses Konzept. Ich
kenne nur Bürgermeister, die sagen, dass sie dieses
Konzept umsetzen müssten; sie hätten es gerne an-
ders. In der "SZ" von heute wird erklärt, dass es nicht
viele Schulleiter und Bürgermeister gebe, die von
Spaenles Konzept überzeugt seien. Die "SZ" zitiert
den CSU-Bürgermeister aus Fürstenstein, Herrn
Gawlik, der diese Reform vor seinem Gemeinderat als
"aktive Sterbehilfe für die Hauptschule" bezeichnet
hat. Dem ist nichts hinzuzufügen.

(Beifall bei der SPD)

An allererster Stelle müssten eigentlich die Eltern das
Konzept der Mittelschule akzeptieren, dann würde es
auch ein Erfolg werden. Herr Dr. Spaenle, ich frage
Sie: Haben Sie die Eltern überhaupt einmal befragt?
Sind die Eltern überhaupt einbezogen worden? Ich
sehe nur, dass die Eltern im nächsten Schuljahr ver-
stärkt die Realschulen und die Gymnasien ansteuern
und von Ihrer Konzeption völlig unbeeindruckt sind.
Sie sagen jedoch in dem SZ-Interview, dass das Kon-
zept trage und eine Qualitätsverbesserung für die
Schüler bedeute. Komisch, dass diejenigen, die von
diesem Konzept betroffen sind, dies anders sehen.
Das ist doch wirklich bemerkenswert.

Aus Zeitgründen möchte ich mich ein bisschen kürzer
fassen, damit wir noch die anderen Bereiche anspre-
chen können. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass es
Probleme bei der Umsetzung dieser Reform geben
wird. Die Volksschulen müssen rechtlich in Grund-
und Hauptschulen getrennt werden. Verbundschullei-
ter müssen ernannt werden - ohne die Kommunen,
die dabei außen vor gelassen wurden. Diese Ver-
bundschulleiter sollen ihre Arbeit praktisch für nichts
verrichten. Sie erhalten nur zwei Anrechnungsstun-
den. Wie soll das gehen? Das ist nicht geklärt. Sie
sprechen dauernd davon, dass die Schulen mehr
Lehrerstunden bzw. ein höheres Budget bekommen
sollen. Bis heute, drei Wochen vor Schuljahresbeginn,

wissen wir nicht genau, wie viele Lehrerstunden das
sein werden. Die Schulen draußen werden allein ge-
lassen. Eine Erweiterung des Budgets kann ich nicht
erkennen.

Sie sagen immer, dass Qualität vor Geschwindigkeit
gehe. Jeder darf, wann er will. In meinem Landkreis
macht die eine Hälfte der Schulen bereits heuer mit,
während die andere Hälfte erst nächstes Jahr mitma-
chen wird. Jeder darf, wie er mag. Wie wird es im
Jahr 2011 sein, wenn die Schüler aus der Schule
kommen? - Der eine Schüler hat dann ein Mittelschul-
zeugnis, der andere Schüler hat ein Hauptschulzeug-
nis. Beide bewerben sich bei einem Handwerker. Der
Handwerker fragt sich, wo der Unterschied zwischen
der Mittelschule und der Hauptschule liegt. Die Ant-
wort wird lauten, dass es keinen Unterschied gibt.
Das ist das Dramatische.

Ich möchte zum Schluss kommen und noch einmal
zusammenfassen: Wir beschließen heute einen Ge-
setzentwurf, der weitreichende Konsequenzen haben
wird. Wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von
der CSU und der FDP, diesem Gesetz heute zustim-
men, tun Sie dies in dem Wissen, dass dieses Kon-
zept pädagogisch anspruchslos ist, an der Wirklichkeit
vorbeizielt und in größter Eile zusammengezimmert
wurde, ohne die Eltern mitzunehmen. Für die Kommu-
nen bringt dieses Konzept keine nachhaltige Siche-
rung ihrer Standorte. Wollen Sie das wirklich?

(Beifall bei der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Herr Kollege
Güll, bleiben Sie bitte am Redepult. Herr Freller
möchte eine Zwischenbemerkung machen.

Karl Freller (CSU): Herr Abgeordneter, während Ihrer
Rede hat Ihre Kollegin Noichl die Politik des Kultusmi-
nisters als "Dreckspolitik" bezeichnet. Teilen Sie
meine Auffassung, dass dies eine niveaulose Äuße-
rung ist und einer Entschuldigung bedarf?

(Beifall bei der CSU - Harald Güller (SPD): Das
hat der Kollege nicht gehört, darum kann er auch
nichts dazu sagen!)

Martin Güll (SPD): Ich bin für das verantwortlich, was
ich hier sage, und das haben Sie gehört.

(Beifall bei der SPD - Hans-Ulrich Pfaffmann
(SPD): Kann man vielleicht einmal die Äußerun-
gen von Herrn Staatsminister Huber heraussu-
chen, die er hier gemacht hat?)
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Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Die nächste
Wortmeldung stammt von Herrn Kollegen Felbinger
von den Freien Wählern.

Günther Felbinger (FW): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr
geehrter Herr Minister! Herr Kollege Eisenreich, bei
Ihren Ausführungen war ich einigermaßen besorgt um
Sie; denn ich habe festgestellt, dass Sie nach einem
Dreivierteljahr immer noch nicht richtig lesen können.
Sie müssen Nachhilfeunterricht beantragen. Sie
haben gesagt, wir hätten Ihr Konzept abgeschrieben.
Das haben Sie schon öfter behauptet. Das ist aber
schon eine sensationelle Interpretation.

Nutzen Sie in den nächsten Wochen die parlaments-
freie Zeit und gehen Sie den Jakobsweg. Den Jakobs-
weg gehen in der Regel Menschen, die innere Ein-
kehr und Neuorientierung suchen. Das ist bei Ihnen
jetzt angesagt.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Die Menschen, die sich entschlossen haben, den Ja-
kobsweg zu gehen,

(Tanja Schweiger (FW): Herr Seehofer möchte
auch mitgehen! - Heiterkeit)

haben ein Ziel vor Augen. Es ist Santiago de Com-
postela. Diese Menschen treffen ihre Vorbereitungen,
arbeiten ihre Routen aus, legen die Tagesetappen, ihr
Gepäck usw. fest. Trotz aller Vorbereitungen wissen
sie aber nicht, welche Überraschungen sie unterwegs
erwarten.

Sie werden sich jetzt fragen, was ich mit dem Jakobs-
weg will. Wir reden hier doch über die Änderung des
Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes. In
der Tat gibt es zwischen dieser heute von der Regie-
rungskoalition durchzuwinkenden Gesetzesänderung
und dem Abenteuer Jakobsweg viele Parallelen. Die
Schüler, die Eltern, die Lehrer, die Kommunen und -
das behaupte ich - auch das Kultusministerium wis-
sen ähnlich wie die Pilger auf dem Jakobsweg nicht,
was sie mit der neuen Schulart und den Schulverbün-
den erwartet.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Sie kennen nicht
einmal das Ziel!)

Die Staatsregierung hatte ein Ziel vor Augen, nämlich
wieder einmal eine Reform der Hauptschule.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Sie haben eben
kein Ziel!)

Sie wurde diesmal etwas hochgestochen "Weiterent-
wicklung zur Mittelschule" genannt. Die Staatsregie-
rung wusste, dass sie heute, am 14. Juli, am Ziel sein
muss. Dafür hat sie Leib und Leben, also die wohnort-
nahen Schulstandorte, und die Kommunen in ein Kor-
sett gezwungen, das Schulverbünde heißt. Sie hat
dabei weder auf das Befinden der Beteiligten noch auf
deren Konditionen, also deren Finanzen, geachtet.
Herr Eisenreich, als Vertreter der Regierungskoalition
haben Sie zum ersten Mal zugegeben, dass die Kom-
munen in diese Schulverbünde gezwungen worden
sind. Das beweist die Richtigkeit dessen, was die Op-
position schon die ganze Zeit dargelegt hat.

(Georg Eisenreich (CSU): Alles freiwillig!)

Auf dem Weg zu dieser Hauptschulreform haben Sie
die Eltern, die Vertreter der Kommunen und die
Schulleiter in sogenannten Dialogforen getroffen. Sie
haben sich mit ihnen unterhalten und ihnen vorgegau-
kelt, dass Sie sie ernst nehmen würden. Sie ließen sie
in dem Glauben, dass sie die Reiseroute mitbestim-
men könnten, obwohl der Weg längst feststand. Sie
haben selbst gesagt, dass nicht mehr das Ob, son-
dern nur mehr das Wann und das Wie infrage stand.

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen der
Regierungskoalition, das ist keine richtungweisende
Bildungspolitik für die Zukunft. Das ist pure Verzweif-
lung. Herr Minister Spaenle, Sie haben am 4. Mai
2010 bei der Ersten Lesung gesagt, dass dieser Ge-
setzentwurf ein ganz zentraler Punkt der bildungspoli-
tischen Arbeit dieser Legislaturperiode sei. Damals
haben Sie gesagt, Sie würden den strategischen An-
satz verfolgen, die Qualität des differenzierten Bil-
dungswesens mit der Gerechtigkeit, der individuellen
Betreuung, Begleitung und Möglichkeit zum Aus-
schöpfen der Chancen zu verknüpfen. Einen Ansatz
hatten Sie, das will ich Ihnen zubilligen. Es ist Ihnen
aber bis heute nicht gelungen, Qualität und Gerechtig-
keit zu implementieren. Zumindest ist es bis jetzt noch
nicht ersichtlich. Das Gesetz umfasst eine Vielzahl
von Maßnahmen, von denen die wesentlichste die
Einführung der Mittelschule verbunden mit der Ganz-
tagsbetreuung ist.

Ich wiederhole an dieser Stelle die schon mehrfach
von den Freien Wählern geäußerte Kritik, dass es
sich um eine überhastete Einführung, ja eine Art
Überstülpung handle, die nicht nur bis zum heutigen
Tag unkalkulierbare Kosten und unnütze Schülerbe-
förderungen hervorruft. Zudem führt sie zu einer un-
sinnigen Konkurrenzsituation zwischen Haupt- und
Mittelschule. Außerdem trägt sie mittelfristig zum Ster-
ben der wohnortnahen Schulstandorte bei. Genau die
möchten Sie damit erhalten, obwohl Sie wissen, dass
Ihnen die demografische Entwicklung in spätestens
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vier bis fünf Jahren das beschert, was den Pilgern auf
den Jakobsweg droht: Ein überzogenes und planloses
Vorgehen endet mit der vorzeitigen Erschöpfung und
damit mit dem Sterben der Schulstandorte in der Flä-
che.

Ihre Planlosigkeit und Hast unterstreicht die Tatsache,
dass am heutigen Tag der Verabschiedung des Ge-
setzes noch das letzte Dialogforum stattfindet. Ich
frage mich ganz ernsthaft, wie wenige Wochen vor
Schuljahresende noch eine Beteiligung der Verbund-
partner stattfinden soll, ganz zu schweigen von einer
Wahlfreiheit hinsichtlich der Ganztagsschule, wie Sie,
Herr Eisenreich, es gesagt haben. Dabei stellt sich
auch die Frage nach der Gerechtigkeit. Warum kön-
nen Schulen, die die Bedingungen der Mittelschule
derzeit erfüllen und auch schon eine Zusage des
Schulamtes haben - ich nenne als Beispiel Schwar-
zach in Niederbayern -, diesen Status doch nicht er-
halten, oder warum wird er ihnen wieder aberkannt?
Herr Minister, wo sind denn die flexiblen Lösungen
vor Ort, die Sie immer gepredigt haben? Wo ist die
Verlässlichkeit Ihrer Aussagen? Wir Freie Wähler fra-
gen uns ernsthaft, wo hier die Weiterentwicklung ist.
Wenn Sie damit die zusätzliche finanzielle Belastung
der Kommunen meinen, die diese heute am Tag der
Verabschiedung dieses Gesetzes noch nicht einmal
annähernd abschätzen können und mit denen Sie in
den nächsten Monaten zu kämpfen haben, dann
danke schön für diese Innovation.

Vom Wichtigsten, nämlich vom Inhalt dieser neuen
Schulform und von den Schülern, haben wir noch gar
nicht geredet. Wie sieht es denn mit der individuellen
Förderung aus, die Sie immer so betonen? Herr
Dr. Spaenle, meinen Sie ernsthaft, dass Sie mit ein
bzw. zwei zusätzlichen Intensivierungs- oder Förder-
stunden in der fünften und sechsten Jahrgangsstufe
die Schüler zum besseren Lesen, Schreiben und
Rechnen anleiten können? Diese Kompetenzen ver-
langen die Betriebe von Haupt- und Mittelschulabsol-
venten. Wie sieht es mit der Persönlichkeitsentwick-
lung der Schüler aus, die für diese
Hauptschulabsolventen besonders wichtig ist, um
einen Job oder eine Ausbildung zu bekommen? Wir
begrüßen zwar die Beibehaltung des Klasslehrerprin-
zips. Die zusätzliche Unterstützung in den Schlüssel-
qualifikationen und in den Selbst- und Sozialkompe-
tenzen nur über externe Partner und Projekte sowie
mit einer Broschüre "Soziales Lernen" gewährleisten
zu wollen, ist aber zu wenig. Wir brauchen eine Ver-
stetigung der Mittel in Form von Stundenzuweisungen
und ein inhaltliches Konzept.

Wie sieht es denn mit der von Ihnen so hochgelobten
intensiven beruflichen Orientierung aus? Auf meine
Anfrage vom 29. Juni haben Sie geantwortet, mit der

Vernetzung aller Maßnahmen werde eine Intensivie-
rung der Berufsorientierung und eine Erhöhung des
Praxisbezugs bei den Schülerinnen und Schülern be-
wirkt. Hierzu stünden vier Unterrichtseinheiten pro
Woche zur Verfügung. Im Weiteren sprechen Sie
davon, dass die Lehrkräfte im Rahmen von Aus- und
Fortbildung darauf vorbereitet werden sollten.

Ähnlich sieht es mit der Beteiligung der Berufsschulen
aus. Dort soll ein Kooperationsmodell stattfinden, von
dem noch keiner Kenntnis hat. Wenn das Ihr Konzept
ist, ist mein Argument der überhasteten Einführung
bestätigt. Anders hätte man es besser haben können.
Es wäre besser gewesen, wenn Sie unser Konzept
gelesen hätten.

Aus Zeitgründen will ich nicht auf weitere Unzuläng-
lichkeiten wie zusätzliche Belastung und unzureichen-
de Anrechnungsstunden für den Verbundkoordinator,
auf deren Rechte und Pflichten, auf die Einbeziehung
der Eltern und auf die wackeligen Zweckvereinbarun-
gen der Kommunen zu sprechen kommen.

Mit dem neuen Gesetzentwurf sind Sie auch den Pri-
vatschulen derart auf die Füße getreten, dass man
den Eindruck nicht los wird, diese ungeliebte Konkur-
renz solle sich nicht weiter ausbreiten und klein gehal-
ten werden.

Kurzum, dieser Gesetzentwurf ist ein Rückschritt für
die bayerische Bildungspolitik. Über kurz oder lang
wird er sein Klassenziel nicht erreichen. Wir, die Frei-
en Wähler, haben eine vernünftige und machbare Al-
ternative vorgelegt, welche die wohnortnahen Schul-
standorte dauerhaft erhalten hätte. Sie würde der
Infrastruktur und Stärkung vor allem des ländlichen
Raums dienen, die Schüler würden in Zusammenar-
beit mit der lokalen Wirtschaft berufs- und inhaltsori-
entiert ausgebildet. Mit flexibleren Lösungen bei der
Klassenbildung, mit der Berücksichtigung regionaler
Gegebenheiten und Aspekte und mit der Einbezie-
hung vieler guter Anregungen von Verbänden, Oppo-
sition und kommunalen Spitzenverbänden hätten zu-
kunftsorientierte Lösungen, die wesentlich mehr
Zufriedenheit vor Ort gebracht hätten, erreicht werden
können. Wir lehnen deshalb dieses Gesetz ab.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Ich bitte für
die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN
Herrn Gehring ans Redepult.

Thomas Gehring (GRÜNE): Frau Präsidentin, liebe
Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Eisenreich,
Sie sagten, eine Schule, in die keine Schüler gingen,
gebe es nicht. Das Thema lautet aber anders: Eine
Schule, in die keine Schüler gehen wollen, wird es
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nicht geben. Eine Schule, gegen die die Eltern mit
den Füßen abstimmen, wird es nicht mehr geben. Ich
meine, das Konzept der Mittelschule wird den Mehr-
wert der Hauptschule nicht verbessern und auch nicht
dazu führen, dass nur ein Schüler oder eine Schülerin
mehr zur Hauptschule gehen wird als dies heute der
Fall ist. Das stellen wir an den tatsächlichen Über-
trittszahlen für dieses Jahr fest.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dabei ist es egal, ob die Schule "Hauptschule" oder
"Mittelschule" heißt. Für die Hauptschulen wurde
nichts investiert. Sie haben im Nachtragshaushalt den
Hauptschulen Stellen weggenommen und verlagert.
Wir stellen schon jetzt fest, dass die versprochene de-
mografische Rendite am Versickern ist und nicht voll-
ständig bei den Hauptschulen ankommt. Ich sage vo-
raus, dass das in den nächsten Jahren schlechter
wird.

Der Gesetzentwurf ist ein Gesetzeswerk der vertanen
Chancen. Er ist ein Ausdruck von Chancenlosigkeit
bayerischer Bildungspolitik. Ich will meine Rede daran
ausrichten, was möglich gewesen wäre, wenn Sie die
von Ihnen verwandten Begriffe ernst genommen hät-
ten.

Sie sprechen von "Dialogforen". Ich meine, es finden
Foren ohne Dialog statt. Das ist Frontalunterricht mit
anfangs ein paar kritischen Nachfragen, die zu nichts
geführt haben. Die Dialogforen sind keine Chance.
Sie hätten aber die Chance sein können, dass die
Kommunalpolitiker und die Schulleiter vor Ort ihre
Schullandschaft so gestalten, wie das notwendig ist.
Bayern ist vielgestaltig. Deshalb wären unterschiedli-
che Schulmodelle und Schullandschaften nötig. Starn-
berg ist nicht Wunsiedel, und Aitrang ist nicht Mün-
chen. In diesen Dialogforen gibt es nichts zu
gestalten. Es gibt keine Entscheidungsmöglichkeiten.
Letztendlich ist das der Vollzug der Politik, die von
oben vorgegeben wird. Das ist alles andere als ein Di-
alog.

Die Dialogforen wären die Chance gewesen, die kom-
munale Ebene bei der Schulpolitik mitreden zu las-
sen, die Bürger zu aktivieren, sich über ihre Schule
Gedanken zu machen. Stattgefunden hat stattdessen
eine Schulentwicklung ohne Ambitionen; denn es gab
keine Fragen, die zu entscheiden waren. Die einzige
Frage war, wer mit wem einen Schulverbund gründet,
ob mit der Hauptschule links oder der Hauptschule
rechts. Außerdem waren die großen Hauptschulen
der Meinung, dass sie ohne eine andere Schule Mit-
telschule werden können, sodass sie den kleinen
Hauptschulen ihre Bedingungen diktieren konnten.

Auch das ist alles andere als ein Dialog. Die Chance
zum Dialog ist leider vertan worden.

Die zweite Chance ist die Mittelschule. Dieser neue
Begriff weckt Hoffnungen. Hätten Sie wirklich nach
der Grundschule eine Mittelschule für die mittleren
Jahrgänge in den Klassen 5 bis 9 bis zum Übertritt in
die Oberstufen gemacht, wie das in Europa und auch
im Nachbarland Österreich der Fall ist, hätte man be-
obachten können, ob die Modelle gut sind. Ich meine,
es wären gute Modelle gemacht worden. Sie machen
das aber nicht. Sie geben der Hauptschule nur einen
neuen Namen. Was Sie im Mittelschulkonzept anbie-
ten, ist das Portfolio der alten Hauptschule. Modulari-
sierung, Ganztagsangebot, Berufsorientierung kann
die Hauptschule jetzt schon, bekommt aber einen
neuen Namen. Eine alte Rostlaube, der man eine
neue Farbe gibt, bleibt trotzdem ein altes Auto.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Eine andere Chance wären die Schulverbünde. Das
klingt auch gut. Schulen kooperieren, schließen sich
zusammen und machen neue Modelle. Ich habe dafür
ein konkretes Beispiel: Hauptschule und Gymnasium
könnten miteinander einen Realschulzweig anbieten
und den Realschulabschluss möglich machen, damit
die Schüler nicht mehr 20 oder 25 Kilometer zur
nächsten Realschule fahren müssen. Ein anderes
Beispiel: Hauptschule, Realschule und Förderschule
machen im Sinne der Inklusion einen Schulverbund
und entwickeln neue Modelle. Das wäre eine gute
Sache gewesen. Was haben wir? - Wir haben die
Verteilungskämpfe Große gegen Kleine erlebt. Wir er-
leben die Kannibalisierung innerhalb der Schulverbün-
de, weil die Ressourcen innerhalb des Schulverbun-
des verteilt werden müssen. Deshalb wird um sie
gerungen werden müssen. Das wird auf Kosten der
Kleinen gehen. Das haben Sie aus der Chance
"Schulverbünde" gemacht.

Die größte Chance hätte im Thema "Selbstständigkeit
der Schule" gelegen. "Budgets an die Schulen" klingt
wunderbar. Was aber passiert? - Es wird der Mangel
und es wird der Schwarze Peter nach unten gegeben.
Dieses Resultat erzielen Sie aus dieser Chance.
Jeder Mittelschulverbund hat einen Mittelschulkoordi-
nator und dem Verbund werden die Lehrerstellen
zentral zugewiesen. Es gibt unterschiedlich große
Standorte. Die kleinen Standorte müssen nicht mehr
geschlossen werden. Allerdings kommt es darauf an,
wie die Lehrerstunden verteilt werden. Man wird sehr
schnell die Frage stellen, ob man an einem großen
Schulverbund Klassen mit 28 schwierigen Schülern
bildet, damit am kleinen Standort nur 14 Schüler in
einer Klasse sind. Das wird vor Ort spannende Dis-
kussionen geben. Wir werden sehr bald feststellen,
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dass die kleine Klasse geschlossen wird, damit man
an den großen Standorten halbwegs vernünftig große
Klassen machen kann.

Sie haben die Verantwortung für die Schließung von
Schulstandorten auf die kommunale Ebene gelegt.
Die Kommunen werden Anträge stellen, ihre Schulen
zu schließen. Ich meine, das ist das Perfideste an der
Reform.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Deswegen sind die Dialogforen die Sterbebegleiter
der kleinen Hauptschulen. Die Mittelschulkoordinato-
ren werden die Totengräber der kleinen Hauptschulen
sein, sicherlich ungewollt. Das wird aber so sein.

Interessant ist beispielsweise auch, dass die zwei
Entlastungsstunden, die der Mittelschulkoordinator
aus den frei werdenden Schulleiterstunden der aufgel-
östen Schulen zusätzlich bekommt, dazu verwendet
werden, um die Stunden für die Mittelschulkoordinato-
ren zu bezahlen. Auch das halte ich für eine sehr per-
fide Geschichte.

Ein anderes schönes Wort ist "Modularisierung", also
die Bildung unterschiedlicher kleiner Einheiten und die
differenzierte Förderung. In Bayern gab es für die
Hauptschulen einen Modellversuch mit zehn zusätzli-
chen Stunden. Sie machen jetzt eine Stunde, die ge-
teilt werden kann. Was also ist aus der Chance der
differenzierten Förderung geworden?

Die weitere große Chance wäre der mittlere Ab-
schluss an den Hauptschulen. Das wäre eine Chance,
diese Schulart attraktiv zu machen und die Schülerin-
nen und Schüler in den Gemeinden an dieser Schule
zu halten. Aber das ist per definitionem ein Abschluss
zweiter Klasse. Sie profilieren die einzelnen Schulen
nur so weit, dass die bestehende Hierarchie bleibt. Es
gibt aber keine Gleichwertigkeit in einem hierarchi-
schen System. Sie achten auf das Abstandsgebot zur
Realschule. Der Realschulabschluss muss mehr sein
als der M-Abschluss. Solange der M-Abschluss ein
Abschluss zweiter Klasse ist, wird er weder bei den
Eltern noch bei den Arbeitgeberinnen und Arbeitge-
bern Akzeptanz finden.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Interessant war der Ablauf der Dialogforen vor Ort.
Bei den Dialogforen konnte man beim besten Willen
keine Begeisterungsstürme spüren. Man konnte keine
Aufbruchstimmung erleben.

(Beifall des Abgeordneten Dr. Paul Wengert
(SPD))

Man konnte nicht erleben, dass die Leute eine Chan-
ce gesehen hätten, aus der sie etwas hätten machen
können. Vielmehr wurde der Eindruck der Resignation
vermittelt, das machen zu müssen, obwohl man nicht
der Meinung war, dass das etwas bringen wird. Dass
in Schwaben die meisten Mittelschulverbünde gegrün-
det worden sind, liegt wahrscheinlich daran, dass dort
die größten Pragmatiker Bayerns leben, die eine
Suppe kochen können, auch wenn es keine Zutaten
gibt.

(Harald Güller (SPD): Sie sind unter Zwang ent-
standen!)

In den Dialogforen ist nichts passiert. Dort wurde die
Chance vertan, die Schule weiterzuentwickeln. In den
letzten Jahren war zu hören, dass die Mittelschule die
letzte Chance für die Hauptschule wäre. Kollege
Pschierer beispielsweise hat sich dazu in der "Mindel-
heimer Zeitung" geäußert. Was heißt "letzte Chance
der Hauptschule"? - Wir sind nicht bei der Fußball-
Weltmeisterschaft, bei der man sich beim Ausschei-
den im Achtelfinale damit trösten kann, es in vier Jah-
ren noch einmal versuchen zu können. Aber in vier
Jahren haben die Hauptschulen keine Chance mehr,
dann ist es vorbei. Was mich jedoch am meisten är-
gert, ist die vertane Zeit. Wir hätten ein Zeitfenster ge-
habt, um gute Standorte, die noch über ausreichend
Schüler verfügt haben, so zu stärken, dass sie überle-
bensfähig gewesen wären und mit den neuen Schul-
modellen auch langfristig eine Chance gehabt hätten.
Diese Zeit ist aber vertan worden. Ich ärgere mich
jetzt über die vertane Zeit, Sie von der Regierungsko-
alition werden sich in drei Jahren darüber ärgern, spä-
testens aber nach der Landtagswahl. Eines kann ich
Ihnen nämlich heute schon sagen: Mit dieser Mittel-
schulkonzeption werden Sie dabei im ländlichen
Raum keinen Blumentopf gewinnen.

(Beifall bei den GRÜNEN, der SPD und den Frei-
en Wählern)

Sie werden dann feststellen müssen, dass dieses Mit-
telschulkonzept nicht gegriffen hat, dass das Thema
auf Wiedervorlage liegt. Sie werden überlegen müs-
sen, wie es weitergeht, und ich garantiere Ihnen, Sie,
beziehungsweise die Koalition, die dann in Bayern re-
gieren wird, wird an eine Schulstrukturreform heran-
gehen müssen.

Ich möchte noch zu ein paar anderen Themen kurz
Stellung nehmen. Über das ärgerlichste Thema, die
Privatschulfinanzierung, wird Frau Kollegin Bause
noch sprechen. Mit diesem Gesetz richten Sie an den
Privatschulen einen richtigen Kollateralschaden an.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der
SPD)
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Ich möchte einen positiven Punkt erwähnen: Gott sei
Dank haben Sie die jährliche Verlegung des Einschu-
lungsstichtages nach vorn gestoppt. Wir loben Sie
durchaus, nämlich dann, wenn Sie den Unsinn Ihrer
Vorgänger wieder rückgängig machen.

(Beifall der Abgeordneten Margarete Bause
(GRÜNE))

Ich möchte auch zu einer zweiten verpassten Chance
sprechen, und zwar zu den Ganztagsangeboten und
den Ganztagsschulen. Immerhin wird jetzt zum ersten
Mal dieser Begriff im Gesetz verwandt. Das heißt, die
Realität dessen, was politisch notwendig ist, wird
langsam anerkannt. Sie haben aber die Chance ver-
geudet, das Verhältnis mit den Kommunen tatsächlich
zu klären. Sie haben es versäumt, das Thema Konne-
xitätsprinzip wirklich anzugehen, denn das, was im
letzten Jahr in Ingolstadt beschlossen wurde, ist nicht
die Umsetzung des Konnexitätsprinzips, sondern ein
vorläufiger Kompromiss. Das Thema aber bleibt auf
der Tagesordnung. Wir brauchen einen Rechtsan-
spruch auf Ganztagsplätze, ähnlich wie es ihn bei den
Kindergartenplätzen gibt. Dafür haben wir die notwen-
digen Anträge gestellt, die Sie im Gesetz hätten be-
rücksichtigen können. Das wäre auch aus Sicht der
Kommunen im Hinblick auf die Planungs- und Rechts-
sicherheit gegenüber dem Land notwendig gewesen.
Der Ausbau von Ganztagsangeboten kann nicht nach
Gusto der Staatsregierung erfolgen, es handelt sich
vielmehr um eine gesellschaftliche Aufgabe des
Landes, die rechtlich festgelegt werden muss.

(Beifall bei den GRÜNEN, Abgeordneten der
SPD und der Freien Wähler)

Wir haben ein Nebeneinander der Systeme. Wir
haben an den Grundschulen die flexible Mittagsbe-
treuung. Dafür müssen die Kommunen Gebühren ver-
langen. Nebenan in der Hauptschule, im offenen
Ganztagsangebot, dürfen die Kommunen hingegen
keine Gebühren verlangen. Wir haben die Horte. Wir
haben also ein Nebeneinander von Systemen, und
dieses Thema muss zwischen der kommunalen und
der Landesebene angegangen werden.

Insgesamt gesehen muss man zu dem Gesetzentwurf
sagen: Die Ansprüche "Qualität und Gerechtigkeit"
sind gerade im Hinblick auf den ländlichen Raum
nicht eingelöst worden. Es handelt sich zwar um ein
sehr umfangreiches Gesetz, weshalb ich an dieser
Stelle auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im
Kultusministerium für ihre Arbeit danken will, letzten
Endes aber ist dieses Gesetz ein Kompendium der
vertanen Chancen, der verlorenen Zeit und letztlich
Ausdruck der Mutlosigkeit der jetzigen Staatsregie-
rung.

(Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN und Abge-
ordneten der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Für die FDP
bitte ich Frau Kollegin Will an das Redepult. Bitte
sehr.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Jetzt kommt der
größtmögliche Unterschied zur CSU!)

Renate Will (FDP): Sehr geehrte Frau Präsidentin,
meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte
Damen und Herren! Der Weg zu den Gesetzesände-
rungen, die wir heute in Zweiter Lesung beschließen
werden, war, das gebe ich zu, steinig. Im zuständigen
Bildungsausschuss haben wir das Gesetz über das
Erziehungs- und Unterrichtswesen und das Bayeri-
sche Schulfinanzierungsgesetz immer wieder äußerst
kontrovers diskutiert.

Das Herzstück des Gesetzes über das Erziehungs-
und Unterrichtswesen ist die Einführung der neuen
bayerischen Mittelschule. Entscheidende Veränderun-
gen sind zudem im Schulfinanzierungsgesetz hin-
sichtlich der künftigen Finanzierung der privaten
Volksschulen geplant. Die Debatten im Ausschuss
wurden, das will ich ausdrücklich betonen, sehr emoti-
onal geführt, denn meine Damen und Herren, jeder
und jede von uns hat beim Bayerischen Gesetz über
das Erziehungs- und Unterrichtswesen um den bes-
ten Weg für die Zukunft unserer Hauptschulen gerun-
gen - und das ist gut so. Wir brauchen für unsere
Hauptschülerinnen und Hauptschüler die besten Bil-
dungschancen. In dieser Frage sind wir uns alle einig.
Es ist deshalb wenig hilfreich, Herr Gehring, wenn wir
von "Totengräbern der Hauptschule" reden, wenn wir
um ein Gesetz ringen, wie ich gerade gesagt habe,
bei dessen Beratung wir uns im Bildungsausschuss
wirklich nichts genommen haben. Wenn Sie heute
sagen, Sie können diesem Gesetzentwurf nicht zu-
stimmen, dann ist das Ihr gutes Recht. Vom "Toten-
gräber der Hauptschule zu sprechen" ist aber unfair
und unsauber. Das hilft den vielen Hauptschülerinnen
und Hauptschülern nicht.

(Beifall bei der FDP und der CSU - Zuruf der Ab-
geordneten Ulrike Gote (GRÜNE) - Unruhe bei
der SPD und den GRÜNEN)

Ich kann mich hier auch emotional aufregen. Das Rin-
gen um das Beste muss das Ziel sein.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Jeder hier im Saal weiß, wie es um die Chancen der
jungen Menschen auf dem Arbeitsmarkt bestellt ist.
Die Wirtschaft führt regelmäßig Klage: Knapp 20 %
der Absolventen der Hauptschulen seien teilweise
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nicht ausbildungsreif, sie könnten nicht genug lesen,
schreiben und rechnen. Des Weiteren fehle es an so-
zialer Kompetenz. Das ist doch dramatisch. Da müs-
sen wir Abhilfe schaffen.

(Zuruf der Abgeordneten Claudia Stamm (GRÜ-
NE))

Diese Sachlage gefährdet die Zukunftsfähigkeit unse-
res Landes. Den Hauptschülern wird oft unterstellt, sie
hätten kein Interesse an Bildung. Das ist eine weitere
Unterstellung, die ich für nicht zutreffend halte. Richtig
ist vielmehr: Wir müssen die Schülerinnen und Schü-
ler an den Hauptschulen so fördern, dass es ihnen
gelingt, mögliche Startschwierigkeiten zu überwinden.
Das Ziel muss sein, dass möglichst alle den berufs-
qualifizierenden Abschluss erwerben können.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Und das geht
dann mit der Mittelschule?)

Keiner darf die Schule künftig ohne Abschluss verlas-
sen. Das muss unser wichtigstes Ziel sein. Wir müs-
sen den jungen Menschen den Weg zum mittleren
Schulabschluss auf dem Niveau der mittleren Reife
der Realschulen eröffnen. Das kann nur mit Hilfe zu-
sätzlicher Förderung gelingen. An der neuen Mittel-
schule wird es deshalb zusätzliche Stunden in den
Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch ab der
fünften Klasse geben. Dank dieser Förderstunden
wird es den Hauptschulabsolventen möglich sein, die
Kriterien der Kultusministerkonferenz für den mittleren
Schulabschluss zu erreichen. Immerhin besuchen im
aktuellen Schuljahr 231.000 Schüler eine der 979
Hauptschulen. Man kann deshalb wahrlich nicht be-
haupten, es handle sich um einen Rest, wie oft be-
hauptet wird. Diese jungen Menschen sind kein Rest.
Das müssen Sie endlich zur Kenntnis nehmen.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Mit derartigen Äußerungen diskreditieren Sie Haupt-
schülerinnen und Hauptschüler und deren Leistungen.

(Claudia Stamm (GRÜNE): Das ist doch wider-
sprüchlich, was Sie hier ausführen! Das haben
Sie doch vorhin selbst erzählt!)

Diese jungen Menschen haben wie die Schülerinnen
und Schüler anderer Schularten ein Recht auf die
beste Förderung.

(Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Was hat das
mit der Mittelschule zu tun?)

- Das hat etwas mit der Mittelschule zu tun. Das ist
ein erster Schritt in die richtige Richtung, meine
Damen und Herren. Wir müssen dafür sorgen, dass

die Hauptschulen gleichzeitig für die demografischen
Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind. Viele
Schulen auf dem Land, darauf hat Herr Güll bereits
hingewiesen, sind für das Überleben zu klein. Mit 200
Schülerinnen und Schülern an einem Standort ist auf
Dauer kein attraktives Angebot möglich. Schließlich
geht es darum, die Schüler mit optimalen Förder- und
Wahlfachangeboten bestmöglich auf den Einstieg in
das Berufsleben vorzubereiten. Das Kultusministeri-
um hat deshalb die neue bayerische Mittelschule ins
Leben gerufen. Hauptschulen mehrerer Gemeinden
können künftig auch über die Sprengel- und Land-
kreisgrenzen hinweg im Verbund zusammenarbeiten.
Zudem kann die Klassenmindestgröße von 15 Schü-
lern unterschritten werden. Das ist doch etwas. Oder?

Das ist ein Gewinn. Deshalb nehmen 500 Hauptschu-
len das Angebot an. Sie werden im September zu
230 Mittelschulverbünden zusammengefasst. Im
Schuljahr 2011/12 kommen weitere hinzu, zum Bei-
spiel die Münchener Hauptschulen. Ich bin mir sicher:
Im Verbund werden unsere Hauptschulen gestärkt.

Diese Reform ist eine Chance. Sie ist kein Unter-
gangsszenario, werte Kolleginnen und Kollegen von
der Opposition. Diese Mittelschule ist eine inhaltliche
Weiterentwicklung der Hauptschule. Sie ist keines-
wegs ein Etikettenschwindel.

Ich bin mir sicher: Durch die modulare Förderung aller
Schülerinnen und Schüler in den Fächern Deutsch,
Mathematik und Englisch werden sie bessere Leistun-
gen erreichen. Allerdings gebe ich zu: Um langfristig
die Hauptschule tatsächlich zu einer echten Mittel-
schule aufzuwerten, muss der dort angebotene mittle-
re Schulabschluss künftig ganz auf dem Niveau der
mittleren Reife der Realschule sein. Die verstärkte
Berufsorientierung mit den drei Zweigen Wirtschaft,
Technik und Soziales ist hierfür absolut der richtung-
weisende Schritt. Das ist der Weg zur Aufwertung des
Profils der Mittelschulen.

(Zuruf von den Freien Wählern: Was wird da ge-
macht?)

Natürlich brauchen wir dafür das, was Kollege Eisen-
reich angesprochen hat. Es ist gut, dass wir die Vo-
raussetzungen dafür geschaffen haben, dass es ge-
nügend Ganztagsangebote geben wird. Das ist eine
mir ganz besonders wichtige Voraussetzung. Deshalb
muss es in jedem Verbund ein solches Angebot
geben.

Für den Erfolg maßgeblich ist auch, inwieweit die
Hauptschülerinnen und -schüler in Wirtschaft und
Handwerk als gut ausgebildete Nachwuchskräfte ak-
zeptiert werden. Dies ist ganz wichtig. Damit steht und
fällt alles.
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Deshalb appelliere ich an die Vertreter von Handwerk
und Wirtschaft: Geben Sie den Hauptschülerinnen
und -schülern die Chance, die sie verdienen!

Es wäre falsch, wenn wir behaupteten, dass wir alle
Hauptschulstandorte auf Dauer sichern könnten. In
dieser Hinsicht will sich auch das Kultusministerium
nicht festlegen lassen. Ich habe heute der Zeitung
entnommen, dass die Dinge nicht sicher sind. Aber
wer kann schon eine sichere Prognose für die Zukunft
stellen?

Die Schwierigkeiten zeigen sich schon beim Blick auf
die künftige Entwicklung der Schülerzahlen. Bis zum
Jahr 2020 werden die Hauptschulen fast
80.000 Schülerinnen und Schüler verloren haben.
Dies ist neben dem veränderten Bildungsverhalten
der Eltern vor allem dem demografischen Wandel ge-
schuldet, also nicht allein der mangelnden Attraktivität
der Hauptschule; dies muss man betonen.

Ich sage etwas zum Vergleich. Die Realschulen wer-
den im Jahr 2020 fast 40.000 Schüler weniger besu-
chen. Diesen Schwund wird hoffentlich keiner von
Ihnen auf die mangelnde Akzeptanz der Realschule
zurückführen. Das Gegenteil muss der Fall sein. Auch
hierfür ist richtigerweise der Rückgang der Geburten-
zahl verantwortlich.

Die Zahlen zeigen, dass die aktuelle Mittelschulreform
nur für die nächsten Jahre tragfähig sein wird. Sicher
bin ich mir auch, dass wir in diesem Hause spätes-
tens ab Mitte des kommenden Jahrzehnts über weite-
re Reformen debattieren werden, die heute für viele
noch ein Tabu sind. Ich spreche von der Kooperation
von Haupt- und Realschule, und zwar vor allem in den
ländlichen, strukturschwachen Regionen. Sie sind
vom demografischen Wandel besonders hart betrof-
fen. Ich bin mir sicher: Ab 2015 drohen Schulschlie-
ßungen in großem Stil. Wenn wir sie vermeiden wol-
len, ist die Debatte über die vertiefte Zusammenarbeit
dieser beiden Schularten unvermeidlich.

Als Liberale bin ich stolz, dass die FDP mit ihrem Ein-
tritt in die Staatsregierung diese Debatte bereits ange-
stoßen hat. Wir haben durchgesetzt, dass mit dem
Kooperationsmodell erstmals die vertiefte Zusammen-
arbeit von Haupt- und Realschule unter einem Dach
erprobt wird. Wir warten jetzt mit Spannung auf die
ersten Ergebnisse dieses Modellprojekts. Ich bin mir
sicher: Danach werden auch die Skeptiker überzeugt
sein, dass die Zusammenarbeit dieser beiden Schul-
arten längst überfällig war.

Ich sage aber auch: Wir wollen keine Schularten fusi-
onieren, sondern den Schulen die Möglichkeit geben,
passgenaue Angebote vor Ort zu machen. Passge-
nau heißt für mich: wohnortnahe Konzepte nach den

Wünschen der Schulfamilie. Wir haben uns dafür ein-
gesetzt, dass die Mittelschulreform im Dialog mit der
Schulfamilie umgesetzt wurde. Diese Reform wurde
nicht von oben übergestülpt. Das ist neu; und das ist
gut so. Denn keine Reform kann man gegen den Wil-
len der Menschen umsetzen. Wir müssen die Men-
schen mitnehmen. Das ist unser politischer Auftrag.
Nur so können wir auf die eben beschriebenen He-
rausforderungen wirklich zielgerichtet reagieren.

Ich war ein wenig enttäuscht, dass in den Dialogforen
oft nur die Mittelschule beworben wurde. Unser Ko-
operationsmodell wurde hingegen meist verschwie-
gen. Meine vielen Gespräche mit Eltern haben mich
auch darin bestätigt, dass das klassische Schubla-
dendenken mit dem Verteilen der Kinder auf die drei
Kästchen Hauptschule, Realschule und Gymnasium
passé ist. Eltern von heute wollen Vielfalt und Wahl-
möglichkeiten haben, ausgerichtet an der individuel-
len Situation der Familie und entsprechend den Fä-
higkeiten ihrer Kinder.

Die privaten Volksschulen haben in diesem System
der individuellen Wahlmöglichkeiten einen ganz wich-
tigen Platz.

(Abgeordneter Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD) mel-
det sich zu einer Zwischenfrage)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Frau Kolle-
gin, gestatten Sie eine Zwischenfrage?

Renate Will (FDP): Nein, ich gestatte sie jetzt nicht.

Ich komme jetzt zu einem anderen Part des Schulfi-
nanzierungsgesetzes, nämlich zu den privaten Schu-
len. Viele Eltern wählen für ihre Kinder beim Schul-
start ganz bewusst ein reformpädagogisches
Konzept. Unser Ziel ist deshalb, den fairen Wettbe-
werb zwischen öffentlichen und privaten Schulen zu
erhalten.

Im Koalitionsvertrag haben CSU und FDP vereinbart,
die Privatschulfinanzierung zu vereinfachen, zu ver-
bessern und Transparenz herzustellen. Gerade für die
privaten Volksschulen mit staatlicher Genehmigung,
meist Montessorischulen, war das bisherige Finanzie-
rungssystem sehr kompliziert. Es musste vereinfacht
und verbessert werden.

Historisch bedingt gibt es für die Privatschulen zwei
unterschiedliche Fördersysteme. Die privaten Volks-
schulen erhalten einen staatlichen Kostenersatz für
den notwendigen Schul- und Personalaufwand. Das
System - Herr Eisenreich hat es vorhin schon ange-
sprochen - ist hoch kompliziert. Es ist bürokratisch
und in der Verwaltung sehr aufwendig. Für die Ab-
rechnung des Personalaufwands wurden bisher
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neben den Regierungen sogar die Landesämter für
Finanzen eingebunden. Wesentlich einfacher ist hin-
gegen die Förderung der privaten Realschulen und
Gymnasien einschließlich der freien Waldorfschulen
ab der 5. Klasse sowie der beruflichen Schulen. Sie
erhalten traditionell Förderleistungen nach schülerbe-
zogenen Pauschalen.

Es ist daher naheliegend, dieses bewährte und unbü-
rokratische System der pauschalierten Förderung auf
die privaten Volksschulen zu übertragen. Die geplante
Pauschalierung wird übrigens auch von den Montes-
sorischulen für sinnvoll gehalten. Deren Kritik richtete
sich vor allem gegen die zu kurzen Übergangsfristen
und Karenzzeiten. Ich sage es ganz deutlich: Wir wol-
len das System angleichen, um Transparenz zu er-
möglichen. Wir wollen damit den Montessorischulen
nicht das Leben schwermachen oder sie gar plattma-
chen, weil uns angeblich ihr reformpädagogischer An-
satz nicht passt. Wer das behauptet, redet blanken
Unsinn. Die Montessorischulen sind ein unverzichtba-
rer Bestandteil unseres Bildungssystems.

Wegen der Vereinheitlichung der Förderung stimmen
wir heute auch über die Änderung des Schulfinanzie-
rungsgesetzes in Zweiter Lesung ab. Ich sage hier
ganz ehrlich, dass ich mit dem ursprünglichen Entwurf
des Kultusministeriums erhebliche Probleme hatte.
Ich hätte diesem Entwurf nicht zustimmen können.

(Zurufe von der SPD: Oh!)

Die Montessorischulen wären nämlich durch die an-
fänglichen Pläne in eine dramatische Schieflage gera-
ten. Es gab nicht hinnehmbare Härten. Wir haben
deshalb hart für Nachbesserungen bei den Volks-
schulen in privater Trägerschaft gekämpft. Die Ver-
handlungserfolge sind im Wesentlichen dem Einsatz
der Abgeordneten der CSU und der FDP zu verdan-
ken. Das ist ein großer Erfolg, den auch der Montes-
sori-Landesverband entsprechend honoriert hat.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht
und einen Erfolg für die privaten Volksschulen er-
reicht, die mit Wirkung vom 1. August 2010 genehmigt
werden oder die schon früher genehmigt worden sind,
sich derzeit aber noch in der Aufbauphase befinden.
Sie sollen aus Gründen des Vertrauensschutzes für
den Zeitraum, in dem der erstmalige Ausbau der
Grundschule bzw. der Hauptschule abgeschlossen
ist, einen pauschalen Personalkostenersatz erhalten.
Bemessen wird dieser Kostenersatz auf der Grundla-
ge der Zahl der Schüler, die die Schule im jeweiligen
Schuljahr tatsächlich besuchen. Dieser Zeitraum wird
bei Grundschulen mit vier Jahren, bei Hauptschulen
mit fünf Jahren angesetzt. Erst danach ist auf die Ver-

hältnisse am Stichtag der amtlichen Schuldaten des
Schuljahres abzustellen, das dem Abrechnungsschul-
jahr vorangeht.

Ich bin überzeugt davon, dass diese von uns erreichte
Lösung den Schulen im Aufbau den erforderlichen
Vertrauensschutz gewährt. Ich lege besonderen Wert
auf die Aussage, dass der FDP-Fraktion die Gleichbe-
handlung und die Unterstützung der Privatschulen ein
besonderes Anliegen ist. Unser Verhandlungserfolg
ist der Beweis dafür. Das pädagogische Konzept der
Montessorischulen hat im differenzierten Schulwesen
eine gesicherte Stellung. Wir halten das Angebot der
Montessorischulen für unverzichtbar. Durch die verän-
derte Schulfinanzierung wird keine dieser wichtigen
und pädagogisch wertvollen Schulen in Schieflage ge-
raten.

Es gibt noch einen weiteren Verhandlungserfolg. Er
betrifft die bestehenden privaten Grundschulen,

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Frau Präsidentin,
beenden Sie dieses Trauerspiel!)

die sich erst nach dem 1. August 2010 um eine
Hauptschulstufe erweitern wollen. Auch sie dürfen
nicht schlechter gestellt werden als Neugründungen
von Grund- und Hauptschulen. Grundschulen, die
sich erst nach dem Inkrafttreten des Gesetzes um
eine Hauptschulstufe erweitern wollen, sollen bis zum
31. März 2011 die Option erhalten, einen Antrag auf
Erweiterung zu stellen.

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Denken Sie
bitte an das Ende Ihrer Redezeit, Frau Kollegin.

Renate Will (FDP): Die zweijährige Karenzzeit greift
in diesem Fall nicht. Besonders wichtig ist mir, dass
die künftigen Neugründungen einer Grundschule und
einer Hauptschule gemeinsam beantragt werden kön-
nen.

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Frau Kolle-
gin Will, Ihre Redezeit geht zu Ende. Denken Sie bitte
daran?

Renate Will (FDP): Ja. - Die Karenzzeit bis zum Ein-
setzen der staatlichen Förderung läuft so nur einmal
für beide Schularten. Auch dies ist eine wesentliche
Nachbesserung für die privaten Ersatzschulen. Aller-
dings müssen wir dafür sorgen, dass auch nach dem
31. März 2011 Neugründungen von Montessorischu-
len möglich sind.

(Beifall bei der FDP und Abgeordneten der CSU)
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Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Für die
CSU-Fraktion hat sich Herr Taubeneder zu Wort ge-
meldet. Bitte.

Walter Taubeneder (CSU): Frau Präsidentin, verehr-
te Kolleginnen und Kollegen! Herr Güll, wir haben uns
schon häufig wegen der Mittelschule auseinanderge-
setzt. Ich spreche nicht alle Punkte an, aber auf eine
wesentliche Aussage möchte ich schon eingehen.
Das bayerische Schulsystem sei konservativ und
rückwärtsgewandt, behaupten Sie. Auch Sie wissen,
dass es vor drei Wochen einen interessanten Länder-
vergleich gegeben hat, in dem das konservative und
rückständige Bildungswesen Bayerns Klassenprimus
geworden ist. Diejenigen, die angeblich so modern
sind, standen an letzter Stelle.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Da ist mir doch ein konservatives und rückwärtsge-
wandtes System viel lieber.

Noch eine Klarstellung zu Günther Felbinger: Er hat
gesagt, in Schwarzach werde es keine Mittelschule
geben. Ich sage: In Schwarzach wird es im nächsten
Jahr eine Mittelschule geben.

Kernpunkt der Gesetzesänderung ist die bayerische
Mittelschule. Sie ist bereits jetzt ein Erfolgsprojekt.
Zwei Drittel der knapp 1.000 Hauptschulen werden im
nächsten Jahr Mittelschulen. Das wird also angenom-
men. 230 Schulverbünde sind mit zwei, drei oder
mehreren Schulen, die zusammenarbeiten, gegründet
worden. Damit ist die Hauptforderung des Erhalts der
kleineren Schulen, die im ländlichen Raum gefährdet
sind, bestmöglich erfüllt worden. Dies geschah im
Rahmen einer völlig neuen Entscheidungskultur, in
Absprache und im Dialog.

Sie haben behauptet, die Schulen würden gezwungen
und es werde zu wenig diskutiert. Das mag sein, weil
viel vorbereitet wurde. Man muss aber nicht alles zer-
reden.

(Beifall bei der CSU)

Heute habe ich einen Zeitungsbericht über zwei Schu-
len, die sich zu einem Verbund zusammengeschlos-
sen haben, gelesen. Es waren der Bürgermeister und
die Schulleiter zu sehen, die in die Kamera gelacht
haben. Wenn geschundene Leute so aussehen, dann
bin ich zufrieden.

(Beifall bei der CSU)

Die Standortfrage ist wichtig. Wir wollen die Schulen
so lange wie möglich im ländlichen Raum halten. Wir
können allerdings keine Schule erhalten, wenn es

keine Schüler mehr gibt. Mit dem Schulverbund
haben wir aber die Möglichkeit, die Schulen so lange
wie möglich zu erhalten. Das ist nur der eine Teil. Viel
wichtiger ist es, den Schüler in den Mittelpunkt zu
stellen. Dessen spezifische individuelle Begabungen
müssen gefördert werden, und ihm muss ein diffe-
renziertes und qualitativ hochwertiges Angebot ge-
macht werden. Das schafft nach meiner Meinung die
Chancengerechtigkeit, von der wir immer wieder
reden. Die Mittelschulen brauchen ein Fundament.
Dieses Fundament muss man allen anbieten können,
und das geht nur in der Verbundlösung.

Die Mittelschüler haben in Zukunft beste Berufschan-
cen, insbesondere weil bereits der Fachkräftemängel
eingesetzt hat, der sich noch verstärken wird. Ich
habe von meinem Kollegen Wägemann einen Zei-
tungsbericht bekommen. Dort heißt es, dass Haupt-
schüler gute Berufschancen hätten. Diese Berufs-
chancen haben sich in den letzten Jahren gewaltig
verbessert, weil die Schulen einen starken Praxisbe-
zug haben und die Schüler Praktika in den jeweiligen
Betrieben ableisten müssen. Weil die Schüler so ziel-
genau ausgebildet werden, eröffnen sich beste Be-
rufschancen. Durch die Offenheit und Durchlässigkeit
- das macht die Qualität des bayerischen Bildungs-
systems aus - hat jetzt jeder die Möglichkeit, einen
höheren Bildungsabschluss zu erlangen. 40 Prozent
aller Hochschüler kommen über den Weg der berufli-
chen Bildung an die Hochschulen. Das ist ein Erfolgs-
modell. In diesem Zusammenhang möchte ich einen
Dank an unsere Lehrerinnen und Lehrer richten, die
viel an unseren Schulen leisten und großen Einsatz
zeigen. Sie dürfen bald in die verdienten Ferien
gehen.

(Beifall bei der CSU)

Lassen Sie mich noch einige Sätze zu den Montesso-
rischulen sagen. Wir haben einen Gesetzentwurf auf-
gezeigt bekommen, den wir durchgearbeitet haben.
Wir haben ihn verbessert und ein positives Endergeb-
nis zustande gebracht. Das ist eine klassische, her-
vorragende parlamentarische Arbeit. So stelle ich mir
das vor. Wir können heute wirklich von einem Erfolg
sprechen. Frau Bause schaut schon; sie sieht das
vielleicht ein bisschen anders. Die Pauschalierung
wird gut angenommen, weil sie eine Verwaltungsver-
einfachung darstellt. Ich habe mit vielen Schulen ge-
sprochen. Vor allem die im Aufbau befindlichen Schu-
len sind wieder gesichert worden. Wenn sie zum
1. August diese staatliche Genehmigung erteilt be-
kommen haben, können sie die Altregelung anwen-
den. Zudem erlaubt es die Karenzzeitregelung den
Schulen, Anträge zu stellen, um die Schule auf- und
ausbauen zu können. Da ist wirklich gute Arbeit ge-
leistet worden.
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Die Leistungen unserer Schüler im differenzierten ba-
yerischen Schulwesen können uns durchaus begeis-
tern. Wir können stolz darauf sein, dürfen uns aber
nicht zurücklehnen, sondern müssen unser erfolgrei-
ches Bildungssystem weiterentwickeln. Die Mittel-
schulen sind dazu ein guter und wichtiger Schritt.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Für die SPD
bitte ich Frau Wild nach vorne.

Margit Wild (SPD): Frau Präsidentin, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Auch ich freue mich natür-
lich, wenn ich lese, dass Bayerns Schülerinnen und
Schüler so gute Noten bekommen. Aber ich schaue
ganz genau hin, warum das so ist. Das ist so, weil bei
uns schon vorher ordentlich ausgesiebt wird. Das
muss man ganz einfach wissen.

(Lachen bei der CSU)

Ich habe gerade die Rede der Kollegin Renate Will,
die eine engagierte Bildungspolitikerin ist, mit wirklich
großer Aufmerksamkeit gehört. Liebe Renate Will, zu-
mindest ich habe sehr deutlich gemerkt, wie schwer
es dir gefallen ist, dieses Mittelschulkonzept zu loben,
weil du als erfahrene Schulpolitikerin weißt, wo hier
die Haken und Stolperfallen sind. Es ist in deiner
Rede auch sehr deutlich zum Ausdruck gekommen,
dass man Schulschließungen nicht ausschließen
kann. Du hast auch gesagt, Mittelschulen würden viel-
leicht nur eine bestimmte Zeit funktionieren. Ich habe
Herrn Minister Dr. Spaenle beobachtet, wie er ge-
malmt hat. Ihm haben also deine Ausführungen nicht
unbedingt gut gefallen. Es ist eigentlich sehr bedauer-
lich, welche Chance jetzt mit dieser Änderung des
BayEUG vertan worden ist. Man merkt bei den vielen
Rednerinnen und Rednern, die vorher gesprochen
haben: Sie ist ein Flickwerk. Man hat sich nicht ge-
traut, die echten Schwachstellen aufzugreifen und
eine wirklich große Reform anzugehen, die in Bayern
für mehr Bildungsgerechtigkeit und für mehr individu-
elle Förderung sorgt. Diese Chance hat man, das
wurde schon oft betont, versäumt. Man macht wirklich
wieder nur Flickwerk, und das ist bedauerlich.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ehrlich gesagt, hat man sich selber ein Armutszeug-
nis ausgestellt.

Schulleiter und Lehrkräfte sagen uns Oppositionspoli-
tikern manchmal wirklich die Wahrheit. Sie sagen:
Lasst uns doch endlich mit euren Reförmchen in
Ruhe, gebt uns mehr Lehrer. Lasst uns in Ruhe, gebt
uns Räume und gebt uns einfach Zeit, damit wir wirk-
lich pädagogisch wertvolle Arbeit leisten können. Mit

diesem BayEUG hat man sich kein Stück hin zu mehr
pädagogischer Qualität bewegt, auch wenn man es
so betonen möchte.

(Beifall bei der SPD)

Herr Kollege Eisenreich, ich fand es sehr bemerkens-
wert und weiß nicht, ob ich das als Chuzpe oder
schon als ein bisschen dreist bezeichnen soll, was Sie
heute zur Finanzierung von Privatschulen, speziell der
Montessorischulen, gesagt haben. Sie haben das
Kind erst in den Brunnen fallen und dann schön zap-
peln lassen. Dann haben Sie es herausgeholt und ge-
sagt, wir sind die Retter. Da fehlen mir fast die Worte.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ich habe im Bildungsausschuss von Ihnen kein Wort
dazu gehört, wie wertvoll und wichtig Ihnen die priva-
ten Schulen sind.

(Zuruf von der CSU: Da waren Sie nicht da!)

- Ich war immer da. Das haben Sie nicht gesagt, weil
Sie sonst zu Beginn solche Änderungen im BayEUG
nicht zugelassen hätten. Sie haben erst reagiert, als
Sie genauso wie wir von der Opposition eine Vielzahl
von Briefen mit detaillierten Auflistungen über die Ver-
schlechterungen für unsere Privatschulen bekommen
haben. Erst dann haben Sie reagiert. Dann haben Sie
gemerkt: Das ist möglicherweise Ihre Klientel. Wir von
der SPD haben von Anfang an erkannt, welche Fallen
es gibt und welche Angriffe Sie auf die privaten Schu-
len fahren. Wir haben das auch artikuliert und die
Leute unterstützt. Wir sagen aber nicht: Wir sind die
großen Retter, sondern wir sagen die Wahrheit. Was
Sie hier machen, ist dreist.

Ich hoffe aber im Sinne der Schülerinnen und Schüler
sowie der Lehrer, dass man durch diese kleinen Ve-
ränderungen und durch den Druck, den sie gemacht
haben, von diesen guten Schulen die Finger lässt. Sie
reden in Sonntagsreden immer davon, wie wichtig
und wertvoll Sie diese Bereiche finden. Sie sagen,
neben der pädagogischen Qualität fänden Sie auch
die Schulung für Herz und Charakter sehr wichtig. Ich
meine aber, wir kommen in der Bildungspolitik allein
mit Reden nicht weiter. Die Taten und Realitäten
schauen ganz anders aus.

Folgenden weiteren Punkt möchte ich noch anspre-
chen: Sie reden immer von der Verwaltungsvereinfa-
chung und sagen auch, das, was wir hier machen, sei
mit keinerlei Einsparungen verbunden. Doch das
stimmt in keiner Weise. Was ist daran so problema-
tisch, wenn wie bisher im April oder Mai die Schulen
mit Zustimmung der Regierung ihre Lehrerstunden
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einzeln und individuell verhandeln? Was ist daran so
problematisch, wenn man das weiterhin so macht?

Auch möchte ich nochmals den vorhandenen Unter-
schied in den privaten Schulen ansprechen. Das wis-
sen manche vielleicht nicht: Unsere kirchlichen Schu-
len - wir haben in Regensburg zwei davon - sind von
bestimmten Veränderungen des Gesetzes in keiner
Weise betroffen. Diese Schulen können sich nämlich
entscheiden, ob sie die Lehrerstundenzuweisung
nach dem alten oder nach dem pauschalierten Sys-
tem vornehmen wollen. Für die kirchlichen Schulen
bezüglich der Karenzzeiten gilt das in gleicher Weise.
Auch das ist eine Ungerechtigkeit, die ich als SPD-
Politikerin durchaus ansprechen möchte.

Die Trennung in Grund- und Hauptschulen ist in kei-
ner Weise gerechtfertigt. Man erklärt, die Grund- und
Hauptschulen könnten dann, wenn die Hauptschulen
Mittelschulen würden, nicht mehr zusammenarbeiten.
Ich habe das bisher immer so verstanden, dass die
Mittelschulen keine eigene Schulform sind. Das ist in
keiner Weise erklärlich. Sie fangen an, jahrgangsge-
mischte Klassen so zu loben - natürlich nicht, weil Sie
davon pädagogisch überzeugt sind, sondern weil Sie
dadurch einsparen können. Dann müssen Sie aber
auch bei den privaten Schulen, speziell bei den Mon-
tessorischulen, darauf achten, dass es dort diese
Trennung nicht gibt, weil gerade die Montessorischu-
len von dem jahrgangsgemischten Lernen profitieren
und Heterogenität deren Prinzip ist.

(Beifall bei der SPD)

Sie haben sich also auch aufgrund des Drucks gewis-
ser Regierungen für diese Regelung entschieden. Ich
weiß, dass Sie auch die Regierung von der Oberpfalz
darauf aufmerksam gemacht hat, dass es da gewisse
Schwachstellen gibt, zum Beispiel wenn Grundschu-
len Hauptschulen draufsetzen wollen. Das ist also
nicht Ihrem eigenen Denken entwachsen. Wir stellen
fest, es sind kleine Veränderungen, aber es ist kein
grundsätzlich großer Wurf; als Tiger gestartet, als
Mäuschen gelandet. Wir lehnen deshalb den Gesetz-
entwurf ab.

(Beifall bei der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Herr Muth-
mann, darf ich Sie für die Freien Wähler ans Pult bit-
ten?

Alexander Muthmann (FW): Frau Präsidentin, liebe
Kolleginnen und Kollegen! Auch aus unserer Sicht
darf ich noch ein paar grundsätzliche Anmerkungen
über die inhaltliche Diskussion hinaus machen: Es ist
nicht ganz grundlos, warum wir heute zusammensit-
zen und beraten; denn die Einführung der Mittelschule

erfordert halt ein Gesetz. Die Mitwirkung des Land-
tags ist nicht nur notwendig, sondern Voraussetzung,
um einen solchen Schultypus zu etablieren, und das
war bis dato nicht der Fall. Gleichwohl waren Heer-
scharen von Beamten auf allen Ebenen, von den
Schulämtern, den Regierungen, den Schulen und den
Gemeinden, aufgerufen, diese Einführung der Mittel-
schule vorzubereiten, und zwar zu einem Zeitpunkt,
zu dem die gesetzliche Grundlage völlig fehlte.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Ich nehme an, es gab eine Weisung des Ministers an
die nachgeordneten Behörden, die Vorbereitungs-
maßnahmen durchzuführen. Aber eine solche Wei-
sung ersetzt kein Gesetz. Das sollte auch in Bayern
so sein und so bleiben. Wir erwarten schon, dass wir,
wenn zur exekutiven Umsetzung irgendwelcher Maß-
nahmen, auch bildungspolitischer Maßnahmen, ein
Gesetz notwendig ist, hier zuerst das Gesetz diskutie-
ren und dann Mehrheiten suchen, und dass wir erst
dann, wenn Mehrheiten gefunden sind, auch an die
Umsetzungsarbeit gehen.

Ich möchte die theoretische Variante nur einmal an-
sprechen: Was ist, wenn dieses Gesetz heute keine
Zustimmung, keine Mehrheit findet? Dann hat die Ver-
waltung, dann haben die exekutiven Behörden ein
Jahr lang die Dinge völlig umsonst bearbeitet und vor-
bereitet. Insofern ängstigt mich diese Verfahrenswei-
se durchaus und ich halte sie auch nicht für in Ord-
nung. Ich halte sie auch rechtsstaatlich für bedenklich
und für eine Missachtung des Parlaments und der Ge-
waltenteilung.

(Beifall bei den Freien Wählern und Abgeordne-
ten der SPD)

Im Übrigen, sehr geehrter Herr Minister, ist es auch
für die Beamten ein, wie ich glaube, schwieriger Loya-
litätskonflikt zwischen der Gesetzesbindung einerseits
und den Erwartungen ihres Ministeriums andererseits.
Auch an dieser Stelle hätten wir uns gewünscht, dass
die verfassungsrechtlichen Vorgaben und Prinzipien
Beachtung gefunden hätten.

Heute ist im Übrigen das letzte Dialogforum.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Heute Abend!)

Die Verfahrensfragen sind dann weitgehend zum Ab-
schluss gebracht, obwohl heute erst legislativ - ich
wiederhole es - die notwendigen Voraussetzungen
geschaffen werden sollen. - Erster Punkt.

Das Dialogforum - das ist ein zweiter Punkt, auf den
ich aus grundsätzlichen Erwägungen noch einmal hin-
weisen will - ist immer auch als die Gestaltungsmög-
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lichkeit vor Ort präsentiert worden. Tatsächlich ist es
ein Feigenblatt gewesen. Die Gestaltungsmöglichkei-
ten an dieser Stelle sind gar wenige. Andererseits gab
es für alle Beteiligten eine Vielzahl von Fakten und
vor allem von starren und zwingenden Vorgaben.

(Beifall der Abgeordneten Tanja Schweiger (FW))

Daraus ist auch zu folgern, dass sich der Gesetzge-
ber hier mit Konnexitätsfragen befassen muss. Die
Staatsregierung hat es versäumt, die Frage zu stellen:
Ist das ein Konnexitätsfall? Welche Kosten werden
dadurch für die Kommunen zusätzlich verursacht?
Das alles fehlt an dieser Stelle bis heute.

(Beifall bei den Freien Wählern und Abgeordne-
ten der SPD)

Ich will nur darauf hinweisen, dass wir unter diesem
Gesichtpunkt die Möglichkeit einer Verfassungsbe-
schwerde durchaus prüfen und uns vorbehalten.

(Beifall bei Abgeordneten der Freien Wähler)

Der letzte Punkt ist aus der distanzierten Sichtweise
von jemandem, der sich nicht täglich mit bildungspoli-
tischen Fragen befasst, eine Anmerkung, dass auch
diese Diskussion und auch das Konzept wieder, wie
schon die bildungspolitischen Diskussionen der ver-
gangenen Jahre, sehr stark von Organisations- und
Strukturfragen geprägt sind. Wir befassen uns immer
mit systemischen Problemstellungen, mit Zwei- oder
Dreigliedrigkeit, mit der Frage: Wie viele Klassen da
und dort? Auch geht es dann im Detail um sehr viele
Fragen im Zusammenhang fachlicher Lehrpläne und
überbordender fachlicher Anforderungen, während die
zentrale Fragestellung wiederum zu kurz kommt: Wie
können wir die Schüler in ihren unterschiedlichen Be-
gabungen bestmöglich unterstützen? Wie viele Lehrer
stehen den Kindern an den Schulen zur Verfügung?
Das ist die zentrale bildungspolitische Frage. Wie viel
Zeit haben die Lehrer für die einzelnen Kinder, um sie
in ihren unterschiedlichsten Begabungen optimal zu
begleiten und zu fördern? Wir müssen uns mit Auffä-
cherungen und Details befassen, während an dieser
zentralen Weichenstellung wiederum wie schon am
Gymnasium und auch bei der R 6 die große Heraus-
forderung, die Dinge eben noch spürbar besser zu
machen und die Kinder in allen Schattierungen und in
all ihrer Individualität auch in Zukunft besser zu unter-
stützen, nicht ausreichend geklärt ist.

Letzter Hinweis. Es wird nicht lange dauern, bis wir
uns wiederum mit der Zukunft der Haupt- bzw. Mittel-
schulen befassen müssen. Wenn wir nämlich die
Dreigliedrigkeit erhalten und der Mittelschule eine
Chance geben wollen, kommt es wesentlich darauf
an, auch die Erwartungen der ausbildenden Wirt-

schaft entsprechend zu berücksichtigen und uns auch
daran zu orientieren. Bitte konzipieren Sie solche Ent-
wicklungen nicht immer nur im Ministerium und da
ausschließlich aus Münchener Sicht. Das, was in
München klappen mag, muss im Rest Bayerns in vie-
lerlei Hinsicht noch lange nicht funktionieren. Das ist
auch bei der Bildungspolitik der Fall. Wir wünschen
uns da eine frühzeitigere Beteiligung und vor allem
die Chance, dass regionale Besonderheiten, Perspek-
tiven, Chancen, Schwerpunkte vor Ort auch stärker in
die Waagschale geworfen werden und zur Geltung
kommen. Lassen Sie bitte auch den in den Regionen
dort Verantwortlichen mehr Gestaltungsspielraum.
Das nicht alles so zentralistisch zu steuern, würde
Bayern bildungspolitisch wie in vielen anderen Berei-
chen gut tun. Das war auch in der Vergangenheit
nicht immer ein Erfolgsrezept und wird es auch beim
Mittelschulkonzept nicht sein.

Deswegen werden wir - das hat der Kollege Felbinger
schon angekündigt - diesen Gesetzentwurf ablehnen.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Bevor ich
die Kollegin Bause nach vorne bitte, möchte ich nur
kurz mitteilen, dass nach § 127 Absatz 2 der Ge-
schäftsordnung der Schlussabstimmung in einfacher
Form, wie wir sie vorgeschlagen hätten, widerspro-
chen wurde. Das heißt: Die Schlussabstimmung findet
in namentlicher Form statt.

Margarete Bause (GRÜNE): Frau Präsidentin, Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich habe mich zu diesem Ta-
gesordnungspunkt zu Wort gemeldet, weil das Vorge-
hen und Verhalten der Koalition in Sachen Schulen in
freier Trägerschaft schon noch einmal eines besonde-
ren Augenmerks bedarf.

Die Art und Weise, wie hier Vertreter der CSU und der
FDP, Frau Will, auf der einen Seite das Hohelied der
privaten Schulen, der Montessori-Pädagogik, der Re-
formpädagogik singen und sich auf der anderen Seite
die Arbeitsbedingungen in den privaten Schulen, in
den Montessorischulen massiv verschlechtern, das
muss noch einmal ganz deutlich auf die Tagesord-
nung gesetzt werden.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der
SPD)

Das, was Sie in diesem Gesetzentwurf beschließen
wollen, bedeutet unter dem Strich eine Benachteili-
gung und eine Schlechterstellung der privaten Schu-
len, bedeutet, dass die Arbeitsmöglichkeiten nicht
mehr so sind, wie es bisher der Fall war, und bedeutet
eine Benachteiligung gegenüber den staatlichen
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Schulen. Das muss noch einmal deutlich gesagt wer-
den.

Allein Ihr Vorgehen in dieser Sache zeigt in gewisser
Weise, wie schlecht ihre Argumente sind, zeigt viel-
leicht auch, wenn man davon ausgehen mag, Ihr
schlechtes Gewissen in dieser Angelegenheit. Gerade
die FDP hat immer gesagt, wie wichtig die Privatschu-
len sind und wie sehr sie sich dafür einsetzen wolle.
Sie haben die Änderungen für die privaten Schulen in
gewisser Weise in einem Gesetzentwurf versteckt,
der unter der Überschrift "Mittelschulen" läuft. In kei-
ner Einbringung, in keiner Debatte, in keiner Informati-
onsveranstaltung ging es um die Auswirkungen die-
ses Gesetzentwurfs auf die Montessorischulen. Erst
durch die Aufmerksamkeit und die Aktivität des Mon-
tessoriverbandes ist den Parlamentariern überhaupt
klar geworden, welche Konsequenzen in diesem Ge-
setzentwurf stecken, die so überhaupt nicht kommuni-
ziert werden. Und dann wird von "Dialogforen" und of-
fener Diskussion geredet. Das ist doch ein Hohn, was
Sie hier veranstalten.

(Beifall bei den GRÜNEN, der SPD und den Frei-
en Wählern)

Dann kriegen vor einem Monat die Montessorischulen
von den Bezirksregierungen schon die Bescheide,
dass sich die Finanzierungsmodalitäten ändern, noch
bevor das Parlament diesen Gesetzentwurf beschlos-
sen hat. Was ist denn das für eine Schweinerei?

(Beifall bei den GRÜNEN, der SPD und den Frei-
en Wählern)

Hier wird nicht mit offenen Karten gespielt, geschwei-
ge denn in einer ehrlichen und klaren Auseinanderset-
zung mit den Schulen und den Verbänden umgegan-
gen. Jetzt loben Sie sich selbst dafür, dass Sie
reagiert haben. Vielleicht sind doch einige darüber er-
schrocken, was die Konsequenzen sind, und haben
sich gefragt, ob man es tatsächlich so haben will,
dass Montessorischulen, die sich im Aufbau befinden,
keine Perspektiven haben. Andere Privatschulen sind
anders organisiert. In erster Linie trifft es die Montes-
sorischulen, weil sie hauptsächlich Grund- und Haupt-
schulen haben. Als diese gesagt haben, dann können
wir unsere Schulen im Aufbau zumachen, wir können
diese Zeiten nicht überwinden, weil wir das Geld mit
privaten Mitteln nicht aufbringen können, da haben
Sie erklärt, Sie wollten das vielleicht auch nicht in die-
ser Härte und dieser Konsequenz. Sie haben dann
nachgebessert, das ist schon einmal gut. Ich finde es
gut, dass es hier zumindest eine Reaktion, ein Zuhö-
ren und ein Nachbessern gibt.

Faktisch ist es aber immer noch so, dass eine
Schlechterstellung gegenüber der bisherigen Situation

erfolgt. Ich frage mich: Warum braucht man das,
wenn man eigentlich meint, Montessorischulen seien
Pioniere, was die Reformpädagogik angeht? Wir
brauchen sie auch, um unser staatliches Schulsystem
zu verbessern. Was machen diese Schulen denn? -
Seit Jahrzehnten haben sie Erfahrungen, wie man In-
klusion erfolgreich betreibt - das große Thema, über
das wir alle diskutieren. Wir diskutieren über Integrati-
on und Inklusion gerade im Jahr der Behinderten-
rechtskonvention. Montessori praktiziert das seit Jahr-
zehnten.

Ich denke auch noch an andere Themen: autonome
Schulen, selbstständige Schulen, Verlagerung von
Verantwortlichkeiten nach unten, Einbeziehung der
Eltern in die Schularbeit, Erziehung von Kindern zu
selbstständig Lernenden, das Lernen lernen. All das,
was als Schlagwort in der Debatte um moderne Päda-
gogik genannt wird, wird seit Jahrzehnten von Mon-
tessori erfolgreich praktiziert. Auch die Leistungen
sind nicht schlechter; sie sind besser, weil das eine
Schule ist, in der es Spaß macht zu lernen. Da könn-
ten Sie sich eine dicke Scheibe abschneiden, anstatt
diese Schulen in ihrem Ausbau zu beschneiden.

Unter dem Strich bleibt: Sie haben zwar für die Schu-
len im Aufbau eine Regelung geschaffen, die zumin-
dest für zwei Jahre verträglich ist - diejenigen, die jetzt
schon anmelden, dass sie sich zur Hauptschule fort-
entwickeln wollen, haben den Vertrauensschutz -,
aber Neugründungen von Montessorischulen machen
Sie dadurch unmöglich.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das Problem ist die vorgesehene Karenzzeit. Frau
Will, die privaten Mittel, die hier eingebracht werden
müssen, kann doch keine Privatschulinitiative erbrin-
gen. Man muss einfach zu lange warten, bis man die
staatliche Unterstützung erhält. Das heißt im Kern:
Sie werden keinen weiteren Ausbau und keine Neu-
gründungen von Montessorischulen mehr haben.
Ganz offensichtlich wollen Sie das so, weil Sie den
Wettbewerb mit den besseren Schulen und Konzep-
ten nicht wollen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sonst müssten Sie die Konkurrenz doch nicht fürch-
ten; sonst müssten Sie doch diese Karenzzeit nicht
einführen. Sie reden zwar immer davon, wie wichtig
das Wachstum in verschiedensten Bereichen ist, aber
das Wachstum der Montessorischulen in Bayern wird
mit diesem Gesetzentwurf unmöglich gemacht. Das
müssen Sie sich vor Augen führen.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Dann wird immer noch behauptet, in den Gesprächen
sei der Montessori-Verband erfreut gewesen und
habe zugestimmt und gesagt, jetzt passt alles. Es
passt überhaupt nicht alles. Zu diesem einzelnen
Punkt hat er gesagt, es ist besser als vorher, aber
unter dem Strich gibt es überhaupt keine Zustimmung
des Montessori-Verbandes zu diesem Gesetzentwurf.
Das möchte ich klipp und klar feststellen, damit hier
nicht mit falschen Behauptungen hantiert wird.

Viele Innovationen gehen von den Montessorischulen
aus. Das staatliche Schulsystem braucht Innovatio-
nen, aber die Bereiche, wo diese Innovationen umge-
setzt werden, wollen Sie schlechter stellen und im
Wettbewerb benachteiligen. Diese Politik werden wir
natürlich nicht mittragen. Dem Gesetzentwurf werden
wir nicht zustimmen. Ich gebe Ihnen Brief und Siegel:
Die Diskussion über die Schulentwicklung, die besse-
re Pädagogik und die Bedeutung der Montessorischu-
len in Bayern wird mit diesem Gesetzentwurf nicht zu
Ende sein. Wir werden dafür sorgen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Danke, Frau
Kollegin Bause. Für die Staatsregierung hat sich Herr
Staatsminister Dr. Spaenle zu Wort gemeldet.

Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle (Kultusministeri-
um): Frau Präsidentin, Hohes Haus, liebe Kolleginnen
und Kollegen! Wir sprechen heute über einen Eck-
stein der Bildungspolitik in dieser Legislaturperiode.
Wir sprechen im Kern über die Weiterentwicklung des
differenzierten Schulwesens mit einem Drittel der
Schülerinnen und Schüler in diesem Land, die im Mo-
ment die Hauptschule besuchen. Was an diesem Vor-
mittag an verbalen Entgleisungen über ein Drittel der
Schülerinnen und Schüler und über Zehntausende
von engagierten Lehrkräften ausgegossen wurde, das
spottet jeder Beschreibung.

(Beifall bei der CSU und der FDP - Ulrike Gote
(GRÜNE): Was für eine Unverschämtheit!)

Ein solches bildungspolitisches Pharisäertum wie
heute habe ich schon lang nicht mehr erlebt. Die Jün-
ger der Einheitsschule vergießen Krokodilstränen
über den Ansatz, das erfolgreiche differenzierte Bil-
dungswesen in Bayern fortzuentwickeln. Das entlarvt
sich selbst.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Frau Kollegin Noichl, die eine Bemerkung gemacht
hat, hat sich Gott sei Dank kurz aus dem Saal zurück-
gezogen. Ich hoffe, es dient der inneren Sammlung.
Was hier in einem hitzigen Moment der politischen

Debatte an Begrifflichkeiten verwandt wurde, richtet
sich selbst.

Ein Drittel der jungen Menschen in Bayern nimmt
seine Bildungschancen an der Hauptschule wahr. Die
Schülerzahl an vielen Hauptschulen geht deutlich zu-
rück, was drei Gründe hat: Erstens die demografische
Entwicklung, zweitens das Wahlverhalten der Eltern,
was die Schullaufbahn ihrer Kinder betrifft, und drit-
tens die Binnenwanderung innerhalb Bayerns, was
die Herausforderung angeht, in ländlichen Räumen
ein wohnortnahes Angebot an weiterführenden Schu-
len vorzuhalten.

Wir haben die bildungspolitische Verpflichtung, für
eine Zahl von 160.000 bis 170.000 jungen Menschen,
die auf Dauer an der Mittelschule ihre Bildungslaufahn
absolvieren, ein Bildungsangebot zu schaffen, das
Zukunft öffnet, festigt und gewinnt. Der IQB-Länder-
vergleich - wir werden es morgen noch vertieft darle-
gen - stellt nicht nur den Schülerinnen und Schülern
einer Schulart in Bayern herausragende Zeugnisse
aus. Die fünf ersten Plätze werden vielmehr von den
Schülerinnen und Schülern aller weiterführenden
Schulen, der Hauptschulen, der Wirtschaftsschulen,
der Realschulen und der Gymnasien, gemeinsam mit
ihren Lehrkräften errungen. Das ist die Wahrheit im
Bildungssystem in Bayern.

(Beifall bei der CSU)

Wir werden mit der Mittelschule zwei große strategi-
sche Ziele umsetzen. Erstens werden wir die jungen
Menschen, die sich auf den Weg insbesondere in die
duale Ausbildung im gewerblich-technischen Bereich
oder in anderen Bereichen machen, vorbereiten und
ihnen einen fortentwickelten und zukunftsweisenden
Weg für ihre Bildungschancen eröffnen. Es gibt keine
andere Schulart als die Mittelschule, die in dieser
Form und Intensität mit den beruflichen Schulen und
der Welt der dualen Ausbildung zusammenarbeitet.

Fast 60 % der jungen Menschen, die im Moment in
Bayern eine duale Ausbildung aufnehmen, kommen
aus der Hauptschule und in Zukunft aus der Mittel-
schule. Wir werden - Herr Güll, mich enttäuscht Ihre
Aussage ein Stück weit - mit dem weiterentwickelten
mittleren Abschluss zum ersten Mal die Standards für
den mittleren Bildungsabschluss der Kultusminister-
konferenz landesweit in eine Schulart implementieren.
Deshalb werden wir unter anderem - da hätte ich
Ihnen schon zugetraut, dass Sie die Unterlagen ken-
nen - im Fach Englisch eine Weiterentwicklung benö-
tigen. So werden wir zum ersten Mal die Förderung in
der Hauptschule mit dem Modell der Intensivierungs-
stunden, also Förderstunden mit doppelter Lehrerbe-
setzung, ab der fünften Klasse ermöglichen. Anschlie-
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ßend gibt es die Möglichkeit, sich auf den mittleren
Abschluss etwa über einen M-Zug vorzubereiten.

Wir werden für die Kinder, die die Praxisklasse an der
Pflichtschule absolvieren, einen von Theorie entlaste-
ten neuen Hauptschulabschluss anbieten, der ihre
Stärken hervorhebt, um ihre Chancen auf dem Ausbil-
dungsmarkt zu verbessern.

(Beifall bei der CSU)

Wir werden eine intensive, auf Dauer angelegte und
landesweit bereits vorbereitete Kooperation zwischen
den Mittelschulen und den beruflichen Schulen ins
Werk setzen. Wir werden weitere Kooperationen, ge-
rade auch die Kooperation mit der Realschule, weiter-
führen und qualifiziert ausbauen. Wir haben im Zu-
sammenwirken mit den kommunalen
Spitzenverbänden am 11. Februar des vergangenen
Jahres einen, wie ich glaube, sehr wichtigen Grund-
satz festlegen können, nämlich dass wir flächende-
ckend und bedarfsorientiert mit Ganztagsangeboten
auch in ländlichen Räumen die Angebote verdichten.

Wir wollen - das ist der zweite strategische Ansatz, in
dem wir uns ein großes Stück weit von Ihnen unter-
scheiden - das Thema der Bildungsgerechtigkeit in
Bayern in den ländlichen Räumen genauso ernst neh-
men wie in den Ballungsräumen. Wir wollen von den
979 Hauptschulen so viele wie möglich so lange wie
möglich erhalten. Alle Jugendlichen sollen das gleiche
Bildungsangebot vorfinden, gleich ob sie in der Lan-
deshauptstadt München oder in einem ländlich struk-
turierten Gebiet in unserem Land wohnen.

Das hat drei Gründe, und mit dieser Konzeption sind
wir bundesweit einzigartig: Wir wollen ein weiterfüh-
rendes wohnortnahes Schulangebot, erstens weil ein
weiterführendes wohnortnahes Schulangebot mit
einem mittleren Abschluss ein Stück Lebensqualität
bedeutet, zweitens weil es ein Stück Standortsicher-
heit bedeutet und drittens - jetzt kommt der entschei-
dende Moment - weil es ein Stück Bildungsgerechtig-
keit bedeutet, wenn man wohnortnah
Bildungsangebote wahrnehmen kann.

Wir tun dies mit einer Vermittlungsstrategie, die es in
dieser Form in Bayern noch nicht gegeben hat. Allein
die Intensität, mit der Sie im Protest gegen Dialogfo-
ren angerannt sind, macht Sie selbst verdächtig. Wir
machen Betroffene zu Beteiligten.

(Beifall bei der CSU)

Wir gehen von dem Ziel aus, die einzelne Schule dau-
erhaft selbstständig mit einem eigenen Kollegium und
einer eigenen Schulleitung zu erhalten, weil wir um
die besondere Qualität von Schule im Dorf, im Markt

und in der Stadt wissen. Schule im Ort bedeutet sozi-
ale Gemeinschaft, und sie bietet identitätsstiftende
Möglichkeiten weit über das Bildungs- und Erzie-
hungsziel hinaus. Deshalb gehen wir den eigenver-
antwortlichen Schulverbund an. Dort werden wir die
Mitwirkung der kommunalen Sachaufwandsträger so
gestalten, wie noch an keiner Stelle im bayerischen
Bildungssystem: Die Sachaufwandsträger erhalten
Sitz und Stimme im Verbundsausschuss. Dabei wird
nichts von oben übergestülpt. Das ist aufgrund der
Expertise der kommunalen Sachaufwandsträger ent-
standen, mit denen Dr. Huber und ich Gespräche in
ganz Bayern geführt haben. Die Schulfamilie soll mit
dem Sachaufwandsträger auch in pädagogischen
Fragen zusammenarbeiten. Sie sollen sich über die
Stundenkontingente im Bereich der Budgethoheit, den
Standort, die Klassenstärken und die Angebote eini-
gen. Die Sachaufwandsträger und die Schulfamilie
wirken über die Verbundversammlung unmittelbar in
diese Prozesse ein. Sie stehen dabei ebenfalls unmit-
telbar in Kontakt mit den Vertretern, die für den Ver-
bund verantwortlich sind.

Das kostet Stellen. Wir wollen die wohnortnahe wei-
terführende Schule. Sie soll den mittleren Abschluss
anbieten, der nach den neuen Standards der Kultus-
ministerkonferenz zum ersten Mal die inhaltliche Ver-
gleichbarkeit mit den mittleren Abschlüssen der Wirt-
schaftsschule oder der Realschule gewährleistet. Der
Ausbildungsbetrieb soll für das Elternhaus nachvoll-
ziehbar gemacht werden. Der Lehrplan, die Stunden-
tafel und die Prüfungsaufgaben sollen in Englisch,
Mathematik und Deutsch inhaltlich vergleichbar wer-
den. Wir wollen diesen Weg konsequent weitergehen,
weil wir nur auf diese Weise die wohnortnahe Versor-
gung mit weiterführenden Schulen auf Dauer in Bay-
ern sicherstellen können. Dieser Dialog ist neu. Er ist
intensiv und fordert die Kommunen. Die interkommu-
nale Zusammenarbeit ist und wird in diesen Tagen
auf eine ganz neue Ebene gestellt. Selbstverständlich
ist dies eine Nachricht von besonderem Interesse.

Zwei Drittel der bayerischen Schulen können zusam-
men mit ihrem Sachaufwandsträgern selber darüber
entscheiden, ob und wie sie sich auf den Weg zur Mit-
telschule machen. Zwei Drittel der Schulen in diesem
Land haben von diesem Angebot Gebrauch gemacht.
Mit 230 Verbünden bzw. einzelnen Mittelschulen wur-
den passgenaue Lösungen erarbeitet. Dies ist ein
Musterbeispiel dafür, mit welcher Elastizität und Ge-
staltungsfreiheit wir in der Schulverwaltung unterwegs
sind. Wir haben Dutzende von Einzelfalllösungen er-
möglichen können.

An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Schulverwaltung in
den Schulämtern und in der Regierung danken, die
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dies ermöglicht haben. Schwarzach im Landkreis
Straubing ist ein Beispiel dafür, dass die Gründung
eines Schulverbundes mit Rücksicht auf die Schule
und ihre Situation vollzogen werden muss. Der Schul-
verbund wird nach gemeinsamer Vereinbarung erst in
einigen Jahren in Kraft treten. Wir haben es ermög-
licht, alte Beziehungen zu Standorten außerhalb eines
Verbundes weiterhin als Beschulungsort gangbar zu
machen. Ich bin Herrn Kollegen Fahrenschon dafür
dankbar, dass wir mit Beginn des kommenden Schul-
jahres alle pädagogisch bedingten Schülerverkehre -
nicht nur von zu Hause bis zur Schule - nach den übli-
chen Bezuschussungsregularien durchführen können.
Dies war eine vertrauensbildende Maßnahme gegen-
über den Kommunen.

Wir sind mit diesem Ansatz auf einem ambitionierten
Weg, wohnortnahe weiterführende Schulen mit der
Möglichkeit eines mittleren Abschlusses auf sicherem
inhaltlichem Fundament überall in Bayern anbieten zu
können. Das ist ein Weg, der uns von vielen in die-
sem Land unterscheidet. Wir stellen das differenzierte
Bildungswesen gegen das Konzept der Einheitsschu-
le. Der Chancenreichtum und die Chancengerechtig-
keit sind nicht nur innerhalb Bayerns, sondern inner-
halb der gesamten Bundesrepublik Deutschland
beispielgebend.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Das Thema Ganztagsschulen und ihre sozial- und bil-
dungspolitische Bedeutung ist bereits angesprochen
worden. Lassen Sie mich zum Thema der Privatschul-
finanzierung ein paar Takte sagen. Die Krokodilsträ-
nen und der Taschentuchverbrauch in der letzten hal-
ben Stunde waren bemerkenswert. In der
vergangenen Legislaturperiode war ich selbst Aus-
schussvorsitzender und weiß, wie intensiv die Ausge-
staltung eines Gesetzentwurfes ist. Wir haben im Dia-
log mit den Regierungsfraktionen den Gesetzentwurf
der Staatsregierung weiterentwickelt. Der Gesetzent-
wurf basiert auf einer guten Zusammenarbeit und
einer vorbildlichen Diskussionskultur zwischen dem
Parlament und den Ministerien. Frau Kollegin Will hat
eben bereits zum Ausdruck gebracht, dass das im Ko-
alitionsvertrag niedergeschriebene Ziel damit umge-
setzt worden ist. Die Privatschulfinanzierung wird
damit vereinfacht und verbessert.

Im Vertrauens- und Bestandsschutz ist die Frage der
Karenzzeit bei der Etablierung von Hauptschulzügen
an bestehenden Montessorischulen zugunsten der
Schulträger gelöst worden. Darüber hinaus haben wir
für Schulträger, die bisher keinen Antrag auf eine Voll-
schule gestellt haben, eine Übergangszeit geschaffen;
ihnen haben wir ebenfalls Vertrauensschutz gewährt.
Bei der Neufassung der Finanzierungskulisse haben

wir für die Dauer der ersten beiden Schuljahre Echt-
zahlen zugrunde gelegt, um den Aufwuchs nachvoll-
ziehbar und abbildbar zu machen. Erst danach sollen
die Schülerzahlen der amtlichen Schuldaten gelten.
Wir haben die entsprechende Vertrauensschutzsitua-
tion für Schulen, die im Aufbau sind und antragstel-
lend tätig waren, nachvollzogen, indem wir die auf
Echtzahlen abgestützte Finanzierung für den ersten
Durchlauf sichergestellt haben.

Ich bin den Kolleginnen und Kollegen der Regierungs-
fraktionen dankbar für die intensive politische Bera-
tung im vergangenen Jahr. Wir haben das Thema Mit-
telschule weiterentwickelt und das wohnortnahe
weiterführende Schulwesen offen und intensiv mit
allen Beteiligten diskutiert. Wir werden diese Form der
Kommunikation über zentrale bildungspolitische Fra-
gen fortführen. Wir werden noch in diesem Jahr um-
fassende Ansätze zur Weiterentwicklung der eigen-
verantwortlichen Schule mit den Koalitionsfraktionen
und den entsprechenden Ressorts erarbeiten. Die
Konzepte werden wir in diesem Hause selbstver-
ständlich vorstellen.

Wir sind uns der Notwendigkeit bewusst, in einem
Flächenstaat mit 12 Millionen Menschen und großen
Unterschieden hinsichtlich der regionalen Schulland-
schaften zukunftzugewandte Bildungsangebote zu
entwickeln. Wir stellen uns ausdrücklich der Diskussi-
on um die Zukunft des differenzierten Bildungswesens
mit guten Argumenten. Ich freue mich schon auf den
morgigen Tag. Ich bedanke mich bei den Koalitions-
fraktionen für die große Unterstützung. Ich freue mich,
wenn wir heute diesen wichtigen Schritt in der Bil-
dungspolitik in dieser Legislaturperiode gehen kön-
nen.

(Anhaltender Beifall bei der CSU und der FDP)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Herr Minister,
einen Moment noch. Für eine Zwischenbemerkung
darf ich Herrn Kollegen Pfaffmann von der SPD das
Wort erteilen.

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): (Vom Redner nicht
autorisiert) Herr Staatsminister, ich weiß nicht, ob Sie
einen Rat annehmen. Ich würde Ihnen raten, die arro-
gante Art und Weise der Darstellung der Bildungspoli-
tik in Bayern in diesem Plenum zu überprüfen.

(Widerspruch bei der CSU und der FDP)

Sie haben keinerlei Grund, sich als bester Bildungs-
politiker der Republik aufzuspielen. Ich sage Ihnen,
warum. Sie als Retter der Hauptschule haben in den
letzten Jahren 700 Hauptschulen geschlossen. Sie
haben ein G 8 eingeführt, das letztendlich für Eltern
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und Schüler eine Katastrophe ist. Ich nenne Ihnen
einen weiteren Grund.

(Unruhe - Glocke des Präsidenten)

Sie teilen Schülerinnen und Schüler ab ihrem 10. Le-
bensjahr auf, egal wie ihre Lernerfolge sind. Sie
haben die größten Klassen und die wenigsten Ganz-
tagsschulen in ganz Deutschland.

(Zurufe von der CSU)

Angesichts dieser Bilanz singen Sie hier das Hohelied
der Bildungspolitik in Bayern. Sie belügen die Men-
schen. Sie sagen, die demografische Rendite würde
mit dem Gesetzentwurf im System verbleiben. Falsch.
Sie haben im Haushalt 300 Stellen bei den Volks-
schulen unter Haushaltsvorbehalt gestellt. Sie haben
weitere 600 Stellen aus den Volksschulen in die
Gymnasien und in die Realschulen transferiert. Trotz-
dem behaupten Sie, Sie würden die demografische
Rendite bei den Schulen belassen. Sie haben keinen
Grund, sich in diesem Rahmen positiv über die Schul-
politik zu äußern. Über die Studie der letzten Woche
werden Sie morgen reden. Dazu möchte ich Ihnen
Folgendes sagen: In ganz Deutschland gibt es kein
einziges Bundesland, in dem die Chancengerechtig-
keit so miserabel ist wie in Bayern.

(Lachen bei der CSU)

Sie haben keinen Grund in dieser arroganten Art und
Weise über Bildungspolitik zu sprechen.

(Beifall bei der SPD)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Herr Minister,
zur Erwiderung bitte.

Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle (Kultusministeri-
um): Sehr geehrter Herr Pfaffmann, ich nehme selbst-
verständlich Ihren Rat an, den Weg der Bildungspoli-
tik, den wir in Bayern verantworten, selbstkritisch zu
überprüfen und auch ihre Darstellungsform jederzeit
selbstkritisch öffentlich zu betrachten und die notwen-
dige Seriosität zu wahren. Genauso nehme ich auf,
dass Sie Tatsachen, die die Bildungspolitik in Bayern
im Kern und in ihrer Qualität durchaus mit anderen
vergleichbar erscheinen und Bayern nicht ganz hinten
auf den Rängen finden lassen, nur selektiv zur Kennt-
nis nehmen. Das ist Ihr Privileg. Wir werden uns mor-
gen vertieft darüber austauschen. Aber lassen Sie
mich die Chimäre von der scheinbar nicht vorhande-
nen Chancengerechtigkeit im bayerischen Bildungs-
wesen an einem Punkt deutlich korrigieren.

Wir stellen fest, dass der Zugangsfaktor zu gymnasia-
ler Bildung für Kinder aus den sogenannten oberen

Verdienstklassen 6,5-fach höher ist als der für Kinder
aus bildungsferneren Schichten. Heuer haben
35.000 junge Menschen das Abitur am Gymnasium
gemacht, 26.000 junge Menschen haben entweder
das allgemeine Abitur oder eine andere Form der
Hochschulzugangsberechtigung an den beruflichen
Oberschulen erworben, darunter ein besonders hoher
Anteil von jungen Menschen mit Migrationshinter-
grund. Eine Anzahl junger Menschen hat sich mit an-
deren Qualifikationsmaßnahmen eine Hochschulzu-
gangsberechtigung erworben. Nur wer diese
Gesamtschau ernsthaft vornimmt, ist dann auch im
Hinblick auf die Seriosität seiner Wortbeiträge ent-
sprechend zu werten. Wir können das in den nächs-
ten Tagen vertieft diskutieren.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Ich freue mich, auch weiterhin Ihre seriöse Mahner-
funktion entgegennehmen zu dürfen.

(Beifall bei der CSU)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Vielen Dank,
Herr Staatsminister. Weitere Wortmeldungen liegen
mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen,
und wir kommen zur Abstimmung.

Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf Druck-
sache 16/4707, die Änderungsanträge auf den Druck-
sachen 16/4850 mit 4853 und 4872 sowie die Be-
schlussempfehlung des federführenden Ausschusses
für Bildung, Jugend und Sport auf Drucksa-
che 16/5438 zugrunde.

Vorweg lasse ich über die vom federführenden Aus-
schuss zur Ablehnung vorgeschlagenen Änderungs-
anträge abstimmen. Besteht Einverständnis, dass wir
über diese Anträge insgesamt abstimmen und der
Gesamtabstimmung das Votum des jeweils federführ-
enden Ausschusses zugrunde legen? - Das ist der
Fall. Dann lasse ich so abstimmen. 

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhal-
tens bzw. dem jeweiligen Abstimmungsverhalten sei-
ner Fraktion im jeweils federführenden Ausschuss für
Bildung, Jugend und Sport einverstanden ist, den bitte
ich um das Handzeichen. - Das sind alle Fraktionen.
Stimmenthaltungen? - Frau Dr. Pauli. Gegenstim-
men? - Keine. Damit übernimmt der Landtag diese
Voten. Die Änderungsanträge sind abgelehnt.

Zum Gesetzentwurf empfiehlt der federführende Aus-
schuss Zustimmung mit der Maßgabe von Änderun-
gen. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parla-
mentsfragen und Verbraucherschutz stimmte bei
seiner Endberatung der Beschlussempfehlung des fe-
derführenden Ausschusses zu, allerdings mit der
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Maßgabe weiterer Änderungen. Ich verweise insofern
auf die Drucksache 16/5438. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses zustimmen will, den bitte ich um
das Handzeichen. - Das sind CSU und FDP. Gegen-
stimmen? - Das sind Freie Wähler, SPD und GRÜNE.
Stimmenthaltungen? - Frau Dr. Pauli. Damit ist der
Gesetzentwurf so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde,
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort
die Schlussabstimmung durch. Die Schlussabstim-
mung wird in namentlicher Form durchgeführt, weil
dies so beantragt wurde. Die gläsernen Urnen stehen
an den üblichen Stellen hier vorn und an den Ausgän-
gen bereit. Ich eröffne die Schlussabstimmung. Wir
haben fünf Minuten Zeit. 

(Namentliche Abstimmung von 12.14 bis
12.19 Uhr)

Die letzten zehn Sekunden laufen. Sind noch Stimm-
karten abzugeben? - Das scheint nicht der Fall zu
sein. Die fünf Minuten sind um. Ich schließe die Ab-
stimmung. Das Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung geben wir Ihnen bekannt, sobald es ausgezählt
wurde.

Meine Damen und Herren, wir haben uns kurz ge-
schäftsleitend verständigt. Wir rufen jetzt den nächs-
ten Tagesordnungspunkt auf, der voraussichtlich eine
halbe Stunde Debattenzeit in Anspruch nehmen wird.
Danach, vermutlich also gegen 12.45 Uhr, treten wir
in eine halbe Stunde Mittagspause ein und machen
dann um 13.15 Uhr weiter. Dies nur, damit Sie sich
bezüglich Ihrer Mittagspause orientieren können.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 14 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Änderung des Bayerischen Statistikgesetzes
(Drs. 16/4810)
- Zweite Lesung -

Im Ältestenrat wurde eine Redezeit von fünf Minuten
je Fraktion vereinbart.

(Unruhe - Glocke des Präsidenten)

Erster Redner ist Herr Kollege Lorenz, der sich schon
eingefunden hat. Sie haben das Wort, Herr Kollege.

Andreas Lorenz (CSU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, werte Kollegen! Mit dem Zensusgesetz vom
8. Juli 2009 hat die Bundesregierung die Durchfüh-
rung einer Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung
im Jahr 2011 angeordnet. Dabei sind nicht alle erfor-

derlichen Regelungen getroffen worden. Die einzel-
nen Bestimmungen obliegen dem Landesgesetzge-
ber. Der vorliegende Gesetzentwurf regelt nun die
organisatorischen Maßnahmen zur Durchführung die-
ses Zensus, beispielsweise welche Stellen erheben
und welche Maßnahmen, welche Mittel hierfür erfor-
derlich sind.

Nachdem von einigen Seiten durchaus grundsätzliche
Kritik am Zensus vorgebracht wird, ist es, wie ich
glaube, sinnvoll, noch einmal auf die allgemeine Not-
wendigkeit eines solchen Zensus hinzuweisen. Der
Zensus ist international gesehen ein wesentliches
Fundament der Statistik. Er liefert Basisdaten zu Be-
völkerung, Erwerbstätigkeit und Wohnsitzsituation.
Darauf basieren viele politische, wirtschaftliche und
gesellschaftliche Planungsprozesse auf den verschie-
densten Ebenen. Der letzte Zensus fand in der Bun-
desrepublik Deutschland im Jahre 1987 statt, in der
ehemaligen DDR sogar schon im Jahre 1981. Das be-
deutet, dass mehr als zwei Jahrzehnte, im Osten
Deutschlands sogar fast drei Jahrzehnte, seit dem
letzten Zensus vergangen sind. Daraus ergibt sich,
dass die bestehenden statistischen Daten, die auf
einer Fortschreibung der Prognosen beruhen, nicht
mehr dem aktuellen Stand entsprechen.

Damit Sie einmal eine Vorstellung haben, wie gravie-
rend oftmals die vermuteten Abweichungen sind:
Nach den statistischen Prognosen hätten wir in
Deutschland eine Bevölkerung von 82 Millionen. Es
wird vermutet, dass diese Prognose um über eine Mil-
lion zu hoch ist. Ich finde, es ist durchaus keine unwe-
sentliche Abweichung, wenn die Bevölkerungszahl
um über 2,5 % niedriger liegt. Gerade in einer Region
wie Bayern, die Zuzugsgebiet ist, wird die prognosti-
zierte Zahl weitgehend dem Ist-Zustand entsprechen,
während in Abwanderungsgebieten im Osten
Deutschlands die tatsächlichen Zahlen niedriger sind
als die statistisch angenommenen. Das bedeutet, mit
der Durchführung eines Zensus ergeben sich erhebli-
che Grundlagen - Stichwort: Länderfinanzausgleich -
für politische Entscheidungen. Deswegen ist es gera-
de aus bayerischer Sicht äußerst sinnvoll und
notwendig, diesen Zensus durchzuführen, da wir hin-
sichtlich der Zahlen der Bevölkerung im Bundesver-
gleich eher profitieren dürften.

Beim Zensus wird vielfach an eine Art Volkszählung
gedacht. Es handelt sich aber um einen registerge-
stützten Zensus; es werden bestehende Daten aus
Melderegistern und von anderen amtlichen Stellen
verwendet. Das bedeutet, dass nicht jeder befragt
wird. Bei einer normalen Befragung werden nur etwa
10 % der Bevölkerung herangezogen, also werden
90 % hinsichtlich der normalen Daten unbehelligt ge-
lassen. Daran sieht man, dass diese Volkszählung mit

Plenarprotokoll 16/53 v. 14.07.2010 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode 4425

http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/www/x/-/www/441.htm/-/papp/Suche_Dokumente/http://www.bayern.landtag.de//www/dokumente.suche.maske.jsp?DOKUMENT_INTEGER_WAHLPERIODE=16&DOKUMENT_DOKUMENTNR=4810&DOKUMENT_INTEGER_DATE_FLAG=2&DOKUMENT_EINFACHE_SORTIERUNG=1&BUTTONSCHLAGWORT=Suche+starten
http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/www/x/-/www/441.htm/-/papp/Suche_Dokumente/http://www.bayern.landtag.de//www/dokumente.suche.maske.jsp?DOKUMENT_INTEGER_WAHLPERIODE=16&DOKUMENT_DOKUMENTNR=4810&DOKUMENT_INTEGER_DATE_FLAG=2&DOKUMENT_EINFACHE_SORTIERUNG=1&BUTTONSCHLAGWORT=Suche+starten
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000385.html


sehr geringem Aufwand gemacht wird. Hinsichtlich
der Wohnräume und Gebäude gibt es leider keine
amtlichen Daten; hier werden an alle Wohnungs- und
Hausbesitzer Fragebögen geschickt, die ausgefüllt
werden müssen. Das sind etwa knapp 19,5 Millionen
Personen. Dabei ist leider in einem etwas größeren
Umfang eine Befragung notwendig, weil hierzu keine
statistischen Daten vorliegen.

Ich bitte Sie, den vorliegenden Gesetzentwurf der Ba-
yerischen Staatsregierung zu unterstützen. Er ist in-
haltlich sehr wichtig, weil er eine wichtige Grundlage
für politische Entscheidungen bildet. Er ist mit einem
vernünftigen Einsatz von Ressourcen versehen.
Wenn manche sich über die eine oder andere Frage-
stellung aufregen, dann glaube ich, dass beispielswei-
se die Frage nach dem Migrationshintergrund eine
äußerst sinnvolle Fragestellung für politische Ent-
scheidungen ist. Insofern bitte ich Sie, den vorliegen-
den Gesetzentwurf zu unterstützen.

(Beifall bei der CSU)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Für die SPD-
Fraktion darf ich Herrn Kollegen Reinhold Perlak das
Wort erteilen.

Reinhold Perlak (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Gleich ein-
leitend zu meinem Vorredner, Herrn Lorenz: Ich
denke, Ihre Aussage bezüglich kritischer Äußerungen
bezog sich nicht auf unsere Fraktion.

Die EU-Mitgliedsländer sind durch eine europäische
Verordnung veranlasst, bis zum Jahr 2011 einen Zen-
sus durchzuführen. Am 8. Juli vergangenen Jahres
bzw. 2009 hat der Bundestag ein entsprechendes
Zensusgesetz beschlossen. In gleicher Weise ist auch
Bayern aufgefordert, ein ähnliches Gesetz mit gleich-
em Inhalt zu beschließen, wobei insbesondere organi-
satorische und technische Ausführungen festgelegt
werden sollen. Etwas weniger günstig erscheint mir
die Tatsache, dass es keine bundeseinheitliche Erhe-
bung gibt, denn bei 16 unterschiedlichen Einzelgeset-
zen mit zum Teil wohl nur geringen Unterschieden
könnten gerichtliche Befassungen möglicherweise
problembehaftet sein. Grundsätzlich erkennen wir
auch aus datenschutzrechtlicher Sicht keinen Anlass
für eine Beanstandung. Deshalb hatten wir schon bei
der Ersten Lesung auf eine Aussprache verzichtet
und ähnlich haben wir uns im federführenden Aus-
schuss verhalten.

Der registergestützte Zensus erfasst 10 % der Haus-
halte lediglich in Stichproben und erfordert sicherlich
keine Überanstrengungen, übermäßige oder gar un-
zumutbare Belastungen für die Bürger. Sie werden
bei der Datenerhebung auch durch die Möglichkeit

sinnvoll unterstützt, auf schon öffentlich-rechtlich er-
fasste Daten zuzugreifen. Insgesamt ist das eine kos-
tensparende Variante. Zudem bleibt festzustellen -
wie schon vorhin erwähnt -, dass der Zensus, der
zuletzt vorgenommen wurde, schon mehr als 25 Jah-
re zurückliegt, in der ehemaligen DDR schon fast
30 Jahre. Für zukunftsorientierte Planungsvorhaben,
sowohl aus Sicht der EU als auch aus Sicht des Bun-
des, der Länder oder der Kommunen, bieten solche
erhobenen Daten wertvolle Erkenntnisse und leisten
sinnvolle Unterstützungsmöglichkeiten. Das gilt zum
Beispiel für die Neuorientierung beim Länderfinanz-
ausgleich. Vorgebrachte Bedenken werden auch von
Bayerns oberstem Datenschützer, Herr Thomas Petri,
entkräftet, weil er mit der vorgesehenen Kontrolle die
Sicherheit im Vorgehen für absolut gewährleistet an-
sieht.

Persönlich glaube ich, dass jeder, der im Internet
surft, ein weit höheres Risiko eingeht, weil dort mehr
Daten eingesammelt werden, als man gemeinhin an-
nehmen könnte. Teilweise geschieht das sogar in
sehr hemmungsloser Form. Möglicherweise haben
Sie selbst schon unliebsame Überraschungen erlebt.

Zusammengefasst: Aus all den dargelegten Überle-
gungen stimmt die SPD-Fraktion, wie schon im feder-
führenden Ausschuss für Kommunale Fragen und In-
nere Sicherheit, dem Gesetzentwurf, den die
Staatsregierung vorgelegt hat, zu.

(Beifall bei der SPD)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Für die Freien
Wähler darf ich nun Herrn Kollegen Joachim Hanisch
das Wort erteilen.

Joachim Hanisch (FW): Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Volkszählungen sind nichts
Neues. Schon vor Tausenden von Jahren wurden sie
durchgeführt, wenn die Regierenden wissen wollten,
wie viele Einwohner sie haben und wie viel Steuern
sie kassieren können. Das alles ist schon erwähnt
worden. Insofern kann ich es kurz machen. Wir haben
eine Europäische Verordnung und wir haben ein vom
Bundestag beschlossenes Zensusgesetz, nach dem
die Basisdaten gesammelt werden sollen. Wir werden
im Bayerischen Landtag darüber abstimmen, wodurch
weitere organisatorische Voraussetzungen geschaf-
fen und einige Regelungen aufgenommen werden,
die die Freien Wähler nicht stören. Es ist keine ent-
scheidende Frage, ob noch zusätzlich nach der Reli-
gion gefragt wird. Man begibt sich im Internet - auch
das ist gesagt worden - auf ein weitaus schwierigeres
Parkett.

Wir halten das Gesetz für sachlich und fachlich in
Ordnung. Für nicht ganz glücklich halten wir jedoch,
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dass jetzt in jedem Bundesland eine andere Regelung
getroffen wird, weil jedes Bundesland für sich selbst
entscheiden kann. Das ist nun aber einmal so. Wir
werden damit leben müssen. Das ist aber kein Grund,
dem Gesetz nicht zuzustimmen. Wir werden diesem
Gesetz deshalb zustimmen.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Für die GRÜ-
NEN darf ich nun Christine Kamm nach vorne bitten.
Sie haben das Wort, Frau Kollegin.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, sehr geehrte Damen und Herren! Etwa jeder
zehnte von Ihnen, also etwa 19 Personen in diesem
Hause werden im April 2011 alles Mögliche gefragt
werden, beispielsweise: Bekennen Sie sich zu einer
der folgenden Religionen oder Weltanschauungen:
Christentum, Judentum, sunnitischer, schiitischer, ale-
vitischer Islam, Buddhismus, Hinduismus, sonstige
Religionen, sonstige Weltanschauungen? Aus wel-
chem Land sind Sie in die Bundesrepublik zugewan-
dert? Aus welchem Land ist Ihre Mutter zugewandert?
Aus welchem Land ist Ihr Vater zugewandert? In wel-
chem Jahr ist Ihr Vater zugewandert? Und so weiter
und so fort. Sie werden dieses und noch viel mehr ge-
fragt werden. Der Umfang des Fragebogens ist groß.
Eine Fülle von Daten wird abgefragt werden, die für
konkrete Verwaltungsaufgaben so nicht benötigt wer-
den, aber tief in die Privatsphäre der Bürgerinnen und
Bürger eingreifen.

Meine Damen und Herren, Sie haben in diesem
Hause schon oft die überbordende Bürokratiebelas-
tung durch die Vorgaben der EU in Brüssel beklagt.
Sie schicken sogar einen ehemaligen Ministerpräsi-
denten dorthin, um nach Bürokratieabbaumöglichkei-
ten zu suchen. Gleichzeitig setzten Sie sich aber im
Bundesrat dafür ein, dass die EU-Vorgaben bzgl.
eines EU-Zensus unnötig zusätzlich aufgebläht wer-
den. Deutschland geht nun insbesondere auch auf die
Initiative Bayerns bei der Umsetzung der Volkszäh-
lung weit über das hinaus, was in anderen europä-
ischen Nachbarländern abgefragt wird.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Der EU-Zensus wird nicht eins zu eins umgesetzt.
Insbesondere auf die Initiative Bayerns wurde noch
einmal deutlich draufgesattelt. Ich nenne als Beispiel
die Stichprobe der Haushalte. Während der Bundes-
gesetzgeber nur 8 % der Haushalte befragen wollte,
haben Sie durchgesetzt, dass 10 % befragt werden
sollen. In anderen europäischen Ländern gibt es deut-
lich niedrigere Erfassungsquoten. Darüber hinaus
werden zusätzliche Bereiche abgefragt, wie zum Bei-
spiel Religion und Migrationshintergrund. Auf Veran-

lassung des Datenschutzbeauftragten sind die Be-
fragten dabei darauf hinzuweisen, dass die
Beantwortung dieser Frage rein freiwilliger Natur ist.

Bei den anderen sehr umfänglichen Fragen ist das
nicht der Fall. Einzelpersonen, die die Auskunft ver-
weigern, droht ein Zwangsgeld von 250 Euro. Insge-
samt können pro Fall bei fahrlässiger oder vorsätzli-
cher Auskunftsverweigerung Geldbußen bis zu
5.000 Euro verhängt werden. Datenschutzrechtlich
zudem außerordentlich problematisch ist die lange
Speicherdauer des personenbezogenen Anteils der
Daten. Zu dem ist die vorgesehene Datenerhebung in
sensiblen Bereichen, wie zum Beispiel psychiatri-
schen Anstalten, Gefängnissen oder Haftanstalten au-
ßerordentlich problematisch. Das Bundesverfas-
sungsgericht hatte im Volkszählungsurteil empfohlen,
in derartigen Bereichen zur Vermeidung der Gefahr
sozialer Abstempelung Erhebungen allenfalls in ano-
nymisierter Form durchzuführen. Leider ist das nicht
vorgesehen.

Wir halten dieses Projekt, das allein Bayern 115 Milli-
onen Euro kosten soll, für völlig überzogen. Überle-
gen Sie einmal, liebe Kolleginnen und Kollegen von
der SPD, welche sinnvollen Dinge man für 115 Millio-
nen Euro machen kann. Wir halten das für völlig über-
zogen und datenschutzrechtlich obendrein problema-
tisch. Herr Perlak, Sie meinen, man bekommt alles im
Internet. Das wäre in diesem Fall billiger. Herr Lorenz,
Sie glauben, dass die Zahl der Bevölkerung genauer
überprüft werden kann. Dies ist fraglich und gilt si-
cherlich ganz und gar nicht für jene Menschen, die il-
legal in Deutschland leben. Ich meine, da werden Sie
mit diesem Fragebogen, mit dem ganz konkrete
Haushalte befragt werden, nicht weiterkommen. Dazu
bräuchte man andere Studien.

Herr Lorenz, Sie haben immer noch die Hoffnung,
dass die Daten für wichtige politische Planungspro-
zesse erhoben werden. Ich möchte Ihnen aber sagen,
dass gerade für die kommunale Ebene das Fragen-
raster viel zu wenig zielorientiert ist. Gerade auf kom-
munaler Ebene, wenn es beispielsweise um die Pla-
nung der Bildungspolitik, der Kindergartenpolitik, die
Sozialraumplanung, Wohnungspolitik oder der Pla-
nung von Pflegeeinrichtungen geht, sind völlig andere
Daten erforderlich als jene, die im Zensus erhoben
werden. Sie hätten den Zensus nicht aufblähen dürfen
- Sie hätten ihn auf ein Minimum herunterdimmen
müssen. Das wäre okay gewesen. Sie haben ihn aber
aufgebläht. Dem stimmen wir nicht zu.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Für die FDP-
Fraktion erhält nun Dr. Andreas Fischer das Wort.

Plenarprotokoll 16/53 v. 14.07.2010 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode 4427

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000380.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000280.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000380.html


Dr. Andreas Fischer (FDP): Sehr geehrter Herr Prä-
sident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Volks-
zählungen haben eine lange Tradition. Schon im
Jahr 3.800 v. Chr. lässt sich anhand von Tonscherben
eine Volkszählung im antiken Babylon belegen. Jedes
Jahr an Weihnachten lesen wir, jedenfalls die meisten
von uns, im Lukasevangelium die Zeilen: Und alle gin-
gen hin, um sich schätzen zu lassen, ein jeder in
seine Stadt, und so auch Josef von Galiläa in die
Stadt, die Bethlehem heißt, mit Maria, seiner Verlob-
ten, die schwanger war.

(Ulrike Gote (GRÜNE): Das war damals aber
auch schon nicht gut!)

Das ist nun schon eine ganze Weile her. Auch die
letzte Volkszählung in Deutschland liegt, wie wir jetzt
mehrfach gehört haben, schon eine ganze Zeit zu-
rück. Nun ist es 2011 wieder so weit. Das Volk soll
gezählt werden, und zwar sogar europaweit. Heute
haben wir es leichter als damals Maria und Josef. Wir
müssen nicht nach Bethlehem. Wir haben es auch
leichter als im Jahr 1987; denn wir können für die
meisten für staatliche Zwecke notwendigen Daten auf
Verwaltungsregister zurückgreifen. Mit dem geplanten
Ansatz des registergestützten Zensus können Daten,
die für staatliches Handeln unerlässliche Grundlage
sind, datenschutzfreundlicher ohne Beteiligung der
Bürger erhoben werden, und - das ist der nächste Un-
terschied - wir haben hierfür eine gesetzliche Grundla-
ge, die das ganz genau im Einzelnen regelt.

Ich mache noch einmal die Eckdaten klar. Die EU hat
das Grundsätzliche vorgegeben. Der Bund hat das
Zensus-Gesetz beschlossen. Alles, was uns zu tun
bleibt, ist die Regelung des Verfahrens. Hier bedaure
ich wie manche meiner Vorredner, dass wir in
16 deutschen Bundesländern kein einheitliches Ver-
fahren haben. Das sind Versäumnisse aus einer frü-
heren Bundesregierung, die wir jetzt nicht mehr än-
dern können. Ich bestreite aber mit großem
Nachdruck, dass es Sinn macht, sich jetzt über die
Detailfragen zu unterhalten, ob jetzt 8 % oder
10 % befragt werden, Frau Kollegin Kamm, ob wir
jetzt die einzelne Frage etwas detaillierter oder weni-
ger detailliert stellen. All das ist bereits entschieden,
und bei all dem hat der Freistaat Bayern auch keine
Handhabe. Deswegen sage ich: Grundsätzlich ist der
Zensus nach 30 Jahren notwendig. Er ist notwendig
für Planungsvorhaben, er ist notwendig hinsichtlich
der Finanzierung der Länder, und er ist hinsichtlich
der Förderung notwendig. Das Ob ist geregelt. Das
Wie ist durch den Bund ebenfalls größtenteils gere-
gelt. Alles, worum es jetzt geht, ist die Umsetzung.
Uns in Bayern bleibt überhaupt keine andere Alterna-
tive als zuzustimmen.

Kollegin Kamm, Sie sprechen die Kosten an und nen-
nen 115 Millionen Euro. Nach meinen Unterlagen sind
es 53 Millionen Euro. Natürlich kann man sich überle-
gen, ob man mit dem Geld etwas anderes machen
kann. Ich frage Sie aber: Was würden Sie dann als Al-
ternative vorschlagen?

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Herr Kollege, er-
lauben Sie eine Zwischenfrage?

Dr. Andreas Fischer (FDP): Ich bin sowieso gleich
am Ende; dann können Sie eine Zwischenbemerkung
machen. Es geht um 53 Millionen Euro. Wir müssen
das Geld in die Hand nehmen, weil wir keine Alternati-
ve haben. Deswegen bitte ich für die FDP-Fraktion
um Ihre Zustimmung zu diesem Gesetz.

(Beifall bei der FDP)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Die angekündig-
te Zwischenbemerkung folgt jetzt. Frau Kollegin
Kamm hat das Wort.

Christine Kamm (GRÜNE): Herr Kollege, Bayern hat
sich über den Bundesrat für eine Aufblähung des Zen-
sus eingesetzt. Bayern könnte sich auch über den
Bundesrat dafür einsetzen, dass der Zensus wieder
gesenkt wird.

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Bitte, Herr Kolle-
ge.

Dr. Andreas Fischer (FDP): Frau Kollegin Kamm,
stellen Sie einen entsprechenden Antrag, über den
wir dann diskutieren können. Im Rahmen der Debatte
über das Ausführungsgesetz ist diese Diskussion je-
doch fehl am Platz.

(Beifall bei der FDP)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Ich gebe noch
kurz das Ergebnis der namentlichen Schlussabstim-
mung zum Gesetzentwurf der Staatsregierung auf
Drucksache 16/4707, das ist der Tagesordnungspunkt
13, bekannt: Mit Ja haben 94 Abgeordnete, mit Nein
haben 63 Abgeordnete gestimmt. Es gab keine Stim-
menthaltungen. Das Gesetz ist damit so angenom-
men. Es hat den Titel: "Gesetz zur Änderung des Ba-
yerischen Gesetzes über das Erziehungs- und
Unterrichtswesen, des Bayerischen Schulfinanzie-
rungsgesetzes und weiterer Vorschriften". 

(Abstimmungsliste siehe Anlage 3)

Wir fahren in der Aussprache fort. Ich erteile Herrn
Staatssekretär Eck das Schlusswort in dieser Debat-
te.
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Staatssekretär Gerhard Eck (Innenministerium):
Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen
und Kollegen, Hohes Haus! Ich möchte versuchen, es
kurz zu machen. Liebe Frau Kollegin Kamm, Sie
haben mich motiviert, einige Sätze zu diesem Thema
zu sagen. Sie unterstützen das völlig überflüssige In-
formationsfreiheitsgesetz der Freien Wähler. Dann
sagen Sie mehr oder weniger im gleichen Atemzug,
dass wir keine Datenerfassung bräuchten. Das passt
nicht zusammen. Liebe Frau Kollegin Kamm, man
kann nicht mit dem Handy telefonieren und gegen
Sendemasten sein. Man kann nicht mit dem Auto fah-
ren und keine Straßen wollen. Sie fordern Daten und
wollen sie nicht erheben. So kann man mit der Bevöl-
kerung nicht umgehen.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Eine moderne Gesellschaft braucht Datenmaterial.
Sie fordern diese Daten immer und überall. Wir brau-
chen diese Daten, um vernünftige Entscheidungen zu
treffen. Teilweise ist das Datenmaterial über 30 Jahre
alt und damit total veraltet. Wir brauchen neue Daten,
um uns den neuen Herausforderungen stellen zu kön-
nen. Sie verweigern die Erhebung dieser Daten. Zäu-
men Sie das Pferd bitte einmal von der richtigen Seite
auf. Sie sprechen immer davon, dass 10 % der Bür-
gerinnen und Bürger befragt würden. Sagen Sie ein-
mal, dass bei der Haushaltsbefragung 90 % und beim
Zensus insgesamt fast 70 % der Bürger nicht befragt
werden. Damit würden Sie dieses Vorhaben in ein
besseres Licht rücken.

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, diese
Debatte ist im Übrigen an dieser Stelle völlig überflüs-
sig. Ich weiß nicht, ob es an Ihnen vorbeigezogen ist:
Das Zensusgesetz wurde vom Bund bereits am 8. Juli
2009 beschlossen. Daran ist nicht mehr zu rütteln. Wir
diskutieren heute über Ausführungsbestimmungen.
Eines möchte ich noch feststellen: Hier handelt es
sich nicht um eine "Volkszählung", sondern um eine
Befragung, die notwendig und viel günstiger als eine
klassische Volkszählung ist.

Last but not least: Ein Datenabgleich mit den Melde-
registern wird nicht erfolgen. Die Daten werden rein
als Grundlage für politische Entscheidungen verwen-
det. Meine sehr verehrten Damen und Herren, des-
halb darf ich Sie alle ganz herzlich bitten, diesem Ge-
setz zuzustimmen.

(Beifall bei der CSU)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Herr Staatssek-
retär, Frau Kollegin Kamm hat sich zu einer Zwi-
schenbemerkung gemeldet. Ich erteile ihr das Wort.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrter Herr
Staatssekretär, als Staatssekretär wissen Sie, dass
Gesetze auch wieder geändert werden können. Sie
könnten eine Novelle einbringen, was sicherlich sinn-
voll wäre. Sie sollten das jetzt tun. Ab April wird die
Debatte massiv aufflammen, sobald die Bürgerinnen
und Bürger merken, was auf sie zukommt.

Die Daten sollten im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel
erfasst werden. In dem Fragebogen, der mir vorliegt,
kann ich dieses Ziel nicht erkennen.

Herr Staatssekretär, Sie haben eine Gemengelage
dieser Diskussion mit der Diskussion über das Infor-
mationsfreiheitsgesetz konstruiert, mit dem die Bürger
und Bürgerinnen die Möglichkeit erhalten sollen, be-
stimmte Daten zu erhalten, die die jeweilige Gemein-
de für Planungsentscheidungen erhoben hat, um zum
Beispiel festzustellen, ob eine bestimmte Straße wirk-
lich benötigt wird. Dies zu vermischen, ist einfach un-
zulässig.

Staatssekretär Gerhard Eck (Innenministerium):
Diese Bemerkung nehme ich zur Kenntnis. Sie haben
der Bevölkerung jedoch gesagt, dass es sich hier um
eine umfangreiche Befragung handle. Sie haben au-
ßerdem einen umfangreichen Stoß Papier hochgehal-
ten. Es kommt immer darauf an, wie viel auf jeder
Seite steht. Wenn auf jeder Seite ein Wort steht, er-
hält man einen ganzen Katalog.

(Ulrike Gote (GRÜNE): Für wie dumm halten Sie
denn die Bürgerinnen und Bürger?)

Ein vernünftiger Fragebogen umfasst meines Wissens
acht bis neun Seiten. Zu diesem Umfang kann man
ohne Weiteres stehen.

(Beifall bei der CSU - Christine Kamm (GRÜNE):
Das ist der Ausdruck des letzten Fragebogens!)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Weitere Wort-
meldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Ausspra-
che geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung.

Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf Druck-
sache 16/4810 und die Beschlussempfehlung des fe-
derführenden Ausschusses für Kommunale Fragen
und Innere Sicherheit auf Drucksache 16/5418 zu-
grunde. Der federführende Ausschuss empfiehlt die
Zustimmung mit der Maßgabe von Änderungen. Der
Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen
und Verbraucherschutz stimmt bei seiner Endbera-
tung der Beschlussempfehlung des federführenden
Ausschusses zu. Ergänzend schlägt er vor, in § 2 als
Datum des Inkrafttretens den "01. August 2010" ein-
zufügen. Im Einzelnen verweise ich auf Drucksache
16/5418. 
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Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses zustimmen will, den bitte ich um
das Handzeichen. - Das sind die Fraktionen der CSU,
der FDP, der Freien Wähler und der SPD sowie Frau
Kollegin Dr. Pauli. Gegenstimmen? - Das ist die Frak-
tion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gibt es
Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Damit ist der
Gesetzentwurf so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde,
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort
die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in
einfacher Form durchzuführen. Widerspruch erhebt
sich nicht. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses seine Zustimmung geben will,
den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. Danke
schön. Die Gegenstimmen bitte ich, ebenso anzuzei-
gen. - Danke schön. Gibt es diesmal Enthaltungen? -
Das ist nicht der Fall. Mit dem gleichen Votum wie in
der Zweiten Lesung wurde der Gesetzentwurf auch in
der Dritten Lesung beschlossen.

Das Gesetz ist damit angenommen. Es hat den Titel:
"Gesetz zur Änderung des Bayerischen Statistikgeset-
zes".

Wie erwartet, treten wir jetzt in die Mittagspause ein.
Es ist jetzt 12.45 Uhr. Ich unterbreche für eine halbe
Stunde. Um 13.15 Uhr setzen wir die Beratungen fort.
Die Minuten, die wir einsparen, können wir vielleicht
heute Abend früher gehen. Guten Appetit.

(Unterbrechung von 12.47 bis 13.16 Uhr)

Ich eröffne die Sitzung wieder und rufe die
Tagesordnungspunkte 15, 16, 17 und 28 auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Margarete
Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u. a. und
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge
sowie deren Versorgung mit Wohnraum
(Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlAufnG)
(Drs. 16/1238)
- Zweite Lesung -

und

Gesetzentwurf der Abgeordneten Hubert
Aiwanger, Tanja Schweiger, Dr. Hans Jürgen Fahn
u. a. und Fraktion (FW)
über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge
sowie deren Versorgung mit Wohnraum und ihre
Integration (Flüchtlingsaufnahme- und
Integrationsgesetz - FlAufnIntG) (Drs. 16/1601)

- Zweite Lesung -

und

Gesetzentwurf der Abgeordneten Franz Maget,
Isabell Zacharias, Christa Steiger u. a. und
Fraktion (SPD)
zur Änderung des Aufnahmegesetzes
(Drs. 16/2275)
- Zweite Lesung -

und

Antrag der Abgeordneten
Georg Schmid, Barbara Stamm., Joachim
Unterländer u. a. (CSU),
Thomas Hacker, Brigitte Meyer, Dr. Otto
Bertermann u. a. (FDP)
Bayerische Asyl- und Asylsozialpolitik
zukunftsorientiert und familiengerecht
weiterentwickeln (Drs. 16/4774)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Im Ältesten-
rat wurde eine Redezeit von 15 Minuten pro Fraktion
vereinbart. Erste Rednerin ist Frau Kollegin Acker-
mann von den GRÜNEN. Ich darf Sie darum bitten,
die Debatte zu eröffnen.

(Dr. Hans Jürgen Fahn (FW): Absolute Stille!)

Renate Ackermann (GRÜNE): Das hat auch seinen
Vorteil. - Herr Präsident, meine Damen und Herren!
Bei den wenigen Abgeordneten, die jetzt da sind,
werde ich nicht allzu viel Widerspruch ernten.

(Zwischenruf des Abgeordneten Bernhard Sei-
denath (CSU))

- Ach ja, Sie sind da.

Zuerst einmal möchte ich die Situation beleuchten, in
der die Flüchtlinge hierher kommen. Ich glaube, wir
sind uns einig darin, dass niemand seine Heimat frei-
willig verlässt, um in ein fremdes Land zu gehen. Er
hat immer einen Grund dafür. Die Gründe sind bei
den Flüchtlingen, die hier ankommen, oft sehr drama-
tisch. Sie fliehen vor Verfolgung, Folter, Unterdrü-
ckung oder ethnischer Ausgrenzung. Eigentlich ist es
die Aufgabe eines aufnehmenden Landes, diese Men-
schen willkommen zu heißen, sie zu betreuen, zu be-
gleiten und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie in
diesem Land auch willkommen sind.

Leider sieht die Situation der Flüchtlinge, die nach
Bayern kommen, anders aus. Es gibt hier sogenannte
Gemeinschaftsunterkünfte. Wir nennen sie Lager, weil
sie einen Lagercharakter haben. Diese Gemein-
schaftsunterkünfte sind teilweise absolut unbefriedi-
gend ausgestaltet. Die Flüchtlinge leben in Vielbett-
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zimmern. Die Sanitäranlagen sind mangelhaft. Die
Küchen sind völlig unzureichend ausgestattet, teilwei-
se sind sie auch defekt. Die soziale Betreuung ist un-
genügend. Ausgerechnet für die Menschen, die hier
traumatisiert ankommen und einer verstärkten Betreu-
ung bedürfen, gibt es nur sehr wenige Betreuungs-
möglichkeiten, sodass sie oft mit ihren Sorgen, Krank-
heiten und psychischen Problemen alleine bleiben.

Vor zwei Jahren hat meine Fraktion eine sogenannte
Lagertour veranstaltet und quer durch Bayern die Ge-
meinschaftsunterkünfte angesehen. Das Ergebnis war
niederschmetternd. Inzwischen sind etliche Gemein-
schaftsunterkünfte in die Schlagzeilen geraten. Mitt-
lerweile gibt es auch Proteste von Wohlfahrtsverbän-
den und Menschenrechtsorganisationen.

Immer wieder werden neue Gemeinschaftsunterkünf-
te entdeckt, in denen schlimme Zustände herrschen.
Ich nenne nur Aschaffenburg - dazu hatten wir in der
letzten Sitzung des Sozialausschusses einen Dring-
lichkeitsantrag -, Würzburg, Augsburg - dazu kommt
jetzt ein Dringlichkeitsantrag - oder Hauzenberg, ein
gottverlassenes Nest, wo die Flüchtlinge vollkommen
abgeschnitten von der Außenwelt sind, wo sie keine
Kontakte und keine Möglichkeiten haben, diesem
Lager zu entrinnen. Ich könnte die Reihe fortsetzen.
Auch in München haben wir Flüchtlingsunterkünfte.
Zwei davon wurden Gott sei Dank im Dezember 2008
geschlossen. Es waren Containerunterkünfte, die im
Winter eiskalt und im Sommer brütend heiß sind.
Auch sonst wiesen diese Unterkünfte an allen Ecken
und Enden Mängel auf. Dabei ist das noch geschmei-
chelt.

Es gibt in München immer noch Containerunterkünfte.
Eigentlich hatten wir das Wort der Ministerin, dass die
Containerunterkünfte in München geschlossen wer-
den. Frau Ministerin, ich hoffe, dass Sie das auch er-
füllen, denn im Moment gibt es in München noch Con-
tainerunterkünfte. Ich nenne nur den Dreilingsweg
und die St.-Veit-Straße.

Um diesen bedrückenden Umständen für die Flücht-
linge abzuhelfen, hat meine Fraktion einen Gesetzent-
wurf zur Aufnahme von Flüchtlingen erarbeitet, in dem
die Bedingungen und die Mindestanforderungen für
das künftige Leben der Flüchtlinge festgeschrieben
sind. Wir wollen damit beginnen, dass die Flüchtlinge
berechtigt werden, in Wohnungen zu leben und nicht
in den Gemeinschaftsunterkünften bleiben müssen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Für diese Wohnungen müssen Leistungen für Unter-
kunft und Heizung übernommen werden. Wir wollen,
dass der Aufenthalt in einer Gemeinschaftsunterkunft
nicht länger als zwölf Monate dauert.

(Beifall bei den GRÜNEN - Margarete Bause
(GRÜNE): Das wollte die Koalition so beschlie-
ßen!)

- Die Koalition hat sich einige Hintertürchen offenge-
lassen. Darauf komme ich später zu sprechen.

Wir wollen, dass bestimmte Mindestanforderungen
wie die Raumgröße umgesetzt werden. Wohn- und
Schlafräume müssen mindestens acht Quadratmeter
aufweisen. Toiletten, Duschen und Küchen sollen sich
in jeder Wohneinheit befinden. Familien mit Kindern,
Ehepaare und Lebenspartner sollen Anspruch auf ge-
meinsame Unterbringung erhalten. Wir wollen mit den
unsäglichen Essenspaketen Schluss machen. Wir
wollen den Leuten das Vertrauen entgegenbringen,
dass sie in der Lage sind, sich selbst ernähren und
Lebensmittel einkaufen zu können. Dafür sollen sie
Bargeld bekommen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir wollen aber auch, dass bestimmte Personengrup-
pen überhaupt nicht in die Unterkünfte müssen, weil
diese Unterkünfte für sie unerträglich und nicht zumut-
bar sind. Das sind zum Beispiel unbegleitete Minder-
jährige, schwerbehinderte Menschen, Personen, die
das 65. Lebensjahr vollendet haben, Schwangere, Al-
leinerziehende mit minderjährigen Kindern, traumati-
sierte Personen und Personen, die zu einer der vor-
genannten Personen in familiärer Beziehung stehen.
Das sind die wichtigsten Forderungen aus unserem
Gesetzentwurf, von dem wir uns versprechen, dass
sich das Leben der Flüchtlinge deutlich verbessern
wird, wenn er umgesetzt wird.

Die Freien Wähler haben ebenfalls einen Gesetzent-
wurf eingebracht, der dem unseren sehr ähnlich ist
und in die richtige Richtung zeigt. Deswegen werden
wir diesem Gesetzentwurf selbstverständlich zustim-
men. Darin werden Modellprojekte für ganz Bayern
angeregt, um zu verifizieren, dass die Unterbringung
in dezentralen Wohnungen kostengünstiger ist als die
Unterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften. Die
SPD hat zwei Änderungsanträge gestellt, denen wir
zustimmen werden.

Die CSU/FDP-Koalition hat sich nach langem Kampf
auf einen Kompromiss geeinigt, der deutlich zu
schwach ist und von dem wir uns nichts versprechen,
weil wir glauben, dass die Lebensverhältnisse der
Flüchtlinge sich dadurch nur unwesentlich verbes-
sern. Wer weiß, von welchem miesen Standard wir
starten, weiß auch, dass eine unwesentliche Verbes-
serung zu wenig ist. Deshalb werden wir den Antrag
ablehnen.

Plenarprotokoll 16/53 v. 14.07.2010 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode 4431



Ich gehe kurz auf den CSU/FDP-Kompromiss ein.
Manche Formulierungen sind lustig. Es heißt zum Bei-
spiel: "Für Familien sowie Alleinerziehende mit Kin-
dern ...". Ich habe schon im sozialpolitischen Aus-
schuss gefragt, ob es Alleinerziehende ohne Kinder
gibt. Das wurde bisher nicht beantwortet. Weiter heißt
es: "Die besonderen Belange Schwangerer werden im
Rahmen einer Einzelfallprüfung berücksichtigt."

(Dr. Hans Jürgen Fahn (FW): Wie geht das?)

Ich frage Sie: Gibt es einen eindeutigeren Zustand als
eine Schwangerschaft? Wieso also Einzelfallprüfung?
- Ich verstehe das nicht. Das wäre nicht schlimm, das
könnte man verbessern. Was man aber nicht nach-
bessern kann, bzw. was nur die CSU und die FDP
verändern könnten, ist die Formulierung, dass die
Flüchtlinge erst nach Ablauf von vier Jahren nach Ab-
schluss des Asylverfahrens ausziehen dürfen. Wofür
haben wir am 23. April des letzten Jahres eine Anhö-
rung durchgeführt,

(Beifall bei den GRÜNEN)

in der alle Experten, egal ob Wohlfahrtsverbände,
Ärzte, Geistliche, Sozialbetreuer, gesagt haben: zwölf
Monate, nicht länger? Nimmt man zur Zeit des Asyl-
verfahrens mit durchschnittlich zwei Jahren die gefor-
derten vier Jahre hinzu, sind das wieder sechs Jahre.
Wo, so frage ich Sie, ist die Verbesserung zum jetzi-
gen Zustand? Jetzt gibt es Flüchtlinge, die bereits
17 Jahre in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen.
Für die ist diese Regelung besser. Stellen Sie sich
vor, Sie säßen sechs Jahre lang in einer Gemein-
schaftsunterkunft. Wissen Sie, was aus Ihnen wird? -
Sie werden physisch und psychisch krank. Das ist
nicht meine Idee. Das ist die einhellige Meinung aller
Experten und Expertinnen, die bei der Anhörung ge-
sprochen haben. Sie können das im Protokoll nachle-
sen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Beim heiß erkämpften Asylkompromiss der Koalition
kommen also sechs Jahre Aufenthalt in einer Ge-
meinschaftsunterkunft heraus. Dafür hätten Sie nicht
so lange kämpfen müssen. Der Kompromiss birgt
nämlich keine Substanz. Wir können nicht zustimmen.

Man stützt sich auf die Richtlinien, die das Sozialmi-
nisterium erarbeitet hat. Mein inniger Wunsch geht
dahin, dass wenigstens diese Richtlinien umgesetzt
werden. Wir hatten gewisse Zweifel bei der Unterkunft
Heinrich-Wieland-Straße, die neu gebaut wird. Uns
wurde zugesichert, dass die Richtlinien eingehalten
werden. Wir haben das mit Freude vernommen und
werden den Vorgang weiterhin begleiten, um zu
sehen, ob sich die Richtlinien durchsetzen lassen.

Nun möchte ich kurz auf den finanziellen Aspekt der
Sache eingehen. Man könnte annehmen, dass die
Menschen so armselig untergebracht werden, weil
man Geld sparen will. Dem ist nicht so. Man will viel-
leicht sparen, aber man spart nicht. Am Leverkusener
Modell hat sich gezeigt, dass die dezentrale Unter-
bringung etwa nur die Hälfte der Unterbringung in Ge-
meinschaftsunterkünften kostet.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Selbst wenn man die Unterbringung nicht unter dem
humanitären Aspekt, sondern nur unter dem finanziel-
len Aspekt sehen würde, wären die Gemeinschaftsun-
terkünfte hinfällig. Ich weiß nicht, was die Koalition
dazu bringt, hartnäckig an den Gemeinschaftsunter-
künften festzuhalten, die nur schaden und Kosten ver-
ursachen.

(Margarete Bause (GRÜNE): Abschreckung!)

Ich kann mir nur vorstellen, dass das Ideologie ist.
Man will diese Menschen nicht haben. Sie sollen sich
hier nicht wohlfühlen, sondern sie sollen wieder
gehen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Deshalb werden sie bei uns so schlecht behandelt.
Das wurde bereits 2006 festgestellt, als der Men-
schenrechtskommissar des Europarates hier war. Er
hat heftige Kritik geäußert und gesagt, das entspre-
che nicht den Richtlinien; die Situation müsse sich
deutlich verbessern. Das war im Jahr 2006. Inzwi-
schen haben wir das Jahr 2010. Es hat sich aber
kaum etwas verbessert. Die Containerunterkünfte
sind zum größten Teil noch da. In der ganzen Zeit
wurde viel geredet, man hat noch mehr gehört, pas-
siert ist aber nichts. Die Erklärung für mich ist: Hier
fehlt der politische Wille zur Verbesserung der Flücht-
lingsunterbringung. Es fehlt der politische Wille,
Flüchtlinge als willkommene Gäste zu betrachten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Mit unserem Gesetzentwurf wäre eine Verbesserung
für die Menschen zu erreichen. Sie haben immer noch
die Chance, schließen Sie sich diesem Gesetzentwurf
an. Setzen Sie damit ein Zeichen, dass auch Sie
diese Menschen willkommen heißen wollen.

(Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN und Abge-
ordneten der SPD)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Für die Freien
Wähler darf ich jetzt dem Kollegen Dr. Hans-Jürgen
Fahn das Wort erteilen. Bitte schön.
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Dr. Hans Jürgen Fahn (FW): Herr Präsident, meine
Damen und Herren, Hohes Haus! Das Haus füllt sich
inzwischen, es ist aber immer noch relativ leer. Die
Gesetzentwürfe sind recht interessant. Wir haben un-
seren Gesetzentwurf am 01.07.2009 eingebracht.
Man muss sagen, die Zahl der Asylbewerber ist deut-
lich zurückgegangen. Früher gab es Zeiten, da kamen
im Jahr 440.000 Flüchtlinge in die Bundesrepublik.
Nach Bayern wollten damals 46.000 Menschen. In-
zwischen aber stagniert die Zahl. Inzwischen sind wir
bei etwa 7.600 Flüchtlingen pro Jahr. Was man von
allen Fachleuten hört, so wird die Zahl der Asylbewer-
ber mittel- und langfristig nicht mehr so stark zuneh-
men. Wir werden deshalb keine Probleme mehr
haben, die Menschen unterzubringen. Die gefühlte
Wahrnehmung von Entwicklung und gegenwärtigem
Stand des Fremdenzuzugs stimmt in der Wahrneh-
mung breiter Kreise nicht mit den tatsächlichen Fak-
ten überein. Die Zahl der Asylbewerber wird kaum zu-
nehmen.

Frau Kollegin Ackermann hat bereits darauf hingewie-
sen, und auch für uns ist es ganz wichtig, den Aspekt
der Kosten aufzugreifen. Der Ausschuss informierte
sich in Leverkusen. Die Stadt Leverkusen spart im
Jahr 80.000 Euro ein. Frau Brigitte Meyer hat im Sep-
tember 2009 das Leverkusener Modell immerhin als
auf den Freistaat übertragbar bezeichnet. Seit dieser
Zeit ist aber nichts passiert. Vielleicht ist es die CSU,
die sagt: Wir wollen das nicht.

Wir fordern deshalb in unserem Gesetzentwurf, zu-
mindest einen Modellversuch zu wagen. Mit einem
Modellversuch könnte man die Kosten evaluieren und
prüfen, ob die Kosten tatsächlich so viel günstiger
sind. Im Jahr 2003 bezifferte der damalige bayerische
Innenminister Dr. Günther Beckstein die Gesamtkos-
ten auf 600 Euro pro Person. Diese Zahl könnte man
doch nehmen und davon die Kosten für Verpflegung,
Kleidung und Arztbesuche abziehen. Wenn man das
tut, kann man von reinen Unterbringungskosten in
Höhe von 450 Euro ausgehen.

Am 23.04.2010 fand eine Anhörung hier im Hause
statt. Dabei hat das Sozialministerium plötzlich von
236 Euro für die Unterbringung in Gemeinschaftsun-
terkünften gesprochen. Woher kommen die großen
Unterschiede in der Berechnung? - Wenn zunächst
450 Euro genannt wurden und dann 236 Euro, dann
kommt das daher, dass das Sozialministerium bei der
Berechnung nicht von der tatsächlichen Zahl der
Flüchtlinge ausgeht, sondern von den freizuhaltenden
Kapazitäten. Diese Zahl ist in der heutigen Zeit aller-
dings sehr viel höher. In Aschaffenburg beispielswei-
se beträgt die aktuelle Belegung der Unterkunft 289
Personen. Die Kapazität ist aber auf 500 Personen
ausgerichtet. Wenn Sie bei der Berechnung 500 Per-

sonen ansetzten, kommen Sie auf geringere Kosten.
Das ist aber eigentlich keine korrekte Rechnung. Sie
von der Koalition müssten sich deshalb mit den kon-
kreten Zahlen beschäftigen.

Herr Kollege Seidenath von der CSU wird mit den
Worten zitiert: "Wenn das Gutachten des Flüchtlings-
rates tatsächlich die Realität wiedergibt, dann gibt es
auch in der CSU keinen Grund mehr, gegen die Un-
terbringung in Privatwohnungen zu sein". Der Bayeri-
sche Flüchtlingsrat spricht von möglichen Einsparun-
gen in Höhe von 13,6 Millionen Euro pro Jahr für den
Freistaat. Ich habe diese Zahl nicht im Detail nachge-
prüft. Sie scheint auch etwas hoch zu sein, aber man
könnte auf der Basis des Modellversuches errechnen,
wie hoch die Einsparungen tatsächlich sind, zumal
hier im Hause immer viel von Einsparungen die Rede
ist. Die Koalition ist in dieser Frage aber leider noch
nicht weiter. Ich jedenfalls, Frau Meyer, habe in dieser
Frage noch nichts anderes gehört. Bremen, Hamburg,
Hessen und Berlin verfahren ebenso. Wir verstehen
deshalb nicht, weshalb in Zeiten der knappen Kassen
diese Möglichkeit nicht genutzt wird, um Kosten ein-
zusparen. Bis zum Sommer sollen alle Ministerien
Einsparungsvorschläge unterbreiten. Wir haben
schon in verschiedenen Städten Anträge gestellt.
Würzburg überlegt inzwischen, die Gemeinschaftsun-
terkünfte zu schließen.

Herr Abgeordneter Seidenath hat im Ausschuss er-
klärt, bei den Gemeinschaftsunterkünften handle es
sich um geschützte Räume. In einer Gemeinschafts-
unterkunft sehen Sie aber genau das Gegenteil: Es
handelt sich mehr um kasernenartige Gebilde, und
diese müssen dringend saniert oder geschlossen wer-
den.

Unser Gesetzentwurf ist in vielen Punkten dem der
GRÜNEN ähnlich. Auch wir fordern, dass bestimmte
Personengruppen sofort aus den Gemeinschaftsun-
terkünften herausgenommen werden. Das gilt bei-
spielsweise für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge,
Schwerbehinderte, Personen, die das 65. Lebensjahr
bereits vollendet haben, Personen, die bereits seit 12
Monaten in den Gemeinschaftsunterkünften gelebt
haben, und Schwangere.

Wir wollen außerdem das Sachleistungsprinzip verän-
dern. Das betrifft vor allem die Essenspakete. Wir
haben uns die Listen der Essenspakete genau ange-
sehen und festgestellt: Hiermit ist ein zu starker Ein-
griff in die Selbstbestimmung der betroffenen Men-
schen gegeben. Der Gesetzentwurf der Freien Wähler
sieht deshalb vor, dass Gutscheine bei örtlichen Ge-
schäften eingelöst werden können. Der Verwaltungs-
aufwand beschränkt sich auf die örtlichen Verträge
mit den Ladeninhabern und auf die Ausgabe der
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Gutscheine. Wir sind der Auffassung, die zentrale Be-
stellung und Verteilung, wie das bislang der Fall ist,
bedingt einen zu hohen Verwaltungsaufwand. Da
fährt ein Auto quer durch ganz Bayern und muss viele
hunderte Kilometer zurücklegen. Es sollte einmal ge-
prüft werden, ob die Form mit den Gutscheinen nicht
doch preiswerter wäre. Außerdem würde damit die re-
gionale Wirtschaft gefördert.

Am 27.01.2010 hat der Bayerische Landtag beschlos-
sen, das Sachleistungsprinzip zu überprüfen. Ich
habe mich gefreut: Es wird eine Überprüfung stattfin-
den. Aber als ich nach dem Stand der Dinge fragte,
habe ich erfahren, dass der bayerische Innenminister
in einem Brief an die Präsidentin des Bayerischen
Landtags, Frau Barbara Stamm, geschrieben hat,
man wolle zunächst die bundespolitische Meinungs-
bildung abwarten. - Das ist die Antwort auf die Umset-
zung des Sachleistungsprinzips. Man kann hier deut-
lich erkennen, dass die Staatsregierung das gar nicht
will. Herr Innenminister, es gibt nur noch drei Bundes-
länder, die das so praktizieren: Nur in Bayern, Baden-
Württemberg und im Saarland gibt es Essenspakete.
In allen anderen Bundesländern gibt es Alternativen.
Warum könnte man in Bayern nicht zumindest Modell-
versuche in die Wege leiten, um Alternativen zu prü-
fen, anstatt nur immer beim Alten zu bleiben?

(Beifall bei den Freien Wählern und den GRÜ-
NEN)

Außerdem fördert - -

(Staatsminister Joachim Herrmann: Bayern lässt,
was sich bewährt hat! - Gegenruf von den GRÜ-
NEN: Das hat sich aber nicht bewährt! - Christine
Kamm (GRÜNE): Besuchen Sie nächste Woche
mit mir die Asylbewerberunterkunft in der Calm-
bergstraße in Augsburg, Herr Staatsminister!)

Die Versorgung der Asylbewerber mit Gutscheinen
fördert vielleicht auch den Alltagskontakt mit der Be-
völkerung. Damit könnte vielleicht verhindert werden,
dass die Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften
jahrelang in Isolation und ohne unmittelbaren Kontakt
zur Außenwelt leben. Das ist die Realität. Das muss
man insgesamt verändern. Bei den Asylbewerbern
muss das Prinzip "Selbsthilfe vor Hilfe" gelten, damit
eine Versorgungsmentalität vermieden wird. Die Rah-
menbedingungen sollten wir insgesamt verändern und
die Eigenverantwortung der Asylbewerber insgesamt
fördern.

Dazu werden wir im Herbst Anträge stellen. Wie bei
dem Leverkusener Modell sollte auch hier ein Modell-
versuch gemacht werden. Das könnten Sie, Frau
Meyer von der FDP, auch einmal fordern. Es liegt
auch in Ihrem Interesse, da weiterzukommen.

Zu den Mindeststandards ist zu sagen, dass es inzwi-
schen vom Sozialministerium Leitlinien gibt, die am
1. April in Kraft getreten sind. Diese bringen zwar eine
Besserung des vorherigen Zustands - das ist klar -,
aber hier muss noch vieles verändert werden. In den
Richtlinien steht zum Beispiel, dass in einem Raum
maximal sechs Personen untergebracht werden kön-
nen. Wir halten das für zu viel. Wir halten die Bele-
gung mit maximal vier Personen für richtig. Je mehr
Personen man unterbringt, desto eher kommt es zu
sozialen Konflikten. Kleine Gruppengrößen sind hier
viel besser und wirken sich positiv auf das Klima in
einer Gemeinschaftsunterkunft aus. Sie bringen dem
Betreiber weniger Probleme.

Das Gesetz steht unter dem Finanzierungsvorbehalt.
Aber Menschenwürde und elementare menschliche
Bedürfnisse dürfen nach unserer Meinung nicht unter
einem Finanzierungsvorbehalt stehen.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Ich nehme auch Bezug auf die Frage, ob man keine
Dusche braucht oder eine Dusche für 60 Personen
ausreichen soll. Man müsste es einmal ausprobieren,
wie es funktioniert, wenn sich 60 Personen eine Du-
sche teilen sollen. Jedenfalls ist das eine mangelhafte
Situation.

Die Qualität einer Gesellschaft erkennt man daran,
wie sie mit den Schwächsten und mit Minderheiten
umgeht.

Andere Gesetzentwürfe werfen ähnliche Probleme
auf. In dem Entwurf der GRÜNEN steht etwas über
Bargeldleistungen. Darüber kann man sicherlich dis-
kutieren. In einigen Bundesländern gibt es so etwas
schon; danach haben wir uns erkundigt. Aber bezüg-
lich der Erfahrungswerte bei Bargeldleistungen haben
einige von uns Probleme. Vielleicht besteht eine Miss-
brauchsgefahr. Einige Bundesländer haben diese
Leistungen bereits, aber das kann für uns nicht reprä-
sentativ sein.

Im Gesetzentwurf der SPD steht, dass die Unterbrin-
gung in Gemeinschaftsunterkünften maximal ein Jahr
dauern darf. Aber beim genauen Lesen des Entwurfs
muss man den Eindruck bekommen, dass die Leute
sofort aus den Gemeinschaftsunterkünften wieder
ausziehen sollen. Jedenfalls ist uns diese Sache noch
nicht ganz klar. Die SPD möchte eine volle Kosten-
übernahme für Miete, Unterkunft, Heizung und Grund-
sicherung haben. In Leverkusen wird ein zwanzigpro-
zentiger Abschlag vorgenommen. Dieser wird
akzeptiert. Darüber kann man zumindest diskutieren.
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Die Freien Wähler wollen, dass jemand, der in
Deutschland jahrelang gearbeitet hat, finanziell bes-
ser gestellt wird als jemand, der hinzuzieht.

Unser Gesetzentwurf spart zum einen Kosten ein. Er
fördert die regionale Wirtschaft. Er wird dazu führen,
dass sich die Situation der Asylbewerber insgesamt
verbessert. Wenn man es schafft, die Situation von
Menschen zu verbessern - wir sparen dabei auch
Kosten und fördern die regionale Wirtschaft -, dann
müsste ein solcher Gesetzentwurf doch auch für Sie
eine Alternative sein, über die nachgedacht werden
sollte.

Wir haben uns natürlich auch mit Ihrem Gesetzent-
wurf insgesamt beschäftigt. Der Bayerische Flücht-
lingsrat bezeichnete den Asylkompromiss als empö-
rend. Aber ganz so empörend finde ich ihn nicht. Mit
ihm ist zumindest ein kleiner Fortschritt erzielt wor-
den. Mit ihm ist Bewegung gekommen, sicherlich
auch durch die Bemühung der FDP; dies ist uns be-
wusst. Aber das ist zu wenig. Der Bayerische Flücht-
lingsrat sagt, dass die CSU und die FDP mit dem
Kompromiss nur die Probleme der Koalition lösen,
nicht aber die Probleme der Flüchtlinge. Ich glaube,
das trifft den Kern.

Frau Meyer, Sie haben am 19. Mai einen weiteren An-
trag eingebracht. Sein Thema ist der kontinuierliche
Abbau von Belastungen durch Asylbewerber. Das
heißt: Es hatte Ihnen bisher nicht gereicht; sonst hät-
ten Sie nicht am 19. Mai nachgezogen. Aus gut unter-
richteten Kreisen haben wir gehört, dass die schwarz-
gelbe Koalition in dieser Frage Anfang Mai sogar am
Kippen war. Aus diesem Grund muss die FDP natür-
lich immer noch nachlegen, um ihr Gesicht nicht zu
verlieren.

Hinsichtlich des Finanzierungsvorbehalts zitiere ich
jetzt den augenblicklich nicht anwesenden Finanzex-
perten der FDP, Karsten Klein. Was er sagte, steht im
"Münchner Merkur" vom 7. Mai 2010:

Unter solchen Bedingungen könne man das poli-
tische Handeln der Fraktionen ganz einstellen,
schäumte der Finanzexperte der FDP, Karsten
Klein.

Oliver Jörg, der jetzt leider auch noch nicht da ist, be-
zeichnete den Zustand als Kompromiss. Er sagte
ganz klar - das steht auch in Ihrem Entwurf -, dass die
Frist von vier Jahren für die private Wohnsitznahme
natürlich viel zu hoch ist. Genau das ist das Problem.
Viele in der CSU sehen das und sagen es auch. Bei
Ihnen gibt es da verschiedene Strömungen, und es
haben sich diejenigen durchgesetzt, die für die vier
Jahre eingetreten sind. Wenn Flüchtlinge erst vier
Jahre nach Abschluss des Asylverfahrens ausziehen

dürfen, dann werden daraus in der Regel sechs bis
acht Jahre. Zwar dauern die Verfahren laut Statistik
des Innenministeriums 7,1 Monate, das resultiert aber
daraus, dass besonders Flüchtlinge aus Somalia und
Christen aus dem Irak schon nach wenigen Wochen
als Asylberechtigte anerkannt werden. Alle anderen
Verfahren dauern viel länger, sodass die Menschen
lange in den meist menschenunwürdigen Sammella-
gern bleiben.

Die Ausnahmeregelungen sind zu eng gefasst. Es
handelt sich natürlich um einen Kompromiss; das ist
klar. Familien und Alleinerziehende dürfen heraus, al-
lerdings nicht, wenn sie straffällig geworden sind.
Wenn die Leute zum Beispiel die Residenzpflicht ver-
letzt haben - das ist eine Straftat -, dann dürfen sie
nicht heraus.

Aber warum gilt das nicht für unbegleitete Flüchtlin-
ge? Während Kinder, die mit ihren Eltern hierher ge-
kommen sind, in Wohnungen umziehen dürfen, lässt
man das nicht für 16- und 17-jährige Flüchtlinge gel-
ten, die sich zu uns allein durchgeschlagen haben.
Dies sind oft gerade die problematischen Fälle.

Was Frau Ackermann angesprochen hat, verstehen
auch wir nicht. Die Regelung soll nicht für Schwange-
re gelten. Die Einzelfallregelungen für Schwangere
verstehen wir überhaupt nicht. Entweder ist man
schwanger, oder man ist es eben nicht. Bitte erklären
Sie mir einmal, warum Sie für Schwangere eine Ein-
zelfallprüfung haben wollen und wie diese Prüfung
dann konkret aussieht. Hier liegt ein Schwachpunkt.
Die Regelung wird, wie wir gelesen haben, von eini-
gen von Ihnen aber befürwortet.

Die neuen Leitlinien für die Unterbringung sind ein ge-
wisser Fortschritt. Uns fällt auf, dass für die Erstauf-
nahme in der Einrichtung keine Verbesserungen vor-
gesehen sind. Aber gerade die von der Flucht
erschöpften Neuankömmlinge werden hier unterge-
bracht. Sie können sich nicht in Ruhe auf die Anhö-
rung vorbereiten. Die Leitlinien müssten also auf die
Erstaufnahme in der Einrichtung erweitert werden.

Weder Sozialpolitiker der CSU noch die der FDP fin-
den diesen Antrag zielführend. Warum sollen wir von
den Freien Wählern, wenn es schon innerhalb Ihrer
Koalition so viele Kritikpunkte gibt, zustimmen? Denn
die Punkte, die uns wesentlich sind, sind da nicht drin.

Interessant ist die Frage: Spricht Frau Haderthauer
oder der Innenminister? Es geht nämlich um die
Frage: Ist die bayerische Asylpolitik so, dass man die
Ausreisebereitschaft fördern will? Da wollte Frau Ha-
derthauer etwas streichen, aber das durfte sie nicht,
obwohl schon die Hälfte der Flüchtlinge hier legal lebt.
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Deshalb können und werden wir dem Gesetzentwurf
der CSU und der FDP leider nicht zustimmen.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Für die SPD-
Fraktion darf ich die Kollegin Angelika Weikert ans
Mikrofon bitten.

Angelika Weikert (SPD): Kolleginnen und Kollegen!
Bevor ich zu unserem Gesetzentwurf komme, mache
ich einige grundsätzliche Bemerkungen zum Themen-
komplex "Asyl und Flüchtlinge". Dieses Thema ver-
dient es, über den Tellerrand hinauszublicken.

Nach einer Untersuchung des UNHCR waren im
Jahr 2009 weltweit mehr als 43 Millionen Menschen
auf der Flucht. Die meisten Flüchtlinge schaffen nur
den Weg in den an ihr eigenes Krisengebiet angrenz-
enden Staat. Meist handelt es sich dabei um Staaten,
in denen Menschen unter extremer Armut leiden. Die
ärmsten Staaten sind mit den größten Flüchtlings-
problemen konfrontiert. Diese Staaten haben über-
haupt keine Chance, sich zu überlegen, wie sie
Flüchtlinge aufnehmen. Die Flüchtlinge sind einfach
da, und mit ihnen muss das Wenige geteilt werden.
Diese Staaten - das ist ein allgemeiner Appell an alle
politisch Verantwortlichen hier - brauchen bei der Be-
wältigung der Flüchtlingsproblematik viel mehr inter-
nationale Hilfe als bisher.

Nach Europa kamen im Jahr 2009 circa 250.000
Flüchtlinge. Nach Deutschland kamen 2009 circa
30.000 Menschen. Fluchtziel ist, wenn man sich das
überhaupt aussuchen kann - das ist nur in begrenz-
tem Maße der Fall -, nicht in erster Linie Deutschland,
Fluchtziel ist häufig Europa. Das Thema "Flucht und
Asyl" ist ein globales und ein europäisches Thema.
Wie bereits ausgeführt, sind Europa, Deutschland und
damit auch Bayern nur mit einem geringen Teil der
Probleme konfrontiert. In Europa wird an einer Har-
monisierung der Flüchtlingspolitik gearbeitet. Ich bitte
die politisch Verantwortlichen hier in Bayern, diese
Politik zu unterstützen. Gerade bei den zurückliegen-
den Verhandlungen zum Beitritt zur Europäischen
Union hat die Praxis der Aufnahme von Asylbewer-
bern eine große Rolle gespielt.

Wir entscheiden heute über das bayerische Aufnah-
megesetz, also über die bayerische Asylpraxis. Den
Hintergrund für das Aufnahmegesetz bilden Gesetze
und Verordnungen auf Bundesebene, die in den letz-
ten Jahren gesellschaftlich breit diskutiert wurden und
die stark umstritten waren. Ich nenne einige Stichwor-
te: Asylkompromiss, Zuwanderungsgesetz, Asylver-
fahrensgesetz. Ich darf an dieser Stelle daran erin-
nern, dass alle hier im Landtag vertretenen Parteien
mit Ausnahme der Freien Wähler - die gab es damals

noch nicht - in unterschiedlichen Koalitionen an der
Herausbildung der in Deutschland geübten Asylpraxis
mitgewirkt haben. Hintergrund ist auch das Grund-
recht auf Asyl. Dieses Recht - ich bitte Sie, das nicht
zu vergessen - hat Verfassungsrang. Wir Sozialdemo-
kraten werden dieses Grundrecht auf Asyl schon auf-
grund unserer eigenen Geschichte immer verteidigen.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der GRÜ-
NEN)

Wir haben das Recht auf Asyl ausgeweitet. So haben
wir zum Beispiel die geschlechtsspezifische Verfol-
gung als weiteren Anerkennungsgrund aufgenom-
men. Hintergrund für die bayerische Asylpraxis ist
aber auch die Genfer Flüchtlingskonvention, der sich
auch Bayern verpflichtet fühlt und die es verbietet,
dass Menschen abgeschoben werden, denen der Ent-
zug der Freiheit oder gar der Tod drohen. Hintergrund
ist weiterhin die Europäische Menschenrechtskonven-
tion, die als sogenannter subsidiärer Schutz Flüchtlin-
ge vor Abschiebung schützt. Vor diesem Hintergrund
entscheiden wir heute über die Asylpraxis in Bayern.

Für uns Sozialdemokraten ist das oberste Ziel der
Asylpraxis in Bayern, dass die Menschen, die bei uns
Schutz und Hilfe suchen, ihre Rechte, die ich aufge-
zeigt habe, uneingeschränkt und selbstbestimmt
wahrnehmen können. Es geht um Rechte, nicht um
Hilfeleistungen. Jeder Flüchtling muss seine Flucht-
gründe der zuständigen Behörde - und zwar nur der
zuständigen Behörde, nicht der Ausländerbehörde -
ohne Einschränkungen darlegen können. Die zustän-
dige Behörde ist das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge.

Ich kann Ihnen, verehrte Abgeordnete der CSU - da
nehme ich jetzt die Freien Wähler und die FDP aus;
die waren damals noch nicht im Landtag - einen Vor-
wurf nicht ersparen. Es geht um die Geisteshaltung,
die zu diesem Thema in Bayern vorherrscht. Diese
Geisteshaltung war - ich fürchte, sie ist es immer noch
- von folgendem Grundgedanken - ich formuliere jetzt
etwas salopp - geprägt: Wir machen den Menschen,
die zu uns kommen, den Aufenthalt so unangenehm
wie möglich, damit sie schnell wieder das Land ver-
lassen. - Diese Praxis ist beschämend für das Land
Bayern, sie ist unmenschlich und widerspricht an
manchen Stellen internationalen Standards.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der GRÜ-
NEN)

Die Praxis war aber auch auf der ganzen Linie erfolg-
los. Trotz eines vom Innenministerium eingerichteten
Ausreisezentrums in Zirndorf ließ sich die Rückkehr-
quote nicht steigern. Die Menschen sind trotz widriger
Bedingungen über viele Jahre hiergeblieben. Das
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Land Bayern hat viel Zeit und Geld verschenkt und
Chancen vertan, anstatt die Menschen hier zu integ-
rieren.

(Beifall bei der SPD)

Jahre später mussten die Menschen doch integriert
werden. So hat letztlich der in dieser Sache sehr harte
Innenminister Günther Beckstein seinen Widerstand
gegen eine von der Innenministerkonferenz vorgeleg-
te Bleiberechtsregelung aufgeben müssen. Nach
einem jahrelangen Tauziehen wurde der Aufenthalt
für langjährig hier lebende Flüchtlinge legalisiert. Lei-
der wurden viele Jahre, die für Integrationsmaßnah-
men hätten genutzt werden können, vergeudet. Sie
haben mit dieser Praxis auch viel Geld falsch inves-
tiert. Sie haben Geld in die Stacheldrähte in Zirndorf
statt in Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge inves-
tiert. Die Flüchtlinge sind durchaus bereit, selbst für
ihren Lebensunterhalt zu sorgen, wenn das Land Bay-
ern ihnen die entsprechenden Rahmenbedingungen
bietet, das heißt, wenn die Behörden eine Arbeitser-
laubnis erteilen, Zugang zu Bildung verschaffen und
ihnen entsprechende Unterkünfte anbieten.

Das Thema Asyl ist nicht statisch, sondern es ist
einem ständigen Wandel unterworfen. Ich würde
gerne eine Statistik an die Wand projizieren, aber das
ist hier nicht möglich. Deswegen lese ich die Zahlen
vor. Die Quelle für diese Zahlen ist das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge. Im Jahr 2003 bekamen
circa 13 Prozent aller Flüchtlinge den Flüchtlingssta-
tus, also Asyl, den Schutz nach der Genfer Flücht-
lingskonvention oder den subsidiären Schutz, und
damit das Aufenthaltsrecht. Im Jahr 2009 - es handelt
sich also um ganz neue Zahlen - erhielten den Flücht-
lingsschutz annähernd 50 Prozent aller in Bayern ein-
treffenden Flüchtlinge. Diese Zahl hängt davon ab,
wie man die Statistik interpretiert, aber mit den Flücht-
lingen, denen die Härtefallkommission den Verbleib
gestattet, kommt man auf annähernd 50 Prozent.

Die Top-Ten-Liste der Herkunftsländer - meine Anga-
ben sind ganz aktuell; ich war gerade noch einmal auf
der Webseite des Bundesamts für Migration und
Flüchtlinge und habe mir die Zahlen angeschaut -
wird von den Ländern Irak, Afghanistan und Iran an-
geführt. Das sind Länder, in die man nicht abschiebt,
nicht einmal Bayern. Das heißt wiederum, dass die
hier ankommenden Flüchtlinge möglichst rasch Zu-
gang zu Bildung, Arbeit und einer verträglichen Unter-
kunft brauchen und wir möglichst schnell mit Integrati-
onsmaßnahmen reagieren müssen. Die Flüchtlinge
werden lange bleiben. Deshalb sollten wir die Fehler
der Vergangenheit nicht wiederholen.

Vor dem Hintergrund der sich wandelnden Flücht-
lingspolitik muss auch dieser Gesetzentwurf beleuch-
tet werden. Nun zu unserem Gesetzentwurf: Der Ein-
bringung des Gesetzentwurfs ging eine Anhörung
voraus, die im April 2009 stattgefunden hat. Die Er-
gebnisse dieser Anhörung waren für das Land Bayern
schlicht und einfach beschämend. Ich glaube nicht,
dass Sie, Frau Sozialministerin Haderthauer, sich
während des Interviews, das Sie abends in den "Ta-
gesthemen" geben mussten und in dem Bayern vor-
geführt wurde, wohlgefühlt haben. Die schlechte Auf-
nahmepraxis in Bayern ist wirklich bis zu den
"Tagesthemen" gedrungen. Sie mussten sich gegen
massive Vorwürfe verteidigen. Allen im sozialpoliti-
schen Ausschuss war klar, dass sich etwas ändern
muss.

Ich will Ihnen zunächst deutlich machen, was die SPD
will. Wir wollen zunächst einmal eine größere Offen-
heit gegenüber der Themenstellung, eine Abkehr von
der Praxis, Flüchtlinge möglichst schnell wieder zu-
rückzuführen. Ich habe anhand der Zahlen und der in-
ternationalen Verpflichtungen verdeutlicht - wir müs-
sen uns auch an das europäische Recht halten -,
dass wir mindestens europäische Standards einhalten
müssen. Bayern könnte in dieser Hinsicht eine Vorrei-
terrolle einnehmen. Wir wollen die Umkehr der Regel
im bisherigen Aufnahmegesetz. Die Regel ist die Un-
terbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Wir wollen
die Unterbringung in eigenen Wohnungen zur Regel
machen. Wir wollen damit die Selbstständigkeit der
Menschen stärken, und wir wollen dazu beitragen,
dass die Menschen in die Lage versetzt werden, ihr
Leben eigenständig zu gestalten. Wir wollen die Men-
schen nicht zu Hilfeempfängern degradieren und mit
Essenspaketen versorgen, die sie sich aus bunten Bil-
dern zusammenstellen können. Wir wissen aber auch,
dass wir auch in Zukunft Gemeinschaftsunterkünfte
brauchen werden. Es wäre eine Illusion, zu glauben,
man könnte diese sofort abschaffen. Deshalb haben
wir in unserem Gesetzentwurf die Dauer des Aufent-
halts auf maximal ein Jahr festgelegt.

Solange es diese Gemeinschaftsunterkünfte gibt,
brauchen sie Mindeststandards. Diese Mindeststan-
dards haben wir festgelegt. Davon war jetzt schon die
Rede, etwa von der Größe der Räume, der Anzahl
der sanitären Einrichtungen, von abgeschlossenen
Bereichen, vor allem für Familien mit Kindern. Ganz
wichtig sind uns auch der Bildungszugang und die
Möglichkeit, Hausaufgaben in der Gemeinschaftsun-
terkunft zu machen und die Kinder sofort in unser
Schulsystem zu integrieren. Wir brauchen geeignete
Objekte, in denen Personen mit besonderer Schutz-
bedürftigkeit leben und besonders betreut werden.
Das sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge; dazu
könnte ich eine ganze Latte erzählen. Wir brauchen
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natürlich auch Unterkünfte für traumatisierte Flüchtlin-
ge. Wir haben die schutzbedürftigen Personengrup-
pen in unserem Gesetzentwurf aufgelistet.

Wir wollen, dass alle Flüchtlinge schnell aus der Ge-
meinschaftsunterkunft herauskommen, eine Arbeitser-
laubnis bekommen und in die Lage versetzt werden,
ihr Leben eigenständig zu gestalten. Ich erinnere
nochmals daran, dass sich die Zahl derer, die sofort
einen Flüchtlingsstatus bekommen, relativ erhöht hat.
Wir hatten im Ausschuss eine sehr lange und intensi-
ve Diskussion darüber. Die Mitglieder des sozialpoliti-
schen Ausschusses, die heute da sind, können sich
sicher noch daran erinnern. Das Ergebnis des Koaliti-
onskompromisses wird jetzt im Anschluss an diese
Rede in einem Antrag, der zu den Gesetzentwürfen
gehört, nochmals vorgetragen.

Ich will abschließend zur Diskussion im sozialpoliti-
schen Ausschuss Folgendes sagen: Wir haben das
Bemühen schon erkannt - da spreche ich Sie, Frau
Meyer, an -, dass man sich dieser Problematik stärker
annehmen will. Das ist der Anhörung und all denen zu
verdanken, die sich daran beteiligt haben, das Thema
mehr an das Licht der Öffentlichkeit zu bringen, weil
es leider kaum beachtet wurde.

Sie werden mit dem Kompromiss, den Sie erreicht
haben, dem wir aber natürlich nicht zustimmen kön-
nen, weil wir eigene Vorstellungen dagegen setzen,
noch viel Ärger haben. Der Ärger fängt erst an. Ich
habe mich in den letzten Wochen zum einen in Bezug
auf die Ausstattung der Standards ein bisschen um-
gehört. Ich habe auch mit Wohlfahrtsverbänden darü-
ber geredet, wie es bei ihnen in den Gemeinschafts-
unterkünften aussieht, ob die Leitlinien, die wir im
Ausschuss verteilt haben, erfüllt werden. Ich sage
Ihnen voraus, auch Ihnen, Frau Sozialministerin, es
wird in den Doppelhaushalt eine ganze Menge Geld
eingestellt werden müssen, wenn diese Leitlinien in
allen bestehenden Einrichtungen tatsächlich umge-
setzt werden. Dieses wird ein wesentliches Thema
sein.

Aber es geht noch viel weiter: Meine Vorredner haben
zum Teil schon darauf hingewiesen, dass Sie in Ihrem
Antrag sehr unbestimmte Begriffsbestimmungen zu-
grunde gelegt haben. Meine Forschungsarbeit hat er-
geben, dass bei diesen Fragen die Diskussion erst
richtig anfängt: Wer ist zum Beispiel ein Straftäter?
Diese Frage haben Sie nämlich ausgenommen. Ist
ein Straftäter jemand, der einmal schwarz gefahren ist
oder gegen die unsinnige Residenzpflicht verstoßen
hat? Ist derjenige schon ein Straffälliger, der nicht he-
raus darf? Wo fängt diese Straffälligkeit an? Da gibt
es eine Menge Fragen, die auf Sie noch zukommen

werden. Das wird für diejenigen, die da etwas verbes-
sern wollen, alles andere einfach.

Ich habe noch 18 Sekunden Zeit. Am Schluss möchte
ich mich bei den Wohlfahrtsverbänden in unserem
Land bedanken, weil die Menschen, die für die Wohl-
fahrtsverbände in den Einrichtungen arbeiten, mit
dem Thema "Flucht und Asyl" täglich konfrontiert sind,
eine unbeschreiblich schwierige, aufopferungsvolle
und emotional belastende Arbeit leisten.

(Beifall bei der SPD, den Freien Wählern und der
FDP)

Die Wohlfahrtsverbände sind immer mit Menschen
konfrontiert. Aber in diesem speziellen Fall ist es wirk-
lich ganz, ganz schwierig; denn sie müssen sich
gegen Gesetze wehren, sie sehen die Menschen, die
Augen der Kinder, die Familien und deren Verzweif-
lung. Hierfür wirklich noch einmal mein ganz herzli-
cher Dank, aber auch mein Appell - auch an das Sozi-
alministerium -, die entsprechenden
Haushaltspositionen für die Wohlfahrtsverbände auf-
zustocken; denn die brauchen sicher mehr Geld, um
da ihre Arbeit sinnvoll ausführen können.

(Beifall bei der SPD)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Für die CSU-
Fraktion darf ich nun Herrn Kollegen Bernhard Sei-
denath ans Rednerpult bitten. Bitte schön.

Bernhard Seidenath (CSU): Sehr geehrter Herr Prä-
sident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe
Kolleginnen und Kollegen! Heute ist für die Flüchtlin-
ge, die in unserem Land leben, ein besonderer Tag.
Wir erleben heute den Abschluss, den Höhepunkt
einer Diskussion, die wir in diesem Hohen Haus, im
sozialpolitischen Ausschuss, aber auch hier im Ple-
num, nun mehrere Monate lang geführt haben. Wir
haben das mit großem Ernst, mit hoher Sachlichkeit
und sehr intensiv getan. Das ist gut so, denn die Un-
terbringung von Asylbewerbern ist ein sensibles
Thema, das polarisieren kann. Es ist ein Thema, bei
dem wir unter den Bürgerinnen und Bürgern einen
Konsens brauchen; denn von einem Streit hierüber
hätte niemand etwas - im Gegenteil. Dieser Streit
würde zwangsläufig auf dem Rücken der Flüchtlinge
ausgetragen, die in einer elementaren Notlage zu uns
kommen und bei uns Schutz und Obdach suchen.

Der Wunsch, für die Flüchtlinge humanitäre Verbes-
serungen zu erreichen, war quer durch alle Fraktionen
spürbar. Es hat angefangen bei dem Besuch der Er-
staufnahmeeinrichtung in der Baierbrunner Straße am
21. April 2009. Dann kamen die Anhörung am 23. Ap-
ril 2009, die schon angesprochen worden ist, die Ex-
kursion nach Leverkusen sowie die vielen Beratungen

4438 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode Plenarprotokoll 16/53 v. 14.07.2010

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000380.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000322.html


hier im Plenum und im sozialpolitischen Ausschuss
des Landtags. In diesem Geist gehen wir heute in die
Beschlussfassung.

Wir gehen heute einen bedeutenden Schritt mit deutli-
chen humanitären Verbesserungen und einem gan-
zen Paket von Gesetzesvorschlägen zur Asylpolitik
und Asylsozialpolitik, die heute vorliegen und mit
denen wir uns heute befassen. Jede Fraktion hat Ihre
Vorschläge vorgelegt, wir als Koalitionsfraktionen
haben einen entsprechenden Antrag eingereicht.

Sie auf Seiten der Opposition müssen ehrlich sagen:
Es hat sich in den letzten Monaten viel Positives
getan. Wir haben bereits einige Änderungen vorlie-
gen, über die wir heute abstimmen werden und die
viel Positives bringen. Das eine, wo sich schon etwas
getan hat, ist die Lockerung der Residenzpflicht. Das
zweite ist die Ausstattung der Gemeinschaftsunter-
künfte gemäß der neuen Leitlinie des Sozialministe-
riums zu Art, Größe und Ausstattung von Gemein-
schaftsunterkünften sowie vor allem - das haben wir
heute in unserem Kompromisspapier stehen und das
ist mein dritter Punkt - die Begrenzung der Aufent-
haltsdauer in Gemeinschaftsunterkünften gerade für
Familien. Wir werden erstmals - das ist ein epochaler
Schritt - für die Aufenthaltsdauer in Gemeinschaftsun-
terkünften eine Obergrenze haben.

Schade ist nur - auch das möchte ich anmerken -: Je
mehr Verbesserungen sich in den letzten Monaten
abgezeichnet haben, desto schärfer wurde die Kritik
von mancher Seite, zum Beispiel des Bayerischen
Flüchtlingsrats, von dem ich bisher noch kein Wort
der Anerkennung gehört habe. Das hat sogar in der
Aussage einer Pressemitteilung vom 5. Mai gegipfelt.
Darin hat es geheißen: "Flüchtlingslager-Kompromiss
ist empörend." Hier wird also etwas als "empörend"
bezeichnet, was humanitäre Verbesserungen bringt.
Da kann man sich durchaus fragen, ob es einigen
Personen mit den humanitären Verbesserungen wirk-
lich ernst ist oder ob es nur um die Durchsetzung ei-
gener politischer Vorstellungen auf dem Rücken der
Flüchtlinge geht, aber nicht um die Belange der
Flüchtlinge. Das muss man hier nochmals feststellen.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Thomas Goppel
(CSU))

Im Einzelnen ist der Leitgedanke unseres Antrags,
dass insbesondere Familien und Alleinerziehende mit
Kindern aufgrund des besonderen Bedarfs von Kin-
dern von den Verbesserungen profitieren sollen. Da
möchte ich jetzt zu dem Antrag der Koalitionsfraktio-
nen kommen. Deshalb endet für diesen Personen-
kreis, für Familien, die Gemeinschaftsunterkunfts-
pflichtigkeit bereits nach Abschluss des behördlichen

Erstaufnahmeverfahrens, sofern kein rechtliches oder
tatsächliches Ausweisungs- oder Abschiebehindernis
besteht. Wenn man weiß, dass die durchschnittliche
Dauer des Erstaufnahmeverfahrens 7,1 Monate be-
trägt - sie kann bis zu zwei Jahre dauern, wenn Identi-
tätspapiere verschleiert und nicht nachgereicht wer-
den -, dann ist das ein guter Wert. Nach dieser Zeit
kann eine Familie aus einer Gemeinschaftsunterkunft
ausziehen.

Die Belange Schwangerer - das ist heute schon ein
paar Mal angesprochen worden - werden in einer Ein-
zelfallprüfung berücksichtigt. Es ist ein Unterschied,
ob die Schwangerschaft am Anfang oder am Ende ist,
kurz vor der Geburt. Jede Schwangerschaft verläuft
anders. Außerdem gibt es hier durchaus eine Miss-
brauchsgefahr.

(Margarete Bause (GRÜNE): Schwangerschafts-
missbrauch? So was!)

Der zweite Punkt. Die Bundesregierung hat die aus-
länderrechtliche Vorbehaltserklärung gegen die UN-
Kinderrechtskonvention zurückgenommen. Deshalb -
das steht auch in dem Antrag - müssen wir prüfen,
welche Auswirkungen das auf die bisherige Rechtsla-
ge, auf unser bisheriges Vierstufenkonzept hat, das
wir für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger
Flüchtlinge anwenden.

Ein dritter Punkt ist - und das ist der Durchbruch, von
dem ich vorhin gesprochen habe - eine Obergrenze
für den Verbleib in Gemeinschaftsunterkünften:
Längstens nach vier Jahren nach Abschluss des be-
hördlichen Erstverfahrens ist künftig eine private
Wohnsitznahme zu gestatten.

(Dr. Hans Jürgen Fahn (FW): So lange?)

Das ist ein Durchbruch, denn ich habe im Ausschuss
und auch im Plenum immer wieder auf das Beispiel
der Familie Erdogan aus Dachau, meiner Heimatge-
meinde, hingewiesen, die inzwischen seit 19 Jahren
in der Gemeinschaftsunterkunft in Dachau lebt. Das
wird nach der neuen Regelung, die wir Ihnen heute
vorschlagen, nicht mehr möglich sein. Das ist also ein
Durchbruch.

Klar ist auch, dass die genannten Verbesserungen
keine Anwendung auf Straftäter finden können oder
auf Personen, die über ihre Identität getäuscht haben.
Das ist schon deswegen wichtig, weil wir, wie ich vor-
hin gesagt habe, den Konsens mit der Bevölkerung
brauchen, den wir nicht hätten, wenn wir in diesem
Fall auch Straftäter entsprechend behandeln würden.

Das waren also die Neuerungen. Unabhängig davon
bleibt es natürlich dabei, dass auch eine Ausnahme
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von der Gemeinschaftsunterkunftspflichtigkeit bei den
Gruppen gewährt wird, die schon bisher nicht in Ge-
meinschaftsunterkünften leben müssen. Das sind bei-
spielsweise Personen, die nach einer Einzelfallprü-
fung dringende humanitäre Gründe vorweisen
können: schwere Erkrankungen, Altersgebrechlichkeit
oder schwere Behinderungen; bei denen ein posttrau-
matisches Belastungssyndrom festgestellt wurde; die
selber über so viel Vermögen verfügen, dass sie sich
eine eigene Wohnung nehmen können, oder auch die
Mischfälle, wo Ehepartner, Verwandte schon außer-
halb Wohnsitz nehmen dürfen. Auch diese dürfen wie
bisher aus einer Gemeinschaftsunterkunft ausziehen.

Wenn man das sieht - das ist fast die Hälfte aller
Flüchtlinge, die zu uns kommen - und dazu noch die
sogenannten Fehlbeleger nimmt, die also noch in
einer Gemeinschaftsunterkunft leben, obwohl sie aus-
ziehen dürften, so können wir konstatieren, dass mehr
als die Hälfte aller Flüchtlinge, die zu uns kommen,
schon jetzt berechtigt waren, aus einer Gemein-
schaftsunterkunft auszuziehen. Dieser Prozentsatz
wird sich durch die Neuregelung weiter erhöhen. Ich
sage deswegen noch einmal: Es ist ein bedeutender
Schritt für die Flüchtlinge in unserem Land. Das sind
spürbare humanitäre Verbesserungen auch deswe-
gen, weil die Leitlinien zu Art, Größe und Ausstattung
der Gemeinschaftsunterkünfte seit 1. April 2010 in
Kraft sind, über deren Umsetzung dem sozialpoliti-
schen Ausschuss im ersten Quartal 2011 ein Bericht
vorgelegt werden muss. Nicht zu vergessen ist die Lo-
ckerung der Residenzpflicht. Das war ja ein großes
Petitum in der Anhörung, das war der große Wunsch,
die Freiheit zu haben, sich nicht nur im eigenen Land-
kreis bewegen zu dürfen, sondern im gesamten Re-
gierungsbezirk und im angrenzenden Landkreis eines
Nachbarregierungsbezirks. Das ist jetzt der Fall, das
alles ist in diesem Paket enthalten.

Damit, meine Damen und Herren, komme ich zur Ein-
zelkritik der einzelnen Gesetzentwürfe der GRÜNEN,
der Freien Wähler und der SPD. Ich möchte zuerst
vier Punkte nennen, die für uns alle wesentlich sind,
die für uns Grundsätze sind, auf denen wir die Eck-
punkte unseres Antrags, die ich Ihnen gerade ge-
nannt habe, aufgebaut haben.

Das ist zum einen die Evaluierung des Sachleistungs-
prinzips. Aber solange es im Gesetz steht, § 3 des
Asylbewerberleistungsgesetzes, ist es gültig und
muss eingehalten werden.

(Dr. Hans Jürgen Fahn (FW): Aber andere Bun-
desländer machen es nicht!)

- Herr Dr. Fahn weist wieder auf die anderen Bundes-
länder hin. Diese handeln rechtswidrig. Da müssen

Sie, Herr Dr. Fahn, bitte schön die anderen Bundes-
länder fragen, wie sie das machen. Es ist ein klarer
Verstoß gegen § 3 Absatz 1 des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes und ist deswegen auch nicht in die Tat
umzusetzen.

Ein zweiter Punkt, der uns wichtig ist: Wir werden wei-
terhin an Gemeinschaftsunterkünften festhalten müs-
sen.

Drittens ist für uns die Differenzierung nach dem Auf-
enthaltsstatus wichtig. Denn anerkannte Asylberech-
tigte müssen anders behandelt werden als abgelehnte
Asylbewerber, für die ein Abschiebehindernis besteht.

Viertens kann es Integrationsleistungen erst ab einem
gesicherten Aufenthaltsstatus geben. Frau Weikert
hat darauf hingewiesen, dass es diesen gesicherten
Aufenthaltsstatus inzwischen für einen großen Teil
der Flüchtlinge, die zu uns kommen, gibt. Aber auch
das muss in einem rechtsstaatlichen Verfahren erst
festgestellt werden.

Deswegen: Das Sachleistungsprinzip wird evaluiert.
Wir haben in allen Gemeinschaftsunterkünften in Bay-
ern inzwischen ein individuelles Bestellsystem einge-
führt, wo Essenspakete nach ernährungsphysiologi-
schen Gesichtspunkten zusammengestellt werden.
Das ist eine Errungenschaft, die wir in den letzten
Jahren eingeführt haben, die auch entscheidend wich-
tig ist.

Sie haben auf die anderen Länder hingewiesen. Sie
fordern bei der Ausgabe von Kindergeld oder Eltern-
geld, dass wir Gutscheine ausgeben.

(Margarete Bause (GRÜNE): Überhaupt nicht!
Das fordern wir nicht! Wir wollen keine Gutschei-
ne!)

Bei asylberechtigten Asylbewerbern wollen Sie auf
einmal Geld zahlen. Das ist für mich ein Wertungswi-
derspruch, den ich nicht verstehen kann.

(Beifall bei der CSU)

Die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften ist
sehr wichtig. Da knüpfe ich an das an, was Frau Wei-
kert gesagt hat. Die Zahl der Asylbewerber ist zwar
zurückgegangen, aber richtig ist auch, dass sie seit
zwei Jahren wieder ansteigt. Frau Weikert hat zu
Recht die UNHCR zitiert, die sagt: 43 Millionen Men-
schen sind weltweit auf der Flucht. Und wenn eine eu-
ropäische Regelung kommt, die wir ablehnen werden,
die aber möglicherweise wieder einen höheren Zuzug
zur Folge haben wird, dann brauchen wir auch bei
uns Gemeinschaftsunterkünfte, um diese Leute unter-
zubringen. Ich habe schon darauf hingewiesen: Wir
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haben nun einmal 13 % Fehlbeleger, die vielleicht
gerne ausziehen würden, die aber auf dem freien
Wohnungsmarkt gerade in den urbanen Räumen in
Bayern keine private Wohnung finden.

(Margarete Bause (GRÜNE): Das betrifft nur
München!)

Das ist auch der Unterschied, meine Damen und Her-
ren, zum Leverkusener Modell. In Nordrhein-Westfa-
len haben Sie die Probleme und die Wohnungsnot
nicht, die wir in München haben. Deswegen können
wir dieses Modell auch nicht 1 : 1 auf Bayern anwen-
den, schon deswegen nicht, weil in Bayern für die Un-
terbringung der Staat zuständig ist, und in Nordrhein-
Westfalen sind es die Kommunen.

(Dr. Hans Jürgen Fahn (FW): Aber einen Modell-
versuch können Sie machen!)

Deswegen auch hier: Wir werden künftig nicht auf Ge-
meinschaftsunterkünfte verzichten können, um allen
Menschen, die zu uns kommen, in der Tat das, was
wir wollen und was unsere humanitäre Verpflichtung
ist, Schutz und Obdach gewähren zu können.

Die Differenzierung nach dem Aufenthaltsstatus und
die Voraussetzung für Integrationsleistungen habe ich
schon angesprochen. Man darf nicht alle in einen
Topf werfen. Das tun Sie aber als Oppositionsfraktio-
nen mit Ihren jeweiligen Gesetzentwürfen.

Deswegen im Einzelnen: Beim Gesetzentwurf der
GRÜNEN ist die Abkehr vom Sachleistungsprinzip der
entscheidende Punkt für uns, um es abzulehnen. Das
widerspricht einfach dem Bundesrecht.

Die Freien Wähler sehen in ihrem Gesetzentwurf ein
Gutscheinsystem vor. Das kommt aber im Ergebnis
einer Geldleistung gleich. Das ist eine subsidiäre Leis-
tung, die auch handelbar ist. Deswegen ist dieser von
Ihnen vorgeschlagene Weg nur ein Zwischenschritt
auf dem Weg zu einer Geldleistung. Da können wir
nicht mitgehen. Desgleichen ist die generelle Aufhe-
bung der Gemeinschaftsunterkunftspflicht für uns ein
Weg, den wir nicht mittragen können.

Der dritte Punkt: Die SPD, die das Regel-Ausnahme-
Verhältnis umkehren möchte, widerspricht damit im
Moment - ich muss es so sagen - dem Artikel 31 des
Grundgesetzes, wo steht, dass Bundesrecht Landes-
recht bricht. Wir können das halt einfach nicht ma-
chen.

Deswegen werden wir die drei Gesetzentwürfe ableh-
nen. Wir werden unserem Antrag, den ich vorhin ge-
schildert habe, selbstredend zustimmen. Ich werbe
aber auch um Ihre Zustimmung und betone noch ein-

mal das, was ich am Anfang schon gesagt habe: Wir
gehen heute einen bedeutenden Schritt für die Flücht-
linge, die zu uns gekommen sind, mit deutlichen hu-
manitären Verbesserungen. Es ist nun an der Staats-
regierung, meine Damen und Herren, diese
Neuerungen auch rasch in die Tat umzusetzen.

(Beifall bei der CSU)

Ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag und
danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CSU)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Bitte bleiben Sie
noch, Herr Kollege. Ich habe mittlerweile zwei Anmel-
dungen zu Zwischenbemerkungen. Als Erste hat sich
Frau Kollegin Ackermann von den GRÜNEN zu Wort
gemeldet.

Renate Ackermann (GRÜNE): Herr Kollege Seiden-
ath, könnte es sein, dass die Formulierung "empö-
rend" vom Flüchtlingsrat deshalb kam, weil die lange
Zeit der Hoffnung durch den Kompromiss, den Sie ge-
bracht haben, zerstört wurde? Sie hatten wirklich ge-
dacht, Sie würden einen großen Schritt nach vorne
machen. Aber jetzt müssen sie wieder sehen, die
Flüchtlinge bleiben sechs Jahre in der Einrichtung.
Ein großer Teil kommt überhaupt nicht in den Genuss,
weil er mit einem völlig unklaren Rechtsbegriff als "an
der Mitwirkungspflicht gescheitert" bezeichnet wird.

Es werden massenhafte Einzelfallprüfungen angekün-
digt, welche die Willkür von Ausländerbehörden stär-
ken und den Flüchtlingen keine Gleichbehandlung si-
chern. Wie steht es um die Ernsthaftigkeit Ihres
Asylkompromisses, wenn die Regierungen jetzt noch
keine Ausführungsbestimmungen haben? Sie wissen
noch nicht, wie sie bei diesen Richtlinien handeln sol-
len.

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Vielen Dank.
Herr Kollege Seidenath, bitte.

Bernhard Seidenath (CSU): Frau Ackermann, ich bin
zwar weder Germanistikprofessor noch Deutschleh-
rer, aber ich weiß, dass der Begriff "empörend" etwas
anderes bedeutet, als zu sagen, der Flüchtlingsrat sei
enttäuscht. Sie haben gerade von Enttäuschung ge-
sprochen; das könnte man verstehen. Eine Empörung
über diese Regelung, die tatsächlich humanitäre Ver-
besserungen mit sich bringt, ist unangebracht. Darü-
ber habe ich mich in der Tat - und ich denke, zu Recht
- empört.

(Beifall bei der CSU)
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Zu den beiden Punkten, die ich genannt habe, näm-
lich Residenzpflicht und Leitlinien, liegen Ausfüh-
rungsbestimmungen vor. Das sind gültige, anwendba-
re Rechtsvorschriften.

Die weiteren Punkte - die Möglichkeit, aus Gemein-
schaftsunterkünften auszuziehen, oder die genannte
Obergrenze - werden jetzt durch den Antrag geregelt,
dem wir hoffentlich alle zustimmen. Darin wird die
Staatsregierung aufgefordert, die Eckpunkte, die ich
geschildert habe, in gültiges Recht zu überführen.
Das kann die Staatsregierung aber erst tun, nachdem
wir den Antrag beschlossen haben. Wir gehen, wie
ich vorhin schon gesagt habe, davon aus, dass das
dann rasch geschehen wird.

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Vielen Dank,
Herr Kollege. Als Nächster hat sich Herr Dr. Fahn von
den Freien Wählern zu Wort gemeldet; bitte schön.

Dr. Hans Jürgen Fahn (FW): Ich habe noch eine
Frage zum Sachleistungsprinzip. Sie sagen immer,
Sie müssten § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes
beachten. Das ist doch ein Bundesgesetz, und wenn
ich mich recht erinnere, ist Ihre Partei auch in der
Bundesregierung vertreten. Wenn es Ihnen mit dieser
Sache ernst ist, könnten Sie doch auf Bundesebene
tätig werden, zumal sich 13 andere Bundesländer
auch dafür einsetzen, dass das geändert wird. Herr
Seidenath, das müsste doch möglich sein. Sie verste-
cken sich immer wieder hinter § 3 und behaupten, Sie
dürften das nicht tun, und die anderen, die das ma-
chen würden, täten das alle illegal. Sie müssen das
schon offensiver vertreten, damit Ihre Aussage glaub-
haft ist.

Sie sagen, das werde evaluiert. Sagen sie mir doch
bitte konkret, was das bedeutet. Ich kenne nur die
Aussage von Innenminister Herrmann: Wir wollen die
bundespolitische Meinungsbildung abwarten. Das ist
doch keine Evaluation. Was verstehen Sie darunter?

Ihr Gesetzentwurf bringt eigentlich viel zu wenig, weil
immer der Finanzierungsvorbehalt im Wege steht.
Frau Ackermann hat das ganz richtig gesagt: Wenn
Sie die Richtlinien alle umsetzen, wird das Kosten be-
deuten, und das Geld dafür müssen Sie aufbringen;
sonst erwecken Sie nur falsche Hoffnungen. Die vor-
gebrachten Bedenken sind also daher richtig. Definie-
ren Sie also, was Sie unter Finanzierungsvorbehalt
verstehen. Bedeutet das, dass Sie überall sagen, Fi-
nanzierungsvorbehalt, Finanzkrise, das geht nicht?

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Herr Kollege
Seidenath, Sie haben das Wort zur Erwiderung.

Bernhard Seidenath (CSU): Herr Dr. Fahn, Sie
haben sich selbst die Antworten auf beide Fragen

schon gegeben. Zur zweiten Frage brauche ich nichts
zu sagen, weil ich darauf gar nicht eingegangen bin.
Sie haben zum Sachleistungsprinzip sehr treffend
ausgeführt, dass man natürlich die Regelung auf Bun-
desebene ändern muss. Es gibt im Koalitionsvertrag
die Passage - das habe ich in meinen Ausführungen
dargestellt -, dass das Sachleistungsprinzip daraufhin
evaluiert wird, ob es geändert werden muss oder
nicht. Die Bundesregierung steht gerade in dieser
Prüfung, und man muss abwarten, was dabei heraus-
kommt. Das bedeutet meine Aussage und nichts an-
deres. Darauf müssen Sie warten. Das passt sehr gut,
zu dem, was der Innenminister hier betont, dass ein-
fach die bundesrechtlichen Regelungen abzuwarten
sind. Ich sage noch einmal: Sie haben sich die Ant-
worten gerade selbst gegeben.

(Dr. Hans Jürgen Fahn (FW): Sie können sich
doch offensiv dafür einsetzen!)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Vielen Dank,
Herr Kollege. Mir liegen keine weiteren Wortmeldun-
gen zu Zwischenbemerkungen vor. Wir fahren daher
in der Rednerliste fort. Ich darf Kollegin Brigitte Meyer
für die FDP-Fraktion das Wort erteilen, bitte schön.

Brigitte Meyer (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident,
werte Kolleginnen und Kollegen! Es war in der Tat ein
langer und anstrengender Weg, den wir in der Asylpo-
litik in den letzten Monaten zurückgelegt haben. Rück-
blickend möchte ich sagen, dass es für mich auf die-
sem Weg zwei besonders starke Eindrücke gegeben
hat, zum einen die Expertenanhörung im Sozialaus-
schuss im April 2009 und zum anderen die Besichti-
gung von einigen Gemeinschaftsunterkünften, wo
Asylbewerber untergebracht sind. Die Experten haben
uns bei der Anhörung des sozialpolitischen Ausschus-
ses die Situation der Asylbewerber sehr realistisch
geschildert. Die Zustände in solchen Gemeinschafts-
unterkünften sind in der Tat deprimierend. Jeder von
den Kollegen, die hier im Landtag sitzen, sollte einmal
eine solche Unterkunft von innen gesehen haben.

(Beifall bei der FDP, der SPD und den GRÜNEN)

Im September des Jahres 2009 haben die Mitglieder
des Sozialausschusses eine Informationsreise nach
Leverkusen gemacht. Was wir dort erfahren haben,
hat über die Parteigrenzen hinweg bei vielen von uns
Visionen von einer modernen Asylpolitik geweckt. Das
von der Stadtverwaltung Leverkusen, dem Caritasver-
band, dem Ausländerbeirat und dem Flüchtlingsrat
gemeinsam entwickelte Leverkusener Modell ist ein
Konzept zur Unterbringung von Flüchtlingen in de-
zentralen Privatwohnungen. Ziel des Modells ist es,
die Integration der Flüchtlinge zu fördern und ihre
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung zu stärken.
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Man kann dieses Modell allerdings nicht unmittelbar
auf Bayern übertragen.

(Dr. Hans Jürgen Fahn (FW): Warum nicht?)

Ich bedauere, dass es bei uns in Bayern zunächst
noch eine Vision bleiben wird.

(Dr. Hans Jürgen Fahn (FW): Warum?)

Nach all den zähen und langwierigen Verhandlungen
mit dem Koalitionspartner sind wir ein gutes Stück auf
dem Weg zu einer humanen Asylpolitik vorwärtsge-
kommen; das empfinde ich wirklich so. Es entspricht
nicht meinem Naturell, Dinge schönzureden; deshalb
kann ich das Ergebnis auch nicht als hundertprozentig
zufriedenstellend bezeichnen. Es ist aber Bewegung
in die Asylpolitik in Bayern gekommen, die - darin
werden Sie mir sicher zustimmen, liebe Kolleginnen
und Kollegen von der Opposition - man sich vor ein-
einhalb Jahren überhaupt noch nicht vorstellen konn-
te.

(Beifall bei der FDP)

So haben wir von der FDP erreicht - das war unsere
Initiative, die wir in der Koalition mit einem Antrag be-
stätigt und unterstützt haben -, dass im Koalitionsver-
trag in Berlin festgeschrieben wird, dass das Sachleis-
tungsprinzip evaluiert werden soll und die
Residenzpflicht im Grundsatz zu überprüfen ist. Das
sind zwei Anliegen, die auf Bundesebene angepackt
werden müssen.

Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Menschen mit Essenspa-
keten zu versorgen, widerspricht der Vorstellung der
FDP vom Umgang mit mündigen Menschen. Men-
schen, die es geschafft haben, aus ihrem Heimatland
zu fliehen, haben aus unserer Sicht eindrucksvoll be-
wiesen, dass sie selbstständig und stark sind. Wir
glauben daran, dass diese Menschen in der Lage
sind, sich selbst zu versorgen und bei uns ein selbst-
bestimmtes Leben zu führen.

(Beifall bei der FDP, den Freien Wählern und den
GRÜNEN)

Deshalb warten wir gespannt auf das Ergebnis der
Evaluation in Berlin. Wie Sie schon gesagt haben,
Herr Dr. Fahn, ist die FDP an der Koalitionsregierung
in Berlin beteiligt. Deswegen werden wir uns dafür
stark machen - wir befinden uns bereits in Gesprä-
chen -, dass hier etwas passiert.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Wir können alle ganz besonders - das sollte man wirk-
lich einmal von allen Seiten anerkennen - auf die Lo-

ckerung der Residenzpflicht stolz sein. Es ist ein
ganz, ganz großer Erfolg, dass sich Asylbewerber
nicht nur in einem Landkreis oder in ihrer kreisfreien
Stadt, sondern im gesamten Regierungsbezirk und
darüber hinaus noch in den Nachbarlandkreisen frei
bewegen können. Damit haben wir die liberalste Re-
gelung in ganz Deutschland geschaffen.

(Beifall bei der FDP)

Manche Kritiker sagen immer noch, das gehe nicht
weit genug und die Bewegungsfreiheit müsste für
ganz Bayern gelten. Das würde ich zwar unterstützen,
aber im Rahmen der derzeit geltenden Gesetze auf
Bundesebene ist das nicht möglich. Wir sind mit unse-
rer Regelung bis an die Grenzen des rechtlich Zuläs-
sigen gegangen. Eine weitere Lockerung ist nur mit
einer Änderung des Asylverfahrensgesetzes möglich.
Deshalb haben wir hier beantragt, dass das auf Bun-
desebene überprüft wird. Frau Weikert hat sehr ehr-
lich und korrekt gesagt, dass in der Vergangenheit
alle Parteien in irgendeiner Weise an den bestehen-
den, bis heute geltenden Gesetzen auf Bundesebene
mitgewirkt haben.

Ich möchte nicht zurückschauen, sondern nach vorne.
Tatsache ist, dass die Lockerung der Residenzpflicht
nicht nur eine räumliche, sondern auch eine finanziel-
le und menschliche Verbesserung für die Flüchtlinge
darstellt. Jetzt müssen sie nicht mehr für jeden Be-
such in die Nachbarstadt als Bittsteller beim Auslän-
deramt auftreten und dafür noch eine Gebühr entrich-
ten. Erfreulich ist, dass die neue Regelung seit
einigen Wochen von den Behörden angewandt wird,
obwohl die diesbezügliche Verordnung zunächst den
regulären Verfahrensablauf durchlaufen muss. Für
diese unbürokratische und schnelle Lösung möchte
ich an dieser Stelle dem Innenministerium und den
Ausländerbehörden Danke sagen.

(Beifall bei der FDP)

Eine in meinen Augen sehr wichtige Verbesserung,
für die wir uns als FDP eingesetzt haben, ist die frühe
Diagnostik vulnerabler Flüchtlinge in den Erstaufnah-
meeinrichtungen. Traumatisierte Flüchtlinge brauchen
therapeutische Hilfe. Viele Flüchtlinge haben in ihrem
Herkunftsland schlimme Dinge erlebt und hatten eine
beschwerliche Reise hierher. Um ihnen eine echte
Chance auf ein zukünftiges normales Leben zu
geben, bedarf es einer zeitnahen Aufarbeitung der Er-
lebnisse.

Selbstverständlich wissen wir, dass die zwei Stellen
zunächst einmal nur ein Einstieg sein können. Sie
sind der Tropfen auf dem heißen Stein. Sie reichen
nicht aus. Dennoch sind sie ein erster Schritt in die
richtige Richtung.
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Die Verbesserung der Gemeinschaftsunterkünfte
stand im Fokus der Gesetzentwürfe der SPD, der
Freien Wähler und der GRÜNEN. Auf diesem Weg
konnten kleine Verbesserungen erzielt werden. Wir
werden sie im gemeinsamen Antrag der CSU und der
FDP zur Abstimmung stellen und dafür um Ihre Zu-
stimmung werben.

Von nun an soll die Gemeinschaftsunterkunftspflicht
nach Abschluss des behördlichen Erstverfahrens für
Familien sowie für Alleinerziehende mit Kindern
enden, sobald ein rechtliches oder faktisches Auswei-
sungs- oder Abschiebungshindernis besteht. Das ist
richtig. Über den Satz, Schwangere sollten eine be-
sondere Berücksichtigung erfahren, kann diskutiert
werden. Es handelt sich um einen Kompromiss.

Der bisher geltende Vier-Stufen-Plan für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge soll im Zuge der Rücknah-
me der Vorbehaltserklärung der UN-Kinderrechtskon-
vention überprüft werden. Für alle Asylbewerber gilt
von nun an: Nach einem Ablauf von vier Jahren und
nach Abschluss des Erstverfahrens entfällt die Ge-
meinschaftsunterkunftspflicht. Eine private Wohnsitz-
nahme kann in Anspruch genommen werden. Unab-
hängig davon muss niemand in einer
Gemeinschaftsunterkunft wohnen, dem es aufgrund
humanitärer Gründe wie Krankheit, Behinderung oder
posttraumatischen Belastungsstörungen nicht möglich
ist, dort zu verbleiben. Wer über Einkommen oder
Vermögen verfügt - also arbeiten gehen kann -, sei-
nen Lebensunterhalt eigenständig bestreitet oder Teil
einer sogenannten Mischfamilie ist, ist ebenfalls von
der Gemeinschaftsunterkunftspflicht befreit.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich spreche vor
allem die Kolleginnen und Kollegen aus der Oppositi-
on an. Wir haben uns als FDP sehr stark für Verbes-
serungen in der Asylpolitik eingesetzt. Wir haben um
jeden einzelnen Schritt gekämpft. Das Ergebnis ist ein
Kompromiss. Wenn Sie diesen Kompromiss nicht mit-
tragen, wird sich gar nichts verändern.

(Beifall bei der FDP)

Viele der Punkte, die Sie in Ihren Gesetzentwürfen
fordern, sind in unserem Antrag enthalten oder zum
Teil schon angestoßen. Einige der von der FDP befür-
worteten Punkte ließen sich leider noch nicht verwirk-
lichen. Den Kompromiss, den wir heute verabschie-
den, müssen wir mit Leben erfüllen und umsetzen.
Frau Ackermann, Sie haben eben darauf hingewie-
sen. Jetzt kommt es auf die Art der Umsetzung an.
Hier werden wir gefordert sein. Wir werden weiter für
die Anliegen der Flüchtlinge kämpfen.

Die intensive Beschäftigung mit der Situation der un-
begleiteten minderjährigen Flüchtlinge, deren Schick-

sal mir sehr am Herzen liegt, hat gezeigt, dass dieser
Punkt unbedingt geklärt werden muss. Mit dem An-
trag fordern wir Information darüber, inwieweit Bayern
Veränderungen vornehmen muss. Ich erwarte mit
Spannung die Ergebnisse der Anfrage, die wir an die
Regierung gestellt haben.

Ich gebe zu, ich hatte am Anfang dieser Diskussion
vor einem Jahr eine Vision. In meiner Vision haben
wir am Ende dieses einjährigen Weges in der Asylpo-
litik Verbesserungen erzielt, die wir alle gemeinsam
tragen können. Alle Kolleginnen und Kollegen, auch
innerhalb der CSU, haben für diese Vision gekämpft.
Selbst wenn das Ergebnis noch hinter den Wünschen
zurückbleibt, sind deutliche Verbesserungen im Sinne
der Menschen, die heute bei uns sind, erkennbar.
Ziele erreicht man auch mit kleinen Schritten. Ich bitte
um Ihre Unterstützung.

(Beifall bei der FDP)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Frau Kollegin,
bleiben Sie noch einen Moment bitte. Frau Kollegin
Ackermann hat sich zu einer Zwischenbemerkung ge-
meldet. Danach folgt eine weitere Zwischenbemer-
kung. Zuerst hat Frau Kollegin Ackermann das Wort.

Renate Ackermann (GRÜNE): Frau Meyer, ich
möchte Ihnen für Ihre engagierte Rede danken, die
sehr glaubhaft war. Ich habe vernommen, dass Sie
ebenso wie wir die Essenspakete ablehnen. Werden
Sie nach Abschluss der angekündigten Evaluation -
von der ich nicht weiß, was sie evaluieren soll - als
FDP im Bundestag den Antrag stellen, das Sachleis-
tungsprinzip aus dem Gesetz zu streichen?

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Frau Kollegin
Meyer bitte.

Brigitte Meyer (FDP): Wir haben über den Bundesrat
einen Antrag an den Bundestag gestellt. Wir müssen
jetzt die Ergebnisse abwarten. Unsere Meinung ist be-
kannt, und für diese werden wir uns im Rahmen des-
sen, was möglich ist, einsetzen.

(Beifall bei der FDP)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Als Nächster hat
sich Herr Kollege Bauer von den Freien Wählern ge-
meldet. Bitte schön.

Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer (FW): Ich geste-
he gerne zu, dass wir uns gemeinsam für die Verbes-
serung der Situation der Asylbewerber eingesetzt
haben. Ich bin Ihnen und den Kollegen im Ausschuss
sehr dankbar dafür. Die gesamten Verbesserungen
stehen und fallen mit dem Finanzierungsvorbehalt. Ich
möchte nicht sagen, dass sie auf tönernen Füßen ste-
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hen, aber sie sind doch sehr wackelig. Was machen
wir, wenn der Finanzierungsvorbehalt greift? Dann
stehen wir hier mit leeren Händen. Zwar haben wir
dann ein schönes Papier verabschiedet, jedoch än-
dert sich nichts. Frau Weikert hat sehr detailliert auf-
gelistet, was in den Leitlinien steht. Sie sind richtig.
Wir haben für diese Leitlinien gekämpft. Was machen
wir, wenn es heißt: Das ist zurzeit nicht finanzierbar.
Schließlich hätten wir schöne Worte und schönes Pa-
pier, aber es würde nichts passieren. Zudem würden
wir nach wie vor gegen international gültige Verträge
verstoßen.

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Frau Kollegin
Meyer bitte.

Brigitte Meyer (FDP): Sehr verehrter Herr Dr. Bauer,
den Leitlinien kann ebenfalls entnommen werden,
dass die Umsetzung dort erfolgen soll, wo neue Ge-
meinschaftsunterkünfte errichtet werden. Dieser Fi-
nanzierungsvorbehalt kann theoretisch überall grei-
fen. Wir haben ebenfalls über die Schulen und die
frühkindliche Bildung diskutiert. Viele dieser Bereiche
sind von dem Finanzierungsvorbehalt betroffen. Das
ist eine Frage der Haushaltspolitik, die einfach zur
Kenntnis genommen werden muss.

Die Umsetzung wird schrittweise verlaufen. In Mün-
chen haben wir bereits festgestellt, dass die Änderun-
gen dort wirklich umgesetzt werden sollen. Dort wird
es passieren. Bei der Umsetzung werden wir genau
hinsehen müssen. Von verschiedenen Kommunen -
von Augsburg weiß ich es bereits - werden Anträge
eingereicht werden, die den Abriss und Neubau von
Flüchtlingsunterkünften fordern. Dann wird man die-
ses Thema unter diesem Aspekt mit Sicherheit noch
einmal neu anschauen müssen.

(Beifall bei der FDP)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Vielen herzli-
chen Dank, Frau Kollegin. Die Bayerische Staatsre-
gierung hat nun den Schlussappell in der Debatte.
Frau Staatsministerin Haderthauer, bitte sehr.

(Dr. Hans Jürgen Fahn (FW): Wir sind sehr ge-
spannt!)

Staatsministerin Christine Haderthauer (Sozialmi-
nisterium): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen!
Ich möchte eine Bemerkung vorausschicken. Um wen
geht es? Wer sich hier auf einer gesetzlichen Grund-
lage aufhält, wem das Asylrecht zur Seite steht und
wer damit zu Recht unsere Gastfreundschaft in An-
spruch nimmt, ist von der heutigen Thematik nicht be-
troffen, weil er unmittelbar, nachdem das festgestellt
ist - die Verfahren dauern in der Regel wenige Mona-
te, im Schnitt 7,2 - sowieso nicht mehr unter das Asyl-

bewerberleistungsgesetz fällt und sich naturgemäß
Wohnung nimmt, Arbeit sucht usw. Um wen geht es
hier? Es geht um Menschen, die unsere Gastfreund-
schaft und unser Asylrecht in Anspruch nehmen, ob-
wohl ihnen dieses Recht nicht zusteht. Aber sie sind
eben in unserem Land und wir müssen sehen, wie wir
damit umgehen, weil wir auch zur Kenntnis nehmen
müssen, dass es faktische und praktische Abschie-
bungshindernisse gibt.

(Zurufe von den GRÜNEN)

Zur Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsbedin-
gungen dieser Menschen haben wir einen Kompro-
miss verhandelt, den ich für einen ganz wichtigen
Schritt halte. Er ist bereits dargestellt worden. Des-
halb möchte ich den Antrag jetzt nicht wiederholen.
Aber ich möchte die Punkte, die uns am wichtigsten
waren und die für die meisten Betroffenen eine durch-
schlagende Verbesserung bringen werden, noch ein-
mal nennen: Im Vordergrund stand immer - auch für
uns beide, Frau Meyer - die Familie. Wir sind uns hof-
fentlich einig, auch wenn das textmäßig ein wenig
merkwürdig verfasst ist. Für uns zumindest sind Al-
leinerziehende mit Kindern natürlich auch Familien mit
Kindern. Für meine Begriffe hätte man sie nicht extra
abtrennen müssen. Das ist völlig klar. Aber der Inhalt
ist, dass wir immer da, wo junge Menschen, die gar
nichts dafür können, dass ihre Eltern Entscheidungen
über ihren Aufenthaltsort getroffen haben, betroffen
sind, sehr sorgfältig darauf achten, dass deren Le-
benschancen nicht übermäßig beeinträchtigt werden.
Deswegen haben wir gesagt, dass alle Familien nach
Abschluss des Erstverfahrens, - was, wenn es kon-
struktiv begleitet wird, kürzer ist als durchschnittlich
sieben Monate - ausziehen und privat Wohnung neh-
men dürfen.

Unabhängig davon war es uns wichtig, auch den an-
deren eine konkrete Perspektive zu bieten, und zwar
mit der Längstdauer von vier Jahren Aufenthalt in der
Gemeinschaftsunterkunft. Aber damit auch das einge-
ordnet werden kann: Bei uns in Bayern leben schon
jetzt, also vor diesem Asylkompromiss, über 50 % all
jener, die nicht anerkannt wurden, in privaten Woh-
nungen, weil es ja auch bis jetzt viele Auszugsgründe
gab. Immer wenn es psychische und physische Grün-
de gab oder wenn ein Mitglied des Familienverbandes
einen anderen Rechtsstatus hatte, durften die ande-
ren nachziehen. Von den circa 7.400 Menschen, die
noch in Gemeinschaftsunterkünften leben - über
7.000 wohnen also in privaten Wohnungen und noch
einmal so viele in Gemeinschaftsunterkünften; das
gehört auch dazu -, dürften bayernweit 800 auszie-
hen, weil sie anerkannt sind, bleiben aber in der Ge-
meinschaftsunterkunft. Dies geschieht aus unter-
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schiedlichen Gründen, die ich jetzt gar nicht bewerten
möchte.

In unseren neuen Bestimmungen findet sich im Übri-
gen eine ganz wichtige Regelung, dass wir nämlich
sagen: Wer gegen unsere Gesetze verstößt, wer ein
Straftäter ist - das ist bewusst so unbestimmt formu-
liert -,

(Zuruf der Abgeordneten Angelika Weikert
(SPD))

soll nicht die Möglichkeit einer privaten Wohnsitznah-
me haben. - Frau Weikert, es stimmt. Es wurde ganz
bewusst der unkonkrete Begriff "Straftäter" gewählt,
weil hier für uns der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
wichtig ist. Ich nenne jetzt einmal ein Beispiel: Ich
kann einer Familie nicht den Auszug verbieten, weil
der 15-jährige Sohn ein Bagatelldelikt begangen hat.

(Margarete Bause (GRÜNE): Das soll in den bes-
ten Familien vorkommen!)

Wenn wir gemeinsam den Beschluss gefasst haben,
müssen wir miteinander und auch mit den Regierun-
gen, mit den Ausländerbehörden konkretisieren, dass
die Grundlinie dafür, was man als einen Versagungs-
grund nimmt, in diese Richtung gehen soll.

Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, eine Sache
stört mich nachhaltig. Ich muss sie einfach noch ein-
mal benennen, weil ich glaube, wir tun der Sache
wirklich gut, wenn wir sachlich diskutieren. In einem
Bericht an den Bayerischen Landtag vom
31. März 2010 gibt es eine mit sehr viel Aufwand,
aber dafür auch sehr gut erarbeitete Kostenaufstel-
lung. Hier wird immer wieder erklärt, die Kosten der
Unterbringung in Privatwohnungen seien niedriger als
das, was wir derzeit in Bayern machen, nämlich für
circa die Hälfte der Betroffenen eine Gemeinschafts-
unterkunftspflicht zu definieren. Wenn der Asylkom-
promiss nach jetziger Lage gilt, werden natürlich weit
mehr ausziehen. Schlagartig werden alle Familien
ausziehen dürfen, für die das Verfahren abgeschlos-
sen ist und bei denen keine Abschiebemöglichkeit be-
steht. Insoweit werden es sehr viel mehr als die Hälfte
sein. Dieser Kostenvergleich hinkt, weil die Kosten für
die Wohnungen nicht dem gegenübergestellt werden
können, was ich als die für die Asylsozialpolitik zu-
ständige Ministerin in Bayern vorhalten muss. Ich
muss mich an der Realität orientieren, und die Reali-
tät bedeutet ständige Schwankungen in den Zahlen
der Menschen, die uns zugewiesen werden und die
ich heute und jederzeit unterbringen muss, die ich
auch in der unterschiedlichen Zusammensetzung
ihrer Familienverbände unterbringen möchte. Die
Zahlen nehmen eben nicht ab, Herr Fahn. Vielmehr

ist seit zwei Jahren wieder eine Zunahme der Asylbe-
werberzahlen zu verzeichnen.

(Dr. Hans Jürgen Fahn (FW): Aber eine begrenz-
te Zunahme!)

2008 gab es eine Zunahme um 15 %, 2009 betrug sie
25 %.

(Dr. Hans Jürgen Fahn (FW): Das ist aber nicht
mit den Zahlen vor zehn Jahren vergleichbar!)

- Nein, mit den Zahlen von vor zehn Jahren ist das
nicht vergleichbar. Nur, Sie haben von abnehmenden
Zahlen gesprochen. Für mich gehört zur Wahrheit,
dass man sagt, wie es sich in den letzten zwei Jahren
verhalten hat. Gleichzeitig geht es aber auch um die
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten für die
private Wohnungsnahme. Die meisten Menschen, die
davon betroffen sind, wollen in den beliebten Bal-
lungsräumen bleiben. Das ist übrigens auch ein
Grund für die vielen Fehlbeleger. Die Menschen wol-
len schlichtweg nicht woanders hinziehen. Sie wollen
in der Stadt bleiben, in der sie sind. Aber in München
ist es eben nicht nur für anerkannte Asylbewerber,
sondern für die ganz normale Familie mit kleinen Kin-
dern sehr oft schwer, eine Wohnung zu finden.

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Frau Ministerin,
gestatten Sie eine Zwischenfrage der Frau Kollegin
Kamm?

Staatsministerin Christine Haderthauer (Sozialmi-
nisterium): Ja.

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Bitte sehr, Frau
Kamm.

Christine Kamm (GRÜNE): Frau Ministerin, Sie
haben richtigerweise geschildert, dass die Zahl der
Asylbewerber steigt. Hinzu kommt, dass in der Ver-
gangenheit eine ganze Reihe kleinerer Einrichtungen
geschlossen wurde. Zudem sind unsere Bezirksregie-
rungen zumindest in den Städten nicht in der Lage,
ausreichend zusätzliche Gemeinschaftsunterkünfte zu
finden, sodass derzeit in den Gemeinschaftsunter-
künften wirklich eine drangvolle Enge herrscht. Diese
Enge bedeutet, dass ganze Familien über Monate
hinweg in jeweils einem einzigen Zimmer wohnen
müssen, was zum Beispiel in Augsburg dazu führt,
dass sich Wanzen und Flöhe ausbreiten und nicht
mehr bekämpft werden können. Das ist besonders
schlimm bei Familien, bei denen kleine Kinder mit in
den Zimmern sind.

Sie müssen eine Regelung finden, die es den Regie-
rungen wieder ermöglicht, Ausweichquartiere zu fin-
den. Immobilien, die für Gemeinschaftsanlagen geeig-
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net sind, werden in den Städten nicht angeboten. Wie
gehen Sie damit um?

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Frau Ministerin,
bitte.

Staatsministerin Christine Haderthauer (Sozialmi-
nisterium): Frau Kollegin Kamm, gerade der Asylkom-
promiss und die Erarbeitung der gemeinschaftlichen
Leitlinien für die Standards in den Gemeinschaftsun-
terkünften, die ich auch die Regierungen bitte, in Zu-
kunft umzusetzen, haben dazu geführt, dass wir stän-
dig dazu im Kontakt mit den Regierungspräsidenten
sind. Ich habe erst vor wenigen Wochen wieder ein
Gespräch dazu geführt. Dabei wurde mir gesagt, dass
erwartet wird, dass durch den Asylkompromiss, wenn
er denn in Kraft tritt, natürlich schon eine spürbare Er-
leichterung für die Gemeinschaftsunterkünfte erreicht
wird, weil jetzt viele auszugsberechtigt werden, die es
zuvor nicht waren. Gleichzeitig wurde aber der
Wunsch geäußert, dem ich nachkomme, deswegen
die freien Kapazitäten nicht abgeben zu müssen, son-
dern dass wir den Raum, den wir dadurch gewinnen,
benutzen, um die Leitlinien umzusetzen, um Einzel-
nen mehr Platz zur Verfügung zu stellen.

Die Erhebungen in jedem einzelnen Regierungsbezirk
haben gezeigt, dass es bayernweit - es gibt immer
kleine Unterschiede - relativ neutral sein wird. Die Er-
wartungen, dass durch die vielen, die jetzt ausziehen
dürfen, einige Gemeinschaftsunterkünfte geschlossen
werden können, werden sich nicht bestätigen. Wir
werden vielmehr eine Platzdividende bekommen für
die Verbesserung der Qualität für diejenigen, die wei-
terhin in den Gemeinschaftsunterkünften leben. Inso-
fern trägt der Asylkompromiss sehr wohl zur Entspan-
nung der Situation in den einzelnen
Gemeinschaftsunterkünften bei.

Ich möchte meine Ausführungen zu den Kosten wei-
terführen: Wenn ich die Vorhaltekosten berücksichtige
und dabei - wir müssen das ehrlicherweise tun - die
Kosten für die freien Wohlfahrtsverbände, Hausmeis-
ter oder Reinigung hineinrechne, sieht der Vergleich
etwas anders aus, als wenn ich nur die Menschen
nehme und ihnen Wohnungen zuordne. Letztlich
muss ich sie unterbringen. Wenn ich unter Einrech-
nung all dieser Positionen - Sie sehen das wunder-
schön in der Beantwortung der Anfrage vom 31.03.
auf Seite 4, die jedem Abgeordneten zugänglich ist -
eine Gegenüberstellung vornehme, dann sieht man
deutlich, dass durch die GU-Pflicht für diesen immer
kleiner werdenden Teil, der unter das Asylbewerber-
leistungsgesetz fällt, die Unterbringung in Gemein-
schaftsunterkünften im Jahr um 1,5 Millionen Euro
günstiger ist, als wenn wir alle in Wohnungen unter-
bringen würden. Bayernweit ergibt sich eine Einspa-

rung von 7,7 Millionen Euro gegenüber der Unterbrin-
gung in Wohnungen. Das steht allen zur Verfügung.
Deswegen halte ich es für schwierig, wenn in den Re-
debeiträgen immer wieder das Gegenteil behauptet
wird.

Direkt angesprochen worden bin ich zu den Metall-
containern: Das Ministerinnenwort steht. Ein Metall-
container in München ist bereits geräumt und der an-
dere wird auf Wunsch der Bewohner von diesen noch
bewohnt, bis die neue Gemeinschaftsunterkunft in der
Heinrich-Wieland-Straße, über die wir uns, so glaube
ich, morgen unterhalten, fertig gestellt ist, die dann
auch den Richtlinien entsprechen wird. Die Bewohner
haben widersprochen, dass die Metallcontainer sofort
geschlossen werden und sie auf andere Gemein-
schaftsunterkünfte verteilt werden. Sie wollten beiei-
nander bleiben und geschlossen in die neue Gemein-
schaftsunterkunft umziehen. Das Angebot war
vorhanden. Wir tun alle gut daran, wenn wir die Be-
dürfnisse und Wünsche der Menschen, die in diesen
Containern leben, berücksichtigen. Wenn sie in die-
sen Containern so lange leben wollen, bis sie ge-
schlossen umziehen können, dann ist das für mich
etwas, womit ich kein Problem habe. Nur sollten Sie
das nicht mir zurechnen, sondern dort platzieren, wo
es platziert werden muss.

Als Letztes möchte ich sagen, dass die in Verhand-
lungen von uns gefundene Kompromisslinie durchaus
unterschiedliche Positionen in sich vereinbart. Die
Linie ging gar nicht so sehr zwischen CSU und FDP,
sondern ein bisschen quer zwischen den Sozialpoliti-
kern beider Fraktionen und den Innenpolitikern beider
Fraktionen.

(Joachim Unterländer (CSU): Deshalb sitzen wir
auch zusammen!)

Ach ja, ihr sitzt so schön zusammen.

Jeder hat seine Positionen und es gehört zur Demo-
kratie - deshalb vertrete ich auch diesen Kompromiss
voll und ganz -, dass nicht Einzelmeinungen oder
Meinungen weniger über andere dominieren. Man
muss miteinander einen Kompromiss finden, bei dem
sicherlich viele sagen, sie hätten sich etwas anderes
vorstellen können, der aber so ausgestaltet ist, dass
wir ihn miteinander tragen können und bei diesem
Thema einen wichtigen Schritt nach vorne gehen kön-
nen.

Noch eines: 0,1 % all derjenigen, die in unser Land
kommen, werden anerkannt und haben dieses Asyl-
recht wirklich. Für alle anderen stellen wir aus Steuer-
mitteln erhebliche Leistungen bereit, obwohl sie letzt-
lich ein Recht für sich in Anspruch nehmen, das ihnen
nicht zusteht. Ich glaube, von der Wertung her ist das
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wichtig und diese Wertung vollziehen Sie alle nicht
nach und thematisieren das Problem in Ihren Anträ-
gen nicht. Sie unterscheiden auch nicht, wer mehr
Schutz braucht, und sehen nicht, dass diese Lage oft
sehenden Auges selbst herbeigeführt ist.

Ich halte diese Differenzierung für wichtig und richtig
und wir werden sie auch weiterhin vornehmen. Da-
raus ergibt sich eine unterschiedliche Behandlung von
denjenigen, die Straftaten begehen, während sie un-
sere Gastfreundschaft genießen. In diesem Sinne ist
es auch völlig nachvollziehbar, dass sich Ihre Anträge
nicht durchsetzen werden und dass wir Ihren Anträ-
gen nicht zustimmen werden. Wir bilden vielmehr in
unserem gemeinschaftlichen Antrag die notwendige
Differenzierung ab.

(Beifall bei der CSU)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Kleinen Moment
noch, Frau Ministerin, Herr Kollege Fahn hat sich zu
einer Zwischenbemerkung gemeldet, für die ich ihm
jetzt das Wort erteile.

Dr. Hans Jürgen Fahn (FW): Frau Ministerin, auch
wir haben uns intensiv mit diesen Zahlen beschäftigt.
Es gibt auch ein entsprechendes Gutachten des
Flüchtlingsrates, in der die Fakten der Anhörung un-
tersucht werden. Sie sprechen von Mehrkosten von
7,7 Millionen Euro durch die Unterbringung in Ge-
meinschaftsunterkünften, der Flüchtlingsrat spricht
von 13,6 Millionen Euro Minderkosten. Das sind fun-
damentale Unterschiede. Auch wenn man nicht ins
Detail geht, hat sich jeder ausreichend Gedanken ge-
macht. Wäre es nicht ein Vorschlag, so etwas wie in
Leverkusen einmal auszuprobieren und die Situation
zu untersuchen? Mir geht es so wie Ihnen. Auch ich
würde gerne einmal Geld einsparen. Deswegen wäre
es doch eine Möglichkeit, einen solchen Modellver-
such zu machen. Warum wehren Sie sich dagegen?

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Frau Ministerin,
bitte.

Staatsministerin Christine Haderthauer (Sozialmi-
nisterium): Nachdem jetzt schon 50 % - in Zukunft
werden es aufgrund des Asylkompromisses, der
heute zur Abstimmung steht, noch mehr sein - in
Wohnungen leben, brauchen wir nicht auszuprobie-
ren, wie es sich auswirkt, wenn mehr Betroffene in
Privatwohnungen leben dürfen. Wir haben dieses Mo-
dell in Bayern schon. Ich kann die Kosten direkt ge-
genüberstellen. Es ist vollkommen logisch, dass dies
teurer ist, vor allem dann, wenn sie bestimmen, wo
sie wohnen möchten. Ich tue mich schwer, wohnungs-
suchenden Familien in München zu erklären, dass sie
leider nicht in München leben können, weil sie keine
Wohnung dort finden, ich aber dann auf Staatskosten

Wohnungen bereitstelle für diejenigen, die unbedingt
in München leben wollen. Dann müsste ich ein wenig
Flexibilität einfordern, die aber nicht vorhanden ist.
Wir sind dann wieder bei der bundesrechtlichen Ver-
teilung. Insofern fehlen entsprechende Grundlagen.
Wenn Asylbewerberleistungsgesetzberechtigte - man
könnte sich dafür einen anderen Ausdruck einfallen
lassen - in Privatwohnungen wohnen, muss ich nicht
ausrechnen, was das kostet. Das kann ich direkt ge-
genüberstellen und das steht ausführlich in dem Pa-
pier. Ich rege einfach an, dass Sie die Kriterien ver-
gleichen. Der Flüchtlingsrat legt andere Kriterien
zugrunde - das habe ich hier zum Ausdruck gebracht
- und kommt naturgemäß zu anderen Zahlen als wir.

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Weitere Anträge
und Zwischenbemerkungen liegen mir nicht vor. Auch
weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist
die Aussprache geschlossen.

Ich darf Ihnen noch mitteilen, dass zwischenzeitlich
die FDP-Fraktion zu Tagesordnungspunkt 28 - das ist
der gemeinsame Antrag von CSU und FDP zu diesem
Thema - namentliche Abstimmung beantragt hat. Ich
kann Sie jetzt erst ansagen, sodass wir sie im An-
schluss an Tagesordnungspunkt 18 durchführen wer-
den. Über die drei anderen Anträge kann ich schon
jetzt abstimmen lassen. Dazu werden die Tagesord-
nungspunkte wieder getrennt. 

Ich lasse zunächst über den Tagesordnungspunkt 15
abstimmen. Der Abstimmung liegt der Initiativgesetz-
entwurf der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN auf Drucksache 16/1238 zugrunde. Der feder-
führende Ausschuss für Soziales, Familie und Arbeit
empfiehlt auf Drucksache 16/5264 die Ablehnung des
Gesetzentwurfs. Wer dagegen dem Gesetzentwurf
zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. -
Das ist die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN. Wer stimmt dagegen? - Das waren die Fraktio-
nen der CSU und der FDP. Wer enthält sich? - Das
waren die Fraktionen der SPD und der Freien Wähler.
Damit ist der Antrag abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Tagesord-
nungspunkt 16. Der Abstimmung liegt der Initiativge-
setzentwurf der Freien Wähler auf Drucksa-
che 16/1601 zugrunde. Der federführende Ausschuss
für Soziales, Familie und Arbeit empfiehlt auf Druck-
sache 16/5265 wiederum die Ablehnung des Gesetz-
entwurfs. Wer dagegen dem Gesetzentwurf zustim-
men will, den bitte ich um das Handzeichen. Das
waren die Fraktionen der Freien Wähler und des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? -
Das waren die Fraktionen der CSU und der FDP. Ent-
haltungen? - Das war die SPD-Fraktion. Damit ist
auch dieser Gesetzentwurf abgelehnt.
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Ich lasse über den Tagesordnungspunkt 17 abstim-
men. Dieser Abstimmung liegt der Initiativgesetzent-
wurf der SPD-Fraktion auf Drucksache 16/2275 zu-
grunde. Der federführende Ausschuss für Soziales,
Familie und Arbeit empfiehlt auf Drucksache 16/5266
die Ablehnung des Gesetzentwurfs. Wer dagegen
dem Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte ich um
das Handzeichen. Das waren die Fraktionen der SPD
und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstim-
men, bitte. - Vielen Dank. Das waren die CSU und die
FDP. Enthaltungen? - Danke schön. Das waren die
Freien Wähler. Damit ist auch dieser Antrag abge-
lehnt.

Der nächste Antrag der CSU und der FDP, Tagesord-
nungspunkt 28, wird zurückgestellt, weil wir die na-
mentliche Abstimmung noch nicht durchführen kön-
nen.

Deswegen rufe ich nun Tagesordnungspunkt 18 auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Hubert
Aiwanger, Tanja Schweiger, Florian Streibl und
Fraktion (FW)
zur Regelung des Zugangs zu Informationen im
Freistaat Bayern (Bayerisches
Informationsfreiheitsgesetz - BayIFG)
(Drs. 16/3679)
- Zweite Lesung -

Ich eröffne die Aussprache. Im Ältestenrat wurde hier-
zu eine Redezeit von fünf Minuten pro Fraktion ver-
einbart. Erster Redner ist Herr Kollege Florian Streibl
für die Freien Wähler. Sie haben das Wort, Herr Kolle-
ge.

Florian Streibl (FW): Sehr geehrter Herr Präsident,
meine werten Kolleginnen und Kollegen! Im Dunkeln
ist gut munkeln - das scheint bei manchen der Grund-
satz zu sein. Wir müssen aber weg von einem Obrig-
keitsstaat hin zu einer Mitmachdemokratie. Hierfür
sind Informationen notwendig. Daher gibt es in immer
mehr Gemeinden Satzungen zur Informationsfreiheit,
beispielsweise in Prien am Chiemsee, Pullach, Kitzin-
gen, Schwandorf, Bad Aibling, Sinzing, Kahl am Main
und Grasbrunn. Von allen Parteien und politischen
Gruppen werden solche Satzungsanträge einge-
bracht, selbst von der CSU, die in Bad Aibling eine In-
formationsfreiheitssatzung gefordert hat. Auch die
CSU-Fraktion im Münchner Stadtrat unterstützt solche
Bestrebungen. Nur hier auf Landesebene kommen wir
leider nicht weiter.

Wir haben versucht, ein gutes Gesetz vorzulegen,
haben alle Eventualitäten eingebaut und haben ein
Regelwerk geschaffen, das für einen freien Zugang zu
Informationen sorgt, das aber auch die Belange des
Datenschutzes ausreichend berücksichtigt. Es gibt

auch eine Beteiligung Dritter. Es gibt eine Zweckbin-
dung für den Einzelnen. Diejenigen, die eine Informa-
tion wollen, müssen einen Zweck vorweisen, und
daran ist man gebunden. Der Schutz der öffentlichen
Belange ist gesichert. Der Schutz des behördlichen
Entscheidungsprozesses ist gesichert. Die personen-
bezogenen Daten sind gesichert. Die Regel ist, dass
grundsätzlich keine Daten von anderen Personen he-
rausgegeben werden dürfen, es sei denn, wenn Aus-
nahmetatbestände greifen. Der Schutz des geistigen
Eigentums und der Schutz des Geschäftsgeheimnis-
ses sind geregelt. Wir haben auch einen Kostentatbe-
stand vorgesehen, sodass für die öffentliche Kasse
hierfür keine größere Belastung entsteht. Wir haben
einen Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit
und einen Ordnungswidrigkeitstatbestand für den Fall,
dass die Zweckbindung missachtet wird, sowie eine
Evaluation nach fünf Jahren eingeführt. Von daher
könnte man diesem Gesetz eigentlich sehr gut zu-
stimmen, und es würde Bayern einen Schritt nach
vorne bringen. Es wäre ein Gesetz, das generell für
andere Informationsfreiheitsgesetze wegweisend sein
könnte.

Leider kommen wir hier nicht weiter, da das von einer
Fraktion weiterhin blockiert wird. Die Diskussionen in
den Ausschüssen haben leider gezeigt, dass man
sich mit dem Gesetzentwurf gar nicht ernsthaft ausei-
nandergesetzt hat. Immer wieder kamen ganz stereo-
typ und formelhaft, fast gebetsmühlenartig die glei-
chen ewigen Argumente, die auch schon gegen die
Anträge und Gesetzentwürfe der SPD und der GRÜ-
NEN vorgebracht wurden. Sie kamen immer wieder.
Das hat ganz deutlich gezeigt: Man hat diesen Ge-
setzentwurf nicht einmal gelesen, geschweige denn
sich inhaltlich mit ihm auseinandergesetzt.

(Zuruf von der SPD: Es ist nicht verstanden wor-
den!)

Es tut mir leid - ich muss sagen: Das ist eine igno-
rante Haltung, die eines solchen Hauses fast unwür-
dig ist.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Im Gegensatz dazu lobe ich mir die Kolleginnen und
Kollegen von der FDP. Sie haben sich intensiv mit un-
serem Gesetzentwurf auseinandergesetzt und haben
verstanden, um was es darin geht. Sie haben es als
richtig erkannt und haben auch hier signalisiert, dass
sie das als ein gutes Regelwerk empfinden. Leider
sind sie in eine Koalition eingebunden. Dazu muss
man sagen: Meine liebe Kolleginnen und Kollegen
von der FDP, schwarz ist nur die Nacht. Man muss
sehen, wohin man geht, und muss aufpassen, dass
man nicht ins Stolpern kommt und sich von einem
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Mahlstrom der CSU vereinnahmen lässt. Deshalb be-
daure ich, dass in der FDP nicht einheitlich gestimmt
wird. Ich respektiere das und habe meine größte
Hochachtung vor der persönlichen Entscheidung des
Kollegen Dr. Fischer, der schon im Ausschuss signal-
isiert hat, wie er heute votieren wird.

(Zuruf von der SPD: Nicht so sehr loben!)

- Man weiß ja nie. Ich freue mich, dass man bei der
Mehrheit in diesem Haus, die aufgrund eines Vertra-
ges in dieser Frage leider von einer Minderheit domi-
niert wird - das ist schade -, eine Diskussion hat anre-
gen können.

Übrigens: Verträge sind auch ein Punkt, den man be-
rücksichtigen könnte. Es gibt viele Verträge der öffent-
lichen Hand, denen eine stillschweigende Vereinba-
rung zugrunde liegt, weswegen man gar keine
Auskünfte geben dürfte. Das ist ein Punkt, den wir
auch in zukünftigen Beratungen aufgreifen müssen.

Ich freue mich auf die restliche Diskussion. Ich meine,
dass dies nicht die letzte Diskussion in diesem Hause
zu diesem Thema sein wird. Wir bleiben an der Sache
dran.

(Beifall bei den Freien Wählern und des Abgeord-
neten Dr. Andreas Fischer (FDP))

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Ich darf nun für
die CSU-Fraktion Kollegin Petra Guttenberger ans
Mikrofon bitten.

Petra Guttenberger (CSU): Herr Präsident, sehr ge-
ehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Freien Wähler
legen ein Gesetz mit dem Titel Informationsfreiheits-
gesetz vor. Das klingt sehr positiv. Es soll ein allgem-
einer und voraussetzungsloser Zugang zu amtlichen
Informationen des Freistaats gewährleistet werden,
aber unter angemessener Berücksichtigung des
Daten- und Geheimnisschutzes. Damit soll erreicht
werden, dass die politische und demokratische Wil-
lensbildung gefördert und die staatliche Kontrolle ver-
bessert wird. Außerdem soll die Akzeptanz staatlichen
Handelns erhöht werden. Auf den ersten Blick klingt
das sehr attraktiv.

Auf den zweiten Blick zeigt sich eben,

(Zuruf von der SPD: Krampfadern!)

dass eine Vielzahl von Dingen nicht entsprechend be-
achtet wird. Beachtet wird zum Beispiel nicht, dass es
bereits heute eine Vielzahl von Zugangsrechten gibt,
dass es Transparenz gibt und dass man kein Informa-
tionsfreiheitsgesetz benötigt, um Transparenz herzu-
stellen. Ich nenne Artikel 39 des Verwaltungsverfah-

rensgesetzes oder Artikel 54 a Gemeindeordnung. Es
gibt Spezialregelungen im Bereich des Umweltrechtes
und vieles mehr.

Immer wenn ich ein berechtigtes Interesse habe,
habe ich auch einen Anspruch auf ein pflichtgemä-
ßes, fehlerfreies Ermessen. Hier wird uns der Ein-
druck vorgespielt, bei uns wäre alles so viel schlech-
ter und so viel intransparenter. Wie aber Kollege
Streibl richtig ausgeführt hat, sind immer die schutz-
würdigen Interessen anderer zu beachten, seien es
Betriebsgeheimnisse, seien es personenbezogene
Daten und vieles mehr.

Deshalb zeigt sich, dass auch in all den Ländern, die
so gelobt werden, weil sie ein Informationsfreiheitsge-
setz haben, in der Quintessenz, im Ergebnis keine
spürbare Verbesserung der Aktenöffentlichkeit er-
reicht wurde. Das überrascht auch niemanden, weil
eben gerade die schutzwürdigen Interessen Dritter zu
beachten sind und weil dies nicht dazu führen darf,
dass Daten missbräuchlich benutzt und ermittelt wer-
den dürfen.

Wenn es so ist, dass man das hohe bundesdeutsche
Datenschutzniveau nicht absenken will, überrascht
uns auch die Umkehr der Regel und der Ausnahme.
Das Regel-Ausnahme-Verhältnis, wie im Gesetz dar-
gelegt, weckt Erwartungen, die dann aber bei der An-
wendung nicht mit Leben erfüllt werden können. Herr
Dr. Fahn hat gerade beim vorherigen Tagesordnungs-
punkt so sehr angemahnt, dass Erwartungen geweckt
würden. Sie wecken Erwartungen, die Sie dann aber
unter dem Gesichtspunkt datenschutzwürdiger Inte-
ressen Dritter eindampfen müssen. Auch das sollten
Sie nicht vergessen. Wir sind durchaus der Ansicht,
dass man den Bürgerinnen und Bürgern zumuten
kann, den Grund ihres Begehrens mitzuteilen. Be-
rechtigtes Interesse heißt nicht, dass es ein rechtli-
ches Interesse sein muss; es genügt auch ideelles In-
teresse.

Wir sehen mithin keine Verbesserung für den ange-
mahnten transparenten Verwaltungsvollzug. Deshalb
werden wir diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen.
Aus unserer Sicht besteht im Freistaat Bayern ein
transparentes Verfahren mit den vielfältigsten Zu-
gangsmöglichkeiten. Wir werden dieses Verfahren
weiterhin so handhaben.

(Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Als Näch-
ster hat Herr Kollege Horst Arnold das Wort.

Horst Arnold (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und
Kollegen! Informationsfreiheit im Freistaat Bayern -
ein Drama in bislang vier Akten: 2001, 2006, 2009
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und 2010. Der Dramenstoff ist bekannt: Demokratie,
Transparenz, Offenheit, Grundrechtsachtung und
Schaffung eines grundsätzlichen Anspruchs für die
Bürger, bei Bedarf zu erfahren, wie die Verwaltung,
die der Bürger selbst finanziert, arbeitet und tickt.
Dabei sind die Persönlichkeitsrechte sowie die Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnisse zu wahren. Frau
Kollegin Guttenberger, dies gilt selbstverständlich
auch für den Datenschutz. Die Anspruchsgrundlage
ist bekannt: Das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung ist zweifellos ein anerkanntes Grundrecht.

Eine solche Regelung ist in 16 Bundesländern bereits
bekannt und umgesetzt. Dort finden derartige Dramen
nicht mehr statt. Der Bund hat ein Informationsfrei-
heitsgesetz geschaffen. Dies gilt auch für 60 andere
Länder weltweit. Die Darsteller auf der Bühne sind
ebenfalls bekannt: Da haben wir die CSU mit obrig-
keitsstaatlichem Denken, Über- und Unterordnung,
rechtlichem Interesse und Amtsgeheimnis verbunden
mit dem Hinweis, dass es einen bunten Strauß von
Akteneinsichts- und Informationsmöglichkeiten gebe,
die es dem Bürger bei Bedarf ermöglichen würden,
Zugang zu den gewünschten Informationen zu erhal-
ten. Muss denn der Bürger Jurist sein, um hier durch-
zublicken? Nein, das geht nicht. Er muss sich zumin-
dest kostenpflichtig solcher Juristen bedienen.

Frau Kollegin Guttenberger, eines muss ich Ihnen
auch sagen: Es gibt ein Bedürfnis. Die "Bild-Zeitung"
hat im Jahr 2007 den Bundestag auf die Herausgabe
der Daten zur Freiflug-Affäre ohne Nennung der
Namen der Abgeordneten verklagt, um zu erfahren,
welche Beträge dort auf Kosten der Steuerzahler ein-
gespart worden sind. Der Bundestag hat die Heraus-
gabe dieser Daten verweigert. Das Verwaltungsge-
richt Berlin hat jedoch gesagt, dass diese Daten
herauszurücken sind. Am 15. Juli 2009 habe ich den
wohlgeschätzten damaligen Staatssekretär Dr. Weiß
gefragt, ob es in Bayern ebenfalls eine Rechtsgrund-
lage gebe, um an solche Informationen heranzukom-
men. Die lapidare und kennzeichnende Antwort laute-
te: Davon ginge doch der Rechtsstaat nicht unter,
wenn man solche Daten nicht hätte. Wenn das eine
rechtsstaatliche oder lückenlose Aufklärung sein soll,
gehen Sie sicherlich fehl.

Die Darsteller und ihre Gesinnung haben derzeit die
parlamentarische Mehrheit. Auf der anderen Seite
steht die Minderheit. Wir wollen das politische Desin-
teresse der Bürgerschaft durch einen demokratischen
Entscheidungsprozess verringern. Wir wollen, dass
nicht im Ansatz der Verdacht von Vetterleswirtschaft,
Gschaftlhuberei, Vitamin B oder Korruption aufkommt.
Mit diesem Informationsfreiheitsgesetz entfernen wir
den Brennpunkt von diesen Verdachtslagen. Die
Grundlage lautet, dass sich jeder, der in der Verwal-

tung ist, dem Tun der Verwaltung zu stellen hat. Er
wird das auch gerne tun, weil das transparent ist.

In Bayern haben dies zahlreiche Kommunen erkannt.
Herr Kollege Streibl hat darauf hingewiesen, dass sich
zahlreiche Kommunen entsprechende Satzungen ge-
geben haben, nicht zuletzt aus der Verzweiflung darü-
ber, dass der Landtag kein geeignetes Material zur
Verfügung stellt. Die Befürchtungen, dass dadurch
das System zusammenbrechen oder eine überbor-
dende Bürokratie entstehen würde, haben sich auch
nicht bestätigt. Die empirischen Zahlen, die sowohl im
Bund als auch in den Ländern erhoben wurden, bele-
gen dies ganz deutlich. Im Übrigen, wenn es 34 ver-
schiedene Akteneinsichtsrechte gibt, bedeutet das 34-
mal mehr Bürokratie. Wo bleibt denn da die
Bemühung, zu einem Bürokratieabbau zu kommen?

Sie haben heute früh im Rahmen der Dienstrechtsre-
form davon gesprochen, dass wir junge Beamtinnen
und Beamte gewinnen müssten. Ist es denn für einen
jungen Beamten oder eine junge Beamtin nicht attrak-
tiv, in ein System einzutreten, das von vornherein
transparent ist und sich nicht grundsätzlichen Ver-
dächtigungen auszusetzen hat? Oder soll ein ordens-
mäßiger Zirkel der Exklusivität einen Anreiz für einen
jungen modernen Menschen bieten, das Beamtenwe-
sen zu bereichern?

Ich bedanke mich bei Herrn Dr. Fischer von der FDP,
der sich programmgemäß persönlich entschieden hat,
diesem Gesetzentwurf zuzustimmen. Er tritt als politi-
sches Feigenblatt nach links von der Bühne ab. Das
ist ein Zeichen für das Verlassen des Schiffes der
Ewiggestrigen. Ich würde mir wünschen, dass Sie
dem Gesetzentwurf der Freien Wähler zustimmten.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Als Nächste
hat Frau Kollegin Susanna Tausendfreund das Wort.

Susanna Tausendfreund (GRÜNE): Herr Präsident,
liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Frau Kollegin
Guttenberger, wenn in Bayern alles so gut wäre, wie
Sie es in Sachen Transparenz dargestellt haben, hät-
ten nicht 90 Länder weltweit sowie der Bund und 11
Bundesländer ein solches Informationsfreiheitsgesetz.
Allesamt haben sie gute Erfahrungen gemacht. Der
Bedarf ist vorhanden. Was Sie heute vorgetragen
haben, ist der Tatsache geschuldet, dass Sie immer
noch dem obrigkeitsstaatlichen Denken anhaften. Die
umfassenden Informationsrechte gegenüber der Ver-
waltung gehören längst zu den anerkannten Bürger-
rechten des 21. Jahrhunderts. Die Bürgerinnen und
Bürger dürfen wissen, was der Staat tut - nur eben in
Bayern nicht.
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Wir müssen endlich dafür sorgen, dass das obrig-
keitsstaatliche Denken ein Ende hat. Der freie Zugang
zu Informationen befördert eine lebendige Demokra-
tie. Ich möchte noch etwas zu Herrn Staatssekretär
Eck sagen, der vorhin bei der Diskussion über den
Zensus einen vermeintlichen Widerspruch in unserer
Argumentation gesehen hat. Es ist schon ein Unter-
schied, ob der Staat überbordend Informationen über
die Bürgerinnen und Bürger sammelt, oder ob er die
Möglichkeit schafft, dass Eltern zum Beispiel in ein
Asbest-Gutachten einer Schule Einsicht nehmen kön-
nen, um zu entscheiden, ob sie ihr Kind auf diese
Schule schicken oder nicht. Darum geht es hier.

In dem Gesetzentwurf der Freien Wähler ist der Da-
tenschutz gewährleistet. Selbstverständlich unterstüt-
zen wir diesen Gesetzentwurf. Nach den Gesetzent-
würfen der GRÜNEN und der SPD ist dies der dritte
Vorstoß in dieser Legislaturperiode und der siebte in-
nerhalb der letzten zehn Jahre. An sich - hier schaue
ich auf die FDP - müsste dieser Gesetzentwurf heute
eine Mehrheit bekommen. Die FDP hat inhaltlich
nichts daran auszusetzen und hat sich die Informati-
onsfreiheit auf die Fahnen geschrieben. Die CSU al-
leine kann diesen Gesetzentwurf eigentlich nicht ver-
hindern. Die FDP ist immer noch Mitglied im Bündnis
für Informationsfreiheit. Deshalb müsste sie heute ei-
gentlich Farbe bekennen. Haben Sie Mut, sich zu
Ihrer Meinung zu bekennen und diesem Gesetzent-
wurf zuzustimmen.

Die Koalitionsdisziplin kann in diesem Punkt nicht ent-
scheidend sein; denn an der Informationsfreiheit wird
sicherlich nicht die Regierung scheitern. Schließlich
gibt es auch in den Reihen der CSU glühende Ver-
fechter für den freien und voraussetzungslosen Zu-
gang zu amtlichen Informationen.

Bad Aibling und München wurden bereits genannt.
Die GRÜNEN haben Herrn Josef Schmid zu einer Po-
diumsdiskussion am letzten Freitag eingeladen, auf
der er seine Positionen dargelegt hat. Im Herbst wird
in München eine entsprechende Satzung verabschie-
det werden, möglicherweise einstimmig. Damit wer-
den auf einen Schlag 10 % der bayerischen Bevölke-
rung in den Genuss der Informationsfreiheit kommen.
Aus den Erfahrungen wissen wir, dass zwei Drittel der
Anfragen ohnehin den kommunalen Bereich betreffen.
Damit kommen wir also einen großen Schritt weiter.
Das Land sollte aber endlich nachziehen. Die Liste
der kommunalen Satzungen wird von Debatte zu De-
batte immer länger: Prien, Pullach, Grasbrunn, Kitzin-
gen, Bad Aibling, Kahl am Main, Schwandorf, Sinzing.
Einen Beschluss gibt es in Gräfelfing. Demnächst wird
es auch in München, Ansbach, Coburg und Passau
positive Entscheidungen geben.

Wissen ist Voraussetzung für aktive Teilhabe, wirksa-
me Kontrolle und Vorbeugung gegen Korruption. Die
Einsicht in Gutachten oder Erfahrungsberichte macht
das Verwaltungshandeln nachvollziehbar. Der An-
spruch auf Akteneinsicht schafft Transparenz und
Vertrauen in Staat und Kommunen. Der bisherige
Rechtsrahmen reicht bei Weitem nicht aus. Eine mo-
derne Verwaltung handelt serviceorientiert und in dem
demokratischen Selbstverständnis, dass die Verwal-
tung für den Bürger tätig ist und nicht umgekehrt. Zu
diesem Service gehört, dass die Bürgerinnen und
Bürger ganz selbstverständlich Zugang zu Informatio-
nen der Verwaltung haben, ohne ein berechtigtes In-
teresse nachweisen zu müssen und ohne auf be-
stimmte Verfahren beschränkt zu sein oder als
Bittsteller auftreten zu müssen.

Nachdem öffentliche Aufgaben zunehmend von staat-
lich dominierten Unternehmen und kommunalen Be-
trieben wahrgenommen werden, müssen das Akten-
einsichtsrecht und das Informationsrecht auch für
diese Unternehmen gelten und dürfen nicht der Flucht
ins Privatrecht zum Opfer fallen. Der pauschale Hin-
weis auf Betriebsgeheimnisse kann dort nicht greifen,
wo öffentliche Aufgaben erfüllt und öffentliche Gelder
eingesetzt werden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Als Näch-
ster hat Herr Kollege Dr. Fischer das Wort.

Dr. Andreas Fischer (FDP): Sehr geehrter Herr Prä-
sident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Nach-
dem ich schon als Feigenblatt tituliert worden bin,
freue ich mich, Ihnen jetzt die Position der FDP dar-
stellen zu dürfen. Es ist eigentlich ganz einfach. Infor-
mationsfreiheit wäre ein Beitrag zu mehr Transparenz
in der Verwaltung und damit ein Schritt zu einem mo-
derneren Bayern, denn Informationsfreiheit ist kein
staatlicher Gnadenakt, sondern eine Selbstverständ-
lichkeit.

(Beifall bei Abgeordneten der Freien Wähler)

Informationen, die in öffentlichen Stellen vorhanden
sind, gehören nicht der Behörde; sie gehören der All-
gemeinheit. Soweit, so gut.

Nun gibt es das Gegenargument, wir hätten schon die
Informationsfreiheit, es gebe schon Zugangsrechte.
Dazu sage ich: Ja, es gibt punktuelle Zugangsrechte,
die aber reichen nicht. Selbst bei einem berechtigten
Interesse Dritter besteht beispielsweise im Verwal-
tungsverfahrensgesetz nur ein Anspruch auf pflichtge-
mäße Ermessensausübung. Das ist mir zu wenig. In
der letzten Rede habe ich aber auch schon gesagt,
dass der Gesetzentwurf der Freien Wähler gut sei und
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ich diesen Gesetzentwurf begrüße. Ich habe auch ge-
sagt, dass wir unser Abstimmungsverhalten in der Ko-
alition abstimmen müssen und es davon abhängig
machen werden, wie meine Werbungsversuche beim
Koalitionspartner ausgehen.

(Hubert Aiwanger (FW): Dann werben Sie halt bei
uns!)

Sie haben die Rede von Frau Kollegin Guttenberger
gehört.

(Hubert Aiwanger (FW): Sie werben bei den Fal-
schen, werben Sie bei uns!)

Leider waren meine Werbungsversuche beim Koaliti-
onspartner nicht erfolgreich.

(Hans Joachim Werner (SPD): Das wundert mich
nicht!)

Das ist schade, und das bedauert die FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP)

Ich sage aber auch ganz klar: Eine erfolgreich arbeit-
ende Koalition muss gewisse Regeln einhalten. Zu
diesen Regeln gehört es, dass man einem Gesetzge-
bungsvorhaben nur dann zustimmt, wenn beide Part-
ner dies wollen. Daran halten wir, die FDP-Fraktion,
uns auch.

Ich habe ebenso deutlich gesagt, dass ich als Fach-
sprecher dieses Gesetz für gut finde und deshalb die-
sem Gesetz zustimmen werde. Daraus ergibt sich das
Verhalten der FDP-Fraktion bei dieser Abstimmung.
Die Mehrheit der Fraktion wird entsprechend der Koa-
litionsvereinbarung Ihrem Gesetzentwurf nicht folgen.
Ich als Fachsprecher werde dem Gesetz zustimmen,
weil es ein richtiger Schritt in die richtige Richtung
wäre.

(Beifall bei der FDP und Abgeordneten der SPD
und der Freien Wähler - Harald Güller (SPD):
Wenn sich die FDP durchsetzen könnte, wären
wir richtig glücklich!)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Als Letzter
hat nun Herr Staatsminister Herrmann das Wort.

(Hubert Aiwanger (FW): Jetzt wird’s gefährlich!)

Staatsminister Joachim Herrmann (Innenministeri-
um): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die Bürger wollen in der Tat eine transparente Ver-
waltung. Sie erwarten aber auch, dass der Staat sorg-
sam mit ihren Daten umgeht, dass er ihre Verfahrens-
rechte wahrt und seine Aufgaben wahrnimmt. Sie
erwarten beides. Die Forderung nach Transparenz

des Verwaltungshandelns beruht in der Tat auf dem
Demokratie- und Rechtsstaatsgebot unserer Verfas-
sung. Dieselbe Verfassung garantiert aber auch den
Schutz der personenbezogenen Daten, ein faires Ver-
fahren und auch die Sicherheit der Bürger. Bereits
unser geltendes Recht enthält zahlreiche Informati-
onsansprüche. Jenseits der ausdrücklich geregelten
Ansprüche hat jeder, der ein berechtigtes Interesse
geltend macht, einen rechtsstaatlich begründeten und
übrigens auch gerichtlich durchsetzbaren Anspruch
auf eine fehlerfreie Ermessensentscheidung über sein
Informationsbegehren. In den Voraussetzungen für In-
formationsrechte und den Grenzen dieser Ansprüche
wahrt das geltende Recht den Schutz personenbezo-
gener Daten und sonstiger gegenläufiger Belange.

Es wird hier so wunderschön gesagt, die Bürger hät-
ten einen Anspruch zu erfahren, über welche Daten
die Verwaltung verfügt. Schauen Sie einmal in ein
Rathaus oder in ein Landratsamt hinein. Dort gibt es
einige Abteilungen und Amtsstuben, die nur über ver-
waltungsinterne Daten verfügen. Ich denke zum Bei-
spiel an die Kämmerei im Landratsamt. Die allermeis-
ten Dienststellen, egal ob in einem Rathaus, in einem
Landratsamt oder wo auch immer, sind aber immer
wieder mit Vorgängen befasst, die auch persönliche
Daten von Bürgern enthalten. Denken Sie einmal
daran, dass jemand beim Landratsamt einen Bauan-
trag stellt. Geht die Frage, wie es in dem Haus aus-
sieht, wie einer seine Küche oder sein Schlafzimmer
in dem Haus plant, jemand anderen außer den Nach-
barn im Rahmen der Nachbarschaftsansprüche etwas
an? Geht es irgendjemand anderen etwas an, wie die
Baupläne des betreffenden Bürgers für sein ganz per-
sönliches privates Haus aussehen? Diese Akten sind
nicht nur Bauakten des Landratsamtes, sondern sie
enthalten persönliche Daten des einzelnen Bürgers.
Deshalb ist es richtig, dass bei der Erteilung von Aus-
künften abgewogen wird.

Änderungen an diesem ausgewogenen System von
Informationsrechten sind immer mit Einbußen beim
Schutz anderer Rechte und Belange verbunden. Das
Thema Informationsfreiheit verlangt eine ehrliche Dis-
kussion, bei der das Spannungsverhältnis zwischen
Informationsfreiheit und Datenschutz berücksichtigt
wird und bei der die Grenzen der Informationsfreiheit
einbezogen werden. Stattdessen wird jedes Mal zum
Beweis der Notwendigkeit eines Informationsfreiheits-
gesetzes auf andere Länder verwiesen, die bereits ein
solches Gesetz haben, ohne dass jemals der Mehr-
wert eines solchen Gesetzes nachgewiesen wurde.
Allein die Existenz eines Gesetzes in einem anderen
Land ist noch kein hinreichender und zwingender
Grund für den Bayerischen Landtag, ebenso ein sol-
ches Gesetz zu erlassen. Wir müssen nicht sagen:
Weil die das haben, müssen wir es auch haben. Es
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muss schon noch inhaltlich begründet werden, warum
es gut, richtig und sinnvoll wäre, ein solches Gesetz
einzuführen.

(Horst Arnold (SPD): Bonusmeilen ermitteln!)

Es wird immer wieder ein Zerrbild unserer Verwaltung
entworfen. Die Verwaltung kenne angeblich die Infor-
mationsfreiheit nicht, und dies könne nur durch ein In-
formationsfreiheitsgesetz kuriert werden. Dieses Bild
hat mit der Realität nichts zu tun. Das wissen wir alle.
Die formalistische Argumentation, solange es kein
Gesetz mit diesem Namen gibt, gibt es auch keine In-
formationsfreiheit, wird dem Thema erst recht nicht
gerecht.

Schlimmer erscheint mir aber noch, dass der Grund-
konsens, der sonst bei der Bedeutung des Daten-
schutzes besteht, hier plötzlich zu fehlen scheint. Alle
Entwürfe von Informationsfreiheitsgesetzen, über die
wir bisher in diesem Haus diskutiert haben, bleiben
hinter dem Schutz des gegenwärtig geltenden Bayeri-
schen Datenschutzgesetzes deutlich zurück. Das gilt
auch für den Gesetzentwurf der Freien Wähler, der
uns heute vorliegt. Bislang ist nach dem Bayerischen
Datenschutzgesetz die Übermittlung personenbezo-
gener Daten an nicht öffentliche Stellen nur dann
möglich, wenn diese ein berechtigtes Interesse an der
Kenntnis glaubhaft machen und der betroffene Dritte
kein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss der
Übermittlung hat.

Der Gesetzentwurf der Freien Wähler gibt in der Be-
gründung vor, dass die Grenzen des Datenschutzge-
setzes nicht überschritten würden. Der Gesetzeswort-
laut sagt jedoch anderes. Macht der Antragsteller
rechtliche Interessen geltend, werden seine Interes-
sen mit denen des betroffenen Dritten abgewogen.
Nur wenn die Interessen des Dritten überwiegen,
kann der Informationsanspruch abgelehnt werden.
Wir wären damit bei einer umfassenden Abwägungs-
entscheidung, die das Datenschutzgesetz eben aus-
schließen will. Als Bürger brauche ich in der Regel
nicht zu begründen, dass meine Daten schutzwürdig
sind. Meine Daten sind zunächst einmal kraft Daten-
schutzgesetz geschützt. Ein anderer muss darlegen,
weshalb er ausnahmsweise dieses Datenschutzhin-
dernis überwinden will. Ein Bürger, der seine Daten
freiwillig oder in vielen Fällen gezwungenermaßen
einer Behörde zur Verfügung stellt, kann bislang da-
rauf vertrauen, dass seine schutzwürdigen Interessen
nicht zur Diskussion gestellt werden. Dabei muss es
meines Erachtens bleiben. In Zeiten von Datenmiss-
bräuchen erscheint mir die Abschwächung des Daten-
schutzes als völlig verfehltes Signal. Im Übrigen bleibt
bei näherer Betrachtung von den vermeintlichen Ver-

besserungen durch den Gesetzentwurf nicht viel
übrig.

Ich denke, wenn wir außerdem die Deregulierungs-
und Entbürokratisierungsbemühungen nicht außer
Acht lassen wollen, kommen wir zu dem Ergebnis,
dass das Informationsfreiheitsgesetz der Freien Wäh-
ler datenschutzrechtlich bedenklich und ansonsten
überflüssig ist.

(Alexander König (CSU): Alle fünf Jahre derselbe
Blödsinn!)

Deshalb bitte ich Sie herzlich, liebe Kolleginnen und
Kollegen, ihm nicht zuzustimmen.

(Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Weitere
Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache
ist damit geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung.
Der Abstimmung liegt der Initiativgesetzentwurf auf
Drucksache 16/3679 zugrunde. Der federführende
Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen
und Verbraucherschutz empfiehlt auf Drucksa-
che 16/5398 die Ablehnung des Gesetzentwurfs. Wer
dagegen dem Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte
ich um das Handzeichen. - Das sind die Fraktionen
der SPD, der Freien Wähler, der GRÜNEN und die
Abgeordnete Dr. Gabriele Pauli, fraktionslos, sowie
Abgeordneter Dr. Andreas Fischer, FDP. Wer stimmt
gegen den Gesetzentwurf? - Das sind die Fraktionen
der CSU und der FDP außer dem Abgeordneten
Dr. Andreas Fischer. Stimmenthaltungen? - Ich sehe
keine. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt.

Wir kommen nun zur bereits angekündigten namentli-
chen Abstimmung über den gemeinsamen Antrag der
CSU und der FDP betreffend "Bayerische Asyl- und
Asylsozialpolitik zukunftsorientiert und familiengerecht
weiterentwickeln" auf der Drucksache 16/4774. Die
Abstimmung ist eröffnet. Dafür sind drei Minuten vor-
gesehen.

(Namentliche Abstimmung von 15.32 bis
15.36 Uhr)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich schließe die
namentliche Abstimmung. Die Stimmkarten werden
außerhalb des Saales ausgezählt und das Ergebnis
wird, sobald es vorliegt, bei geeigneter Gelegenheit
mitgeteilt.

Ich bitte die Unterhaltungen nach draußen zu verle-
gen. Auch die Organe der staatlichen Sicherheit
mögen dies beachten. - Jetzt ist es schon ruhiger. Wir
fahren in der Tagesordnung fort.
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Ich rufe zur gemeinsamen Beratung die
Tagesordnungspunkte 19, 20 und 21 auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Margarete
Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u. a. und
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
zur Stärkung der direkten Demokratie
Verbesserung des Volksentscheids (Drs. 16/3936)
- Zweite Lesung -

und

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus
Rinderspacher, Franz Schindler, Helga Schmitt-
Bussinger u. a. und Fraktion (SPD)
zur Änderung des Landeswahlgesetzes
(Drs. 16/4015)
- Zweite Lesung -

und

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus
Rinderspacher, Dr. Linus Förster, Helga Schmitt-
Bussinger u. a. und Fraktion (SPD)
zur Änderung der Verfassung, des
Landeswahlgesetzes und des Gemeinde- und
Landkreiswahlgesetzes
(Absenkung des aktiven Wahlalters auf 16 Jahre
bei Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden
sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden)
(Drs. 16/4039)
- Zweite Lesung -

Ich eröffne die Aussprache. Im Ältestenrat wurde hier-
zu eine Redezeit von 15 Minuten pro Fraktion verein-
bart. Erste Rednerin ist nach der schriftlichen Vorlage
Frau Kollegin Tausendfreund. Ich bitte Sie ans Pult.

Susanna Tausendfreund (GRÜNE): Herr Präsident,
liebe Kolleginnen und Kollegen! Spätestens nach dem
erfolgreichen Volksentscheid zum Nichtraucherschutz
ist es jetzt an der Zeit, mehr Mut zu zeigen, und die
Bürgerinnen und Bürger öfter als bisher und zu mehr
Themen in die politischen Entscheidungen einzube-
ziehen. Am vorletzten Sonntag haben die Menschen
gezeigt, dass sie sich interessieren, sich informieren,
dass sie zu Sachfragen gefragt werden wollen und
verantwortungsbewusst entscheiden. Nun gilt es, die
Kultur der demokratischen Mitbestimmung zu fördern
und auszubauen. Der Volksentscheid in Bayern ist
zwar ein bewährtes Mitbestimmungsinstrument, aber
er ist verbesserungswürdig. 64 Jahre nach Einführung
des Instruments Volksbegehren und Volksentscheid
ist es Zeit, Bilanz zu ziehen und notwendige Korrekt-
uren vorzunehmen.

Augenfällig ist, dass es viel zu selten zu einem Volks-
entscheid kommt. Zwölf Jahre hat die Bevölkerung
warten müssen, bis sie endlich wieder über eine

Volksinitiative abstimmen und die Entscheidung selbst
in die Hand nehmen konnte. Zwölf Jahre ist es bereits
her, seit wir über die Abschaffung des Senats ent-
schieden haben. In der Geschichte des Volksent-
scheids gab es in 64 Jahren insgesamt nur sieben
Abstimmungen, die auf eine Volksinitiative zurückzu-
führen waren. Vier davon waren erfolgreich.

(Zuruf des Abgeordneten Christian Meißner
(CSU))

Die Hürde, nach der sich 10 % der Wahlberechtigten
innerhalb von nur zwei Wochen als Unterstützer für
ein Volksbegehren eintragen müssen, ist für die
Volksinitiativen fast unüberwindlich. Nur mit sehr zu-
gespitzten, wenn nicht sogar populistisch angehauch-
ten Forderungen und einem hohen Werbeaufwand
lässt es sich erreichen, 940.000 Menschen dazu zu
bewegen, sich für das angestrebte Ziel auf den Weg
ins Rathaus zu machen. Hinzu kommt, dass die Öff-
nungszeiten in der Regel höchst arbeitnehmerun-
freundlich sind. Diejenigen, denen es aus unter-
schiedlichen Gründen nicht möglich ist, ins Rathaus
zu gehen, sei es wegen des Berufs, wegen Urlaubs,
Krankheit, wegen einer Behinderung oder wegen Ge-
brechlichkeit, sind von vornherein ausgeschlossen,
weil es das Instrument der brieflichen Eintragung nicht
gibt. Viele Themen sind ausgeschlossen. Sie können
wegen der engen Gesetzesauslegung des Bayeri-
schen Verfassungsgerichtshofs nicht zur Abstimmung
gestellt werden, weil sie finanzielle Auswirkungen
haben.

Obwohl der Verfassungstext nur Abstimmungen über
den Staatshaushalt als Ganzes ausschließt, wurde
das Transrapid-Volksbegehren wegen seiner noch
dazu positiven finanziellen Folgen für den Staatshaus-
halt zurückgewiesen. Damit bleiben nur noch wenige
Themen übrig, über die ein Volksentscheid stattfinden
kann. Es ist nämlich die Regel und nicht die Ausnah-
me, dass Sachentscheidungen mit Kosten oder Ein-
sparungen verbunden sind.

Wir wollen deshalb die Anzahl der notwendigen Un-
terschriften auf 5 % senken, die Eintragungsfrist auf
einen Monat verlängern, die briefliche Eintragung er-
möglichen und Entscheidungen mit finanziellen Aus-
wirkungen stattfinden lassen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Schauen wir über den Tellerrand hinaus: In der
Schweiz reichen 100.000 Unterschriften für eine
Volksinitiative. Die Unterschriften können über 18 Mo-
nate hinweg gesammelt werden. Selbst für die euro-
päische Bürgerinitiative sind europaweit nur insge-
samt eine Million Unterschriften erforderlich. In den
verschiedenen Entwürfen für den Volksentscheid auf
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Bundesebene, die durch unseren Volksentscheid wie-
der angestoßen wurden, werden zwischen einer Milli-
on und gut drei Millionen Unterschriften beziehungs-
weise 5 % auf die gesamte Bevölkerung der
Bundesrepublik bezogen, vorgeschlagen. Nur im
FDP-Vorschlag sind 10 % aufgeführt.

Die Liste der gescheiterten Volksbegehren in Bayern,
die es bei einer Absenkung auf 5 % geschafft hätten,
macht es deutlich: 1967 war das eine der drei Initiati-
ven zur christlichen Gemeinschaftsschule mit 9,3 %.
1977 gab es das Volksbegehren zur Lernmittelfreiheit,
das auf 6,4 % kam. Ebenfalls 1977 gab es das Volks-
begehren zur Veränderung der Zusammensetzung
des Bayerischen Senats mit 5,9 %. Im Jahr 2000 gab
es das Volksbegehren "Die bessere Schulreform" mit
5,7 % und im Jahr 2004, vielleicht haben Sie es noch
in Erinnerung, ist das Volksbegehren "Aus Liebe zum
Wald" mit 9,3 % knapp gescheitert. All diese Volksbe-
gehren erreichten einen hohen Grad der Aufmerk-
samkeit der Bevölkerung. Es wurde viel diskutiert, und
die Menschen hätten es verdient, über die Gesetzent-
würfe auch abstimmen zu dürfen. 1946 mag die 10-
%-Hürde aus Vorsicht hoch angesetzt worden sein,
aus Angst vor radikalen Kräften oder aus Angst vor
Gruppen, die nur Einzelinteressen verfolgen und die
Mehrheit dominieren könnten. Nach all den Erfahrun-
gen, die wir mit den verschiedenen Mitbestimmungs-
instrumenten inzwischen aber sammeln konnten, be-
stehen diese Gefahren auch bei einer Lockerung der
derzeitigen Hürden nicht. Unsere Gesellschaft hat
sich zu einer Informationsgesellschaft entwickelt.
Heute bestehen ganz andere, sehr schnelle Möglich-
keiten, sich auch über komplexe Sachverhalte schlau
zu machen.

Auch ein Vergleich mit dem kommunalen Bürgerent-
scheid lohnt sich. Je nach Einwohnerzahl müssen
zwischen 10 % in den kleineren Kommunen und 3 %
in der Landeshauptstadt München Unterschriften der
Wahlberechtigten gesammelt werden, ohne eine Frist
der Sammlung und in freier Sammlung. Folgt man der
Systematik des kommunalen Bürgerentscheids - je
größer die Kommune, desto weniger Unterschriften -
so wäre es bei einem bayernweiten Volksbegehren
sogar vertretbar, noch unter die 5 % zu gehen. In den
Kommunen können außerdem Entscheidungen ge-
troffen werden, die etwas kosten. Für das Bürgerbe-
gehren in München zur Untertunnelung des Mittleren
Ringes waren nur 3 % der Unterstützerunterschriften
nötig, um die Abstimmung zu ermöglichen. Der Bür-
gerentscheid war und ist noch immer mit erheblichen
Kosten verbunden.

Es gibt keinen vernünftigen Grund, es den Bürgerin-
nen und Bürgern zu verwehren, über den Einsatz
ihrer Steuergelder selbst zu entscheiden. Möglicher-

weise gingen die Bürgerinnen und Bürger sogar sorg-
samer mit dem Geld um als die politischen Entschei-
dungsträger. Wenn man beispielsweise den Kauf der
Hypo Group Alpe Adria - HGAA - und den extrem
schlechten Kaufvertrag der Bevölkerung zur Entschei-
dung vorgelegt hätte, hätte der Kauf der HGAA durch
den Freistaat wahrscheinlich keine Chance gehabt.

Wer das Selbstverständnis der Menschen fördern will,
sich mit Sachfragen auseinanderzusetzen und sich
mit unserem Staat zu identifizieren, anstatt auf die Po-
litiker zu schimpfen und sich abzuwenden, der muss
attraktive Möglichkeiten der Mitbestimmung, den Rah-
men für eine echte Mitmachdemokratie schaffen.
Dazu gehört auch, dass der Kreis der Akteure erwei-
tert wird.

Es ist überfällig, das Wahlalter beziehungsweise das
Abstimmungsalter für alle Wahlen und Abstimmun-
gen, egal ob Bürgerentscheid oder Volksentscheid,
von 18 auf 16 Jahre zu senken. Ich komme hier zu
dem Gesetzentwurf der SPD. Mit so einer Senkung
des Wahlalters können wir der jüngeren Generation
zeigen, dass sie ernst genommen wird. Wir können
sie animieren, sich frühzeitig für politische Zusam-
menhänge zu interessieren. Wir können fördern, dass
sie sich selbst um die Gestaltung ihrer Zukunft küm-
mern, und wir können der vielbeklagten Politikver-
drossenheit entgegenwirken. Schließlich wird zu
Recht immer wieder darauf hingewiesen, dass sich
bei den Jugendlichen eine Staatsferne breitmacht, die
destruktive Auswirkungen haben kann. Der Bayeri-
sche Jugendring fordert sogar eine Absenkung des
Wahlalters auf 14 Jahre. Sechs Bundesländer haben
das Wahlalter für Kommunalwahlen gesenkt. In Bre-
men dürfen 16-Jährige die Bürgerschaft wählen und
in Österreich darf die jüngere Generation bei den Eu-
ropawahlen mitwählen. Es ist wichtig, auch in Bayern
ein deutliches Zeichen für mehr Demokratie zu setz-
ten. Es ist an der Zeit, auf die jungen Menschen zuzu-
gehen.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der
SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Als Näch-
ster hat Herr Kollege Reinhold Perlak das Wort.

Reinhold Perlak (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Hohes
Haus! Mit den zwei Gesetzentwürfen, die wir jetzt in
den Tagesordnungspunkten 19 und 20 - zu Tagesord-
nungspunkt 21 spricht Herr Kollege Förster - in Zwei-
ter Lesung behandeln, soll eine Verbesserung der
Teilnahmemöglichkeit bei Volksentscheiden und
Volksbegehren erreicht werden. Verehrte Kolleginnen
und Kollegen, in diesem Hohen Hause sind wir uns
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wohl einig, dass Demokratie in erster Linie vom Enga-
gement der Bürgerinnen und Bürger und von ihrer Be-
teiligung an allen Wahlen lebt. Die aktiven Beteili-
gungsmöglichkeiten per Volksbegehren und
Volksentscheide in Bayern verdanken wir einem Sozi-
aldemokraten, nämlich dem ersten Bayerischen Mi-
nisterpräsidenten Wilhelm Hoegner.

(Beifall bei der SPD - Zuruf des Abgeordneten
Christian Meißner (CSU))

Das macht nicht nur die Sozialdemokraten stolz, das
darf alle Bayern stolz machen, auch Sie, Herr Kollege.

(Christian Meißner (CSU): Da war noch Qualität
dahinter!)

- Ich denke, daran hat sich bis zum heutigen Tage
nichts geändert.

(Beifall bei der SPD)

Sehr geehrte Damen, meine Herren, während der Ge-
waltherrschaft des Nationalsozialismus hat sich Hoeg-
ner als einer der maßgebenden Verfassungsväter mit
der gesetzlichen Festlegung von Volksentscheiden
befasst. Schon am 1. Dezember 1946 hat er mit der
Aufnahme in die Bayerische Verfassung für direkte
Demokratie im Nachkriegsbayern gesorgt. Wir sind
stolz darauf, das habe ich schon gesagt, aber ich wie-
derhole es sehr gerne. In allen anderen Länderverfas-
sungen sind diese Festlegungen erst deutlich später
aufgenommen worden.

In allen 16 Bundesländern gibt es diese direkte De-
mokratie, nur nicht auf Bundesebene. Etliche Chan-
cen wurden auf Bundesebene vertan, obwohl es in
allen Bundestagsfraktionen Befürworter gab. Wie ich
nachgelesen habe, war auch der damalige Minister-
präsident Edmund Stoiber einer der Befürworter. Aber
leider gab es dafür keine Mehrheit.

In der gemeinsamen Verfassungskommission von
1992/93 erhielt ein Vorschlag von SPD und GRÜNEN
zwar eine einfache Mehrheit, scheiterte jedoch an der
notwendigen Zweidrittelmehrheit. Ein erneuter Ge-
setzentwurf vom Jahr 2002 scheiterte ebenso. So war
es auch bei weiteren Versuchen. Es gab eben eine
konsequente Ablehnung durch die CDU/CSU.

Wir sind uns wohl alle einig: Gerade in Zeiten rückläu-
figer Wahlbeteiligung, wachsender Politikverdrossen-
heit und der Erosion der politischen Parteien ist es ge-
boten, auch zwischen den Wahlen
Mitwirkungsmöglichkeiten und Mitwirkungsrechte zu
stärken. Direkte Demokratie führt nämlich zu mehr In-
formation, zur Diskussion, zur Mitwirkung und zu
mehr Akzeptanz und Transparenz sowie zur stärkeren

Integration und Identifikation. Zusammengefasst: Sie
führt zu einem lebendigeren und aktiven Gemeinwe-
sen.

Gerade weil der Freistaat schon seit 1946 über so po-
sitive und bewährte Erfahrungen verfügt, ist es not-
wendig, sich auch auf Bundesebene für eine entspre-
chende Umsetzung zu verwenden. Es ist deshalb
nicht nachvollziehbar, weshalb die CSU und Teile der
FDP einen gleichgerichteten Antrag der SPD von
Ende vergangenen Jahres im Rechts- und Verfas-
sungsausschuss abgelehnt haben. Wie gut das alles
funktioniert, haben wir schließlich am 4. Juli erfahren.
Von 9,4 Millionen Stimmberechtigten gaben 37,7 %
ihre Stimme ab. Das heißt aber auch: 5,8 Millionen
haben von ihrem Stimmrecht keinen Gebrauch ge-
macht.

Meine sehr geehrten Damen, meine Herren, unser
Gesetzentwurf will Verbesserungen beim Volksbegeh-
ren erreichen, und zwar erstens mit der Verlängerung
der Eintragungsfrist von jetzt 14 Tagen auf einen
Monat, zweitens mit der sogenannten freien Unter-
schriftensammlung und drittens mit der Erweiterungs-
möglichkeit, dass Stimmberechtigte, wenn sie unter
anderem wegen Krankheit, hohen Alters oder körperli-
cher Behinderung verhindert sind, sich in Gemeinde-
räumen einzutragen, jemanden beauftragen können,
für sie diese Eintragung vorzunehmen. Diese Möglich-
keit ist übrigens in § 22 Absatz 1 Nummer 3 der Lan-
deswahlordnung normiert.

Wir wollen die Möglichkeiten so erweitern, dass je-
mand an einem Volksbegehren auch per Briefwahl
teilnehmen kann. Was bei einer Wahl recht ist, sollte
auch bei einem Volksbegehren recht sein. Ich meine
auch, dass eine entsprechende Erweiterung völlig un-
problematisch ist. Deswegen erscheint es mir unver-
ständlich, warum CSU und FDP mit ihrer Ablehnung
Wahlberechtigte, die unter Handicaps leiden, von der
Teilnahme am Volksbegehren ausschließen wollen.

Kurz noch etwas zur freien Unterschriftensammlung
und zu der Entscheidung des Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshofs vom 31. März 2000, weil diese
häufig zur Gegenargumentation verwendet wird: Die
Richter haben in ihrer Entscheidung zwar ausge-
drückt, dass es unter anderem bedenklich wäre, wenn
der Bürger auf der Straße auf eine Unterzeichnung
eines Begehrens angesprochen wird und dabei mögli-
cherweise, was nicht zwingend der Fall sein muss,
dazu gedrängt oder unzulässig beeinflusst werden
könnte.

Beim Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene hält der
Verfassungsgerichtshof eine freie Unterschriften-
sammlung sehr wohl für vertretbar. Allerdings hat er
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dem Gesetzgeber aufgegeben, ein Beteiligungs- und
Zustimmungsquorum einzuführen. Das ist per Gesetz
am 29. März 1999 geschehen.

In der Entscheidung vom 31. März 2000 zum Gesetz-
entwurf der Initiative "Mehr Demokratie", übrigens mit
einer Vielzahl von Änderungen, sehen wir aber keine
grundsätzliche Festlegung gegen die Einführung einer
freien Unterschriftensammlung beim Volksbegehren.
In sechs Bundesländern gibt es nämlich neben der
Eintragung in gemeindlichen Amtsräumen auch die
freie Unterschriftensammlung.

Es spricht auch nichts gegen eine Verlängerung der
Eintragungsfrist von derzeit 14 Tagen auf einen
Monat. Elf Bundesländer verfügen bereits über diese
Möglichkeit. Dort besteht für die Eintragungsfrist, man
höre und staune, sogar eine Bandbreite zwischen
zwei und acht Monaten. Das ist schon ein gewaltiges
Mehr. In sechs Bundesländern sind die Quoren auf
zwischen 8,5 und 5,5 % gemindert. Eine Absenkung
von 10 auf 5 % halten wir daher für machbar; dies
entspricht unserer Auffassung von einem verfas-
sungsmäßigen Quorum.

Wir schlagen nunmehr vor, eine freie Unterschriften-
sammlung zuzulassen und die Eintragungsfrist für das
Volksbegehren auf einen Monat anzuheben.

Auch die Kollegen der GRÜNEN schlagen dies vor,
verbunden mit einer Teilnahmemöglichkeit durch eine
briefliche Eintragung. Auch dem werden wir mit Freu-
de zustimmen.

Wir gehen auch davon aus, dass sich die Rechtsspre-
chung für eine Ausnahme bei der Zulassung haus-
haltsrelevanter Gesetzentwürfe beim Volksbegehren
und dem später erfolgenden Volksentscheid weiter-
entwickeln wird.

In Verfassungsgerichten anderer Bundesländer hält
man schon längst nicht mehr an einer engen Ausle-
gung des sogenannten Budgetrechts der Parlamente
fest. Dies stimmt ermutigend. Es ist ermutigend, dass
die Hürde auch in Bayern genommen wird. Zur Erin-
nerung sage ich: Das Volksbegehren gegen den
Transrapid ist am Schutz dieses Budgetrechts ge-
scheitert.

Wir stimmen dem Gesetzentwurf der GRÜNEN auch
in diesem Punkt zu, auch wenn der Verfassungsge-
richtshof Artikel 73 der Bayerischen Verfassung unter
die sogenannte Ewigkeitsgarantie des Artikels 75 Ab-
satz 1 Satz 1 der Bayerischen Verfassung gestellt hat.

Nur die demokratischen Grundgedanken der Verfas-
sung unterliegen der Ewigkeitsgarantie, nichts ande-
res. Nach über 60 Jahren Demokratie kann es gar

keine Gründe dagegen geben, den Menschen mehr
Mitwirkung zu ermöglichen.

Kolleginnen und Kollegen, wagen Sie mehr Demokra-
tie mit Ihrer Zustimmung zu beiden Gesetzentwürfen.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Jetzt hat
Frau Kollegin Petra Guttenberger das Wort.

Petra Guttenberger (CSU): Herr Präsident, Kollegin-
nen und Kollegen! Ich schicke voraus, dass auch uns
die vielfältigen Elemente der Volksgesetzgebung sehr
wichtig sind. Auch wir sind der festen Überzeugung,
dass gerade durch Volksbegehren und Volksent-
scheid wichtige Dinge in unserem Land vorange-
bracht worden sind.

Einleitend sage ich auch: Wir sollten uns hüten, pau-
schal Systeme miteinander zu vergleichen. Denn bei
uns ist beim Volksbegehren ein Quorum erforderlich,
bei dem danach folgenden Volksentscheid jedoch
nicht. Das sollte man, wenn man vergleicht, immer er-
wähnen.

Zum Volksbegehren und zum Volksentscheid gibt es
eine vielfältige Rechtsprechung des Bayerischen Ver-
fassungsgerichtshofs. Die Rechtsprechung legt
grundsätzlich fest, dass die Akte der Volksgesetzge-
bung von einer hinreichenden demokratischen Legiti-
mation getragen sein und einer der Parlamentsge-
setzgebung vergleichbaren Dignität entsprechen
müssen. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof sagt
auch, dass die Zulassung dem demokratischen
Grundgedanken der bayerischen Verfassung entspre-
chen muss.

Die GRÜNEN beantragen, Volksentscheide über den
Haushalt zuzulassen. Gerade das Budgetrecht ist
eine der wesentlichen Grundlagen parlamentarischer
Kontrolle und damit ein wesentliches Recht des Parla-
ments. Auch dazu hat der Bayerische Verfassungsge-
richtshof bereits eine Entscheidung getroffen. Ich
möchte sie nicht zitieren, aber er hat deutlich ge-
macht, dass es mit dem demokratischen Grundge-
danken nicht vereinbar wäre, wenn man Einzelteile
des Haushalts oder den Haushalt insgesamt einem
Volksbegehren unterwerfen würde, zumal beim Volks-
entscheid ein Quorum gänzlich fehlt.

Auch die Absenkung des Unterschriftenquorums von
10 % auf 5 % verstößt nach der Rechtsprechung des
Bayerischen Verfassungsgerichtshofs gegen den de-
mokratischen Grundgedanken der Verfassung und ist
somit unzulässig. Im Übrigen könnte laut Rechtspre-
chung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs ein
Volksentscheid über den Haushalt auch nicht durch
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eine Verfassungsänderung ermöglicht werden. Was
will man mit dem Unterstützerquorum von 10 % ei-
gentlich erreichen?

Ich betone noch einmal: Beim Volksentscheid gibt es
kein Quorum.

Man möchte gänzlich aussichtslose Volksentscheide
verhindern, und der politische Gestaltungswille soll
dann zum Tragen kommen, wenn es einen entspre-
chend großen Rückhalt im Volk gibt. Die geforderte
Unterstützung von 10 % der Stimmberechtigten ver-
leiht der Volksgesetzgebung erst die unabdingbare
demokratische Legitimation.

Ich komme zur Einführung freier Unterschriftensamm-
lung: Alles, was mit Freiheit zu tun hat, hat einen posi-
tiven Klang, aber man muss sich fragen, welches Gut
durch die Amtseintragung geschützt werden soll. Es
soll damit die Abstimmungsfreiheit geschützt werden.
Es soll vermieden werden, dass Menschen im priva-
ten oder öffentlichen Bereich, zum Beispiel auf der
Straße, zur Unterschrift gedrängt werden. Dann könn-
ten sie eben nicht mehr frei entscheiden, ob sie über
ein Thema abstimmen oder eben keine Entscheidung
treffen wollen.

Ich betone noch einmal: Beim Volksentscheid gibt es
kein Quorum.

Man kann also auch nicht sagen: Auf die Art und
Weise könnte man Unterschriften sammeln und beim
anschließenden Volksentscheid, der mit einer ent-
sprechenden Wahlkarte erfolgt, würde dies wieder ge-
heilt werden. - Das ist ganz klar nicht der Fall.

Wir wollen eine geschützte Abstimmungsfreiheit. Des-
halb werden wir an dem Verfahren in der jetzigen
Form festhalten.

Wir wollen auch nicht, dass es zu einer Komplizierung
des Eintragungsverfahrens kommt. Das jeweilige
Wahlamt müsste prüfen, ob die entsprechenden Un-
terschriften von den aufgeführten Personen geleistet
wurden und ob es zu Doppeleintragungen gekommen
ist. Das sollte man sich immer vor Augen führen. Wir
sehen auch keine Notwendigkeit, die Einreichungsfrist
auf einen Monat auszuweiten. Denn es gibt nicht nur
einen Wahltag wie bei normalen Wahlen, sondern
man hat 14 Tage Zeit zur Stimmabgabe. Die Ge-
schichte zeigt, dass sieben von 18 Volksbegehren er-
folgreich waren. Die Entscheidung, ob ein Volksbe-
gehren Erfolg findet oder nicht, hängt nicht von den
Eintragungsmöglichkeiten ab, sondern davon, ob es
einen entsprechenden Rückhalt in der Bevölkerung
gibt oder nicht.

Im Übrigen sollte man nicht so tun, als sei das arbeit-
nehmerunfreundlich. Es ist klar festgelegt, dass ein
Abendtermin und ein Wochenendtermin angeboten
werden müssen.

Somit kann jeder, der ein Volksbegehren unterstützen
will, innerhalb der 14 Tage einen Termin finden.

Ich komme zur brieflichen Eintragung: Auch wenn es
jetzt schon vom zweiten Redner behauptet wurde:
Wenn man erkrankt oder körperlich behindert ist,
dann kann man sich auch heute schon einer Hilfsper-
son für die Eintragung bedienen. Es trifft nicht zu, was
die beiden Redner behauptet haben. Wir sehen also
auch keine Notwendigkeit für eine briefliche Eintra-
gung; denn diejenige Person, die aufgrund einer kör-
perlichen Behinderung oder Krankheit keine Möglich-
keit zur Stimmabgabe hat, kann eine Hilfsperson
beauftragen. Im Übrigen gibt es einen Eintragungs-
schein, der es ermöglicht, dass man nicht an seinem
Wohnsitz abstimmen muss. Man kann mit diesem
Eintragungsschein im gesamten Freistaat Bayern ab-
stimmen. Es wird immer wieder der Vorschlag ge-
macht, die Gemeinden aufzufordern, ein formalisier-
tes Verfahren zu entwickeln, wie die Information zu
erfolgen hat. Heute steht es jeder Gemeinde frei, Hin-
weise für Volksbegehren zu geben. Es wird zum Bei-
spiel im Amtsblatt veröffentlicht. Wir sehen keine Not-
wendigkeit, an diesem bewährten System etwas zu
ändern. Ich erinnere daran, dass es bisher nicht, wie
manche es befürchteten, zu einer Missachtung der
Rechte der Minderheiten gekommen ist. Sieben von
18 Volksbegehren waren erfolgreich. In diesen Fällen
hat eine entsprechende Bevölkerungsmehrheit ein
Gesetz auf den Weg gebracht.

Lassen Sie mich noch einen Satz zur Herabsetzung
des Wahlalters sagen: Vom Grundsatz her soll sich
nach unserer Rechtsordnung jemand, der die notwen-
dige Einsichtsfähigkeit hat, Rechte und Pflichten
selbstständig zu tragen, im Rechtsverkehr weitgehend
binden können. Deshalb liegt das Mindestalter für die
Geschäftsfähigkeit bei 18 Jahren. Jetzt könnten Sie
einwenden, Wahlen seien etwas völlig anderes. Dem
entgegne ich: Wenn schon im Geschäftsverkehr die
erforderliche Einsichtsfähigkeit an diese Altersstufe
gebunden wird, dann muss dies umso mehr für ein so
eminent wichtiges Recht wie das, die Geschicke der
eigenen Gesellschaft und des eigenen Landes mitzu-
bestimmen, gelten. Das ist unsere feste Überzeu-
gung. Daher sind wir gegen eine Herabsetzung des
Wahlalters. Es gibt auch für Jugendliche unter 18 Jah-
ren vielfältige Möglichkeiten - ich denke an Jugend-
parlamente und Ähnliches -, an der Gestaltung vor Ort
mitzuwirken. Eine generelle Herabsetzung des Wahl-
alters von 18 auf 16 Jahre werden wir aus den darge-
legten Gründen nicht mittragen.
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(Beifall bei der CSU und der FDP)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Als näch-
ster Redner hat der Kollege Joachim Hanisch das
Wort. Bitte schön, Herr Kollege.

Joachim Hanisch (FW): Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Ich spreche im Wesentlichen zu
Tagesordnungspunkt 21, also zur Absenkung des
Wahlalters auf 16 Jahre. Grundsätzlich sind wir bei
den plebiszitären Elementen auf Ihrer Seite. Wir sind
für Bürgerentscheide und Bürgerbegehren. Wir wün-
schen uns eine aktivere Beteiligung des Bürgers am
politischen Leben - wir sind auch für die Direktwahl
des Bundespräsidenten -, und haben das einige Male
unter Beweis gestellt.

Was die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre
anbelangt, kann ich das Argument der Frau Kollegin,
die Jugendlichen würden überfordert, dadurch ent-
kräften, dass dieses Argument auch gebraucht wurde,
als das Wahlalter von 21 auf 18 Jahre herabgesetzt
wurde. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es richtig war,
das Wahlalter herabzusetzen. Wir sind für eine Über-
gangslösung, also für die versuchsweise Einführung
des Wahlalters auf 16 Jahre auf kommunaler Ebene.
Wir sind der Auffassung, dass bei Kommunalwahlen
ein Wahlalter von 16 Jahren deshalb sinnvoll wäre,
weil der Jugendliche die Situation vor Ort kennt, weil
er die Personen kennt, die zum Beispiel als Bürger-
meister oder Stadtrat kandidieren, weil er die Schwer-
punkte, um die es geht, kennt, weil er weiß, ob der
Bau eines Schwimmbads oder einer Turnhalle erfor-
derlich ist oder ob ein Spielplatz sinnvoll oder wün-
schenswert ist. In diesen Bereichen hat der Jugendli-
che mit 16 Jahren durchaus eine Einflussmöglichkeit
verdient, wiewohl die Wahlbeteiligungen gerade bei
Bürgerentscheiden manchmal doch etwas enttäu-
schen. Trotzdem glauben wir, dass es bei diesen
Schwerpunkten auf kommunaler Ebene durchaus
sinnvoll ist, die Jugendlichen ab 16 Jahren wählen zu
lassen.

Wir werden dem Antrag auf eine generelle Absenkung
des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre nicht zustimmen.
Wir werden aber in Übereinstimmung mit allen Frakti-
onen die Punkte, die mit Kommunalwahlen zu tun
haben, im Oktober/November dieses Jahres in den
Ausschüssen diskutieren. Insofern ist dieser Antrag
ein bisserl früh dran. Unabhängig davon sind wir für
die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre bei
Bürgerentscheiden und Volksentscheiden auf kommu-
naler Ebene. Wir sind aber derzeit gegen eine gene-
relle Herabsenkung des Wahlalters auf 16 Jahre.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Bevor ich
dem nächsten Redner das Wort gebe, möchte ich Sie
davon in Kenntnis setzen, dass die CSU-Fraktion zum
Tagesordnungspunkt 20 namentliche Abstimmung be-
antragt hat. Wir geben diese Mitteilung rechtzeitig vor-
her, sodass wir die namentliche Abstimmung unmittel-
bar im Anschluss an die Debatte zu diesem
Tagesordnungspunkt durchführen können. Nun haben
Sie, Herr Kollege Dr. Fischer das Wort. Bitte schön.

Dr. Andreas Fischer (FDP): Sehr geehrter Herr Prä-
sident, werte Kolleginnen und Kollegen! "Stärkung der
direkten Demokratie", das hört sich auf den ersten
Blick gut an. Aber es gilt festzuhalten: Wir haben in
Bayern eine starke direkte Demokratie. Vor allem
haben wir eine funktionierende direkte Demokratie.
Deswegen muss man sich sehr genau überlegen, ob
man in diesem Bereich Stellschrauben verändert. Ich
werde im Einzelnen zu Ihren Vorschlägen Stellung
nehmen. Ich kann aber schon vorweg sagen: Wir mei-
nen, dass das nicht die richtigen Stellschrauben sind,
die Sie verändern wollen.

(Beifall bei der FDP und Abgeordneten der CSU)

Ich beginne mit dem Gesetzentwurf der GRÜNEN.
Sie wollen die Unterschriftenzahl senken und begrün-
den dies damit - diese Argumentation, Kollegin Tau-
sendfreund, finde ich schon etwas überraschend -,
dass nicht alle Volksbegehren erfolgreich gewesen
sind. Das wird auch nicht anders sein, wenn Sie das
Quorum auf 5 % herabsenken. Auch dann werden
nicht alle erfolgreich sein. Sie sagen selbst, die The-
men seien trotz hoher Aufmerksamkeit in der Öffent-
lichkeit nicht erfolgreich gewesen. Ich meine, das ist
doch der beste Beleg dafür, dass diejenigen, die nicht
zur Abstimmung gegangen sind, eine bewusste Ent-
scheidung getroffen haben. Auch die Entscheidung,
nicht zu einer solchen Abstimmung zu gehen, sich
nicht einzutragen, ist eine bewusste Entscheidung,
und die gilt es zu respektieren.

(Beifall bei der FDP und Abgeordneten der CSU)

Ich darf nochmals auf die Vorrednerin, Frau Gutten-
berger, verweisen, die darauf hingewiesen hat, dass
wir beim Volksentscheid kein Quorum mehr haben.
Das heißt, es könnten 5,1 % der Bevölkerung in Bay-
ern zu einer solchen Eintragung gehen. Im Anschluss
daran würde ein einziger, der zur Abstimmung geht,
bereits dazu beitragen, dass das Begehren Gesetz
wird. Ich sage ganz deutlich: Wir wollen das nicht. Wir
halten 10 % für die richtige Quote.

(Beifall bei der FDP)

Der zweite Punkt ist die Verlängerung der Eintra-
gungsfrist. Ich halte eine Verlängerung der Eintra-
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gungsfrist nicht für bedenklich, aber auch nicht für
notwendig; denn für die Eintragung sind zwei Wochen
vorgesehen, und das ist der Schlussspurt. Die eigent-
liche Diskussion findet lange vorher statt. Das heißt,
wir haben eine Vorlaufzeit von einem halben oder
einem Jahr. Diese Vorlaufzeit besteht. Deswegen ist
die Eintragungsfrist selbst nicht so entscheidend.

Man könnte argumentieren, dass jemand zwei Wo-
chen verhindert ist.

(Zuruf von der SPD: Genau!)

Ich sage: Das wird nur relativ selten der Fall sein. Das
ist in meinen Augen ein Randproblem. Deswegen -
das sage ich deutlich - ist der Punkt der brieflichen
Eintragung für mich genauso wenig zwingend. Die-
sem Vorschlag werden wir ebenfalls nicht zustimmen;
denn erstens sind bei einer solchen Eintragung ande-
re Voraussetzungen gegeben als bei einer Wahl. Für
die Eintragung bei einem Volksbegehren sind zwei
Wochen vorgesehen, bei einer Wahl haben wir nur
einen Tag. Deswegen ist die Möglichkeit der Briefwahl
richtig, aber die Möglichkeit der brieflichen Eintragung
nicht nötig.

Der Ausschluss von Volksentscheiden mit finanziellen
Auswirkungen, den Sie aufheben wollen, betrachte
ich ebenfalls als sehr bedenklich. Es geht mir dabei
nicht darum, dass ich den Bürgern nicht die Reife zu-
traue zu entscheiden, sondern es geht darum, dass
der Haushalt ein Gesamtpaket ist, das geschnürt wird,
bei dem vielfältige Einzelinteressen gegeneinander
abgewogen und einzelne Probleme gerade nicht
punktuell gelöst werden. Davon würden Sie sich ver-
abschieden. Da sehe ich schon die Gefahr, dass Bür-
gerinnen und Bürger einen einzelnen Punkt, aber
nicht das Gesamtkonzept des Haushalts sehen. Das
ist schlicht und einfach nicht möglich. Deswegen halte
ich diesen Punkt ebenfalls nicht für zustimmungsfä-
hig.

(Beifall bei der FDP)

Damit komme ich zum Gesetzentwurf der SPD. Der
erste Punkt des Gesetzentwurfs ist mit dem der GRÜ-
NEN deckungsgleich; dazu brauche ich jetzt nicht
näher Stellung zu nehmen. Aber zur Eintragung in die
Eintragungslisten möchte ich noch Folgendes sagen:
Ich stelle mir gedanklich vor, wie diese Listen in bier-
seliger Stimmung in Bierzelten herumgereicht werden
mit der Bitte, unterschreibe doch mal. Ich stelle mir
vor, wie sozialer Druck aufgebaut wird, wenn der
nette Kollege, den man nicht enttäuschen will, kommt
und sagt, das wäre mir ein wichtiges Anliegen. Ich
stelle mir vor, wie ein lästiger Besucher kommt, den
man nicht los wird, und man sagt, dann unterschreibe
ich eben, damit ich Ruhe habe. All das ist dem Anlie-

gen einer starken direkten Demokratie nicht nur nicht
nützlich, sondern abträglich.

(Beifall bei der FDP)

Es ist eben etwas anderes, eine bewusste politische
Entscheidung zu treffen, als so nebenbei eine Unter-
schriftenliste abzuhaken.

Es bleibt als letzter Punkt die Frage der Hilfsperso-
nen. Wir haben eine Regelung für Hilfspersonen, und
diese Regelung betrifft die Menschen, die aufgrund
von Gebrechen oder anderen körperlichen Gründen
nicht in der Lage sind, zur Eintragung zu gehen. Das
ist auch richtig. Sie wollen diese Regelung auf Perso-
nen erweitern, die aus beruflichen Gründen verhindert
sind. Ich muss auch hier wieder sagen, eigentlich
müsste das in zwei Wochen möglich sein. Ich finde
auch, dass dann, wenn jemand in der Berufstätigkeit
steht, die Figur der Hilfsperson nicht passt.

Sie wollen die Regelung auch auf die Freiheitsentzie-
hung erweitern - das sind nur relativ wenige Fälle -
und auf Personen in hohem Alter. Das, muss ich
sagen, empfinde ich fast schon als diskriminierend,
als ob hohes Alter allein ein Grund wäre, nicht zu
einer Eintragung zu gehen.

(Beifall bei der FDP und Abgeordneten der CSU)

Personen mit hohem Alter können durchaus an einer
Eintragung teilnehmen, und viele ältere Menschen tun
das auch. Wenn im Einzelfall ein körperliches Gebre-
chen hinzukommt, hat der Betroffene schon jetzt eine
entsprechende Möglichkeit. Das Wahlrecht ist ein
höchst persönliches Recht. Genauso sehe ich es bei
dieser Eintragung. Daran sollten wir nichts ändern.
Deswegen aus Sicht der FDP-Fraktion ein klares Nein
zu all Ihren Vorschlägen!

(Beifall bei der FDP und Abgeordneten der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Als Näch-
ster hat der Herr Kollege Dr. Linus Förster das Wort.

Dr. Linus Förster (SPD): Meine sehr verehrten
Damen und Herren! Seit der Fußball-WM wissen wir,
dass wirklich wichtige Entscheidungen am besten
vom Kraken Paul zu treffen wären. Auch im Falle der
Absenkung des Wahlalters, zu der ich jetzt kurz spre-
chen werde, wäre das vielleicht der bessere Weg, zu
einem richtigen Ergebnis zu kommen, als das Begeh-
ren in diesem Hohen Haus in die Hände der Mehrheit
der Regierungskoalition zu legen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
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Ich muss gestehen, dass ich bei der Frage nach der
Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre den Kraken
Paul und seine Muscheln bisher nicht befragt habe.
Aber ich kann Ihnen dafür einige wissenschaftlich fun-
dierte und klare Quellenangaben, die für die Absen-
kung des Wahlalters sprechen werden, nennen. -
Keine Angst, ich werde bei dieser Zweiten Lesung
nicht noch einmal alle Argumente aufwärmen, die wir
bisher hatten - zumal auch die Kollegen Perlak, Tau-
sendfreund und Hanisch einige der Argumente ge-
nannt haben -, sondern nur noch einmal auf ein paar
Dinge ganz klar abzielen.

Vieles von dem, was Sie, meine lieben Kolleginnen
und Kollegen von der Regierungskoalition, gesagt
haben, ist nicht unbedingt falsch, aber es ist so will-
kürlich wie das Absetzen des Kraken in einer mit Mu-
scheln gefüllten Kiste beim Orakel der Fußballsieger.
Die Kollegen Lorenz und Fischer haben bei der Ers-
ten Lesung ganz bewusst darauf abgezielt, dass das
Wahlrecht und die Volljährigkeit aneinander gekoppelt
bleiben sollen. Man merkt, da argumentieren ein Be-
triebswirt und ein Jurist. Wären sie Politologen oder
Historiker, dann wüssten Sie nämlich besser Be-
scheid. Herr Kollege Hanisch ist zwar auch Ökonom,
aber er hat anscheinend eine breitere Allgemeinbil-
dung. Denn er hat darauf hingewiesen, dass bei der
Bundestagswahl 1972 die damals noch nicht Volljähri-
gen wählen durften. Die Volljährigkeit lag bei 21 Jah-
ren, warum soll das jetzt nicht gelten?

Dieses Wissen war anscheinend auch mit Grundlage
für das Urteil einer eindeutig kompetenteren Vertrete-
rin des Bayerischen Innenministeriums, die 2006 bei
einem Hearing der SPD-Landtagsfraktion ganz klar
gesagt hat - das war ein Hearing zur Absenkung des
Wahlalters auf 14 Jahre -, dass es keine juristische
Bedenken gebe, die dem entgegengehalten werden
könnten. Sie stand damit nicht allein, denn es gab und
gibt keinen schlüssigen verfassungsrechtlich-juristi-
schen Grund für den Ausschluss Jugendlicher vom
Wahlrecht als fundamentalem Recht der Demokratie.
Dafür gibt es keine Rechtfertigung.

Bei der eingeschränkten Geschäftsfähigkeit, der An-
wendung des Jugendstrafrechts auf Jugendliche über
14 Jahren, Religionsmündigkeit, der Wahl, bei wel-
chem Elternteil man in einem Scheidungsfall leben
will, und auch der Tatsache, dass man mit 14 in Par-
teien eintreten, Wahlkampf machen und Unterschrif-
ten sammeln darf - auch bei Ihnen, bei der CSU und
der FDP ist das der Fall -, ist es doch unsinnig, dann
nicht entscheiden zu dürfen, wer letztendlich als Politi-
ker den Wählerwillen vertritt. Aber diese Argumente
werden von den Juristen angeführt, unter anderem
des bayerischen Innenministeriums, die bestimmt

nicht unter dem Verdacht stehen, sich ständig auf der
Seite der SPD herumzutreiben.

Auch entwicklungspsychologische Erkenntnisse
haben ergeben, dass es keinen Grund gibt, Jugendli-
chen ab 14 - ich betone hier wieder ganz bewusst,
dass das schon für 14-Jährige gelten sollte, und wir
fordern das Wahlalter 16 nur, damit Ihnen die Zustim-
mung leichter fällt -, dieses Recht abzusprechen. Die
Einsichtsfähigkeit für die Bedeutung des Wahlrechts
ist da.

Das haben auch die Ergebnisse der Jugend-Enquete-
kommission ergeben. Da, meine sehr verehrten
Damen und Herren, appelliere ich noch einmal an Sie:
Vertrauen Sie doch einmal den Erkenntnissen in For-
schung und Materialsammlungen, die wir als Abge-
ordnete in diesem Hohen Haus in Auftrag gegeben
haben, und glauben Sie mir doch einmal das, was wir
selber erarbeitet haben. Das hat doch auch etwas mit
einer Selbsteinschätzung zu tun. Die Jugend-En-
quetekommission hat sich in einer Empfehlung klipp
und klar - lesen Sie es nach, das ist vielleicht für den
einen oder anderen ein Grund, dieses Werk einmal in
die Hände zu nehmen - für eine Absenkung des
Wahlalters ausgesprochen. Das bringen die jungen
Menschen.

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr Kolle-
ge Dr. Förster, lassen Sie eine Zwischenfrage zu?

Dr. Linus Förster (SPD): Eine Zwischenintervention,
damit ich mit meiner Zeit zurechtkomme.

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Mir ist ge-
sagt worden, es sei eine Zwischenfrage.

(Zuruf von der SPD: Danach!)

- Aha, gut.

(Tobias Thalhammer (FDP): In 48 Sekunden ist
es auch keine Intervention mehr!)

Es ist die Entscheidung des Fragestellers, ob er eine
Zwischenfrage oder Zwischenintervention stellt, nicht
die Interpretation des Redners. Aber nachdem der
Fragesteller einverstanden ist mit Ihrer Interpretation,
lassen wir hernach die Zwischenbemerkung zu.

Bitte, Herr Kollege Förster, Sie haben weiterhin das
Wort.

Dr. Linus Förster (SPD): Lassen Sie mich die Zeit
noch nutzen. Die Anhörung hat allerdings auch erge-
ben, dass eine Absenkung des Wahlalters auf 14 Jah-
re mit einem stärkeren Erlernen von Demokratie an
den Schulen zwingend verbunden werden muss.
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Lehrpläne und schulisches Leben müssen dement-
sprechend angepasst werden. Das fordern wir als
SPD auch. Das ist doch wunderbar, weil wir es dann
wirklich schaffen können, auch im Bereich von Schule
und Bildung gemeinsam das bewusste Anwenden von
Demokratie und seinen Rechten zu erlernen. Das soll-
ten wir unterstützen.

Kollege Dr. Fischer hat bei der Ersten Lesung ganz
richtig gesagt, dass das Wahlalter 16 allein kein Mittel
gegen Politikverdrossenheit sei. Da stimme ich ihm
zu, auch insofern, als er gesagt hat, am wirksamsten
gegen Politikverdrossenheit eine Politik wäre, die we-
niger verdrossen macht. Er sagte: Es liegt an uns, die
jungen Menschen zu motivieren und sie für eine ge-
sellschaftliche und politische Teilhabe zu begeistern.
Dazu sage ich: Mit solchen Reden allein hier im Ple-
num werden Sie das nicht erreichen.

(Beifall bei der SPD)

Deswegen bitte ich Sie: Geben Sie den jungen Men-
schen eine Chance und das ihnen zustehende Recht.
Stimmen Sie dem Antrag auf Absenkung des Wahlal-
ters zu.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke
schön, Herr Kollege Dr. Förster. Jetzt hat der Kollege
Dr. Herz das Wort zu einer Zwischenbemerkung.

Dr. Leopold Herz (FW): Herr Kollege, über Reprä-
sentativität lässt sich natürlich streiten. Ich hatte neu-
lich Gelegenheit, mit über 100 Realschülern zwischen
15 und 18 Jahren, zehnte Klasse, über genau dieses
Thema zu diskutieren. Was sagen Sie dazu, dass
kein Einziger das Wahlalter gesenkt haben wollte?

(Jörg Rohde (FDP): Die Erfahrung habe ich auch
gemacht!)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Bitte schön,
Herr Dr. Förster.

Dr. Linus Förster (SPD): Dazu kam auch gerade ein
Zwischenruf. Natürlich hat der eine oder andere auch
schon einmal die Erfahrung gemacht, dass er an einer
Schule war und von Jugendlichen erfahren hat, dass
sie das vielleicht gar nicht wollen. Aber die Tatsache,
dass es Einzelne nicht wollen, ist doch kein Grund
dafür, dass wir ihnen grundsätzlich das Recht weg-
nehmen. Nehmen Sie einmal die Beteiligung an ver-
schiedenen Wahlen und leiten davon ab: So und so
viele Leute wollen gar nicht wählen gehen, also las-
sen wir das mit dem Wählen.

(Ulrike Gote (GRÜNE): Genau!)

Das Wahlrecht ist ein Recht und dieses Recht dürfen
wir den jungen Menschen, die es nutzen wollen, nicht
vorenthalten.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Abge-
ordneten Ulrike Gote (GRÜNE))

Das ist die wesentliche Aussage dabei.

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Als Näch-
ster hat der Kollege Prof. Piazolo das Wort.

Prof. Dr. Michael Piazolo (FW): Sehr geehrter Herr
Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Ich werde mich kurz halten, weil die meisten Argu-
mente schon ausgetauscht sind.

Weswegen unterhalten wir uns heute? Natürlich, weil
es eine Reihe von Gesetzesvorschlägen gibt, aber
natürlich auch, weil wir uns alle ein klein wenig un-
wohl fühlen in der momentanen Situation mit fallen-
den Wahlbeteiligungen, mit steigender Verdrossenheit
gegenüber Politik und Parteien.

Wir überlegen dabei natürlich: Wie können wir die
Menschen wieder besser einbinden? Wie können wir
sie beteiligen? Wie können wir sie dazu bringen, dass
sie Politik spannend finden, dass sie mitmachen? Mit-
machdemokratie ist eines der Schlagworte. Insofern
begrüßen wir als Freie Wähler die Diskussion, die wir
führen. Wir sind natürlich auch für die Stärkung der di-
rekten Demokratie. Auf der anderen Seite sind wir
stolz auf das, was in den letzten Jahrzehnten in der
Bundesrepublik Deutschland an repräsentativer De-
mokratie passiert ist, wie sie umgesetzt wurde. Es
geht natürlich darum, das richtige Verhältnis zu set-
zen zwischen direkter und repräsentativer Demokra-
tie. Es geht - das ist auch bei den Anträgen bewusst
geworden - um Stellschrauben, die man dabei verän-
dern kann.

Ich glaube, bis jetzt haben die Volksbegehren und
Volksentscheide, gerade in letzter Zeit, durchaus eine
Erfolgsgeschichte geschrieben, die aber auch mit den
aktuellen Gesetzen möglich war und mit dem, was im
Moment vorgesehen ist. Insofern wollen wir durchaus
das eine oder andere ausprobieren. Wir haben es
beim Wahlalter ja schon angedeutet, Herr Kollege Ha-
nisch, dass man einmal versuchen kann, das Wahlal-
ter abzusenken, und ähnlich sehen wir es auch bei
den Formen der direkten Demokratie.

Trotzdem - ich gebe zu, es gab in unseren Reihen
auch kontroverse Diskussionen - werden die Freien
Wähler die Vorschläge ablehnen, obwohl wir viel
Sympathie haben und auch einiges, was vorgeschla-
gen wurde, für sehr sinnvoll erachten, insbesondere
die Verlängerung der Frist von 14 Tagen auf einen
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Monat, weil sich diese Hürde doch als sehr hoch er-
wiesen hat. Bei den anderen Einzelvorschlägen kön-
nen wir aber leider nicht mitgehen und werden des-
halb die Anträge ablehnen.

Zur Absenkung des Quorums von 10 % auf 5 % ist
schon einiges gesagt worden. Für uns ist es natürlich
wichtig, dass eine möglichst - relativ - hohe Zahl von
Bürgern den Vorschlägen zustimmt. Wir sehen da
10 % als richtig und auch als gut an. Mit den finanziel-
len Auswirkungen auf das Haushaltsrecht des Land-
tags haben wir beim Einbringen von Volksentscheiden
schon die eine oder andere Erfahrung gemacht und
wissen, dass man nicht durchkommt. Für uns im
Landtag ist das Haushaltsrecht das Königsrecht, und
da gilt es, eine Abwägung zu finden. Ich sage ganz
offen, dass ich persönlich nicht ganz mit dem zufrie-
den bin, was der Verfassungsgerichtshof hier ent-
schieden hat. Ich würde zwar eine gewisse Locke-
rung, wie wir sie aus anderen Parlamenten kennen,
als positiv betrachten, aber ich würde es nicht begrü-
ßen, die Lockerung per Gesetz so stark auszuweiten,
wie es die Vorschläge insbesondere der SPD und der
GRÜNEN vorsehen.

Alles in allem sind wir dafür, die Diskussion weiterzu-
führen. Wir werden selbst Vorschläge dazu einbrin-
gen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass es den
einen oder anderen Vorschlag gibt, den wir nicht un-
terstützen können.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke
schön, Herr Professor Piazolo. Nun hat noch Kollege
Jörg Rohde das Wort, bitte schön.

Jörg Rohde (FDP): Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Zuerst habe ich eine schlechte Nachricht
für Kollegen Förster: Krake Paul hat nur eine Lebens-
erwartung von drei Jahren. Auch wenn der Antrag der
SPD zur Absenkung des aktiven Wahlalters auf
16 Jahre auf kommunaler Ebene realisiert würde,
dürfte Krake Paul nicht an Abstimmungen teilnehmen.

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Grundsätzlich sollten wir das aktive und das passive
Wahlrecht nicht auseinanderlaufen lassen. Damit wis-
sen Sie auch schon, wie die FDP-Fraktion am Ende
votieren wird. Wir führen dazu keine juristischen
Gründe ins Feld. Natürlich kann ein Gesetz geändert
werden, und dann gelten andere Spielregeln für die
Bürgerinnen und Bürger. Herr Kollege Förster, es gibt
auch andere Studien. Ich habe eine Studie der Uni-
versität Hohenheim gefunden, die deutliche Wissens-
und Verständnisunterschiede von jungen Menschen
über 18 Jahren und unter 18 Jahren belegt. In einem

Alter von über 18 Jahren ist das politische Verständ-
nis wesentlich größer. Junge Menschen unter 18 Jah-
ren sind wesentlich anfälliger für politische Verführer,
und das kann nicht in unserem Interesse sein.

(Zuruf der Abgeordneten Ulrike Gote (GRÜNE))

Diese Studie ergibt keinen Unterschied im Interesse
an der Politik. Bei jungen Menschen über 18 Jahren
und unter 18 Jahren ist etwa das gleiche Interesse an
Politik vorhanden. Es gilt auch nicht, dass, wer mehr
Wissen über Politik hat, auch mehr Interesse daran
hat, an Wahlen teilzunehmen. Das ist zumindest eine
interessante Erkenntnis. Die Studie gibt also keine
Begründung dafür her, dass wir das aktive Wahlalter
zwingend auf 16 Jahre senken müssten.

Wir sind uns wieder einig, wenn wir gemeinsam fest-
stellen: Wenn man so etwas machen würde, dann
bräuchte man eindeutig mehr bildungspolitische Maß-
nahmen, um die jungen Menschen an die Demokratie
heranzuführen.

Im Moment sind wir dafür, die geltende Rechtslage
beizubehalten. Wir sind natürlich alle dazu aufgeru-
fen, der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken. Ich
erlaube mir jetzt einen Blick auf Nordrhein-Westfalen:
Wenn man sich mit zwei Wahlgängen mit einer Min-
derheitsregierung an die Macht mogelt, ist das viel-
leicht auch nicht der richtige Beitrag, um der Politik-
verdrossenheit entgegenzuwirken.

(Beifall bei der FDP und der CSU - Widerspruch
bei der SPD und den GRÜNEN - Unruhe)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke
schön, Herr Kollege Rohde. Nun reagieren wir uns
bitte wieder ab. Nun hat Herr Staatsminister Herr-
mann das Wort.

Staatsminister Joachim Herrmann (Innenministeri-
um): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Nach dieser erschöpfenden Aussprache möchte ich
mich auf drei Punkte beschränken.

Erstens. Es mutet schon etwas merkwürdig an, dass
die Betreiber des Volksbegehrens und des Volksent-
scheids zum Nichtraucherschutz vor Kurzem lauthals
und sehr nachdrücklich geäußert haben, es handele
sich um das erfolgreichste Volksbegehren aller Zei-
ten. Das kann jetzt jeder bewerten, wie er mag. Worin
aber die Logik liegen soll, dass man anschließend
hier darüber diskutieren muss, ob man Hürden für
Volksbegehren absenken müsse, weil das alles an-
geblich zu schwierig und zu kompliziert sei, erschließt
sich dem Normalbürger nicht unbedingt.
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Wir können wieder einmal feststellen, dass es in kei-
nem anderen Bundesland so viel direkte Demokratie
wie in Bayern gibt. Es gibt in keinem anderen Bundes-
land so viele Volksbegehren und Volksentscheide, er-
folgreiche wie gescheiterte, wie in Bayern. Es gibt
nicht den geringsten Anlass, dass wir in diesem Be-
reich irgendetwas verändern, ganz im Gegenteil. Wie
sieht es denn in anderen Bundesländern mit der di-
rekten Demokratie aus? Woanders scheint es damit
nicht so weit her zu sein; bei uns läuft das problemlos.

(Lebhafter Beifall bei der CSU und der FDP)

Zweitens. Ich habe meine Zweifel, ob man die Wahl-
beteiligung oder Beteiligung an Volksbegehren und
dergleichen dadurch steigern kann, dass man Fristen
verlängert. Jedenfalls ist bisher noch keiner auf die
Idee gekommen, die Beteiligung an der Bundestags-
wahl durch eine Verlängerung der Wahl auf drei Tage
zu erhöhen. Ich kann mich übrigens noch an Zeiten
erinnern, in denen die Wahllokale für die Europawahl
aufgrund europäischer Vorgaben bis abends um
21.00 Uhr offen waren. Dann musste man letztendlich
feststellen, dass das überhaupt nichts gebracht hat.
Wenn man die Wahllokale bis 24 Uhr offen gelassen
hätte, hätte das die Wahlbeteiligung auch nicht we-
sentlich gesteigert. Dann hat man, offensichtlich in
breitem Konsens, in Berlin gesagt: Wir machen die
Europawahl wieder bis 18.00 Uhr, das reicht. Entwe-
der will jemand zur Wahl gehen, oder er will es nicht.
Die Bürger können auch Briefwahl machen. Es ist je-
denfalls ein Irrtum zu glauben, dass man, indem man
Fristen und Beteiligungszeiten ausdehnt, demokrati-
sches Interesse weckt.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Drittens. Das gilt auch für das Wahlalter. In den 70er
Jahren wurde das Wahlalter im Zusammenhang mit
der zuvor erfolgten Änderung des Volljährigkeitsalters
gesenkt. Noch in den 60er Jahren lag das Volljährig-
keitsalter bei 21 Jahren und wurde dann auf 18 Jahre
gesenkt. In diesem Zusammenhang war dann eine
Veränderung des Wahlalters logisch.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich befürchte schon
ein wenig, dass wir die Bedeutung der Wahl eines
Parlaments, ob das nun die Wahl des Bayerischen
Landtags oder eines kommunalen Parlaments ist, da-
durch herabwürdigen würden. Da geht es dann um
Leute, die noch keinen Führerschein machen dürfen.

(Franz Schindler (SPD): Doch, mit 17 Jahren
kann man den Führerschein machen! - Weitere
Zurufe von der SPD)

- Richtig, die dürfen Auto fahren, wenn ein Erwachse-
ner neben ihnen sitzt und aufpasst. Herr Kollege

Schindler, wollen Sie das im Wahllokal auch durch-
führen? Wollen Sie wie beim begleiteten Fahren auch
im Wahllokal den Vater daneben setzen, der aufpasst,
wie der Wahlzettel angekreuzt wird? Der Vergleich mit
dem begleiteten Fahren ist in meinen Augen der tö-
richtste Vergleich, den man in diesem Zusammen-
hang anstellen kann.

(Beifall bei der CSU und der FDP - Harald Güller
(SPD): Das ist einfach uninformiert!)

Begleitetes Wählen mit 17 - das ist ein guter Vor-
schlag! Der Vater sitzt daneben und schaut zu, wie
das Kreuz gemacht wird. Diesen Vorschlag werden
wir gerne aufgreifen.

(Unruhe - Glocke des Präsidenten)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gehe auch noch
auf die kommunalen Entscheide ein. Der junge
Mensch darf zwar noch nicht selbst ein Haus bauen
oder einen Kaufvertrag unterschreiben, aber er soll
darüber abstimmen dürfen, ob in der Gemeinde ein
neues Rathaus gebaut oder ein neuer Bebauungsplan
aufgestellt wird.

Entschuldigung, wo ist denn da die Logik? Es gehört
zu den wichtigsten staatsrechtlichen Tätigkeiten über-
haupt, dass sich die Bürger an der Wahl eines Parla-
ments beteiligen und dass sie auch an Volksentschei-
den teilnehmen. Dann kann man doch nicht
ausgerechnet diese Tätigkeit in die Hände von Leuten
legen, die man ansonsten noch nicht voll für verant-
wortungs- und entscheidungsfähig hält, denen man
auch ein milderes Strafrecht zubilligt. Wenn wir die
Parlamentswahl und sonstige demokratische Wahlen
derartig herabstufen würden nach dem Motto, das
kann auch jemand machen, dem man ansonsten
noch nicht alles zutraut, dann würden wir unserer ei-
genen Arbeit kein besonders gutes Zeugnis ausstel-
len.

Die Volljährigkeit tritt mit 18 Jahren ein. Dann hat ein
junger Mensch volle Verantwortung, und dann kann er
auch demokratische Rechte ausüben und an Wahlen
teilnehmen. Dabei soll es auch bleiben. Im Übrigen
haben die letzten Jahre ohnehin gezeigt, dass die
Wahlbeteiligung der 18-, 20- und 21-Jährigen weit
unter dem liegt, was wir uns wünschen würden. Die
Wahlbeteiligung steigt interessanterweise mit dem Le-
bensalter. Die Aussage, dass mit der Senkung des
Wahlalters die Wahlbeteiligung steigt, ist nicht logisch
und gegen jede Lebenserfahrung. Deshalb bitte ich
Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Gesetzent-
würfe abzulehnen.

(Beifall bei der CSU und der FDP)
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Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Weitere
Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die
Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Abstim-
mung. Dazu werden die Tagesordnungspunkte wieder
getrennt. Da zu Tagesordnungspunkt 20 namentliche
Abstimmung beantragt worden ist, lasse ich zunächst
über die beiden Tagesordnungspunkte 19 und 21 ab-
stimmen. Anschließend wird per namentlicher Abstim-
mung über den Tagesordnungspunkt 20 abgestimmt. 

Ich komme zum Tagesordnungspunkt 19. Der Abstim-
mung liegt der Initiativgesetzentwurf der Fraktion des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN auf Drucksa-
che 16/3936 zugrunde. Der federführende Ausschuss
für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Ver-
braucherschutz empfiehlt auf Drucksache 16/5400 die
Ablehnung des Gesetzentwurfs. Wer entgegen dem
Votum des federführenden Ausschusses dem Gesetz-
entwurf zustimmen will, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Das sind die Fraktionen der SPD und von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? - Das
sind die Fraktionen der CSU, der FDP und der Freien
Wähler. Stimmenthaltungen? - Ich sehe keine Stim-
menthaltungen. Damit ist der Gesetzentwurf abge-
lehnt. 

Ich komme zum Tagesordnungspunkt 21. Der Abstim-
mung liegt der Initiativgesetzentwurf der SPD-Fraktion
auf der Drucksache 16/4039 zugrunde. Der federfüh-
rende Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Verbraucherschutz empfiehlt auf Drucksa-
che 16/5402 die Ablehnung des Gesetzentwurfs. Wer
dagegen dem Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte
ich um das Handzeichen. - Das ist die Fraktion der
SPD und die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Gegenstimmen? - Das sind die Fraktionen der
CSU, der FDP und der Freien Wähler. Stimmenthal-
tungen? - Ich sehe keine Stimmenthaltungen. Damit
ist auch dieser Gesetzentwurf abgelehnt.

Wir kommen jetzt zur namentlichen Abstimmung über
den Tagesordnungspunkt 20. Der Abstimmung zu-
grunde liegt der Initiativgesetzentwurf der SPD-Frakti-
on auf Drucksache 16/4015. Der federführende Aus-
schuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und
Verbraucherschutz empfiehlt auf Drucksache 16/5399
wiederum die Ablehnung des Gesetzentwurfs. Für die
namentliche Abstimmung sind drei Minuten vorgese-
hen. Die beiden Urnen sind an den beiden Ausgän-
gen und vorne am Rednerpult aufgestellt. Wir begin-
nen jetzt mit der namentlichen Abstimmung. 

(Namentliche Abstimmung von 16.43 bis
16.46 Uhr)

Wir wollen pünktlich Schluss machen und kommen
zum Ende der namentlichen Abstimmung. Ich schlie-

ße die namentliche Abstimmung. Die Stimmen wer-
den außerhalb des Saales ausgezählt und das Ergeb-
nis so schnell wie möglich bekanntgegeben. Damit
sind die Tagesordnungspunkte 19 bis 20 erledigt.

Bevor ich zum nächsten Tagesordnungspunkt
komme, teile ich Ihnen das Ergebnis der namentli-
chen Abstimmung zum Antrag der Abgeordneten
Georg Schmid, Barbara Stamm, Joachim Unterländer
u. a., CSU, und der Abgeordneten Thomas Hacker,
Brigitte Meyer, Dr. Otto Bertermann u. a., FDP, "Baye-
rische Asyl- und Asylsozialpolitik zukunftsorientiert
und familiengerecht weiterentwickeln" auf Drucksache
16/4774 mit. Mit Ja haben 98 abgestimmt. Mit Nein
haben 65 abgestimmt. Es hat keine Stimmenthaltun-
gen gegeben. Damit ist der Antrag angenommen. 

(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)

Ich rufe gemeinsam die Tagesordnungspunkte 22
und 23 auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus
Rinderspacher, Helga Schmitt-Bussinger, Kathrin
Sonnenholzner u. a. und Fraktion (SPD)
Gesetz über den Ladenschluss im Freistaat
Bayern (Bayerisches Ladenschlussgesetz -
BayLadSchlG)
(Nächtliches Alkoholverkaufsverbot zur Abwehr
von alkoholbeeinflussten Störungen der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung während der
Nachtzeit und zum Schutz vor alkoholbedingten
Gesundheitsgefahren vor allem bei Jugendlichen)
(Drs. 16/4335)
- Zweite Lesung -

und

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus
Rinderspacher, Helga Schmitt-Bussinger, Kathrin
Sonnenholzner u. a. und Fraktion (SPD)
Gaststättengesetz für den Freistaat Bayern
(Bayerisches Gaststättengesetz - BayGastG)
(Verbot alkoholfördernder Preisgestaltungen zum
Schutz vor alkoholbedingten
Gesundheitsgefahren vor allem bei Jugendlichen
und zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung) (Drs. 16/4336)
- Zweite Lesung -

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Im Ältesten-
rat wurde hierzu eine Redezeit von zehn Minuten pro
Fraktion vereinbart. Die erste Rednerin ist in dieser
Debatte Frau Kollegin Aures. Bitte schön, Frau Kolle-
gin. Sie haben das Wort.

Inge Aures (SPD): Herr Präsident, liebe Kolleginnen
und Kollegen! Die SPD-Landtagsfraktion hat heute
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zwei Gesetzentwürfe zur Abstimmung eingebracht.
Dies haben wir getan, nachdem wir bereits vorher ver-
sucht haben, ein Antragspaket mit mehreren präventi-
ven Maßnahmen durchzusetzen. Damit sind wir an
der Mehrheit des Hohen Hauses gescheitert.

Heute diskutieren wir über zwei Punkte. Zum einen
geht es um das nächtliche Alkoholverkaufsverbot,
zum anderen um das Verbot alkoholfördernder Preis-
gestaltungen. Das Ziel unseres Gesetzentwurfes ist
die Einschränkung des Alkoholmissbrauchs.

Gestatten Sie mir deshalb, zunächst einige Fakten
aufzuzeigen: Die polizeiliche Kriminalstatistik des Jah-
res 2009 - des letzten Jahres - hat gezeigt, dass die
Zahl der alkoholisierten Straftäter von 2008 bis 2009
um 3,7 % gestiegen ist. Zudem ist festgestellt worden,
dass 16 % aller ermittelten Tatverdächtigen unter Al-
koholeinfluss gestanden haben. Bei den jugendlichen
Tatverdächtigen waren es gleich 18 %. Das bedeutet,
dass jeder sechste Jugendliche während der Straftat
unter Alkoholeinfluss gestanden hat. Das geht so wei-
ter. Bei den heranwachsenden Tatverdächtigen waren
es sogar über 30 %. Im Jahr 2009 ist die Zahl der Ge-
waltdelikte unter Alkoholeinfluss noch weiter angestie-
gen. 41 % aller ermittelten Tatverdächtigen, 28 % der
ermittelten jugendlichen Tatverdächtigen und 55 %
der ermittelten heranwachsenden Tatverdächtigen
haben unter Alkoholeinfluss gestanden.

Was wird aus dieser Kriminalstatistik deutlich? Alko-
hol ist der Aggressionsverstärker Nummer eins und er
ist ein kriminalitätsfördernder Faktor. Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, diese Fakten sind jetzt be-
kannt. Wir dürfen uns als Politiker nicht aus der Ver-
antwortung stehlen. Wir dürfen das nicht ignorieren.
Wir können nicht einfach zur Tagesordnung überge-
hen, sondern wir müssen handeln.

(Beifall bei der SPD)

Wir sind davon überzeugt, dass die zwei Gesetzent-
würfe, die wir heute eingebracht haben, auch vonsei-
ten der Regierungsparteien mitgetragen werden kön-
nen. Wir sind aufgefordert, Lösungen für diese
Probleme zu suchen und nicht weiter so zu tun, als
hätte sich nichts getan. Auch im Fall Brunner, der der-
zeit verhandelt wird, sind im Übrigen alkoholisierte Ju-
gendliche die Täter gewesen.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, selbst die Polizei in
Bayern spricht uns als Politiker direkt an. Sie schafft
es nicht mehr aus ihrer eigenen Kraft heraus mit poli-
zeilichen Mitteln. Diese Entwicklung muss gestoppt
werden. Denken Sie an Ihre Bürgermeister daheim.
Die sprechen Sie auch an. Die Städte, Gemeinden
und Kommunen haben zum Teil schon selbst reagiert,
haben für öffentliche Flächen praktisch ein Alkohol-

verbot ausgesprochen; aber, liebe Kolleginnen und
Kollegen, das ist nicht die Lösung für die Zukunft.
Was nützt es uns, wenn in einigen Städten Kooperati-
onen mit Diskothekenbesitzern eingegangen werden?
Immer noch gibt es randalierende und aggressive Ju-
gendliche, die in den Nachtstunden ausschwärmen.
Wenn die Gaststätten geschlossen haben, sind sie
halt noch unterwegs. Ruhestörung, Aggression, Ge-
walttätigkeiten - das geht hin bis zu Straftaten. Wollen
Sie weiter zuschauen? Wollen Sie sich nicht aufraffen
und etwas tun?

Alkoholkonsum zieht gesundheitliche Risiken nach
sich. Das ist für uns ein ganz wesentlicher Aspekt. Die
Gesundheit der Jugend geht vor. Auch deshalb dürfen
wir nicht einfach wegsehen. Auch müssen die Ursa-
chen erforscht werden. Es gehört ferner dazu, dass
weitere präventive Maßnahmen durchgeführt werden
und dass durchgegriffen wird.

Grundlage der SPD-Politik ist es, dass den Jugendli-
chen der Spaß nicht genommen wird. Auch darauf
legen wir Wert. Aber wir wollen flankierend helfen und
setzen weiterhin auf Prävention. Ich denke, dass die
Gesetzentwürfe ausgewogen sind und letzten Endes
in ein Gesamtkonzept eingebettet sind, das unsere
jungen Leute in der Zukunft begleiten soll.

Mit den beiden Gesetzentwürfen wollen wir erreichen,
dass alkoholbeeinflussten Straftaten und Ordnungss-
törungen von Jugendlichen während der Nachtzeit
wirksam entgegengetreten werden kann, und wir wol-
len den Gesundheitsgefahren wirksam begegnen, das
heißt, wir wollen versuchen, den übermäßigen Alko-
holkonsum zu unterbinden. Aber solange Komasau-
fen in ist, tun wir uns damit natürlich schwer. Legt
man die polizeilichen Erkenntnisse zugrunde, so stellt
man fest, dass nach Diskothekenbesuchen, nach
Gaststättenbesuchen noch spontan an die Tankstelle
gefahren wird, dass man sich dort noch "Stoff" holt,
sich in den späten Abendstunden dort versorgt. Des-
halb wollen wir erreichen, dass den Jugendlichen
nicht mehr rund um die Uhr die Gelegenheit gegeben
wird, dort einzukaufen.

Ich weiß genau, was nun als Gegenargument kommt:
Es ist auch jetzt schon verboten, Alkohol an Jugendli-
che zu verkaufen. Aber, meine Damen und Herren,
wer hält sich daran? Und vor allem: Wer kontrolliert
das? Sie haben dafür gesorgt, dass in den Ämtern
nicht mehr so viele Leute sind. Deshalb wird das auch
nicht richtig kontrolliert.

(Tobias Thalhammer (FDP): Tankstellen sind Ju-
gendlichen zu teuer!)

Höhere Preise in der Gastronomie sind ein weiterer
Faktor, der dazu führt, dass sie sich an den Tankstel-
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len bedienen. Denn gehen sie in die Gaststätten, ist
der Preis für die Getränke in der Regel höher.

2.500 Tankstellen gibt es bei uns in Bayern, und man-
che sagen: Es ist schon klar. Nur 500 davon haben
keine Konzession. Die anderen haben ohnehin eine
Gaststättenkonzession; also können sie munter wei-
termachen. Aber ich sage Ihnen: Wenn wir nicht im
Kleinen anfangen, dann bewegt sich hier überhaupt
nichts.

(Beifall bei der SPD)

Deshalb wollen wir ein Verkaufsverbot von alkoholi-
schen Getränken. - Leider ist der Herr Minister jetzt
nicht anwesend. Aber Herr Staatssekretär Eck wird
ihm das berichten. Wir haben eigentlich darauf ge-
setzt, dass der Herr Minister heute mit uns stimmt und
dass man ein Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen
zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr ausspricht. Er hat
nur von Hochprozentigem gesprochen, aber wir wol-
len, dass der Alkoholkonsum insgesamt reduziert
wird.

Wir wollen auch, dass die Flatrate-Partys verboten
werden. Denn wir müssen sehen, dass der Alkohol-
missbrauch durch die Vermarktungskonzepte ganzer
Diskotheken im Prinzip gefördert wird. Die Preise sind
sehr niedrig. 50-Cent-Partys sind an der Tagesord-
nung und die Absturzgarantie steht schon immer mit
auf dem Plakat.

Meine Damen und Herren, das Komasaufen ist in,
aber wir sind dafür da, ein Augenmerk darauf zu
legen, dass es nicht so weitergeht. Dem Alkoholex-
zess wird weiter Vorschub geleistet, wenn wir nicht
tätig werden. Deshalb denke ich, dass das Gaststät-
tenrecht des Bundes in Länderrecht überführt werden
muss und dass damit ein Verbot derartiger Preisge-
staltung einhergehen kann.

Unsere Gesetzentwürfe kommen nicht von ungefähr.
Nationale und internationale Untersuchungen und
Studien belegen, dass gesetzliche Regelungen den
Zugang zu und die Verfügbarkeit von Alkohol reduzie-
ren. Sie reduzieren den Alkoholkonsum massiv. Inter-
nationale Forschergruppen weisen auch darauf hin,
dass der Konsum von Alkohol lediglich durch drei
Maßnahmen effektiv zu begrenzen ist: erstens durch
Werbeverbote, zweitens durch hohe Preise und drit-
tens durch zeitlich und räumlich beschränkte Ver-
kaufsbedingungen. Diese drei Maßnahmen zusam-
men werden dafür sorgen, dass sich diesbezüglich
etwas tut.

Weitere Studien belegen, dass die Änderung des Al-
koholverkaufsverfahrens eine Verringerung der alko-
holbedingten Probleme nach sich zieht und dass die

Probleme insgesamt verringert werden könnten. Eine
US-Studie liegt vor. Sie untersucht das temporäre
Verkaufsverbot von Freitag um Mitternacht bis Mon-
tag früh. Auch bei Australien und Island können Sie
fragen: Was interessiert uns das? Aber für uns ist es
wichtig, dass auch dort eingeschränkte Verkaufszei-
ten bestehen. Selbst in Norwegen, wo nur am Sams-
tag nicht geöffnet ist, wird eingeschritten. Auch in
Nürnberg hat man Erfahrungen mit dem Verbot von
Flatrate-Partys gemacht, wobei dieses Verbot auch
wieder unterlaufen wird, weil es niemand kontrolliert.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine ge-
samte Regulierung ist hier notwendig. Wohlgemerkt:
Wir wollen, dass die Jugendlichen Spaß haben, wir
wollen, dass sie ausgehen. Sie sollen nicht einge-
schränkt werden, aber wenn an der Seite eine kleine
Schranke ist, dann fallen sie nicht vom Wege. Das ist
auch ganz wichtig.

Richten Sie bitte Ihren Blick nach Baden-Württem-
berg. Dort gibt es seit dem 1. April 2010 ein Gesetz.
Ein nächtliches Alkoholverkaufsverbot sowie ein Ver-
bot der Flatrate sind dort beschlossen worden. Ich
denke, dies kann man sich zum Vorbild nehmen.

Als SPD-Landtagsfraktion möchten wir den Polizisten
danken, die tagtäglich ihren Dienst tun und mit den
Aggressionstätern immer wieder zurechtkommen
müssen.

(Beifall bei der SPD)

Ich weiß, wovon ich rede; denn ich habe im Rahmen
des Rollentauschs ein Praktikum, eine Nachtschicht
bei der Polizei gemacht. Dabei hat man einschlägige
Erfahrungen mit jungen Leuten, aber auch mit Älteren
und mit allem, was so passiert, sammeln können.

Die SPD handelt. Sie schaut nicht nur zu, sondern sie
bringt sich aktiv ein. Wir wollen, dass die Störungen
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Zusam-
menhang mit dem Alkoholkonsum eingedämmt wer-
den, und wir wollen, dass dies letzten Endes ein wich-
tiger Bestandteil eines Gesamtkonzepts ist. Es ist
wissenschaftlich begründet, es wird von Bürgerinnen
und von Bürgern und von der Polizei gefordert. Wir
wollen, dass unsere Jugend ihre Freiheit genießen
kann. Sie soll ihr Leben genießen, so wie sie das will.
Wir wissen auch, dass nach wie vor Alkoholgetränke
an Jugendliche verkauft werden. Aber wo, bitte schön,
werden Kontrollen durchgeführt? Deshalb gibt es
keine Ausreden. Heute müssen Sie dazu stehen und
sagen, was Sie wollen.

Herr Staatssekretär, ich habe eine Bitte. Vielleicht
stimmen Sie dann mit uns, wenn der Minister gerade
draußen ist. Denn eigentlich haben wir der Presse
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entnehmen können, dass der Minister die Haltung, die
wir haben, grundsätzlich mit vertritt. Deshalb möchte
ich ihm mit auf den Weg geben: Wollen hätten Sie
schon mögen, aber dürfen haben Sie sich nicht ge-
traut. - Ich hoffe, Sie stimmen heute mit und wir ma-
chen ein Gesetz, das wirklich auf die Zukunft gerichtet
ist.

(Beifall bei der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Danke, Frau
Kollegin. Für die CSU bitte ich Herrn Stöttner ans Re-
depult.

Klaus Stöttner (CSU): Sehr verehrte Frau Präsiden-
tin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Verehrte Frau
Aures, auch die CSU ist wegen des Alkoholmiss-
brauchs der Jugendlichen besorgt. Ich möchte aber
davor warnen, die Jugendlichen pauschal zu verurtei-
len. Auch wir, Frau Aures, machen nicht die Augen
zu, wir schauen nicht weg. Der Anstieg der Straftaten
unter Alkoholeinfluss ist gravierend und auch die
Rückmeldungen unserer Polizisten werden von uns
sehr ernst genommen. Wir von der CSU-Fraktion hal-
ten zusammen mit unserem Koalitionspartner, der
FDP, angesichts der Gesamtverantwortung für Kinder
und Jugendliche sehr stark an der Aufklärung und un-
seren bereits begonnenen Präventionsmaßnahmen
fest. Die Erwachsenen, die Eltern und das Umfeld der
Kinder müssen ebenso wie die Verkaufsstellen einge-
bunden werden, um das Gesamtthema des Alkohol-
missbrauchs verantwortlich zu begleiten. Eine man-
gelnde Verantwortung muss angemessene
Konsequenzen haben. Insofern stimme ich Herrn Kol-
legen Hartmann bei seinen letzten Ausführungen zu.

Zu den beiden Gesetzentwürfen der SPD hinsichtlich
des Ladenschlusses: Sie wollen das Bundesgesetz
übernehmen und das Verkaufsverbot für Alkohol zwi-
schen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr - wie aktuell in Baden-
Württemberg - in Bayern einführen. Die CSU will das
Ladenschlussgesetz beibehalten. Wir von der CSU-
Fraktion stehen in starkem Maße für den Schutz von
Sonn- und Feiertagen. Wir sehen daher keinen Hand-
lungsbedarf, das Ladenschlussgesetz aktuell zu än-
dern. Sie haben recht, Frau Aures: Wir werden hin-
sichtlich der Tankstellen mit Gaststättenkonzession
das Problem nicht lösen können.

Hinsichtlich des zweiten Punktes in Ihrem Gesetzent-
wurf bezüglich der Flatrate-Partys, um das Thema
pauschal so zu nennen: Bereits die derzeitige Rechts-
lage untersagt Flatrate-Partys. Das Wirtschaftsminis-
terium hat aufgrund des tragischen Falles in Berlin im
Mai 2007 im Juli 2009 sowie im März 2010 ihre Be-
hörden angewiesen, ihre Verfahrensweisen so anzu-
passen, dass ein konsequentes Einschreiten möglich

ist. Problematisch sind Veranstaltungen und Angebo-
te, die die Gäste zu einem Alkoholmissbrauch ermuti-
gen. Sie haben recht: Pauschale Eintrittspreise, die
den Alkoholkonsum beinhalten, sowie verbilligte An-
gebote sind als Gesamtheit verwerflich und es muss
dagegen angegangen werden.

Wir sind auch dafür, dass die gesetzliche Regelung
hinsichtlich der Strafen verschärft wird. Wir müssen
auch über Komponenten, die unser Innenminister be-
reits angesprochen hat, nachdenken. Im Herbst wer-
den konkrete Vorschläge der Staatsregierung vorlie-
gen.

Zum Gaststättengesetz: Die Bayerische Staatsregie-
rung hat bereits am 23. Oktober 2007 einen Entwurf
beschlossen, der sich zurzeit in der Anhörung und Ab-
stimmung der Verbände befindet. Die Verbände
haben um entsprechende Konkretisierung gebeten,
und zwar nicht in der Weise, um anzuordnen, dass
auf Alkohol verzichtet wird. Es soll der kontinuierliche
Missbrauch angegangen werden. Dieses Thema
muss auch bei der Beurteilung eine deutlich stärkere
Rolle spielen. Während der SPD-Gesetzentwurf eine
Übernahme des geltenden Gaststättenrechts des
Bundes fordert, wollen wir im Herbst ein Gesamtkon-
zept vorlegen. Wir werden daher das Thema Alkohol-
missbrauch in dem Entwurfstext eines Gesetzes ein-
bringen und darin ausdrücklich das Verbot der
Flatrate-Partys regeln und die Obergrenzen hinsicht-
lich der Bußgelder für Verstöße in den Gesetzentwurf
aufnehmen. Wir wollen außerdem das Ergebnis der
Umsetzung der Regelungen in Baden-Württemberg
abwarten und sehen, wie es den dortigen Kollegen
geht. Eine Verschiebung der Ladenschlusszeit bein-
haltet auch die Problematik, dass sich Kinder und Ju-
gendliche den "Stoff" anderweitig besorgen und die-
sen auf Vorrat halten. Die CSU-Fraktion wird daher im
Herbst ein Gesamtpräventionskonzept vorstellen. Wir
werden im Herbst über dieses Thema beraten und be-
grüßen entsprechende Maßnahmen. Wir wollen auch
die guten Ideen Ihrer Vorschläge mit aufgreifen. Die
CSU-Fraktion wird daher Ihren beiden Gesetzentwür-
fen nicht zustimmen, sondern sie aus heutiger Sicht
ablehnen.

(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Bitte bleiben
Sie, Herr Kollege Stöttner. Es gibt eine Zwischenbe-
merkung des Kollegen Dr. Fahn.

Dr. Hans Jürgen Fahn (FW): Seien Sie doch ehrlich
und sagen Sie, dass die CSU eigentlich für die Ge-
setzentwürfe der SPD ist. Sie dürfen aber nicht zu-
stimmen wegen der FDP. Das müssen Sie doch ein-
mal ehrlich sagen.
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(Beifall bei den Freien Wählern)

Lesen Sie einmal, was Herr Staatssekretär Sackmann
in der "Mittelbayerischen Zeitung" gesagt hat. Er hat
gesagt: "Es ärgert mich wahnsinnig, dass in der FDP
ein paar Jungliberale mehr Gewicht haben als tau-
send Gewaltopfer in Bayern 2009." - Das ist ein Zitat
von Herrn Sackmann.

Sie wissen genau - es wurde schon am 22.04. darü-
ber diskutiert -, was Thomas Kreuzer und Christian
Meißner dazu gesagt haben, die im Prinzip ebenso
kritisieren, dass die FDP wieder die Sehnsucht nach
einer Spaßpartei hat und deswegen dagegen ist.
Haben Sie die Rede von Herrn Innenminister Herr-
mann gelesen? Er hat, untermauert durch Zahlen, im
Prinzip genau das Gleiche gesagt, dass Probleme
auftreten und man etwas dagegen tun muss. Also
seien Sie bitte ehrlich und sagen Sie dass Sie im Prin-
zip für den Gesetzentwurf der SPD sind, aber aus Ko-
alitionsgründen dagegen sind. Herr Kollege Fischer
hat vorhin ehrlich gesagt, er dürfe es nicht. Aber in
dem Fall ist es doch genauso.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Klaus Stöttner (CSU): Herr Kollege Fahn, Sie müs-
sen ein bisschen detaillierter hinsehen. Die Kollegen
der FDP wollen ebenso wie die Kollegen der CSU-
Fraktion im Grunde genommen keinen Verbotsstaat
und keinen Kontrollstaat. Wir wollen die Eigenverant-
wortung unserer Jugendlichen. Wir müssen bei der
Erziehung und bei der Verantwortung unserer Gesell-
schaft ansetzen und diese auf tragfähige Füße stel-
len. Die Kollegen von der FDP und wir überlegen
gründlich, um im Herbst etwas Vernünftiges und
Nachhaltiges vorzulegen. Wir wollen nicht heute ein
Ladenschlussgesetz einführen, das wir im Herbst wie-
der ändern müssen. Wir wollen einen großen Schritt
und keine kleinen Teilschritte. Die FDP und wir sind
uns in vielen Punkten einig, sonst wären wir nicht in
einer Koalition.

(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Für die Frei-
en Wähler bitte ich Herrn Glauber nach vorne.

Thorsten Glauber (FW): Frau Präsidentin, liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Lieber Herr Kollege Stöttner,
die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
Ich finde es schade, denn wir haben letztes Jahr ein
Hearing hier im Hause durchgeführt und haben dann
vonseiten der Freien Wähler Anträge gestellt. Darin
ging es zum Beispiel um 100.000 Euro für Präventi-
onsprojekte, die Sie von der Regierungsseite nicht
mittragen konnten. Sie sagen, Sie wollen einen gro-
ßen Wurf, können aber dann keine 100.000 Euro für

eine solche Geschichte freigeben. Das ist schade und
deswegen sage ich, dass mir ein bisschen der Glaube
fehlt.

Wir sind uns sicher darin einig, Jugendliche nicht pau-
schal zu verurteilen. Aber leider ist es so: Exzessives
Rauschtrinken ist in Mode gekommen. Es trinken
zwar immer mehr Jugendliche weniger, aber wenige
extrem. Dem muss die Politik gerecht werden und
dem müssen wir Rechnung tragen.

2008 ist das Alter des ersten Rausches für Jugendli-
che auf 14 Jahre gesunken. 80.000 Jugendliche zwi-
schen 12 und 17 Jahren in Deutschland haben einmal
im Monat einen Rausch. Zwischen 2000 und 2008 ist
das Komatrinken um 170 % von 9.000 Fällen im
Jahr 2000 auf 26.000 Fälle im Jahr 2008 angestiegen.
Das sind 26.000 Fälle, die im Krankenhaus medizi-
nisch untersucht werden mussten. Anlässlich unseres
Hearings im Herbst habe ich selbst zusammen mit
dem Jugendring in Oberfranken eine Abfrage ge-
macht. Wir haben Fragebögen an Schulen verschickt.
1.000 sind zurückgekommen. Ich berichte einige Er-
gebnisse dieser Abfrage.

Im Alter zwischen 16 und 17 Jahren haben 64 % der
Jugendlichen ein- bis dreimal am Wochenende einen
Rausch - 64 % der 16- bis 17-Jährigen, das wurde be-
richtet. Eine Frage lautete: "Wie oft trinkst du Alko-
hol?" 30 % der 16 bis 19-Jährigen sagen, dass sie
täglich Alkohol trinken - 30 % der 16 bis 19-Jährigen;
das ist das Ergebnis von 1.000 Fragebögen, die ano-
nym an Schulen verteilt wurden. 50 Jugendliche von
1.000 geben mehr als 250 Euro für Alkohol aus. Wir
haben gefragt: Wie viele von euch wurden schon im
Krankenhaus behandelt? Von 1.000 wurden 17 im
Krankenhaus behandelt. Das Höchstalter der Befrag-
ten lag bei 17 Jahren.

Zum Schluss kam eine ganz entscheidende Frage,
die auch den Innenminister, der jetzt nicht da ist, oder
den Staatssekretär interessieren wird. Wir haben ge-
fragt: Hast du schon Dinge getan, die letztendlich un-
erlaubt sind, sprich geschlägert, eine Sachbeschädi-
gung begangen? 30 % haben zugegeben, dass sie
unter Alkoholeinfluss schon ein Delikt begangen
haben. Man muss dazu sagen: Mit steigender Bildung
steigt auch die Rate der Gewaltdelikte. Das ist auch
ein spannender Effekt.

Eine letzte, wie ich glaube, ganz entscheidende
Frage, die wir unter den 1.000 Schülern abgefragt
haben, war: Wie viele von euch sind zufrieden mit der
Aufklärung in der Schule, mit den Kenntnissen über
Alkohol? 28 % haben gesagt: Wir wissen nicht genau,
ob wir ausreichend informiert sind. 33 % haben ge-
sagt, dass das völlig ungenügend ist. Ich meine, das
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sind die Dinge, die wir als Politik zu regeln haben und
denen wir gerecht werden müssen.

Darum finde ich es sehr bedauerlich, Kollege Stöttner,
dass Sie sich vonseiten der Regierung, von CSU und
FDP mit diesem Thema so schwer tun. Sie stellen
dann einen Dringlichkeitsantrag, der lautet: Exzessi-
ven Alkoholkonsum auch von Jugendlichen und Kin-
dern wirksam bekämpfen. Mir hat nur noch der Satz
"Sorgen und Nöten Rechnung tragen" gefehlt. Was
wollen wir denn mit solchen wachsweichen Dringlich-
keitsanträgen? Wir brauchen doch politische Hand-
lungsfelder. Bei Ihnen ist die Devise momentan: Ab-
warten und Tee trinken oder, besser gesagt, abwarten
und Alkohol trinken.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Wir konnten in der "Süddeutschen Zeitung" lesen - ich
zitiere -: In Frankreich treffen sich Jugendliche zum
Komasaufen. Dort wird sich über Internet verständigt,
und es treffen sich Jugendliche, um sich gezielt aus
der Welt zu schießen. Wie gesagt: Ich möchte nicht
das Bild an die Wand malen, dass alle Jugendlichen
Alkohol trinken. Ich meine aber, dass wir dem Rech-
nung tragen müssen, damit so etwas bei uns nicht
passiert.

Man muss dazu sagen, dass die SPD dazu auch zwei
Anträge gestellt hat, nämlich zum einen zum Flatrate-
Trinken im Gaststättenbereich und zum anderen zum
Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen. Mit jedem
Schluck Hochprozentigem, den die Jugendlichen
nachts zu sich nehmen, sinkt die Hemmschwelle, und
Gewaltdelikte nehmen zu. Wie Kollegin Aures sagte:
Wir sind das auch unserer Polizei schuldig, die letzt-
endlich einen guten Job macht und - auch der Innen-
minister fordert dies - dies nicht länger hinnehmen
kann und muss.

Ein weiterer, ganz entscheidender Aspekt - diesen
haben wir auch in den Schulen abgefragt - ist der ge-
sundheitliche Aspekt. Wir müssen präventiv aufklä-
rend auf die Jugendlichen einwirken. Wir wissen alle
aus der Medizin, dass ein Gehirn irreparabel ist. Wir
müssen den Jugendlichen also klar machen, dass
durch exzessiven Alkoholgenuss in jungen Jahren
Schädigungen hervorgerufen werden, die später nicht
mehr heilbar sind. Deshalb werden wir seitens der
Freien Wähler sowohl dem Antrag auf Überarbeitung
des Gaststättenrechts und des Verbotes für Flatrate-
Partys als auch dem Gesetzentwurf zum Alkoholver-
kaufsverbot an Tankstellen zustimmen. Wir von den
Freien Wählern sind uns sicher, dass dies im Prinzip
nur ein Baustein von vielen sein kann. Deshalb haben
wir den Präventionsaspekt nach vorne gestellt. Wir
haben die Vernetzung angesprochen. Wir haben die

Projekte HaLT, mindzone und Disko-Fieber erwähnt.
Wir brauchen Unterstützung. Wir fordern, das Fach
Lebenskunde sowohl seitens des Kultus- und Sozial-
ministeriums als auch seitens des Gesundheitsminis-
teriums einzurichten. Ich meine, es ist sehr wichtig,
das Fach Lebenskunde an den Schulen zu installie-
ren. Wie gesagt: Viele Bausteine müssen ineinander-
greifen. Die Politik muss dem endlich Rechnung tra-
gen. Deshalb stimmen wir Freien Wähler beiden
Anträgen zu.

(Beifall bei den Freien Wählern und Abgeordne-
ten der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Für BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN jetzt Herr Hartmann, bitte.

Ludwig Hartmann (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die Zu-
standsbeschreibung, die von der SPD und von den
Freien Wählern gegeben worden ist, kann ich voll und
ganz unterschreiben. Ich glaube, jedem im Hause
sind die extremen, gravierenden Fälle von Jugendli-
chen mit teilweise unter 14 Jahren bekannt. Das Glei-
che gilt für Gewaltdelikte von Älteren - sie werden
auch von Erwachsenen verübt - und von Jugendli-
chen unter Alkoholeinwirkung. Das ist auch völlig rich-
tig. Auch die Sorge trifft zu, dass die Kommunen
kaum eine Handhabe haben, wenn so etwas auf öf-
fentlichem Platz stattfindet. Die Sorge haben wir, aber
was ist die Lösung des Problems? Diese Frage müs-
sen wir uns stellen.

In den Medien wurde lange über den Vorschlag disku-
tiert, den Alkoholverkauf von 22 Uhr bis 6 Uhr in der
Früh an Tankstellen einzuschränken. Was wird dies
an der Situation ändern? Es gibt eine Studie der Uni-
versität Tübingen, die im Auftrag des Bundesgesund-
heitsministeriums erstellt wurde. Der Abschlussbericht
stammt aus dem Jahr 2009, ist also noch relativ neu.
In ganz vielen Interviews mit jungen Erwachsenen
und Jugendlichen wird abgefragt, wie das Komasau-
fen abläuft. Überall kommt man zum Ergebnis, dass
es fast schon richtig geplant ist. Es besteht fast die
Gefahr, dass dies in manchen Ecken zu einer "Ju-
gendkultur" verkommt. Das wird richtig geplant. Auch
Beschaffung des Alkohols ist geplant. Die Beschaf-
fung des Alkohols hätte aber nach dem Jugend-
schutzgesetz nicht passieren dürfen. Was wird sich
daran ändern, wenn gesagt wird, dass die Tankstellen
ab 22 Uhr Alkohol nicht mehr verkaufen dürfen?
Diese Frage muss man sich ganz offen stellen. Da
wird man nicht weiterkommen.

Sie haben ein Argument angesprochen, über das man
durchaus einmal ausführlich diskutieren muss. Sie
haben ein Werbeverbot, das Thema höhere Preise
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und das Problem angesprochen, wie leicht man an Al-
kohol herankommt. Dann müssen wir aber ernsthaft
darüber diskutieren, ob Tankstellen überhaupt alko-
holhaltige Getränke verkaufen müssen. Diese Debatte
muss geführt werden, nicht aber die Debatte über die
Uhrzeit. Das ist doch ein riesiger Unterschied.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Eine andere Möglichkeit bietet die Preisgestaltung.
Ich bin völlig Ihrer Meinung. Wir haben das damals
bei den Alkopops gesehen. Vor dem Jahr 2003 gab
es, gemessen an den Absatzzahlen, einen Höhenflug.
Mit einer Sondersteuer hat man die Alkopops dann
aus dem Markt gedrängt. Die Getränkehersteller
haben schnell reagiert und die Getränke mit Wein ge-
mischt, um die Steuer zu umgehen, die auf den
branntweinhaltigen Alkopop-Getränken lag. Wir müs-
sen also ganz ehrlich eine Debatte über höhere Be-
steuerung des Alkohols führen. Ich weiß, wie schwie-
rig das in diesem Hause ist. Wenn man es aber ernst
meint, müsste man diese Debatte führen. Ich weiß,
dass das Anliegen der SPD ehrenvoll ist. Die Begrün-
dung dafür, dass man etwas machen muss, ist völlig
richtig. Auf dem Weg, also wie das gemacht werden
soll, wird man aber nicht weiterkommen. Davon bin
ich felsenfest überzeugt. Dies zeigt die Erfahrung aus
dem Ausland, das oft genug angesprochen wurde. In
Frankreich treffen sich Jugendliche gezielt zum Ko-
masaufen. Daran ist überhaupt nichts schönzureden;
das will ich auch gar nicht schönreden. Das ist etwas,
das nicht sein sollte; das ist völlig richtig. Dort ist Alko-
hol teurer als bei uns. Komasaufen geschieht den-
noch. Teilweise ist es auch schwieriger, an Alkohol
heranzukommen. Komasaufen geschieht trotzdem.
Dieses Phänomen haben wir in allen Ländern. Blicken
wir nach Amerika. Dort wird scharf kontrolliert; jeder,
der einmal drüben war, weiß dies. Wenn man abends
ausgeht, wird der Ausweis kontrolliert; man erhält ein
Bändchen, egal wie alt man ist, und in machen Regio-
nen wird an der Theke noch einmal nach dem Aus-
weis gefragt, bevor man Alkohol erhält. Trotzdem fin-
den dort auf dem Campus und in den
Studentenstädten immer wieder und massive Besäuf-
nisse von Jugendlichen, praktisch fast noch von Kin-
dern, statt, was nicht sein dürfte. Man hat es dadurch
nicht hinbekommen. Ich glaube, hier ist die Aufklä-
rungsarbeit, die schon angesprochen wurde, wichtig.
Die größte Baustelle ist es, den Leuten in jungem
Alter klarzumachen, dass die Nebenwirkungen viel
gravierender als bei den Erwachsenen sind. Im Schul-
unterricht muss deutlich vermittelt werden, dass es
ein Unterschied ist, ob man mit 16, 17, 18 oder
19 Jahren einen Vollrausch hat oder ein paar Jahre
später. Aus gesundheitlicher Sicht ist dies bewiesen.
Hier muss deshalb eine Aufklärung laufen.

Zu den Flatrate-Partys muss ich Folgendes sagen:
Viele Landräte würden sich freuen, wenn es hier eine
Vereinfachung gäbe. Nach dem aktuellen Gaststät-
tengesetz darf aber ein Gastronom einem offensicht-
lich und erkennbar betrunkenen Menschen keinen Al-
kohol ausschenken. Das muss auch einmal
kontrolliert werden. Vorhin wurde das Argument ge-
äußert, dass das Personal fehle und dies deshalb
nicht kontrolliert werden könnte. Dieses Problem
würde bei einem Alkoholverbot an Tankstellen ab
22.00 Uhr ebenso bestehen. Auch das müsste kon-
trolliert werden. Auch dafür würde Personal benötigt.
Deshalb sollte das Personal, das sicherlich neu hinzu-
kommen muss, verwendet werden, um den bestehen-
den Jugendschutz zu kontrollieren. Auch mit jugendli-
chen Testkäufern sollte darauf geachtet werden, dass
die Tankstellen an keine Person unter 18 Jahren
branntweinhaltige Getränke verkaufen. Am Anfang
sollte dabei von Höchststrafen des Bußgeldkatalogs
häufig Gebrauch gemacht werden, um ein deutliches
Zeichen zu setzen, dass ein Verstoß gegen den Ju-
gendschutz nicht ansatzweise toleriert wird.

Im Gesetz heißt es so schön, dass das Gesetz zum
Schutz der Jugend da sei. Wir waren uns vorhin im
Hohen Haus alle einig, dass die Jugendlichen ge-
schützt werden müssen. Deshalb sollten wir dieses
Gesetz strikt anwenden und keine Verstöße tolerie-
ren. Wir sollten den Gastronomen bei einem zweifa-
chen Verstoß schlagartig die Lizenz entziehen und
nicht einknicken, wenn hinterher gejammert wird,
dass dieser Gastronom seine Existenz verliere. Wenn
er gegen dieses Gesetz verstößt, müssen Bußgelder
bzw. der Entzug der Gaststättenlizenz folgen.

Im Großraum München sehen wir anhand der Zahlen,
dass das Komasaufen und das Betrinken, das soge-
nannte Vorglühen, nicht in den Diskotheken stattfin-
det, sondern im öffentlichen Raum. Durch die hohen
Preise ist es für viele Jugendliche schwierig, sich in
Gaststätten ins Koma zu trinken. Die Masse dieser
Jugendlichen - gut 50 % - ist draußen unterwegs. Die
14-, 15- und 16-Jährigen, bei denen die gravierends-
ten Fälle auftreten, gehen in der Regel vor 22.00 Uhr
weg. Die Diskotheken kontrollieren nämlich sehr
streng, dass ab 24.00 Uhr keine Minderjährigen mehr
in den Diskotheken sind. Das wird meistens kontrol-
liert. Das funktioniert.

Das Vorglühen findet also vor 22.00 Uhr statt. Dage-
gen hilft ein Verkaufsverbot an Tankstellen auch wie-
der nichts. Damit kommen wir nicht weiter. Bei der
Problemanalyse, dass etwas geschehen muss, bin ich
vollkommen Ihrer Meinung. Dann lasst uns aber auch
das Thema diskutieren, ob branntweinhaltige Geträn-
ke an Tankstellen verkauft werden müssen, wenn dort
schlechter kontrolliert werden kann. Es sollte nicht
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durch eine Uhrzeit eingegrenzt werden, denn dann
könnten die Jugendlichen den Trick anwenden, sich
die Getränke in der Gaststätte zu beschaffen. Oder
eine Tankstelle wird als Gaststätte betrieben. Die
meisten Tankstellen verfügen auch über Toiletten.
Das wäre relativ einfach. Dann würde wiederum die
eine oder andere Flasche über den Tresen gehen,
wenn dies nicht kontrolliert wird.

Entscheidend ist, dass die Kontrollen verschärft wer-
den. Für den Jugendschutz muss noch nicht einmal
der Bußgeldkatalog nach oben gesetzt werden. Beim
Jugendschutz können Bußgelder von bis zu 50.000
Euro verhängt werden. Mir ist kein Fall bekannt, in
dem diese hohen Bußgelder verhängt worden wären.
Das sollte man einmal machen. Wenn wir dann
sehen, dass wir damit nicht weiterkommen, sollten wir
andere Debatten führen. Ich wehre mich aber dage-
gen, Gesetze zu verschärfen, wenn man es nicht
schafft, bestehende Gesetze umzusetzen. Das ist ein
Armutszeugnis. Sicherlich muss sich etwas ändern.
Wenn wir aber neue Gesetze schaffen, werden wir
das Problem nicht lösen.

(Prof. Dr. Georg Barfuß (FDP): Sehr gut!)

Wir müssen darauf achten, dass der Vollzug funktio-
niert, und dürfen nicht einknicken, wenn eine Disko-
thek darüber jammert, dass das Bußgeld zu hoch sei.
Wir müssen hinter dieser Strafe stehen. Das muss ein
richtiger Schuss vor den Bug sein, damit das kein
zweites Mal passiert. Wenn das Bußgeld für einen
Verstoß gegen den Jugendschutz aber durchschnitt-
lich in der Höhe von 200 Euro liegt, dann lacht doch
jeder Gastronom darüber. Jeder, der an einer be-
stimmten Stelle falsch parkt und dessen Auto abge-
schleppt wird, hat mit einem höheren Bußgeld zu
rechnen als jemand, der gegen den Jugendschutz
verstößt. Das kann nicht sein. Daran muss gearbeitet
werden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Herr Kollege
Hartmann, Ihr Redebeitrag hat drei Wünsche nach
Zwischeninterventionen ausgelöst. Der erste Wunsch
stammt von Herrn Kollegen Güller, der zweite von
Herrn Kollegen Dr. Fahn und der dritte von Herrn Kol-
legen Dr. Bertermann. Ich erteile zunächst Herrn Kol-
legen Güller das Wort.

Harald Güller (SPD): Herr Hartmann, es war interes-
sant, wie Sie sich 8,5 Minuten vor Benennung jeder
klaren Maßnahme gewunden haben. Sie haben
immer gesagt, dass man könnte, dass man sollte oder
dass man dürfte. Wir sind uns einig, dass wir mehr
Prävention brauchen. Wir sind uns einig, dass wir
eine höhere Kontrolldichte brauchen. Wir können

auch darüber diskutieren, ob an Tankstellen tatsäch-
lich Branntwein verkauft werden muss.

Aber um die einzige konkrete Maßnahme, über die wir
heute entscheiden müssen, haben Sie sich herumge-
wunden und nur einen einzigen konkreten Vorschlag
gemacht. Da hat es mir schon die Socken ausgezo-
gen. Ist es tatsächlich die Position der GRÜNEN,
beim Alkohol die Steuer zu erhöhen, um Prävention
zu betreiben? Das war Ihre Aussage. Das halte ich für
hanebüchen. Um des Problems des Alkoholmiss-
brauchs bei wenigen Jugendlichen - nicht bei der
Masse der Jugendlichen - Herr zu werden, schlagen
die GRÜNEN Steuererhöhungen für alle Bürgerinnen
und Bürger beim Einkauf von Alkohol und im Biergar-
ten, wenn sie ein Bier kaufen, vor. Das halte ich für
absolut kontraproduktiv.

(Beifall bei der SPD)

Ludwig Hartmann (GRÜNE): Erstens habe ich ganz
deutlich geäußert, dass ich es für keine Lösung halte,
den Verkauf zwischen 22.00 und 6.00 Uhr einzu-
schränken. Das habe ich ganz deutlich gesagt. Über
diesen Gesetzentwurf entscheiden wir heute. Das ist
eine klare Aussage.

Zweitens. Ich habe den Vorschlag einer Steuer auf Al-
kohol zur Diskussion gestellt. Dazu stehe ich. Wir
haben mit den Alkopops ein positives Beispiel. Diese
haben wir damit vom Markt bekommen. Es geht uns
gar nicht darum, die Biersteuer herumzudrehen, aber
viele Sozialpädagogen berichten, dass sich früher
eine Gruppe zum Vorglühen getroffen hat und ein Ju-
gendlicher hatte eine Flasche Alkohol dabei. Heute
bringt jeder Jugendliche etwas mit. Jeder hat eine Fla-
sche Wodka und etwas zum Mischen dabei. Hier
muss schon die Frage gestellt werden, ob an einer
Tankstelle eine Flasche Hochprozentiges für 7 Euro
und etwas zum Mischen für 2 Euro erhältlich sein
müssen. Muss das sein? Darüber kann man diskutie-
ren.

(Harald Güller (SPD): Sie stellen für die GRÜ-
NEN die Frage nach Steuererhöhungen für Alko-
hol! So einfach ist das!)

- Die Frage habe ich gestellt. Das ist aber keine For-
derung. Wir haben die Frage gestellt, weil es bei den
Alkopops positive Erfahrungen gab. Das ist unbestrit-
ten.

(Harald Güller (SPD): Aus dieser Aussage kön-
nen Sie sich nicht mehr herauswinden!)

Dass Präventionsmaßnahmen anders laufen als eine
Steuererhöhung, ist mir auch klar. Über diese ganzen
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Anträge hatten wir im April im Plenum diskutiert.
Heute geht es um die beiden Gesetzentwürfe.

(Prof. Dr. Georg Barfuß (FDP): Sehr gut!)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Die nächste
Zwischenintervention kommt von Herrn Dr. Fahn.

Dr. Hans Jürgen Fahn (FW): Herr Kollege Hartmann,
haben Sie sich schon einmal mit Äußerungen von
Vertretern der Polizei beschäftigt? Ich könnte Ihnen
die Zeitschrift "Die Polizei" zur Verfügung stellen.
Diese Zeitschrift hat sich ausführlich mit der Situation
in Baden-Württemberg auseinandergesetzt. In dieser
Zeitschrift sind Daten und Gründe aufgeführt, warum
diese Maßnahme in Baden-Württemberg eingeführt
wurde. Sie haben gefragt, was ein Verkaufsverbot an
Tankstellen bringen würde. In dem Artikel steht zum
Beispiel, dass im Jahr 2008 61 % der alkoholbeding-
ten Gewaltdelikte in Baden-Württemberg in die Zeit
zwischen 22.00 und 6.00 Uhr fallen. Das ist Fakt.

46 % aller Verkehrsunfälle in Baden-Württemberg -
zum Teil waren es tödliche Verkehrsunfälle - ereignen
sich in der Zeit zwischen 22.00 und 6.00 Uhr. Wenn
wir uns diese Zahlen anschauen, müssen wir doch
etwas tun. Die Polizei hat erklärt, dass durch dieses
Verkaufsverbot die nächtlichen Ruhestörungen und
der Vandalismus reduziert werden könnten. Diese
Punkte müssen in ein Gesamtpaket gebracht werden.

In dem Bericht zu Baden-Württemberg ist ausgeführt,
dass sich verantwortungsvolle Politik dadurch aus-
zeichne, dass vorhandene Gestaltungsspielräume ge-
nutzt würden. Auch wenn dies nur ein kleiner Bau-
stein ist; es ist ein wichtiger Baustein. Sie verweigern
sich dieser Maßnahme. Ich sage: Jeder Tote ist einer
zuviel.

Ludwig Hartmann (GRÜNE): Dass jeder Tote einer
zuviel ist, ist unumstritten. Ebenso ist jeder Jugendli-
che, der eingeliefert wird, ein Jugendlicher zuviel. Sie
haben es gerade selbst auf den Punkt gebracht. Sie
haben gesagt, ein Großteil der Gewaltdelikte finde
nach 22.00 Uhr statt. Glauben Sie wirklich, dass sich
die Jugendlichen um 22.00 Uhr zur Tankstelle bege-
ben und sich schlagartig betrinken? Das Vorglühen
der Jugendlichen läuft den ganzen Abend. Das be-
ginnt um 18.00 oder 19.00 Uhr. Das kann man nicht
ändern durch ein Verkaufsverbot ab 22.00 Uhr. Was
bringt ein Ausprobieren, wenn ich weiß, dass es eine
Verlagerung gibt? Die Jugendlichen werden in den
ersten Monaten merken, dass sie ab 22 Uhr nicht
mehr an Alkohol rankommen. Dann besorgen sie ihn
eben vorher. Um das Hauptproblem aber reden Sie
meistens herum. Wieso kommen Jugendliche
unter 18 überhaupt an Alkohol? Das ist die entschei-
dende Frage. Diese Frage löse ich doch nicht damit,

dass ich ein Verkaufsverbot ab einer bestimmten Zeit
einführe, welches dann alle betrifft. 24 Stunden am
Tag und sieben Tage in der Woche darf an Jugendli-
che definitiv kein branntweinhaltiger Alkohol verkauft
werden. An Jugendliche unter 16 Jahren darf nicht
einmal Bier verkauft werden. Das muss doch einge-
halten werden. Ich habe Angst, dass man sich bei
einem solchen Gesetz darauf ausruht, die Vorschrif-
ten verschärft zu haben, und hofft, dass es dann
schon laufen wird. Entscheidend ist der Vollzug des
Jugendschutzgesetzes. Es muss gescheit kontrolliert
werden, es müssen die entscheidenden Bußgelder
verhängt werden, damit es nicht zu Verstößen kommt.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Herr
Dr. Bertermann, Sie sind jetzt an der Reihe.

Dr. Otto Bertermann (FDP): Sie haben zum Schluss
genau auf das geantwortet, was ich jetzt fragen woll-
te. Zentrales Konzept der GRÜNEN sind zum einen
Steuererhöhungen für Alkohol, des Weiteren eine
harte und konsequente Anwendung des Jugend-
schutzgesetzes; das Dritte ist mir jetzt entfallen.

(Erwin Huber (CSU): Prävention!)

- Die Prävention hat er zum Schluss nicht erwähnt.

(Harald Güller (SPD): Dazu hat er nur ein biss-
chen herumgeblubbert!)

Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Die Erhöhung
der Bußgelder hat er erwähnt. Ihr Konzept besteht
also im Bestrafen, in der konsequenten Anwendung
des Jugendschutzgesetzes und der Erhöhung der
Steuern. Wenn das das zentrale Konzept der GRÜ-
NEN ist, wo bleibt dann die Prävention? Wo bleibt Ihr
Menschenbild, wo bleibt Ihr Engagement für die jun-
gen Leute?

Ludwig Hartmann (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Kol-
lege! Wir haben hier im Hohen Haus schon einmal
über die Präventionsmaßnahmen diskutiert. Das war
im April. Sie können es nachlesen, es gab von der
Fraktion der GRÜNEN eine ganze Reihe Anträge
dazu. Wir diskutieren heute nicht über das Antragspa-
ket, sondern über zwei Gesetzentwürfe. Das ist ein
Unterschied. Ich hätte meine Rede vom April auch
komplett vorlesen können. Sie können Sie aber auch
in der Protokolldatenbank nachlesen. Sie finden dort
alles über die Präventionsprojekte und auch die An-
träge dazu. Das ist das Konzept der GRÜNEN.

Mit Bußgeldern sollen nicht die bestraft werden, die
getrunken haben. Die Bußgelder gehören zum Ju-
gendschutz. Wenn ich ein Jugendschutzgesetz habe,
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es aber nicht vollziehe, bringt mir das ganze Gesetz
nichts. Wenn ich keine Bußgelder habe, habe ich bei
den Wirten keine Lenkungsmöglichkeiten. Das Ju-
gendschutzgesetz gilt zum Schutz der Jugend. Des-
halb müssen der Gastronom, der Einzelhändler oder
der Tankstellenbetreiber, der dagegen verstößt, stren-
ger bestraft werden.

Zum Thema Steuer denke ich mir, dass Sie sich jetzt
die Aussage wünschen: Wir sind für höhere Steuern.
Schauen Sie doch im Internet nach. Von der Bundes-
tagsfraktion der GRÜNEN gibt es ein neues Papier zu
dieser Problematik. Bei der FDP habe ich auf Bundes-
ebene noch nicht so etwas Ausführliches gefunden.
Mit dem Papier der GRÜNEN wurde die Diskussion
angestoßen. Die habe ich hier auch wiedergegeben.
Man muss darüber diskutieren.

Ich finde es ziemlich verlogen, wie man sich in diesem
Hohen Haus verhält. Alle reden davon, wie problema-
tisch der Alkohol ist. Alle reden davon, dass das Alko-
holproblem bei einem Teil von Jugendlichen extremer
geworden ist. Jeder weiß, welche gesundheitlichen
Auswirkungen Alkoholmissbrauch hat. Jeder kennt die
Gewaltdelikte, die nicht nur von Jugendlichen, son-
dern auch von Erwachsenen begangen werden. Das
weiß jeder. Jeder weiß auch, dass Alkohol ein Ge-
nussmittel ist und dass bestimmte Alkoholsorten, so
zum Beispiel Wodka, zu Spottpreisen über die Theke
gehen. Deshalb sollten wir darüber nachdenken, wie
wir hier an den Schrauben drehen könnten. Ich halte
es nicht für verkehrt, darüber zu diskutieren. Das woll-
te ich damit ausdrücken.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Herr Dr. Fi-
scher hat jetzt für die FDP das Wort.

Dr. Andreas Fischer (FDP): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich
möchte mich zunächst ausdrücklich bei den Vorred-
nern Stöttner und Hartmann für die sachliche Ausei-
nandersetzung mit diesem Thema bedanken. Auch
wenn die allermeisten Jugendlichen vernünftig mit Al-
kohol umzugehen wissen - insgesamt ist der Alkohol-
konsum sogar rückläufig -, ist der Alkoholmissbrauch
ein gesellschaftliches Problem, das es anzugehen gilt.
Leider sind Ihre Vorschläge, die uns heute zur Diskus-
sion vorliegen, nicht dazu geeignet.

(Thorsten Glauber (FW): Sie machen doch gar
keine!)

Ihre Vorschläge sind Ausdruck von Hilflosigkeit. Herr
Fahn, Sie haben gesagt, man müsse dagegen etwas
machen. Ich habe den Eindruck, Sie machen etwas
dagegen, egal ob es hilft oder nicht. Verkaufsverbote

sind richtig und sogar nötig. Verkaufsverbote müssen
aber gegenüber denjenigen verfügt werden, um die es
geht; und das sind die Jugendlichen und nicht die All-
gemeinheit. Werfen Sie einen Blick in § 9 des Jugend-
schutzgesetzes. Sie werden sehen, dass wir schon
jetzt ein Alkoholverkaufsverbot gegenüber Jugendli-
chen haben, und zwar 24 Stunden am Tag und sie-
ben Tage in der Woche. Was soll ein weitergehendes
Verkaufsverbot bewirken?

Frau Aures, Sie haben zum jetzigen Verbot gefragt,
wer sich daran hält und wer die Einhaltung kontrolliert.
Gibt es aber einen größeren Ausdruck der Hilflosigkeit
als festzustellen, dass wir ein bestehendes Verbot
nicht durchsetzen können, um dann ein neues zu
schaffen? In meinen Augen ist das eine Bankrotterklä-
rung.

(Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Warum ist dann
die FDP in Baden-Württemberg dafür?)

Wenn es Ihnen tatsächlich um die Jugendlichen geht,
müssen Sie an anderen Stellen ansetzen. Sie wissen
ganz genau, dass die Jugendlichen in vielen Fällen
ihre Besäufnisse planen. Das ist heute schon mehr-
fach erwähnt worden.

(Widerspruch des Abgeordneten Dr. Hans Jürgen
Fahn (FW))

Die Jugendlichen, um die es geht, sind üblicherweise
damit beschäftigt, vorzuglühen. Das heißt, sie be-
schaffen sich dafür Alkohol. Wenn sie zwischen
22 Uhr und sechs Uhr keinen Alkohol bekommen,
werden sie ihn vielleicht beim ersten Mal nicht be-
schaffen können, beim zweiten Mal aber werden sie
früher zum Einkaufen gehen.

Wir müssen bei den Jugendlichen ansetzen, und dazu
gibt es mehrere sinnvolle Möglichkeiten. Ich habe
beim letzten Mal schon gesagt, dass die Prävention in
der Familie, bei den Eltern beginnt. Sie setzt sich an
den Schulen fort. Wir müssen über die Gefahren des
Alkohols aufklären. Aufklärung ist immer besser als
Verbote.

Damit komme ich zum repressiven Teil. Wenn die
Tankstellen ein Brennpunkt sind, müssen wir auch
dort ansetzen. Dazu verweise ich auf den Aktionsplan
Jugendschutz, der bis Ende 2011 verlängert wird. Die
Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Mechthild
Dyckmans, hat kürzlich eine erste Bilanz vorgestellt.
15.000 Tankstellen gibt es in Deutschland. Nach
einem Jahr sind 30.000 Mitarbeiter geschult. Das ist
fast ein Drittel der Mitarbeiter. 30 % der Kassen sind
umgerüstet. Sie weisen nun darauf hin, dass der Aus-
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weis kontrolliert werden soll und ab welchem Geburts-
datum der Kunde zum Kauf berechtigt ist.

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Herr Kolle-
ge, gestatten Sie eine Zwischenfrage?

Dr. Andreas Fischer (FDP): Hernach als Zwischen-
bemerkung.

An 60 % der Tankstellen sind Schilder angebracht,
welche anzeigen, dass Ausweiskontrollen durchge-
führt werden. Wem das alles zu wenig ist, dem sage
ich auch ganz deutlich: Wir brauchen in diesen Berei-
chen strengere Kontrollen. Wir müssen dafür sorgen,
dass die Verbote eingehalten werden.

(Ludwig Wörner (SPD): Und das wollen Sie mit
weniger Staat!)

Wir wollen einen wirksamen Schutz der Jugend. Die-
ser wirksame Schutz der Jugend muss erreicht wer-
den. Er wird aber nicht durch ein Verkaufsverbot er-
reicht, das sich gegenüber anderen Adressaten
auswirkt. Das ist ein völliger Irrweg. Wer neue Geset-
ze mit Hinweisen auf Vollzugsdefizite ablehnt, wie ich
es tue, kann nicht gegen Testkäufe sein. Ich bin auch
nicht gegen Testkäufe. Wir wollen die Missbrauchs-
quote senken. Wir wollen Signale aussenden, dass
Alkoholabgabe an Jugendliche nicht toleriert wird.
Deswegen sage ich ganz klar - und da schließe ich
mich auch meinem Vorredner Hartmann an - ein Ja
zu härteren und konsequenteren Sanktionen für die,
die die bestehenden Gesetze nicht einhalten, aber ein
Nein zu einem untauglichen Verbot, das nur neue Bü-
rokratie aufbaut, aber nicht durchsetzbar ist und nie-
mandem hilft.

(Beifall bei der FDP)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Jetzt noch
eine Zwischenbemerkung der Frau Kollegin Schmitt-
Bussinger.

Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Sehr geehrter Herr
Kollege Dr. Fischer! Uns eint sicherlich die Auffas-
sung, dass wir die Missbrauchsquote senken wollen
und dass alles, was getan werden muss, um dies zu
erreichen, auch unterstützt wird. Das haben wir mit
unseren Initiativen auch nicht ignoriert. Mich interes-
siert, weshalb die FDP in Baden-Württemberg genau
das, was wir als Gesetz vorlegen, unterstützt und sel-
ber auf den Weg bringt, während Sie in Bayern eine
konträre Meinung dazu haben. Wie begründen Sie
das?

Dr. Andreas Fischer (FDP): Ich habe meine Position
sehr klar begründet und erläutert, warum ich von
einem Verbot, das sich an die falschen Adressaten

richtet, nichts halte. Wenn eine andere Landtagsfrakti-
on eine andere Meinung vertritt, bitte ich Sie, diese
Landtagsfraktion zu fragen. Es gibt viele Landtags-
fraktionen der SPD, die auch unterschiedliche Auffas-
sungen haben. Das ist in der Politik üblich.

(Beifall bei der FDP)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Jetzt eine
Zwischenbemerkung von Herrn Dr. Fahn.

Dr. Hans Jürgen Fahn (FW): Die Freien Wähler wer-
den die FDP von Baden-Württemberg einmal in den
Bayerischen Landtag einladen, wenn erste Erfah-
rungswerte vorliegen. Dann lassen wir uns einmal aus
erster Hand berichten. Ich habe aber noch eine
Frage. Herr Bertermann hat am 22. April gesagt:
"Wenn es entsprechende Erkenntnisse aus Baden-
Württemberg gibt, wird sich die FDP-Fraktion diesen
nicht weiter verschließen." So steht es im Protokoll.

(Wortmeldung des Abgeordneten Dr. Otto Berter-
mann (FDP))

Herr Thalhammer - er ist heute leider nicht da - hat
am 24.06. im Ausschuss für Umwelt und Gesundheit
zu dieser Frage gesagt: Nein, nein, nein. In Baden-
Württemberg muss jetzt untersucht werden. Wenn
man sachliche Politik machen will, muss man das auf
den Prüfstand stellen. Deswegen möchte ich wissen,
ob die FDP zu dem Satz von Herrn Dr. Bertermann
steht oder ob sie von vornherein sagt, Baden-Würt-
temberg interessiere nicht, das sei des Teufels Kind.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Herr Dr. Fi-
scher, Sie wurden gefragt, ob Sie zu dem Satz von
Herrn Dr. Bertermann stehen. Eine solche Frage ist
im Rahmen einer Zwischenbemerkung zulässig. Bitte.

Dr. Andreas Fischer (FDP): Ich habe kein Problem
mit dieser Frage. Sie ist ganz einfach zu beantworten.
Wir haben in der Koalition eine Vereinbarung getrof-
fen. Wir wollen die Ergebnisse aus Baden-Württem-
berg abwarten, werden sie bewerten und danach eine
neue Entscheidung treffen. Bis jetzt liegen mir keiner-
lei Erkenntnisse vor. Das ist auch nicht möglich, weil
das noch zu kurzfristig wäre. Ich bleibe bei meiner
skeptischen Haltung. Ich kann mir nicht vorstellen,
dass ein Verbot, das sich an die falschen Adressaten
richtet, irgendetwas bewirkt. Aber wir warten die Er-
gebnisse ab. Dann werden wir in aller Ruhe darüber
entscheiden - und zwar richtig.

(Beifall bei der FDP)
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Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Ich bitte um
Verständnis, aber nach der Geschäftsordnung ist
immer nur eine Zwischenbemerkung pro Fraktion
möglich. Bitte, Frau Sandt, noch einmal für die FDP.

Julika Sandt (FDP): Sehr geehrte Frau Präsidentin,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besu-
cher! Qua Gesetz wären Jugendliche von einem
nächtlichen Alkoholverbot überhaupt nicht betroffen.
An sie darf man weder tags noch nachts, weder an
Tankstellen noch auf Flatrate-Partys, weder in Gast-
stätten noch auf Volksfesten Alkohol verkaufen.

(Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Das ist uns be-
kannt!)

Das ist auch gut so.

Von Ihrem Gesetzentwurf betroffen wären ausschließ-
lich Erwachsene, Verkäufer in Tankstellen und Besit-
zer von Tankstellen. All diese Personengruppen
wären betroffen. Sie schießen nicht mit Kanonen auf
Spatzen. Ich meine eher, Sie schießen mit Kanonen
auf einen Papageienkäfig und rühmen sich, was Sie
gegen die Spatzen getan haben. Sie schießen kom-
plett am Ziel vorbei. Der Gesetzentwurf geht vollkom-
men am Ziel vorbei. Deswegen meine ich, dass wir
das Gesetz ablehnen müssen.

Frau Aures, ich finde es geschmacklos, die schreckli-
che Tat in Solln zu instrumentalisieren und zu be-
haupten, man würde mit einem nächtlichen Alkohol-
verkaufsverbot an Tankstellen eine Tat verhindern,
die tagsüber begangen wurde. Das war absolut dane-
ben.

(Beifall bei der FDP)

Ich wehre mich entschieden gegen die Haltung, die
Jugendlichen wären Kriminelle und Trunkenbolde.

(Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Das sagen wir
nicht!)

Wir wissen inzwischen, dass die Zahl der Komasäufer
unter den Menschen, die über siebzig Jahre alt sind,
stärker angestiegen ist als bei den Teenagern. Beides
müssen wir ernst nehmen. Das kann aber nicht mit
einem Pseudoantrag geschehen, der an beiden Prob-
lemen vorbeigeht. Mit einem nächtlichen Verkaufsver-
bot an Tankstellen werden Sie die Zielgruppe der
Siebzigjährigen nicht erreichen. Sie starten lediglich
einen massiven Angriff auf die Berufsfreiheit. Richtig
ist, dass Händler Verantwortung haben und das Ju-
gendschutzgesetz befolgen müssen. Wir haben heute
einiges über den Vollzug gehört. Im Übrigen, liebe
SPD, Sie sollten doch wissen, dass der erklärte Wille
des Gesetzgebers ist, dass das Ladenschlussgesetz

die Beschäftigten schützen soll. Nichts anderes ist
das Ziel des Ladenschlussgesetzes.

(Zuruf des Abgeordneten Peter Meyer (FW))

Deshalb ist es Unfug, das Ladenschlussgesetz heran-
zuziehen. Die Materie ist durch das Gaststättengesetz
und das Jugendschutzgesetz geregelt. Das ist voll-
kommen ausreichend. Das muss vollzogen werden.

In der Begründung zum Gesetzentwurf ist etwas
schwammig erwähnt, dass es ein Problem gebe, weil
die Tankstellenbesitzer nachts das Bier und den Wein
verstecken, umbauen oder schließen müssten und
nachts gar nichts mehr verkaufen würden. Tut mir
leid, ich möchte auch nachts noch tanken.

(Lachen bei der SPD und den Freien Wählern -
Harald Güller (SPD): Die Frage ist, was Sie tan-
ken!)

- Sicher nicht Alkohol. Ich habe noch nie nach
22.00 Uhr Wein oder Sekt gekauft. Aber ich möchte
es können, wenn ich überraschend Gäste bekomme.

(Unruhe)

Auch Sie werden hin und wieder Alkohol trinken. Ich
habe den einen oder anderen gestern auch nach
22.00 Uhr noch an einem Gläschen nippen sehen.

(Markus Rinderspacher (SPD): Aber niemanden
von der SPD! - Martin Güll (SPD): Und nicht an
der Tankstelle!)

- Herr Rinderspacher, ich werde das nächste Mal
noch mehr darauf achten, wie Ihre Selbsterklärung
vollzogen wird.

Sie schreiben - das ist interessant -, dass alkoholi-
sche Getränke vor allem vor Partys bevorratet wer-
den. Nach Ihrer Logik müsste man als Nächstes Par-
tys verbieten. Das wäre doch eigentlich die logische
Konsequenz. Klar, Alkohol ist ungesund. Welches
Verbot soll denn als Nächstes kommen? Das Verbot
von Süßigkeiten? Das Verbot des Autofahrens, weil
es Unfälle geben kann? - Mit diesen Verboten gehen
Sie am Jugendschutz vorbei. Ich fordere, dass Sie
den Jugendschutz ernst nehmen durch Prävention.
Wir haben eine Menge Projekte: Das Projekt "Hart am
Limit - HaLT". Dies gibt es inzwischen an 29 Standor-
ten und es ist in allen Bezirken vertreten. Wir haben
andere Projekte, wie "Na toll", "Disco-Fieber" und den
von Andreas Fischer erwähnten sehr erfolgreichen
"Aktionsplan Jugendschutz".

Ich persönlich könnte mir vorstellen, einen Jugendli-
chen, wenn er nach dem Komasaufen wieder nüch-
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tern ist, eine Nacht in die Ausnüchterungszelle zu ste-
cken, damit er sieht, wie das ist.

(Dr. Paul Wengert (SPD): Das ist Freiheitsberau-
bung!)

- Er soll nicht eingesperrt werden. Er soll das kennen-
lernen und besichtigen.

(Dr. Paul Wengert (SPD): Ist das aktiver Jugend-
schutz?)

Ich habe mit Jugendlichen gesprochen. Sie fanden
die Idee gar nicht schlecht, sich das einmal anzuse-
hen. Man lernt durchaus etwas dabei. Ich habe nicht
gesagt, dass man sie zwingen soll. Ich habe auch
nicht gesagt, dass man sie einsperren soll. Aber man
soll es ihnen zeigen. Das wäre die richtige Konse-
quenz.

(Zuruf von der SPD: Wenn man Sie hört, kann
man sich nur besaufen! - Lachen bei der SPD
und den Freien Wählern)

Es gibt jede Menge Programme für ernsthaft Süchti-
ge. Es gibt die Heckscher Klinik in München. Es gibt
den Jugendbauernhof Freedom, es gibt das Projekt
"Impuls" in Ottobeuren und noch viele andere Mög-
lichkeiten.

(Harald Güller (SPD): Jetzt haben wir die Gnade
der abgelaufenen Redezeit!)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Bitte denken
Sie an Ihre Redezeit.

Julika Sandt (FDP): Meine Damen und Herren, Ihr
Gesetzentwurf ist unlogisch. Wenn Sie wollen, dass
eine bestimmte Altersgruppe nicht trinkt, können Sie
das nicht durch Verkaufsbeschränkungen auf be-
stimmte Uhrzeiten erreichen. Ich möchte nicht, dass
wir sommerliche Blüten treiben, sondern dass wir Ju-
gendschutz ernst nehmen.

(Dr. Paul Wengert (SPD): Sagen Sie das der
FDP in Baden-Württemberg!)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Frau Sandt,
bleiben Sie bitte am Redepult. Es gibt eine Zwischen-
bemerkung des Herrn Kollegen Glauber.

Thorsten Glauber (FW): Frau Sandt, Sie sind bald
seit zwei Jahren jugendpolitische Sprecherin der
FDP-Fraktion. Manchmal frage ich mich, ob Sie sich
mit den Themen beschäftigen. Zwei Jahre erzählen
Sie diesem Haus, dass Sie etwas tun werden. Getan
haben Sie nichts. Ich frage Sie, in welcher Welt Sie
leben. Sollen wir bis 2013, bis zu den nächsten Wah-
len warten, bis Sie sich etwas überlegt haben? - Ich

bin der Meinung, dass Sie sich als jugendpolitische
Sprecherin mit dem Thema befassen und konkrete
Vorschläge auf den Tisch legen sollten.

(Beifall bei den Freien Wählern und der SPD)

Julika Sandt (FDP): Ich habe gerade erwähnt, dass
wir jede Menge Präventionsprogramme haben. Wir
haben den gemeinsamen Antrag, dass wir das Projekt
in Baden-Württemberg beobachten werden. Es wird
also einiges getan. Wir wollen aber Schnellschüsse,
die am Ziel vorbeigehen, abwehren und verhindern.

(Beifall bei der FDP - Dr. Paul Wengert (SPD):
Was machen Sie denn?)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Meine sehr
geehrten Herren und Damen! Wir haben noch zwei
Wortmeldungen: Zunächst Herrn Huber und dann
Herrn Wirtschaftsminister Zeil.

Erwin Huber (CSU): Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! In dieser Debatte wurden einige Schein-
alternativen dargestellt. Deshalb möchte ich unsere
Position noch einmal zusammenfassen, die vom Kol-
legen Stöttner schon gut dargestellt wurde. Ich darf
aber auch sagen, dass uns die Argumentation von
Herrn Hartmann gut gefallen hat. Zur Beruhigung der
FDP darf ich sagen, dass das keine Anbahnung von
Schwarz-Grün in Bayern ist.

Erstens. Es ist ein besorgniserregender Missbrauch
von Alkohol bei Jugendlichen zu verzeichnen. Die
Zahlen sind genannt worden. Ich möchte eine ergän-
zen: Im letzten Jahr sind in Deutschland 27.000 Ju-
gendliche in Krankenhäuser eingeliefert worden, in
Bayern vermutlich etwa 5.000. Das sind viel zu viele.
Das ist ein sozialer Missstand. Es kann nicht weiter
zugesehen werden. Zweitens. Das vorliegende Instru-
mentarium reicht nicht aus oder es wird nicht entspre-
chend angewandt. Es gibt also Handlungsbedarf,
ganz ohne Zweifel. Ich möchte die SPD aber bitten,
hier nicht so zu tun, als ob ihr Vorschlag die Lösung
wäre und als ob diejenigen, die gegen diesen Vor-
schlag sind, nichts gegen den Alkoholmissbrauch von
Jugendlichen tun wollten.

(Beifall bei der CSU, der FDP und eines Abge-
ordneten der GRÜNEN)

Sie stellen uns damit in eine Ecke, in der wir nicht ste-
hen und in die wir auch nicht hineingehören.

(Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Aber das ist
jetzt Ihre Chance!)

Möglicherweise haben Sie ein gutes Motiv, Sie wollen
etwas tun, aber - ich komme zum dritten Punkt -: Das
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Instrument, das Sie heute vorschlagen, ist wirkungs-
los. Es ist ein Placebo. Vielleicht trägt es zu Ihrer ei-
genen Beruhigung bei, es führt aber vermutlich nicht
dazu, dass auch nur eine Flasche weniger verkauft
wird.

(Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Das sagt die
schwarz-gelbe Regierung in Baden-Württemberg
auch!)

Ihre wesentliche Forderung ist das Verkaufsverbot an
Tankstellen. Sie wissen, davon werden all die Tank-
stellen nicht erfasst, die eine gaststättenrechtliche Ge-
nehmigung haben. Von den 2.500 Tankstellen in Bay-
ern sind davon vermutlich nur 500 Tankstellen
betroffen, 2.000 hingegen nicht. Die 500 betroffenen,
das sind die kleinen Tankstellen, denn die großen
haben eine gaststättenrechtliche Genehmigung. Die
kleinen haben in der Regel nachts ohnedies nicht
offen. Was Sie vorschlagen, und das muss ich Ihnen
leider sagen, ist ein Placebo, das die Wirklichkeit in
Bayern nicht verändern wird. Tun Sie deshalb nicht
so, als wären Sie, die SPD, die Einzigen, die etwas
tun, wir hingegen nicht.

Wir haben bereits gestern einen umfangreichen
Dringlichkeitsantrag der CSU-Fraktion beschlossen.
Ich bedaure, dass die SPD ihm nicht zugestimmt hat.
Wir fordern darin nicht nur einen Bericht der Staatsre-
gierung bis zum Herbst dieses Jahres an, sondern wir
erteilen der Staatsregierung auch den Auftrag, bis
zum Herbst ein umfassendes Konzept vorzulegen.
Dieses Konzept umfasst alle Maßnahmen der Präven-
tion und darüber hinaus die Feststellung dessen, was
bereits heute als Vollzugsdefizit festgestellt werden
kann. Das Gesetz zum Schutz der Jugendlichen in
der Öffentlichkeit wird viel zu wenig kontrolliert.

(Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Genau!)

- Das sage ich doch. Sie müssten unserem Antrag zu-
stimmen. Warum stimmen Sie nicht zu? - Es muss
mehr kontrolliert und härter bestraft werden. Außer-
dem entspricht die Abgabe von Alkohol an Tankstel-
len dem eigentlichen Zweck dieser Verkaufsmöglich-
keit, der Abgabe von Reiseproviant, überhaupt nicht.
Ich kann nicht erkennen, dass sich jemand mit Reise-
proviant versorgt, wenn er an einer Tankstelle drei
Flaschen Wodka kauft. Dafür ist diese Verkaufsstelle
nicht da. Deshalb muss auch diesbezüglich kontrol-
liert werden, beispielsweise von den Kreisverwal-
tungsbehörden.

(Beifall des Abgeordneten Klaus Stöttner (CSU))

Deshalb fordere ich Sie auf, gemeinsam mit uns ein
Gesamtpaket zu schnüren, welches die Maßnahmen
der Prävention ebenso umfasst wie die Frage des

Vollzugsdefizits. Wir sind auch bereit, falls weitere
Maßnahmen notwendig sein sollten, zu prüfen, ob das
geltende Recht verschärft werden muss, sei es auf
Landes- oder auf Bundesebene. Hier aber so zu tun,
als ob ein Verbot des Verkaufs, so wie Sie das vor-
schlagen, auch nur ein Stückchen des Problems
lösen könnte, ist eine falsche Darstellung. Ich bitte Sie
deshalb noch einmal: Unterstellen Sie uns nicht, wir
würden nichts tun wollen oder wir wären nicht be-
sorgt. Wir werden gemeinsam mit der Staatsregierung
im Herbst wirksame und deutliche Maßnahmen be-
schließen. Was jetzt in Bayern geschieht, kann so
nicht bleiben.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Herr Huber,
bleiben Sie bitte am Redepult, denn es kam überra-
schend eine Meldung für eine Zwischenbemerkung
von Herrn Abgeordneten Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Kollege Huber, zunächst
einmal möchte ich gerne von Ihnen wissen, wie Sie
auf die Zahl von 500 Tankstellen kommen. Sie sagen,
die Gesetze und Verordnungen, die wir schließlich
alle selbst beschlossen haben, bräuchten nur ange-
wandt zu werden. Ich gebe Ihnen recht, wenn Sie
sagen: Wir haben den Jungendschutz, und wir haben
harte Strafen. Wir brauchen aber keinen parlamentari-
schen Auftrag, dass die Vollzugsbehörde für den Voll-
zug der Gesetze sorgt. Das ist doch eigentlich eine
rechtsstaatliche Selbstverständlichkeit. Offensichtlich
unterscheiden wir uns in dieser rechtsstaatlichen Auf-
fassung. Sie sagen, hier bedarf es nur eines Macht-
worts des Innenministers und des notwendigen Per-
sonals. Deshalb möchte ich von Ihnen wissen,
weshalb wir eine Initiative brauchen, wenn wir nach
Ihrer Meinung bereits ein ausreichendes Instrumenta-
rium haben.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Erwin Huber (CSU): Herr Kollege, vielleicht haben
Sie mir nicht zugehört, vielleicht waren Sie schon
damit beschäftigt, in Gedanken Ihre Intervention zu
formulieren. Ich habe jedenfalls gesagt, erstens brau-
chen wir Prävention. Zweitens haben wir ein Vollzugs-
defizit. Das habe ich festgestellt. Es sind aber viele
Behörden und mehrere Ministerien davon betroffen.
Den Auftrag zu geben, diesem Vollzugsdefizit ener-
gisch nachzugehen, ist durchaus eine Aufgabe des
Parlaments. Im Übrigen: Wenn Sie sagen, Sie stellen
keine solchen Anträge mehr, wären unter dieser Prä-
misse drei Viertel Ihrer Anträge obsolet. Es geht nicht
um die Frage, ob das geschriebene Recht stimmt. Es
ist vielmehr zu prüfen, ob das vorliegende Recht in
dem Sinne vollzogen wird, wie der Landtag das will.
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Ich meine, Sie sollten uns zustimmen, wenn wir fest-
stellen: Es gibt Handlungsbedarf.

(Beifall des Abgeordneten Klaus Stöttner (CSU))

Ihr Gesetzentwurf ist unwirksam und deshalb sage ich
drittens, ich habe geschätzt, an wie vielen Tankstellen
eine gaststättenrechtliche Genehmigung vorliegt.

(Dr. Paul Wengert (SPD): Das ist falsch! Nur ein
Fünftel davon hat eine Konzession!)

- Vielleicht sind es auch weniger, darüber will ich mit
Ihnen nicht streiten, Herr Dr. Wengert. Die anderen
Tankstellen können die Konzession aber sofort bean-
tragen. Der Status quo ist doch nicht zementiert.
Wenn bei den Tankstellen, die keine Lizenz zum Alko-
holverkauf haben, das Alkoholverkaufsverbot in Kraft
tritt, können diese jederzeit zur Kreisverwaltungsbe-
hörde gehen und dort mit einem relativ geringen
Nachweis eine Lizenz bekommen. So würde Ihr Ge-
setz unterlaufen. Ein kluger Gesetzgeber denkt auch
an die Ausweichregelungen. So klug müssten Sie
doch sein.

(Dr. Paul Wengert (SPD): Davon können Sie aus-
gehen, Herr Kollege!)

- Wissen Sie, ich habe den Eindruck, Sie wollen hier
den Anschein erwecken, Sie tun etwas, wir hingegen
nicht. Das ist falsch. Wenn Sie sich selbst auf ein de-
rartiges moralisches Podest stellen, dann muss ich
Sie darauf hinweisen: Sie werden bald herunterfallen,
denn das, was Sie vorschlagen, ist im Wesentlichen
unwirksam. Ich sage es deshalb noch einmal: Wir
sind bereit, im Herbst ein Gesamtkonzept zu beschlie-
ßen, das Prävention, die Behebung des Vollzugsdefi-
zits und gegebenenfalls weitere gesetzliche Möglich-
keiten enthält. Der Wirtschaftsminister wird gleich
darstellen, was in Bezug auf das Gaststättenrecht be-
reits geplant ist. Abschließend möchte ich aber noch
sagen: Der Staat allein wird das Problem nicht bewäl-
tigen können.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Herr Kollege
Huber, wir haben noch eine Zwischenbemerkung des
Herrn Kollegen Dr. Fahn. Bitte schön.

Dr. Hans Jürgen Fahn (FW): Herr Huber, Sie greifen
die SPD wegen des Gesetzentwurfs an. Warum tun
Sie das? - In Wirklichkeit unterstützen Sie doch das
Vorhaben. Nur weil es von der politisch anderen Seite
kommt, wenden Sie sich dagegen. Nachdem die Ab-
geordneten Thomas Kreuzer und Christian Meißner
jetzt da sind, möchte ich noch einmal zitieren, was die

beiden Abgeordneten in einer Pressemitteilung ge-
schrieben haben:

Die CSU-Fraktion bleibt beim Thema Komasau-
fen und Alkoholmissbrauch am Ball, solange die
Probleme weiter bestehen. Spätestens im Herbst
werden wir, wie im Koalitionsausschuss verein-
bart, wenn der Bericht aus Baden-Württemberg
vorliegt, den Koalitionspartner wieder vor die Ent-
scheidung stellen.

Das heißt, die CSU ist mit dem, wie es ist, nicht zu-
frieden. Nur weil der Gesetzentwurf von der SPD
kommt, sind Sie dagegen. Viele CSU-Abgeordnete
sind der gleichen Meinung.

(Unruhe bei der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Herr Kollege
Huber, Sie haben noch zwei Minuten.

Erwin Huber (CSU): Herr Kollege, ich möchte für
mich in Anspruch nehmen, die Position der CSU bes-
ser zu interpretieren als Sie. Auf Ihre Hilfe sind wir in
dieser Frage nicht angewiesen.

Sie haben vorhin gefragt, wie das in Baden-Württem-
berg ist. Wenn Sie unseren gestern beschlossenen
Dringlichkeitsantrag gelesen hätten, dann hätten Sie
gesehen, dass bereits der Auftrag gegeben worden
ist, über die Erfahrungen in Baden-Württemberg zu
berichten. Wenn der Bericht vorliegt, werden wir ihn
bewerten. Dann sind wir auch klüger. Schließlich
muss nicht jedes Land den gleichen Weg gehen. Im
Herbst wissen wir mehr.

Ich wollte noch etwas zur Verantwortung des Staates
sagen. Wir bekennen uns zur Verantwortung des
Staates, aber diese Verantwortung läuft dann ins
Leere, meine Damen und Herren, wenn Erziehungs-
berechtigte und Erziehungsbefugte ihrer Verantwor-
tung in keiner Weise nachkommen, ja sogar staatliche
Vollzugsstellen beschimpfen, wenn diese ihre Kinder
stockbetrunken nach Hause bringen. So kann das
nicht bleiben.

(Beifall bei der CSU)

Ich sage deshalb auch hier: Wenn die Eltern nicht mit-
wirken, werden wir das Problem nicht lösen können.

(Prof. Dr. Georg Barfuß (FDP): So ist es!)

Wir sind ein Land mit vielen Vereinen. Ich bekenne
mich dazu. Wir haben in den Vereinen eine großartige
Anzahl von Ehrenamtlichen. Aber mancher Alkohol-
missbrauch findet auch bei großen Vereinsfesten
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statt. Auch da muss die Verantwortung selbstver-
ständlich wahrgenommen werden.

Deshalb sage ich: Wir werden nur dann erfolgreich
sein, wenn das Bewusstsein geschaffen ist, wenn
Prävention erfolgt, wenn ein gesellschaftlicher Kon-
sens herbeigeführt wird, wenn der Staat seine Voll-
zugsaufgaben erfüllt, wenn wir möglicherweise auch
weitere Gesetze verschärfen. Darüber werden wir
reden und nachdenken. Aber jetzt isoliert nur ein Ver-
kaufsverbot auszusprechen und zu meinen, damit
hätten wir unsere Schuldigkeit getan, wäre eine
Selbsttäuschung und löst das Problem nicht.

Deshalb lassen Sie uns gemeinsam ein großes Kon-
zept machen.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Nun hören wir
uns Herrn Staatsminister Zeil an.

Staatsminister Martin Zeil (Wirtschaftsministerium):
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der
Debatte ist deutlich geworden, dass wir alle das ge-
sellschaftliche Phänomen des Alkoholismus sehr
ernst nehmen. Das gesellschaftliche Problem ist, wie
die Untersuchungen ergeben haben, keineswegs auf
die Jugendlichen beschränkt.

Ich frage diejenigen, die uns jetzt mit zwei Gesetzent-
würfen kommen, wie sie dem Problem eines zunehm-
enden Altersalkoholismus, den wir auch feststellen
müssen, beikommen wollen. Da gehen uns nämlich
langsam die Regulierungsmechanismen dieser Art
und dieses Gewichts, wie Sie sie uns vorlegen, aus.

Ich glaube, es war Herr Kollege Glauber - er ist leider
nicht mehr da -, der dies in die schönen Worte geklei-
det hat: Wir müssen doch irgendetwas tun. Ja, es
geht aber nicht darum, "irgendetwas" zu tun, sondern
darum, den Phänomenen gezielt beizukommen.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Insofern geht der Antrag der Koalitionsfraktionen vom
21. April 2010 weit über diese kleinlichen Scharmüt-
zel, die wir heute wieder um irgendwelche Tageszei-
ten führen, hinaus. Denn dieser Antrag greift das
Thema Prävention auf, auch das Thema einer Vor-
bildfunktion, die es hier in der Gesellschaft geben
muss.

Ich bin Herrn Kollegen Huber, Herrn Kollegen Stöttner
und Herrn Kollegen Hartmann sehr dankbar, dass sie
genau diese Dimension des Themas in die Debatte
eingebracht haben.

Übrigens, Herr Kollege Wörner, Vorbildfunktion hat
auch etwas mit dem Niveau von Zwischenrufen zu
tun. Was Sie vorhin während der Rede von Frau Kol-
legin Sandt dazwischengerufen haben, entsprach
nicht dem Niveau dieses Hauses.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Ich will aus der Diskussion einiges aufgreifen. We-
sentliche Argumente wurden schon ausgetauscht.
Herr Kollege Güller, Sie haben vorhin Herrn Hartmann
zurechtweisen wollen, indem Sie gesagt haben: Mit
der Steuer treffen Sie jetzt alle! Aber Sie als SPD zö-
gern keine Sekunde, mit Ihrem heutigen Gesetzent-
wurf alle zu treffen, weit über die Jugendlichen hi-
naus. Hier kehrt sich Ihre Argumentation meines
Erachtens gegen Sie selbst.

Sie heben immer wieder Baden-Württemberg hervor.
Wir haben gesagt: Wir wollen die Erfahrungen aus-
werten. Aber eine Erfahrung kann ich Ihnen schon
mitteilen: Bei den Tankstellen gibt es selbstverständ-
lich, wie es Kollege Huber schon angedeutet hat, eine
Antragsflut zur Gaststättenerlaubnis. Daher ist es
wohl richtig, dass wir bedenken müssen, welches das
richtige Maß und die richtige Maßnahme ist.

Ich will der SPD-Fraktion etwas sagen. Sie ringt heute
um diese gesetzlichen Maßnahmen und um ein paar
Stunden. Wir haben auch schon mit den großen Städ-
ten gesprochen. Ich kann Ihnen sagen, dass uns zum
Beispiel die Landeshauptstadt München erklärt hat,
dass sie keinen gesetzlichen Handlungsbedarf sieht,
gerade was auch den Tankstellenbereich und den Al-
koholverkauf betrifft. Die Stadt ist mit ihren Behörden,
auch mit der Jugendschutzbehörde, näher am Ort des
Geschehens. Die Behörden sagen uns, ein etwaiges
Vorglühen erfolge nach ihren Erkenntnissen zu
Hause. Auch für die Sperrzeit werde kein Handlungs-
bedarf gesehen.

Uns ist immerhin von einer Stadt, die wirklich Brenn-
punkte hat, gesagt worden, das bestehende gesetzli-
che Instrumentarium sei ausreichend.

Also sollten wir jetzt die Zeit nutzen, auf der Basis des
Antrags der Koalitionsfraktionen genau ein umfassen-
des Konzept unter Hereinnahme der Erkenntnisse der
Praktiker, gerade auch der Behörden, zu verwirkli-
chen, statt vorschnell irgendeine Maßnahme zu be-
schließen.

Zum Gaststättenrecht sage ich - es wurde schon oft
gesagt, ich wiederhole es aber gern -, dass bereits
nach geltender Rechtslage die Flatrate-Partys und Bil-
ligalkoholveranstaltungen unzulässig sind und unter-
bunden werden können. Es sind auch schon Gaststät-
tenerlaubnisse zurückgenommen worden.
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Man darf also nicht so tun, als müsse man mit diesem
Gesetzentwurf, der in dieser Hinsicht überhaupt nichts
Neues bringt, dem Problem beikommen. Ein solcher
Gedanke geht an der Wirklichkeit vorbei.

In unserem Entwurf für das Gaststättengesetz haben
wir eine Verdoppelung der Bußgeldobergrenze bei
Verstößen gegen die Verbote im Zusammenhang mit
Alkohol und Prävention vorgesehen. All das wird kom-
men.

Deswegen sage ich Ihnen: Die Gesetzentwürfe, die
Sie heute vorlegen, lehnen wir mit Fug und Recht ab,
weil sie viel zu kurz springen und dieses Phänomen
einer sehr viel umfassenderen Strategie bedarf.

Ich lade Sie ein, sich dann, wie es Kollege Huber ge-
sagt hat, in aller Sachlichkeit an den Dingen zu beteili-
gen, statt jetzt hier so zu tun, als würden wir gerade
mit diesen zwei Gesetzen dem gesellschaftlichen
Problem, dessen Weite niemand negiert, beikommen.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Herr Staatsminis-
ter, gestatten Sie eine Zwischenfrage?

Staatsminister Martin Zeil (Wirtschaftsministerium):
Gerne.

Kathrin Sonnenholzner (SPD): Herr Staatsminister,
Ihnen dürfte nicht entgangen sein, dass die SPD
genau das, was Sie fordern, getan hat. Wir haben ein
Antragspaket vorgelegt, bestehend aus sieben Anträ-
gen mit konstruktiven Vorschlägen genau zu diesem
Themenbereich. Ist Ihnen bekannt, dass Ihre Partei-
freundinnen und -freunde in diesem Hause und die
Ihres Koalitionspartners all diese Anträge abgelehnt
haben? Wenn nicht, sage ich es Ihnen hiermit.

Ich schiebe noch die Frage nach, was wir Ihrer Mei-
nung nach tun sollten, damit Sie endlich in die Gänge
kommen und handeln, statt hier nur große Reden zu
schwingen.

(Beifall bei der SPD)

Staatsminister Martin Zeil (Wirtschaftsministerium):
Frau Kollegin Sonnenholzner, heute entscheiden wir
nicht über Ihre Anträge, sondern über die zwei Ge-
setzentwürfe. Das ist das eine.

Zum anderen darf ich sagen: Es ist gut, wenn sich die
SPD diesem Problem widmet. Interessant ist es aber,
wenn man damit Ihr Regierungshandeln in anderen
Bundesländern vergleicht. Aber das lasse ich bleiben.

Wir brauchen, wie auch der Antrag zeigt, den die Koa-
litionsfraktionen vorgelegt haben, gewiss nicht Ihre

Anstöße, um uns diesem ernsten Problem zu widmen.
Sie können sich natürlich beteiligen; das ist völlig in
Ordnung. Aber so zu tun, als bräuchten wir gerade
Ihre Anstöße, damit wir bei der Diskussion in Gang
kommen, wird der Debatte nicht gerecht.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. Die Aussprache ist damit
geschlossen.

Wir kommen zur Abstimmung. Dazu werden die Ta-
gesordnungspunkte wieder getrennt. 

Wir führen zunächst die Abstimmung zu Tagesord-
nungspunkt 22 durch. Der Abstimmung liegt der Initia-
tivgesetzentwurf der SPD-Fraktion auf Drucksa-
che 16/4335 zugrunde. Der federführende Ausschuss
für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie
empfiehlt auf Drucksache 16/5404 Ablehnung des
Gesetzentwurfs. Wer dagegen dem Gesetzentwurf
zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. -
Das sind die Fraktionen der Freien Wähler und der
SPD sowie Kollegin Pauli. Gegenstimmen? - Das sind
die CSU, die FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.
Stimmenthaltungen? - Keine. Der Gesetzentwurf ist
damit abgelehnt.

Jetzt kommen wir zur Abstimmung über den Tages-
ordnungspunkt 23. Der Abstimmung liegt der Initiativ-
gesetzentwurf der SPD-Fraktion auf der Drucksache
16/4336 zugrunde. Der federführende Ausschuss für
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie
empfiehlt auf Drucksache 16/5405 die Ablehnung des
Gesetzentwurfs. Wer dagegen dem Gesetzentwurf
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Das sind die Fraktionen der SPD, der Freien
Wähler und Frau Kollegin Pauli. Gegenstimmen? -
Das sind die Fraktionen der CSU, der FDP und des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Enthaltungen? -
Keine. Damit ist auch dieser Gesetzentwurf abge-
lehnt.

Ich gebe jetzt das Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Rinder-
spacher, Schindler, Schmitt-Bussinger u. a. und Frak-
tion (SPD) zur Änderung des Landeswahlgesetzes,
Drucksache 16/4015, bekannt. Mit Ja haben 51 ge-
stimmt, mit Nein haben 111 gestimmt. Stimmenthal-
tungen keine. Der Gesetzentwurf ist damit abgelehnt. 

(Abstimmungsliste siehe Anlage 5)

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 24 auf:
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Gesetzentwurf der Abgeordneten Margarete
Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u. a. und
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
über den Vollzug der Untersuchungshaft in
Bayern - Bayerisches
Untersuchungshaftvollzugsgesetz (BayUVollzG)
(Drs. 16/4010)
- Zweite Lesung -

Ich eröffne die Aussprache.

Im Ältestenrat wurde eine Redezeit von zehn Minuten
pro Fraktion vereinbart. Die erste Rednerin ist Frau
Kollegin Stahl. Bitte sehr.

Christine Stahl (GRÜNE): Herr Präsident, meine
sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin sicher,
dass bei diesem Tagesordnungspunkt das Blut wieder
abkühlt. Trotzdem versuche ich mein Bestes zu dieser
Tageszeit. Ich muss Ihnen sagen: Es herrscht Verzug
im Vollzug. Wenn Sie bei Ihrem Abstimmungsverhal-
ten der vergangenen Wochen und Monate bleiben,
dann werden Sie heute nach Ende der Sitzung wieder
eine Chance vertan haben, ein eigenes Untersu-
chungshaftvollzugsgesetz für Bayern zu erhalten. Seit
Ende der Verhandlungen zur Föderalismusreform -
ich glaube, es war im Jahr 2008 - wissen Sie, dass
Sie ein solches Gesetz brauchen. Sie hätten aus mei-
ner Sicht zum 1. Januar 2010 die Chance gehabt,
einen eigenen Gesetzentwurf vorzulegen. Bis heute
haben wir nichts dergleichen. Ich nenne so etwas poli-
tisches Laisser-faire. In der Pädagogik sind Sie dafür
nicht gerade bekannt. Aber wenn es um Gesetzesiniti-
ativen geht, sehen Sie das nicht so eng.

Wir haben Ihnen die Arbeit abgenommen und einen
eigenen Gesetzentwurf vorgelegt. In diesen Gesetz-
entwurf sind viele Vorstellungen - fast alle - der Freien
Wähler und der SPD eingeflossen. Natürlich ähnelt
dieses Gesetz sehr den Gesetzen anderer Bundes-
länder. Wir halten die Föderalismusreform in diesem
Punkt für falsch. Wir halten es für falsch, dass es in
jedem Land einen eigenen Strafvollzug gibt.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Ich frage mich auch, warum andere Länder Gesetze
verabschieden können, Sie aber nicht.

U-Häftlinge haben nach unseren Verfassungsprinzipi-
en als unschuldig zu gelten, bis ihre Verurteilung er-
folgt ist. Sie befinden sich nach ihrer Verhaftung in
einem Ausnahmezustand, auf den mit besonderen
Regeln für die Haft reagiert werden muss. Nicht zu-
letzt die hohen Selbstmordraten und die vielen Suizid-
versuche - ich verweise in diesem Zusammenhang
auf die Anfrage des Kollegen Fischer, in der die Zah-
len detailliert abgefragt wurden - nehmen auch uns in

die Pflicht, eine ordentliche Regelung auf den Weg zu
bringen. Der Hinweis, dass noch bis zum 31. Dezem-
ber 2011 Zeit sei, genügt uns in diesem Fall nicht;
denn Sie werden im § 119 StPO oder auch im § 13
EGStPO keine ausreichenden Regelungen finden, die
der Situation von U-Häftlingen gerecht wird. Ich bin
etwas erstaunt - nicht darüber, dass Sie das offen-
sichtlich nicht interessiert -, dass man bei anderen
Themen locker vom Hocker - zum Beispiel heute beim
Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen, beim Wasserschutzgesetz oder wenn es
um die Privilegien von Landwirten geht - und ganz
schnell Gesetze auf den Weg bringt. Aber dann, wenn
es um diejenigen geht, die keine Lobby haben, dauert
es. Es dauert ewig.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Wir regeln mit unserem Gesetzentwurf einen ord-
nungsgemäßen Vollzugsverlauf. Es wird klargestellt,
dass die U-Haft lediglich eine dem Strafverfahren die-
nende Funktion hat. Wir legen in einem sehr wichti-
gen Punkt Regelungen für die Selbstmordprophylaxe
und die Gewaltprophylaxe fest und räumen den Häft-
lingen detaillierte Verfahrens- und Informationsrechte
ein. Wir sehen vor, sie von den übrigen Strafgefange-
nen getrennt unterzubringen, es sei denn, sie
wünschten etwas anderes. Wir haben die Einschrän-
kung in Bezug auf das Recht auf Leben mit unserem
Gesetzentwurf wieder herausgenommen. Wir regeln
die medizinische Versorgung, wir regeln die Arbeits-
entgelte und die Kommunikation mit der Außenwelt
sowie die Sanktionsmöglichkeiten. Außerdem regeln
wir den Vollzug bei jungen U-Häftlingen. Natürlich
haben wir auch ein Augenmerk auf den Datenschutz.
Es gibt die unselige Übung der Polizei, dass Daten,
die erst einmal im Computer gespeichert sind, egal ob
es die Daten eines Opfers, eines Zeugen oder eines
anderweitig Beteiligten sind, nicht mehr gelöscht wer-
den, unabhängig von einer Verurteilung. Diese unseli-
ge Übung wollen wir nicht auch noch im Strafvollzug
fortsetzen.

Sämtliche von uns vorgesehenen Regelungen sollen
wegen der verfassungsrechtlich verankerten Un-
schuldsvermutung sicherstellen, dass U-Häftlinge
nicht schlechter gestellt werden als reguläre Strafge-
fangene. Das ist de facto leider häufig im bayerischen
Strafvollzug der Fall. Natürlich muss trotz größerer
Freiheiten, die in der U-Haft zu gewähren sind, auch
die Balance zwischen den Erfordernissen des laufen-
den Ermittlungsverfahrens, das nicht gefährdet wer-
den darf, und den Freiheiten, die einem U-Häftling zu-
stehen - und seien es nur der Hofgang und die
Kommunikation nach außen -, gewahrt werden. Es
darf nicht sein, dass der Hofgang nur deswegen aus-
fällt, weil Personal fehlt.
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In den Debatten, die auf die Erste Lesung folgten,
wurde vieles von Ihrer Seite unterstellt, was einer nä-
heren Prüfung überhaupt nicht standhält. Immerhin
hat die CSU jetzt eingeräumt, dass sie unter anderem
deswegen nicht zustimmen könne, weil unser Gesetz-
entwurf zu personellen Problemen führen würde. Wir
hätten beispielsweise die Regelungen zur Kommuni-
kation zu weit gefasst, zu großzügig seien die Regel-
ungen bezüglich der Kontakte zur Außenwelt und der
Besuchszeiten. Weil unser Gesetzentwurf angeblich
zu personellen Problemen führt, werden uns hand-
werkliche Fehler unterstellt. Nur weil eine beliebige
JVA in Bayern nicht ausreichend Personal zur Verfü-
gung stellt, wird gesagt, wir hätten einen handwerkli-
chen Fehler gemacht. Diese Unterstellung ist absurd.
Wir übernehmen die Verantwortung für die schlechte
finanzielle und personelle Ausstattung im Strafvollzug
ganz sicher nicht. Es kann auch nicht davon die Rede
sein - das hat Herr Söder einmal behauptet; das gilt
aber auch für Herrn Rieger -, dass wir Freizeiteinrich-
tungen schaffen oder einen Kuschelvollzug wollten.
Das ist ganz sicher nicht der Fall. Diese Aussagen
sollen darüber hinwegtäuschen, dass Bayern an letz-
ter Stelle im bundesweiten Vergleich steht, was den
Personalschlüssel anbelangt. Sie sollen auch darüber
hinwegtäuschen, dass in Bayern die Gefängnisse
trotz aller Neubauten zu 37 % überfüllt sind.

Unser Gesetzentwurf enthält klare Positionen. Wenn
Sie diese Positionen als handwerkliche Fehler diffa-
mieren, dann kann ich das nicht verhindern. Aber wir
werden ganz sicher bei dem Grundsatz der Un-
schuldsvermutung, den die Verfassung vorschreibt,
bleiben, und wir wollen den U-Häftlingen selbstver-
ständlich die entsprechenden Rechte einräumen. Wir
wollen vor allem auch, dass die Trödelei in diesem
Bereich aufhört. Ich weiß nicht, welche Gründe diese
Trödelei hat. Das wird vielleicht immer ein Geheimnis
bleiben. Es wurde behauptet, dass das so lange dau-
ert, weil der Gesetzentwurf, der kommen soll, aber
der noch nicht da ist - ich weiß nicht, in welchem Nir-
wana er verschollen ist -, besser werden soll. Wenn er
wirklich besser wird, dann ist es in Ordnung. Ich be-
zweifle das. Ich nehme an, dass die Rechte von U-
Häftlingen eher wieder einmal dem Koalitionsfrieden
geopfert werden.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der
SPD)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Die nächste
Wortmeldung ist von Herrn Dr. Rieger für die CSU-
Fraktion. Bitte schön.

Dr. Franz Rieger (CSU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, meine Kolleginnen und Kollegen! Frau Stahl, ich
bräuchte jetzt eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen,

denn wenn unser Gesetzentwurf besser wird als Ihrer,
dann Sie sind einverstanden. Und das werden wir be-
weisen.

(Zuruf von der SPD)

Ich muss aber trotzdem ein paar Worte zu Ihren An-
merkungen sagen: Ich bin überzeugt, dass unser Ge-
setzentwurf besser wird. Ich werde Ihnen ein paar
handwerkliche Mängel aufzeigen, aber dazu später.
Sie haben hier nämlich die handwerklichen Mängel
mit der Kostenfrage verwechselt.

Es ist heute der dritte Versuch, die Staatsregierung,
insbesondere das Justizministerium, zu einer schnel-
len Arbeit zu drängen, bei der Sorgfalt und Vorberei-
tung notwendig sind. Es besteht, wie Frau Kollegin
Stahl ausgeführt hat, im Vollzug kein Verzug; denn wir
haben eine Übergangsregelung, die den bisher im
Großen und Ganzen bewährten Vollzug weiterführt.
Wir müssen bis Ende 2011 ein neues Gesetz vorle-
gen. Die Gesetzgebungskompetenzverteilung im
Bund sieht halt vor, dass jedes Land den Vollzug sel-
ber regeln kann. Ich bin auch sehr dafür, dass wir in
Bayern ein sehr sorgfältig ausgearbeitetes Gesetz
machen. Deshalb handeln wir nach dem Grundsatz:
Sorgfalt geht vor Schnelligkeit. In diesem Fall geht
Sorgfalt auch deshalb vor Schnelligkeit, weil wir natür-
lich die Rechte des Untersuchungsgefangenen auf
der einen Seite, für den die Unschuldsvermutung gilt,
insbesondere auch die Rechte der jugendlichen Un-
tersuchungsgefangenen mit den Argumenten der
praktischen Durchführbarkeit und - das sage ich auch
ganz offen - der Bezahlbarkeit auf der anderen Seite,
also der Kosten, abwägen müssen. Diese Abwägung
erfordert ein sensibles Vorgehen und umfasst viele
Prüfungspunkte.

Der Gesetzentwurf der GRÜNEN, den Sie heute vor-
liegen haben, zeigt, dass hier ein Schnellschuss nicht
angebracht ist. Ich will Ihnen das anhand von ein paar
Beispielen darlegen. Der Gesetzentwurf enthält etli-
che handwerkliche Fehler. Ich will hier nicht tiefer ein-
steigen, sondern nur zwei Beispiele nennen: Sie
haben in den Artikeln 67 und 71 Ihres Gesetzentwurfs
eine Regelung, für die Bayern keine Gesetzgebungs-
kompetenz hat. Auch haben Sie die ärztliche Hilfe,
den ärztlichen Rat für Untersuchungsgefangene an
zwei verschiedenen Stellen mit unterschiedlichen Re-
gelungen in den Gesetzentwurf geschrieben.

Hauptargument gegen Ihren Entwurf bleibt aber, dass
die Kostenfolgen natürlich enorm sind. In der Geset-
zesbegründung geben Sie aber an, dieses Gesetz
würde keine Kostenfolgen auslösen. Ferner wollen
Sie die Besuchszeiten auf acht Stunden für Erwach-
sene und auf 16 Stunden für Jugendliche erhöhen.
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Das würde allein in der JVA München bedeuten, dass
die Besuchszahlen ab der in Ihrem Entwurf vorgese-
hen Neuregelung von 17.000 auf 98.000, also auf
466 %, hochschnellen würden. Das ist weder perso-
nell noch von den Räumen her zu leisten, denn man
muss für die Besuche eigene Räume haben. Es
würde aber auch von den Kosten her nicht gehen.

Man muss also auch hier realistisch sein. Ich sehe na-
türlich ein, dass wir den Untersuchungsgefangenen
besser behandeln müssen, denn er ist noch nicht ver-
urteilt, aber wir werden hier keine Zweiklassengesell-
schaft einführen können.

Ein weiteres Beispiel für den Schnellschuss ist, dass
das Gesetz viele Widersprüche enthält. Beispielswei-
se soll für die Disziplinarmaßnahmen gegen erwach-
sene Untersuchungsgefangene der Richter zuständig
sein, obwohl es bisher der Anstaltsleiter war. Für Ju-
gendliche soll dagegen wieder der Anstaltsleiter zu-
ständig sein. Das ist ein klarer Widerspruch. Nicht zu-
lassen kann man zum Beispiel einen
uneingeschränkten Telekommunikationsverkehr nach
außen, also einen E-Mail-, Telefax- und Telefon-Ver-
kehr nach außen. Das wäre personell nicht überwach-
bar. In Münchens Justizvollzugsanstalt mit 700 Unter-
suchungsgefangenen stünden nicht einmal so viele
Geräte zur Verfügung. Auch hier stellt sich natürlich
die Kostenfrage.

Ich will jetzt nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Alles
in allem zeigt der Gesetzentwurf der GRÜNEN, dass
wir berechtigterweise umfassend abwägen und sorg-
fältig arbeiten, wofür wir noch ein bisschen Zeit brau-
chen. Ich danke hier dem Justizministerium ausdrück-
lich - ich begleite diese Arbeiten -, auch der Frau
Staatsministerin der Justiz, dass Sie hier eine genaue
Abwägung aller Argumente vornimmt und ein Gesetz
entwirft, das nicht nur Verbesserungen mit sich bringt,
sondern natürlich auch die Kostenfrage im Auge be-
hält. Wir sind sicher, dass wir Ihren Wunsch, Frau
Stahl, erfüllen, ein besseres Gesetz vorzulegen. Und
wenn das so kommt, dann sind wir uns einig. Ich
hoffe, Sie sind dann zufrieden.

(Beifall bei der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Herr Kollege Dr.
Rieger, bleiben Sie bitte noch am Mikrofon, denn Frau
Stahl hat sich für eine Zwischenbemerkung angemel-
det. Bitte schön, Frau Stahl.

Christine Stahl (GRÜNE): Herr Kollege, ich kann es
Ihnen nicht ersparen. Ich habe eigentlich gedacht, ich
habe diese Widersprüche, die Sie hier vorzufinden
meinen, längst ausgeräumt, weil ich darauf bereits
eingegangen bin. Ich nehme stark an, Sie meinen, wir
könnten etwas gesetzlich nicht regeln, da Sie hier den

Richtervorbehalt bei Grundrechtseingriffen angespro-
chen haben. Hier verkennen Sie den Unterschied zwi-
schen nachträglicher Überprüfung von staatlichem
Eingriffshandeln und vorgeschaltetem Genehmi-
gungserfordernis. Selbstverständlich dürfen wir hier
eine Regelung treffen.

Die Regelungen zum Richtervorbehalt seien wider-
sprüchlich. Zum Beispiel fehle bei jugendlichen Unter-
suchungsgefangenen der Richtervorbehalt und liege
die Anordnungsbefugnis beim Anstaltsleiter. Das
haben Sie jetzt wieder hervorgekramt. Obwohl Sie,
glaube ich, einmal bei der Staatsanwaltschaft gearbei-
tet haben, verkennen Sie auch hier den Unterschied
zwischen Disziplinarmaßnahmen und erzieherischen
Maßnahmen bei jugendlichen Untersuchungsgefan-
genen. Ich werde das nicht weiter ausführen, weil ich
leider nur zwei Minuten habe, um Ihnen deutlich zu
machen, wo hier die Unterschiede liegen. Ich kann sie
Ihnen gerne nochmals schriftlich geben.

Selbstverständlich muss die Nutzung von E-Mail, Te-
lefon und Telefax uneingeschränkt zulässig sein, es
sei denn, es gibt tatsächlich Erfordernisse - auch das
können Sie aus unserem Gesetzentwurf ersehen -,
die dann vom Richter festgestellt werden, um den Er-
mittlungserfolg nicht zu gefährden. Das muss man
dann entsprechend versagen.

Die Regelungen zur Einholung ärztlichen Rats enthiel-
ten unterschiedliche Vorgaben. Auch das ist ein Vor-
wurf, den Sie erhoben haben. Da muss ich Ihnen
sagen: An unterschiedlichen Stellen des Gesetzent-
wurfs geht es um ärztlichen Rat. Natürlich ist das
dann auch an unterschiedlichen Stellen zu regeln.
Was den Vorwurf bezüglich der Regelungen für Ju-
gendliche betrifft, da hätten wir wegen dem Jugend-
gerichtsgesetz - JGG - keine Gesetzgebungskompe-
tenz, geht es darum, dass sich der
Anwendungsbereich des Jugendgerichtsgesetzes auf
strafrechtliche Verfehlungen von Jugendlichen und
Heranwachsenden bezieht. Hier geht es überhaupt
nicht um die Regelungen, die in diesem Gesetz gere-
gelt sind. Auch hier müssen Sie einfach unterschei-
den. Unser Gesetzentwurf passt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Herr Dr. Rieger,
bitte schön.

Dr. Franz Rieger (CSU): Frau Stahl, hier ist nicht der
Platz für rechtliche Auseinandersetzungen über Re-
gelungen.

(Ulrike Gote (GRÜNE): Wo denn dann, wenn
nicht hier? - Weitere Zurufe der Abgeordneten Ul-
rike Gote (GRÜNE))
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- Weil die Redezeit begrenzt ist. Ich will auf diese Fra-
gen trotzdem kurz eingehen, okay? Zur Gesetzge-
bungskompetenz bezüglich der Artikel 67 und 71
Ihres Gesetzentwurfs habe ich gesagt: Der Freistaat
hat keine Gesetzgebungskompetenz, da diese Kom-
petenz für den Bund in § 89 JGG enthalten ist und
dieser von dieser Kompetenz schon Gebrauch ge-
macht hat. Das ist die eine Sache.

In Bezug auf Disziplinarmaßnahmen habe ich nicht
gesagt, dass hier handwerkliche Fehler vorliegen,
sondern ich habe nur gesagt: Bei diesem Punkt
haben wir einen Widerspruch. Sie ändern hier diese
bewährte Regelung insofern, als für Disziplinarmaß-
nahmen gegen erwachsene Untersuchungsgefange-
ne, für die nicht mehr wie bisher die Anstaltsleitung
zuständig ist, die viel näher dran ist und es viel besser
beurteilen kann, nun der Richter zuständig ist. Dafür
gibt es überhaupt keinen Grund, zumal der Bundes-
gesetzgeber gegen diese Anordnung - egal, wer es
macht, die Anstaltsleitung oder ein Richter - ein
Rechtsbehelfsverfahren vorgesehen hat. Das heißt,
es kommt sowieso zum Richter.

Ich habe damit gemeint, dass diese Regelung sinnlos
ist und natürlich auch einen Widerspruch enthält, weil
für Disziplinarmaßnahmen gegen Jugendliche wieder
der Anstaltsleiter zuständig ist. - Das zu den zwei
Rechtsausführungen.

Dann möchte ich nur noch eine Bemerkung zum un-
eingeschränkten Telekommunikationsverkehr ma-
chen. Wir sind halt der Ansicht, dass es die Sicherheit
der Anstalt enorm beeinträchtigt, wenn ein Gefange-
ner uneingeschränkt mit der Außenwelt kommunizie-
ren kann. Er kann Fluchtpläne nach außen geben.

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Herr Kollege, die
zwei Minuten für die Antwort sind um.

Dr. Franz Rieger (CSU): Er kann Fluchtpläne nach
außen geben, er kann Fluchtpläne mit der Außenwelt
absprechen, er kann absprechen, dass er von außen
bedient wird usw. - Das wollte ich im Großen und
Ganzen sagen. Ich glaube, das zeigt zumindest auf,
dass hier noch enormer Abstimmungsbedarf und
enormer Klärungsbedarf ist. Das zeigt auf, dass Ihr
Gesetz nicht ausgereift, sondern ein Schnellschuss
ist.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU - Christine
Stahl (GRÜNE): Haben Sie Satz 4 in § 41 auch
gelesen?)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Die nächste
Wortmeldung ist von Herrn Kollegen Schindler für die
SPD.

Franz Schindler (SPD): Herr Präsident, meine sehr
verehrten Damen und Herren! Es ist heute das fünfte
Mal, dass ich zu dem Thema Untersuchungshaftvoll-
zugsgesetz das Wort ergreifen muss.

Herr Dr. Rieger, wenn Sie sagen, es braucht alles
seine Zeit, man muss abwägen und alle Probleme im
Einzelnen erörtern, dann stellt sich schon die Frage,
was Sie eigentlich in den letzten vier Jahren getan
haben,

(Beifall der Abgeordneten Christine Stahl (GRÜ-
NE))

weil die Gesetzgebungszuständigkeit bereits seit dem
1. September 2006, also seit vier Jahren, bei den
Ländern liegt, seit vier Jahren. In diesen vier Jahren
war es offensichtlich möglich, diesem Haus ein Ver-
sammlungsgesetz zu präsentieren, es war möglich,
diesem Haus schnell ein Strafvollzugsgesetz zu prä-
sentieren - aber es ist bis heute nicht möglich, diesem
Haus ein Untersuchungshaftvollzugsgesetz zu prä-
sentieren. Da muss man schon fragen, warum die
Staatsregierung so in Verzug ist. Ich meine, das hat
weniger mit der Notwendigkeit zu tun, alle Details im
Einzelnen zu prüfen, sondern es ist wieder einmal
Ausdruck der Handlungsunfähigkeit dieser schwarz-
gelben Koalition auch hier in Bayern.

(Beifall bei der SPD)

CSU und FDP können sich nicht einigen, wie ein Un-
tersuchungshaftvollzugsgesetz gestaltet werden soll.

Zweite Bemerkung, meine Damen und Herren, zum
Umfang des Problems: Es wird immer so getan, als
sei dies ein nebensächliches Problem, nicht so wich-
tig wie andere. Deswegen will ich schon noch einmal
auf Folgendes hinweisen:

Erstens. Die bisherige Regelung ist unter verfas-
sungsrechtlichen Aspekten nicht befriedigend. Dieses
Stückwerk an Regelungen, das wir haben, ist, wenn
man sich vor Augen führt, dass Untersuchungshaft
Freiheitsentzug ist, nicht befriedigend; die Materie
muss gesetzlich geregelt werden.

Zweitens: Es muss klarer werden als bisher, dass Un-
tersuchungshaft nur dienende Funktion hat und nicht
Vorwegnahme der Strafverbüßung sein darf.

(Beifall des Abgeordneten Florian Streibl (FW))

Daran hat sich Untersuchungshaft zu orientieren. Das
ist in der Praxis nicht immer so ausgeprägt und des-
wegen brauchen wir ein Gesetz.
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Drittens, meine Damen und Herren. Es geht um ganz
erkleckliche Zahlen. Ich habe hier schon einmal da-
rauf hingewiesen, dass sich am 1. Januar 2008 insge-
samt fast 2.500 Personen in bayerischen Justizvoll-
zugsanstalten in Untersuchungshaft befunden haben,
dass im Laufe des Jahres fast 10.000 Personen neu
hinzugekommen und genauso viele wieder abgegan-
gen sind. Wenn ich den Durchschnitt der letzten Jahre
nehme - das ergibt sich aus der Antwort der Staatsre-
gierung auf eine Anfrage des Herrn Kollegen Dr. Fi-
scher -, dann haben sich in den Jahren 1999 bis 2009
im Durchschnitt regelmäßig 16.808 Personen pro Jahr
in Untersuchungshaft in bayerischen Gefängnissen
befunden. Das heißt, wir reden hier nicht über eine
Quantité négligeable, es betrifft mehr als 10.000 Men-
schen in Bayern.

Meine Damen und Herren, auf eines muss man auch
immer wieder hinweisen: Vom 1. Januar 1999 bis An-
fang 2010 haben in bayerischen Justizvollzugsanstal-
ten 95 Untersuchungsgefangene Selbstmord began-
gen. Davon waren 67, also mehr als zwei Drittel, 40
Jahre und jünger, vier waren sogar jünger als 20
Jahre. Wer da keine Notwendigkeit sieht, allmählich
ein Gesetz vorzulegen, mit dem man vielleicht besser
als bisher verhindern kann, dass sich Menschen in
dieser Extremsituation, in der sie sich regelmäßig be-
finden, wenn sie keine Profis sind, sondern zum ers-
ten Mal mit Untersuchungshaft konfrontiert sind, das
Leben nehmen, der verkennt die Realität in diesem
Land.

Meine Damen und Herren, ich finde es bedauerlich,
dass es die Bayerische Staatsregierung für unter ihrer
Würde erachtet hat, an dem gemeinsamen Projekt
von 10, 12 anderen Ländern mitzuwirken und statt-
dessen vorgegeben hat, man würde hier alles besser
machen, mit dem bekannten Ergebnis, dass wir
immer noch kein Untersuchungshaftvollzugsgesetz
haben.

Es gibt eine Loseblattsammlung des Justizministe-
riums, wunderschön vom Format her, da ist das Straf-
vollzugsgesetz drin und auch eine Abteilung "Untersu-
chungshaftvollzugsgesetz". Seit es diese
Loseblattsammlung gibt, steht drin: "nicht belegt". Es
wird allerhöchste Zeit, dass es ausgefüllt wird. Und
weil das so ist, meine Damen und Herren, weil die
Staatsregierung säumig ist

(Staatsministerin Dr. Beate Merk: Das ist
Quatsch!)

und den von Dr. Rieger schon im Mai letzten Jahres
versprochenen Gesetzentwurf bis heute nicht vorge-
legt hat, ist es nur recht und billig, dass die Fraktion
der GRÜNEN oder auch eine andere Fraktion einen

eigenen Gesetzentwurf vorlegt, der vielleicht in dem
einen oder anderen Punkt nicht ihren Ansprüchen ge-
nügt, aber jedenfalls so gut ist, dass ihm jeder hier in
diesem Haus mit gutem Gewissen zustimmen könnte.
Deswegen stimmen wir diesem Gesetzentwurf auch
zu.

(Beifall bei der SPD, Abgeordneten der GRÜNEN
und des Abgeordneten Florian Streibl (FW))

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Für die Freien
Wähler hat sich Kollege Streibl gemeldet.

Florian Streibl (FW): Sehr geehrter Herr Präsident,
werte Kolleginnen und Kollegen! Es ist im Grunde
schon viel dazu gesagt worden. Seit der Föderalis-
musreform kann man ein solches Gesetz machen, bis
Ende 2011 muss es vorliegen. So, wie ich die Bewe-
gungen in diesem Haus kenne, wird man wahrschein-
lich irgendwann im Herbst des nächsten Jahres ganz
schnell irgendetwas hinhudeln müssen. Das wäre
schade.

In elf Bundesländern gibt es bereits ein solches Unter-
suchungshaftvollzugsgesetz, da ist es umgesetzt. In
diesen Ländern wird man sich auch Gedanken ge-
macht haben. Wenn man sagt, man möchte das
gründlich und sauber machen und viel überlegen und
viel nachdenken - ja, tun die anderen elf das nicht
auch und schaffen die das nicht auch?

Ich denke, es liegen hier vielleicht andere Probleme
vor, warum das nicht der Fall ist. Wir wissen, ein
Exemplar dieses Gesetzes, ein Referentenentwurf,
liegt schon seit zwei oder drei Jahren vor. Aber man
traut sich nicht, ihn aus der Schublade zu ziehen, weil
man anscheinend in der Koalition damit Probleme hat.
Das ist eine Schande, schlicht gesagt, denn aufgrund
dieser Koalition werden unsere Untersuchungshäftlin-
ge schlechter gestellt, und das darf nicht sein. Es geht
im Grunde an der Würde dieser Menschen aus, wenn
man sich nicht einigen kann und Sachen verschleppt
und verzögert werden. Da muss man sagen, meine
Damen und Herren: Schauen Sie sich an und schä-
men Sie sich und kommen Sie endlich in die Gänge.

Bayern braucht eine gute Regelung und nicht nur ein
bruchstückhaftes Regelwerk, das sich immer wieder
auf § 119 StPO beziehen muss. Wenn man in Grund-
rechte von Bürgerinnen und Bürgern eingreift - und
Untersuchungshaft ist ein massiver Eingriff in die
Grundrechte -, dann muss das umfassend gesetzlich
geregelt sein und man darf nicht versuchen, sich jah-
relang durchzumogeln. Das wird unserer Justiz nicht
gerecht und das wird den Untersuchungsgefangenen
nicht gerecht. Es entspricht auch nicht unseren ver-
fassungsrechtlichen Grundsätzen und schon gar nicht
der Rechtsstaatlichkeit.
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(Beifall bei Abgeordneten der Freien Wähler und
des Abgeordneten Dr. Thomas Beyer (SPD))

Herr Kollege Schindler hat die statistischen Zahlen
schon sehr deutlich aufgeführt, deshalb brauche ich
sie nicht wiederholen. Aber gerade die Suizidfälle
müssten uns sehr zu denken geben, sie mahnen uns
zur Eile.

Auf eines möchte ich noch hinweisen, da scheinen ei-
nige Irrtümer vorzuliegen, gerade bei Herrn Rieger,
den ich jetzt nicht sehe.

(Albert Füracker (CSU): Doch, da hinten!)

- Okay, ich dachte, wenn man redet, sitzt man viel-
leicht weiter vorn.

Es gibt Grundsätze, die vom Verfassungsrecht und
auch vom Verfassungsgericht normiert oder vorgelegt
sind. Zuallererst ist das natürlich die Unschuldsvermu-
tung; sie müsste über allem in ehernen Lettern ste-
hen. Ein Untersuchungsgefangener ist kein Häftling,
sondern ein Bürger, der zwar einen Prozess erwartet,
aber noch nicht verurteilt ist.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Hier heißt es, dass Beschränkungen nur aufgrund des
Haftzweckes erfolgen dürfen. Meine Damen und Her-
ren, der Haftzweck einer Untersuchungshaft besteht
einzig darin, dass das Strafverfahren gesichert wer-
den soll. Das ist keine Strafe, sondern eine Maßnah-
me zur Sicherung des Verfahrens. Man muss das
Ganze unter diesem Aspekt sehen.

Im Vollzug muss eine möglichst weitgehende Annähe-
rung an die tatsächlichen Lebensverhältnisse in Frei-
heit geschaffen werden. Das sage nicht ich, sondern
das sagt das Bundesverfassungsgericht. Nicht der
Untersuchungshäftling hat sich an der allgemeinen
Praxis der Justizvollzugsanstalt zu orientieren, son-
dern der Untersuchungshaftvollzug ist - das ist jetzt
ein wörtliches Zitat - "einzelfallbezogen an den Grund-
rechten des als unschuldig geltenden Gefangenen
auszurichten", so das Bundesverfassungsgericht mit
Beschluss vom 04.02.2009. Daran muss sich der Voll-
zug der Untersuchungshaft messen lassen; das ist
keine vorgezogene Haft und keine Strafe.

Das Bundesverfassungsgericht sagt mit Beschluss
vom 10.01.2009: "Der Staat hat die personellen Mittel
aufzubringen, um zu verhindern, dass die Rechte des
Untersuchungshäftlings verkürzt werden." Er hat sehr
viele Rechte, die normiert sein und gesichert werden
müssen. Dafür müssen auch die Haushaltsmittel da
sein. Wir können nicht die Menschenrechte und die
Menschenwürde an der Haushaltslage festmachen.

(Beifall bei den Freien Wählern )

Meine Damen und Herren, die Ausgestaltung des
Rechtes und damit auch des Gesetzentwurfs der
Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN müssen
sich an diesen Grundsätzen orientieren. Dieser Ge-
setzentwurf orientiert sich vorbildlich an diesen
Grundsätzen. Das ist ein Regelwerk, das handwerk-
lich in Ordnung ist, anders als der inoffizielle Gesetz-
entwurf der Staatsregierung, die mit einem Konglome-
rat von Verweisen auf das Bayerische
Strafvollzugsgesetz arbeitet. Das ist nicht mehr les-
bar. Der Gesetzentwurf der GRÜNEN ist hingegen
lesbar und auch für die juristischen Laien verständ-
lich. Zuallererst sollte ein Gesetz verständlich sein.

Der Gesetzentwurf wird vor allem der Unschuldsver-
mutung gerecht. Liebe GRÜNE, das ist ein sehr libe-
rales Gesetz, hört es, ihr von der FDP: Das ist ein li-
berales Gesetz, das nicht eure Handschrift trägt,
sondern wirklich liberal ist, nicht nur in Worten, son-
dern auch in Taten.

Das einzige Problem, das wir bei diesem Gesetzent-
wurf sehen, ist der uneingeschränkte E-Mail- und Te-
lefonverkehr. Das ist nach unserer Meinung nicht rea-
lisierbar, weil es möglicherweise den Haftzweck,
nämlich die Sicherung des Strafverfahrens, verhin-
dern könnte, weil Verdunkelungsgefahr bestehen
könnte. Wir betrachten das nicht deswegen als prob-
lematisch, weil jemand einen Ausbruch planen könn-
te, sondern es geht allein um die Verdunkelungsge-
fahr.

Die Forderungen, die in unserem Dringlichkeitsantrag
enthalten sind, wurden in diesen Gesetzentwurf vor-
bildlich eingearbeitet. Wir können es nur begrüßen,
dass auch unsere Stimme gehört wurde.

Der Gesetzentwurf ist keine Lex Stadelheim, richtet
sich also nicht einfach am größten Gefängnis in Bay-
ern aus, sondern er orientiert sich an den Menschen,
die in Untersuchungshaft kommen. Deswegen lautet
mein großer Appell: Liebe Kolleginnen und Kollegen
von der FDP, hören Sie mit der Koalitionsblockade
auf. Koalitionsfriede kann auch zu Friedhofsruhe füh-
ren, und dann ist es ganz vorbei.

(Beifall bei Abgeordneten der Freien Wähler und
der SPD)

Tun Sie etwas Gutes für die bayerische Justiz, um die
es nicht immer gut bestellt ist. Wir sollten daher mög-
lichst schnell ein Gesetz beschließen, das den Gefan-
genen gerecht wird und unserem Staat ein gutes
Zeugnis ausstellt.
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(Beifall bei den Freien Wählern)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Vielen Dank,
Herr Kollege Streibl. Die direkt angesprochene FDP
äußert sich durch Herrn Kollegen Dr. Fischer, bitte
schön.

Dr. Andreas Fischer (FDP): Sehr geehrter Herr Prä-
sident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die di-
rekt angesprochene FDP stellt zunächst fest, dass die
Notwendigkeit, ein Gesetz vorzulegen, bei allen Frak-
tionen dieses Hauses völlig unstreitig ist. Der Vorwurf
der Säumnis, den Sie, Herr Kollege Schindler, gegen-
über der Staatsregierung und dem Justizministerium
geäußert haben, trifft nicht zu; denn das Gesetz muss
Ende 2011 vorliegen, und diesen Zeitpunkt haben wir
noch nicht erreicht. Wir werden aber nicht bis Ende
2011 warten; wir sind wesentlich weiter.

Herr Kollege Streibl, es trifft nicht zu, dass ein Refe-
rentenentwurf seit zwei bis drei Jahren in der Schub-
lade liegt; so lange ist die Koalition noch nicht im Amt.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Thomas Beyer
(SPD))

Es gibt auch keine Koalitionsblockade. Es scheint
also schon einige Märchen und Legenden zu geben.

Ich möchte zunächst auf den hier vorliegenden Ge-
setzentwurf der Fraktion des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN eingehen. In wesentlichen Punkten ori-
entiert er sich an Gesetzentwürfen anderer Länder.
Das ist auch nur konsequent, weil Sie die Länderzu-
ständigkeit kritisch sehen. Das kann man durchaus
mit Berechtigung tun. Ich meine aber, dass es in Bay-
ern, das mit 31 Anstalten mehr Einrichtungen hat als
einige der kleinen Länder zusammen, durchaus sinn-
voll ist, wenn wir uns ebenso wie Baden-Württemberg
oder Nordrhein-Westfalen für ein eigenes Gesetz ent-
scheiden.

Das ist aber nicht mein zentraler Kritikpunkt. Wesent-
lich zentraler ist der schon angesprochene uneinge-
schränkte E-Mail- und Telefonverkehr. Das läuft tat-
sächlich den Bedürfnissen der Untersuchungshaft
zuwider, weil es einem der Haftgründe, nämlich der
Vermeidung der Verdunkelungsgefahr, schlicht und
einfach widerspricht.

Wesentlich schwerer wiegt auch noch ein weiterer
Punkt, nämlich die Finanzierbarkeit. Nach den Anga-
ben des Vorblattes kostet dieses Gesetz nichts. Das
wäre zwar schön, ist aber völlig unrealistisch. Selbst-
verständlich kostet es etwas, wenn beispielsweise die
Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten der Ge-
fangenen verbessert werden. Auch ich wünsche mir
hier im Hinblick auf die mehrfach angesprochene Un-

schuldsvermutung deutliche Verbesserungen. Es ist
aber schon eine Sache der Ehrlichkeit, dann festzu-
stellen: Das muss auch bezahlt werden. Ich setze
mich für Verbesserungen bei den als unschuldig gel-
tenden Gefangenen ein. Das Verschweigen von Kos-
ten hilft mir dabei nicht.

Es gibt noch einige weitere Punkte, die ich nur kurz
streifen möchte. Die Unschuldsvermutung setzt die
grundsätzliche Trennung des Vollzugs der Untersu-
chungshaft von anderen Haftarten voraus. Ihr Entwurf
sieht zeitlich unbeschränkte Ausnahmen vor. Das
halte ich weder für erforderlich noch für sinnvoll.

Ich würde mir auch eine bessere Stellung der Vertei-
diger wünschen. Es kommt oft vor, dass Verteidiger
nicht ausreichend über die Situation ihrer Mandanten
informiert sind. Ich möchte weitergehende Rechte für
die Verteidiger.

Das Recht der Selbstbeschäftigung bei den Untersu-
chungsgefangenen ist nicht mehr enthalten. Das ist
eine unnötige Einschränkung, die ich nicht unbedingt
unterstützen möchte.

Insgesamt - ich will nicht auf jedes Detail eingehen -
enthält der Gesetzentwurf viele brauchbare Ansätze;
das ist überhaupt nicht zu bestreiten. Das reicht uns
aber nicht aus. Die Regierungskoalition von CSU und
FDP wird einen eigenen Gesetzentwurf vorstellen. Die
Fraktionen und das Staatsministerium der Justiz sind
sich völlig einig. Alles andere ist Legendenbildung. Es
geht nur noch darum, dass die Finanzierung gesichert
werden muss. Ich sage ganz klar: Aus Sicht der FDP-
Fraktion ist hier kein Platz für Erbsenzählerei; schließ-
lich handelt es sich bei den Untersuchungsgefange-
nen um Mitbürger, die als unschuldig gelten und nicht
wie Strafgefangene zu behandeln sind. Dafür wollen
wir uns einsetzen.

(Beifall bei der FDP)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Herr Kollege,
bitte bleiben Sie noch am Mikrofon. Frau Kollegin
Stahl hat sich für eine Zwischenbemerkung angemel-
det. Bitte schön, Frau Stahl.

Christine Stahl (GRÜNE): Ich denke, dass ich auf
diesem Wege auch gleich die Kollegen Herrn Streibl
und Herrn Dr. Rieger etwas beruhigen kann, was Te-
lefongespräche, Telefaxe und E-Mails betrifft. Arti-
kel 41 Satz 3 unseres Entwurfs sieht vor, dass die Be-
stimmungen über den Besuch entsprechend gelten.
Das heißt, dass selbstverständlich Kommunikation
untersagt werden kann; das werden Sie erkennen,
wenn Sie sich die Besuchsregelungen ordentlich
durchlesen. Es gilt der Artikel 38 Absatz 2 und 3. Satz
4 von Artikel 41 können Sie entnehmen, dass eine
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Überwachung des Telefongesprächs möglich ist.
Zwar wird dies vorher bekanntgegeben, aber an-
schließend auch durchgeführt. Ich kann somit nicht
erkennen, dass derartige Arten der Kommunikation
uneingeschränkt und ohne jegliche Kontrolle gewährt
werden. Da täuschen Sie sich schlicht und einfach.

Die von Ihnen aufgeworfenen Probleme, die Sie be-
reits in der Ersten Lesung aufgeführt haben, kann ich
Ihnen im Detail widerlegen. Sie verkennen beispiels-
weise bei den Rechten der Verteidiger, dass durch die
Neufassung des Artikels 147 StPO weitreichende
Möglichkeiten eingeräumt werden. Bei uns ist zusätz-
lich die Akteneinsicht geregelt. Sie können zu unse-
rem Gesetzentwurf Änderungsanträge stellen, die,
wenn sie vernünftig sind, in diesen eingearbeitet wer-
den können.

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Herr Kollege Fi-
scher, bitte schön.

Dr. Andreas Fischer (FDP): Frau Kollegin Stahl, vie-
len Dank für den Hinweis, der mir durchaus Hoffnung
gibt, dass eine andere Regelung möglich ist. Das freut
mich. Trotzdem behaupte ich, dass unser Gesetzent-
wurf diese Punkte besser umsetzt. Ich bitte Sie um
etwas Geduld. Es wird noch ein paar Wochen oder
Monate dauern. Nach der Sommerpause werden wir
über einen Entwurf diskutieren. Ich bin sehr zuver-
sichtlich und freue mich auf Ihre Zustimmung. Die
Themen Besuchszeiten und Finanzierung konnten Sie
bisher nicht entkräften.

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Herr Kollege, es
gibt noch eine Zwischenbemerkung des Herrn Kolle-
gen Arnold. Bitte schön.

Horst Arnold (SPD): Herr Kollege Dr. Fischer, ich
möchte mit Ihnen keine Erbsenzählerei betreiben. Ich
möchte auf § 112 StPO hinweisen. Dort wird der Un-
terschied von Flucht- und Verdunkelungsgefahr defi-
niert. Ein Ermittlungsrichter kann nur einen dieser
Haftgründe annehmen, wenn dieser tatsächlich vor-
handen ist. In den meisten Fällen handelt es sich um
geständige Straftäter, die keinen festen Wohnsitz
haben, sodass lediglich die Fluchtgefahr besteht. Wie
können Sie voll geständigen Straftätern, die sich in
Untersuchungshaft befinden, den Umgang mit Inter-
net und Telefon untersagen, ohne dass sie tatsächlich
in ihre Grundrechte eingreifen? Das wäre in diesem
Zusammenhang nicht gerechtfertigt.

In Ihrem schönen Gesetzentwurf sollten Sie zwischen
Flucht- und Verdunkelungsgefahr unterscheiden. Die
Verdunkelungsgefahr ist vom Bundesgerichtshof und
vom Bundesverfassungsgericht sehr dezidiert ausge-
baut worden. Es muss die konkrete Gefahr bestehen,
dass der Beschuldigte, auf freiem Fuß belassen, auf

Beweismittel und Zeugen einwirkt. Das muss die Poli-
zei in diesem Umfang ermitteln. Bloße Annahmen ge-
nügen in diesem Fall nicht. Ich glaube, dass Sie die
Flucht- und Verdunkelungsgefahr miteinander vermi-
schen und davon ausgehen, dass beides gleichzeitig
angewendet wird. Dies ist jedoch sehr selten der Fall.

Dr. Andreas Fischer (FDP): Kollege Arnold, Sie kön-
nen sicher sein, dass ich den Unterschied zwischen
Fluchtgefahr und Verdunkelungsgefahr kenne.

(Beifall bei der FDP)

Fraglich ist jedoch, ob diese Differenzierungen, die
Sie eben geäußert haben, in den Gesetzentwurf auf-
genommen werden sollten. Ich habe meine Zweifel,
ob das im Strafvollzug praktikabel ist. Warten Sie halt
ab, und diskutieren Sie mit uns, sobald unser Gesetz-
entwurf vorliegt.

(Beifall bei der FDP)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Die nächste
Wortmeldung kommt von Frau Kollegin Stahl.

Christine Stahl (GRÜNE): Sie wissen, es ist erst vor-
bei, wenn es vorbei ist. Ich möchte die Gedanken von
Herrn Kollegen Schindler und Herrn Kollegen Streibl
bezüglich der Kosten noch einmal aufgreifen. Es gibt
Vorgaben, die wir zu erfüllen haben. Hierzu werden
wir nicht weiter gefragt. In § 119 StPO werden Sie
den Trennungsgrundsatz finden. Der Trennungs-
grundsatz muss jedoch nicht in voller Breite angewen-
det werden. Oft ist es der Fall, dass ein Untersu-
chungshaftgefangener gerne mit einem
Mitgefangenen in einer Zelle untergebracht werden
möchte. Das Teilen einer gemeinsamen Zelle trägt
zur Selbstmordprophylaxe bei. Mit unserem Gesetz-
entwurf soll der Trennungsgrundsatz nicht universell
gefordert werden. Jedoch ist das zunächst einmal die
Grundlage, über die wir diskutieren. Sie werden die
räumlichen Bedingungen schaffen müssen. Das rich-
tet sich nicht nur an Ihre Adresse - Pardon, Herr Fi-
scher, Sie sitzen hier so nahe -, sondern vor allem an
die Adresse da hinten, Herr Rieger. Ich glaube, wir
sind uns in diesem Punkt viel eher einig.

Ich bin nicht bereit, auf unsere Kosten die Versäum-
nisse der Bayerischen Staatsregierung auszuglei-
chen. Dazu bin ich nicht bereit. Wir stehen in Bezug
auf den Personalschlüssel in Bayern an letzter Stelle.
Glauben Sie wirklich, bei einem Personalschlüssel
von 1 zu 2,46 stelle ich mich hin, rechne Ihre Kosten
aus und nehme sie in meinen Haushalt hinein? Da
täuschen Sie sich. Das mache ich ganz sicher nicht.
Sie haben auf Kosten der Bediensteten in der Straf-
haft und in der U-Haft versäumt, ordentliche Personal-
politik zu betreiben.
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Sie waren nicht bereit, an der Überbelegung von über
37 Prozent mithilfe von Neubauten etwas zu ändern.
Obwohl sich die Frau Justizministerin sichtlich be-
müht, ist in Ihrer Fraktion und im Rest des Kabinetts
kein Bewusstsein für die Relevanz der Änderungen
vorhanden. Deswegen werden Sie bei mir zu den
Kosten nichts finden. Dies ist in erster Linie Ihr Prob-
lem.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Nun hören wir
uns die Staatsregierung an. Frau Staatsministerin
Dr. Merk, bitte schön.

Staatsministerin Dr. Beate Merk (Justizministerium):
Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Die Anord-
nung einer Untersuchungshaft ist für den Betroffenen
eine scharfe Zäsur und bringt sein Leben in der Regel
komplett durcheinander. Sie ist eine besondere Belas-
tung für den Gefangenen. Er stellt sich die Frage, wie
das Strafverfahren ausgeht. Er hat Angst davor. Er
leidet unter einer psychischen Anspannung. Das ist
der vorrangige Grund, warum ein sehr sorgfältig for-
muliertes und auf die Besonderheiten des Untersu-
chungshaftvollzugs eingehendes Gesetz notwendig
ist.

Die Föderalismusreform hat uns diese Kompetenz zu-
gewiesen und macht ein eigenes Landesgesetz erfor-
derlich. Ich finde es gut, dass sich die Fraktion des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN darum kümmert.
Dabei bleibt es auch. Mehr kann ich dazu nicht sagen.

Ich weise den Vorwurf zurück, dass wir irgendwo hin-
tenan stünden. Wir sind mit vier anderen Ländern bis-
her die einzigen, die ein entsprechendes Strafvoll-
zugsgesetz auf den Weg gebracht haben. Wir waren
die ersten, die dieses Strafvollzugsgesetz entwickelt
haben. Ich weise den Vorwurf zurück, dass die mo-
mentan geltende Bundesregelung in irgendeiner
Weise problematisch sei. Das Bundesverfassungsge-
richt hat sie als verfassungsgemäß beurteilt. Ich weise
den Vorwurf zurück, dass die Kompetenz ab dem
Jahr 2004 auf uns übergegangen sei. Die Kompetenz
besitzen wir erst seit dem Jahre 2006. Ich weise den
Vorwurf zurück, dass es eine Lex Stadelheim geben
sollte. Dies stammt aus dem Märchenbuch. Alles, was
Sie in diesem Zusammenhang gesagt haben, ist mit
viel Polemik garniert. Dem Gesetz und den Besonder-
heiten, die in der Untersuchungshaft herrschen, wer-
den diese Äußerungen nicht gerecht.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein so wich-
tiges Gesetz darf kein Schnellschuss sein. Im Rah-
men eines so wichtigen Gesetzes müssen Kriterien
überprüft und in Balance gebracht werden. Sie müs-
sen aufeinander abgestimmt und sachgerecht ausge-

glichen werden. Die Unschuldsvermutung steht dabei
an erster Stelle. Das ist ganz klar. Diejenigen, die in
Untersuchungshaft sind, unterstehen der Unschulds-
vermutung. Dafür sorgen der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz, die Sicherung des Strafverfahrens sowie
die Sicherung und Ordnung in unseren Strafanstalten.
Die Häftlinge müssen vor allem vor den Übergriffen
anderer Häftlinge geschützt werden. Dies gilt jedoch
in gleicher Weise für unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Das ist ein wesentliches Kriterium, auf das
sich das Untersuchungshaftvollzugsgesetz stützt.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Gesetz-
entwurf der GRÜNEN ist mit Mängeln behaftet und für
uns unpraktikabel. Der Ausschuss für Verfassung,
Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz hat
die Ablehnung zu Recht gefordert.

Dazu möchte ich gerne ein paar Beispiele anführen.
Selbstverständlich müssen die Gefangenen in Unter-
suchungshaft genauso wie die anderen Gefangenen
soweit wie möglich einzeln untergebracht werden. Sie
sollen ebenfalls soweit wie möglich von Strafgefange-
nen getrennt werden. Aber wir können auch nicht
überall Untersuchungshaftgefängnisse bauen, auch
wenn die soziale Nähe ein ganz wichtiges Kriterium
für die Unterbringungen von Gefangenen jeder Art ist.
Ein Anspruch in einem Gesetz auf unbegrenzten Te-
lefon-, Telefax- und E-Mail-Verkehr ist in meinen
Augen allerdings völliger Unsinn und gefährdet die
Anstaltssicherheit. Sicherheit ist unter solchen Um-
ständen nicht mehr zu gewährleisten. Ich bin der
Überzeugung, dass man dabei nicht beachtet, dass
bei aller Unschuldsvermutung in der Untersuchungs-
haft auch Menschen sind, die kriminell sind, die eini-
ges auf dem Kerbholz haben und auch weiterhin
haben werden.

Der zweite Punkt ist die Zulassung von Nahrungsmit-
telpaketen. Selbstverständlich ist es schön, wenn je-
mand etwas von zu Hause bekommt, was ihn an die
Heimat erinnert und was etwas höchst Persönliches
ist. Darüber möchte ich überhaupt nicht unken. Aber
wir haben am 01.01.2008 mit Fug und Recht eine
Zäsur gesetzt und gesagt: Das geht nicht, weil wir bei
allen Überprüfungen festgestellt haben, dass in die-
sen Päckchen - jedenfalls in vielen - eben mehr ist als
nur Kuchen und dass im Übrigen, wenn Päckchen un-
tersucht werden, der Kuchen anschließend nicht mehr
so schön ist, wie er ursprünglich einmal war, und
damit auch der Sinn der Sache verlorengeht.

Sie wissen drittens alle, dass es für uns eine enorme
Herausforderung darstellt, dafür Sorge zu tragen,
dass kein Rauschgift oder so wenig wie möglich
Rauschgift in unsere Gefängnisse hineinkommt, und
dass wir insoweit auch Vorsorge treffen müssen, weil
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es letztlich ja nicht nur um diejenigen geht, die selbst
konsumieren, sondern vielfach auch um diejenigen,
die handeln und damit andere Leute unter Druck set-
zen oder sogar in Gefahr bringen.

Ich möchte einen vierten Punkt aus dem Gesetz auf-
greifen: acht Stunden Mindestbesuch im Monat. Ich
sage Ihnen ganz deutlich: Das würden wir gerne er-
möglichen. Aber machen Sie sich bitte klar, dass
damit nicht nur die zuvor schon angesprochenen Bau-
kosten verbunden sind, sondern dass acht Stunden
Mindestbesuch 300 bis 500 zusätzliche Planstellen im
bayerischen Strafvollzug bedeuten würden.

(Christine Stahl (GRÜNE): Die sind auch drin-
gend nötig!)

Das ist so, und das lässt sich - das muss ich schlicht-
weg sagen - unter den Bedingungen, unter denen wir
zurzeit leben, in keiner Weise realisieren.

(Zuruf von den Freien Wählern: Aber Sie haben
die Bedingungen herbeigeführt! - Christine Stahl
(GRÜNE): Wir sind an letzter Stelle!)

- Es mag sein, dass wir an letzter Stelle stehen, aber
nicht was die Qualität unseres Vollzugs angeht, und
auch nicht, was die Qualität der Resozialisierung und
der Therapiemöglichkeiten im bayerischen Strafvoll-
zug angeht. Das wissen Sie, Frau Stahl. - Ich weiß,
das ist unser großes Problem. Wir haben deshalb ge-
rade im letzten Doppelhaushalt einen ganz besonde-
ren Schwerpunkt auf die Stellen im Strafvollzug ge-
legt.

Ich kann nur sagen: Es ist eine der wichtigen Aufga-
ben, die Sicherheit in unseren Justizvollzugsanstalten
zu gewährleisten. Wir haben das bisher gut geschafft,
und wir haben es vor allen Dingen deshalb geschafft,
weil wir uns darüber im Klaren sind, dass ein Gesetz
Selbstmorde zum Beispiel nicht verhindert. Ich gebe
offen zu: Es ist wichtig, einen guten Rahmen zu
schaffen. Es ist wichtig, Möglichkeiten zu schaffen,
die uns in aller erdenklichen Weise dabei unterstüt-
zen, solche Verzweiflungstaten zu verhindern. Ich
kann aber auch sagen, dass die Alleinunterbringung
ein Problem sein kann, weil wir nicht bei jedem Unter-
suchungshäftling feststellen können, was mit seiner
Psyche tatsächlich los ist, dass menschenwürdige
Unterbringung immer auch bedeutet, dass man die
Materialien zur Verfügung hat, um sich das Leben zu
nehmen, wenn man es denn unbedingt will, dass wir
deswegen auch sehr stark auf die Beobachtung unse-
rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen, von
denen wir wissen, dass sie selbst ausgebildet und
kein "schnell gebleichtes" Fremdpersonal sind, und
dass wir mit ihnen gemeinsam und mit einer vernünfti-
gen Regelung im Untersuchungshaftvollzugsgesetz

den Selbstmorden, soweit es nur möglich ist, vorbeu-
gen wollen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben
uns selbstverständlich darum bemüht, in das Untersu-
chungshaftvollzugsgesetz auch deutliche Zeichen ba-
yerischer Politik mit einzubringen. Die Rechte der Ver-
teidigung werden durch eine bessere Information der
Verteidiger gestärkt. Oder ein anderes Beispiel: Die
Besuche für junge Untersuchungshaftgefangene, die
im Bundesgesetz eine Stunde betragen, werden jetzt
auf vier Stunden heraufgesetzt. Ich weiß, man
wünscht sich mehr, aber der Hinweis auf die Perso-
nalmehrungen, die damit verbunden wären, spricht
eine eindeutige Sprache.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir können
keine Wolkenkuckucksheime bauen. Das halte ich
auch für unfair. Wir müssen uns vielmehr auf einer re-
alistischen Basis bewegen, die sämtliche Anforderun-
gen an den Staat mit beinhaltet und damit auch klar-
macht: Es kann nicht alles nur in einen Bereich
gehen; wir kämpfen dafür, die entsprechenden Finan-
zierungsmöglichkeiten zu erreichen. Für die Koalition
möchte ich auch sagen, dass wir inhaltlich einer Mei-
nung sind, dass wir inhaltlich längst zusammengetrof-
fen sind, aber dass manche unserer Wünsche eben
auch schwer zu realisieren sind. Daran arbeiten wir
noch.

Ich sage nur ganz klar: Ein praxisgerechter und um-
setzbarer Entwurf, wie ihn das Staatsministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz vorgelegt hat und
wie er von den Koalitionsfraktionen auf den Weg ge-
bracht werden wird, ist der richtige Weg. Wir können
uns mit Ihrem Gesetz leider nicht anfreunden, und
werden es deswegen ablehnen. Wir werden Ihnen in
Kürze unser Gesetz zur Entscheidung vorlegen.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Vielen Dank,
Frau Staatsministerin. Weitere Wortmeldungen liegen
nicht vor. Die Aussprache ist damit geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstimmung liegt
der Initiativgesetzentwurf der Fraktion des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 16/4010 zu-
grunde. Der federführende Ausschuss für Verfassung,
Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz
empfiehlt auf Drucksache 16/5401 die Ablehnung des
Gesetzentwurfs. Wer dagegen dem Gesetzentwurf
zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. -
Die Fraktion Freie Wähler, die SPD, die GRÜNEN
und die Frau Kollegin Pauli. Gegenstimmen? - CSU
und FDP. Enthaltungen? - Keine.
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Der Gesetzentwurf ist damit abgelehnt.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 26 auf:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert
Aiwanger, Tanja Schweiger, Thorsten Glauber u.
a. und Fraktion (FW)
Pilotprojekt zur Reduzierung der
elektromagnetischen Strahlenbelastung durch
Mobilfunk initiieren (Drs. 16/4106)

Ich eröffne die Aussprache. Vereinbart sind fünf Minu-
ten pro Fraktion. Erster Redner ist Herr Kollege
Dr. Fahn. Bitte sehr.

Dr. Hans Jürgen Fahn (FW): Herr Ministerpräsident,
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Pilotver-
such zur Reduzierung der elektromagnetischen Strah-
lenbelastung - warum machen wir das? Zum einen er-
halten wir im Umweltausschuss fast in jeder Sitzung
Petitionen besorgter Bürger und Bürgerinitiativen mit
ähnlichem Inhalt, die in dieser Richtung Vorschläge
unterbreiten. Natürlich weiß ich auch - das wird mein
geschätzter Kollege Otto Bertermann in seinem Rede-
beitrag vorbringen -, dass es angeblich ausreichen-
den Gesundheitsschutz gibt. Dann kann man wieder
die Strahlenschutzkommission, die Weltgesundheits-
organisation, vielleicht die kanadische Gesundheits-
behörde zitieren. Wahrscheinlich gibt es auch eine
russische Behörde. Da ist dann immer zu lesen: Es
besteht kein Anlass, die Schutzwirkung der bestehen-
den Grenzwerte in Zweifel zu ziehen.

Ich kenne diese Studien. Sie sind in Ordnung. Auf der
anderen Seite gebe ich zu bedenken: Gerade in letz-
ter Zeit sind viele andere Studien eben zu anderen
Schlüssen gekommen, und, was auch wichtig ist:
Diese Studien beantworten aktuelle Fragestellungen
nicht. Zum Beispiel wird in diesen Studien nicht ge-
sagt, dass die bestehenden Grenzwerte politische
Werte sind, die mit dem Gesundheitsschutz eigentlich
nichts zu tun haben. Zum Beispiel wird nicht gesagt,
dass die bei uns geltenden Werte aus dem Jahr 1952
stammen und seither nicht novelliert wurden. Es wird
nicht gesagt, dass sich die Grenzwerte nur auf den
Durchschnittsmenschen beziehen, nicht aber auf
Problemgruppen wie Kranke, Alte oder auch Kinder.
Es wird nicht gesagt, dass sich diese Grenzwerte nur
auf thermische Wirkungen, also auf die Erwärmung
der Mobilfunkstrahlen, beziehen und athermische Wir-
kungen wie zum Beispiel die Veränderung des Blut-
drucks unberücksichtigt bleiben. Es wird zum Beispiel
nicht gesagt, dass inzwischen bereits neun Länder
der EU niedrigere Grenzwerte haben. Zum Beispiel
wird auch nicht gesagt, dass bislang noch keine Er-
gebnisse von Langzeitforschungen vorliegen. Zum
Beispiel wird nicht gesagt, dass es inzwischen über

100 Studien gibt, die überall zitiert werden und die
von Schäden durch hochfrequente elektromagneti-
sche Strahlen unterhalb von Grenzwerten berichten.
Ich meine, das ist ein Punkt, dem man nachgehen
muss. Ich nenne auch die Forderung der Europä-
ischen Umweltagentur vom September 2009, wonach
die neue, erhärtete Beweislage eine Senkung der
Grenzwerte erfordert.

Die Freien Wähler haben folgende Position: In der
Gesamtschau aller Argumente und vor dem Hinter-
grund fehlender Langzeitforschung müssen wir dem
Gesundheitsschutz mehr Bedeutung beimessen, als
dies bisher der Fall war. Sonst werden wir unserer
Verantwortung gegenüber den Bürgern nicht gerecht.
Wenn es in Frankreich möglich ist, solche Modellver-
suche und Pilotversuche zu machen, warum geht es
dann in Deutschland nicht? Warum geht es in Bayern
nicht? In Frankreich testen 16 Städte die Reduzierung
der Mobilfunkstrahlung auf 0,6 Volt pro Meter, was
einem Hundertstel der deutschen Grenzwerte ent-
spricht. In Frankreich haben sich sehr viele Kommu-
nen beworben - 238 -, wovon 16 ausgewählt worden
sind. Wir meinen, so etwas sollte auch in Bayern in
einem Pilotversuch gemacht werden. Wenn die Er-
gebnisse dann vorliegen, können wir sehen, wie wir
konkret damit umgehen. Wir meinen, dass das eine
echte Innovation ist. Dies ist genauso, wie bei Fahr-
zeugen geforscht wird, damit diese weniger Kraftstoff
verbrauchen und CO2 emittieren. Es muss doch dann
auch möglich sein, beim Mobilfunk neue Technologi-
en einzuführen, die gesundheitsverträglicher als die
bisherigen sind.

Warum wollen Sie das nicht? Der Mobilfunk steht
unter dem Schutz von seit Jahrzehnten überholten
Grenzwerten. Wir meinen, dass das hinterfragt wer-
den muss. Sowohl in Deutschland als auch in Bayern
besteht Handlungsbedarf, weil die gesundheitlichen
Folgen nicht abschätzbar sind.

Wie ich vorhin schon gesagt habe, beraten wir in fast
jeder Sitzung des Umweltausschusses über entspre-
chende Petitionen von Bürgern in Bayern, die auf die-
sen Umstand hinweisen. Wir sollten die Anliegen der
Bürger ernst nehmen und nah am Menschen sein.
Wenn wir nah am Menschen sind, müssen wir im Ba-
yerischen Landtag darauf eingehen. Wir vergeben
uns auch nichts, wenn wir einen Modellversuch ma-
chen. Die Mobilfunkindustrie wird niemals den ersten
Schritt gehen, solange sie nicht dazu angehalten wird.
Die Politik muss den ersten Anstoß geben. Daher bit-
ten wir Sie: Stimmen Sie für den Antrag der Freien
Wähler.

(Beifall bei den Freien Wählern)
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Präsidentin Barbara Stamm: Nächste Wortmeldung:
Herr Kollege Dr. Hünnerkopf.

Dr. Otto Hünnerkopf (CSU): Frau Präsidentin, Kolle-
ginnen und Kollegen! Lieber Herr Kollege Fahn, Sie
haben viele Fragen gestellt und mich wundert, dass
Sie die Antworten darauf negieren. Sie wollen ein Pi-
lotprojekt, Sie wollen die Wirkung von Funk untersu-
chen und Sie kennen die Studien, die dazu geführt
haben, dass weltweit die WHO und die Internationale
Strahlenschutzkommission für nichtionisierende
Strahlung permanent seit Jahren eine nahezu unver-
änderte Haltung haben. Diese Studien kommen
immer wieder zu dem Ergebnis, dass wir auf der si-
cheren Seite sind. Wir unterschreiten den Grenzwert
um den Faktor 50 und können nichts feststellen. Sie
meinen, Sie müssen den Grenzwert um den Faktor
100 oder 1.000 unterschreiten und dann untersuchen.
Was dabei herauskommt, ist wohl abzusehen, noch
dazu, wenn Sie subjektive Empfindungen abfragen
wollen und nicht objektive Erkenntnisse mit einfließen
lassen. Damit greifen Sie - das muss ich Ihnen vor-
werfen - mehr sicher berechtigte Sorgen von Men-
schen auf, aber in einer Form, dass Sie nicht seriöse
Antworten geben. Das muss ich Ihnen in aller Deut-
lichkeit sagen.

Wir haben hinsichtlich der Gesundheitsfragen und des
Gesundheitsausschusses die Zuständigkeiten beim
Bundesumweltminister, und hinsichtlich der techni-
schen Versorgung beim Wirtschaftsministerium. Wir
haben vorbildliche Ergebnisse und immer wieder wird
in weltweiten Studien aufgezeigt, dass diese Grenz-
werte sicher sind. Ich erinnere vor allen Dingen die
Kolleginnen und Kollegen von der SPD und von den
GRÜNEN: Wir hatten bis 2008, 2009 recht umfangrei-
che Untersuchungen im Zusammenhang mit dem
Deutschen Mobilfunkforschungsprogramm. Es war
Umweltminister Gabriel, der am Ende seiner Amtszeit
verkünden konnte: Alle Ergebnisse belegen, dass
weitere Befürchtungen nicht angebracht sind. Das
wurde damals auch akzeptiert und in der Folge sind
keine weiteren Anträge aus Ihrem Lager gekommen.
Umso mehr verwundert es mich, dass Sie diesen Ball
jetzt wieder aufnehmen. Es war das Bundesamt für
Strahlenschutz, es war die Strahlenschutzkommissi-
on, die feststellte: Es macht keinen Sinn, weitere Un-
tersuchungen durchzuführen. Wir müssen bedenken,
was solche Studien kosten und welche Zeit sie in An-
spruch nehmen. Wenn man von vorneherein einer
solchen Auffassung ist, kann ich diesem Vorschlag
nicht nachkommen.

Eines noch, Herr Fahn: Sie wissen sicher auch, das
wir inzwischen ungefähr 500 Kommunen haben, die
im Rahmen dieser FEE-Messungen erfahren konnten,
dass auf ihrem Gebiet die Werte sehr stark unter-

schritten werden. In der Regel - ich kenne es von mei-
ner Gemeinde - führt das dazu, dass damit Beruhi-
gungen verbunden sind, weil die Menschen sehen,
dass wir im sicheren Bereich sind. Ich meine, wir soll-
ten nicht unnötig Sorgen mit neuen Pilotprojekten we-
cken. Lasst uns mit wachem Auge aufklären. Das ist
auch die Herausforderung an die Technik, sicherzu-
stellen, dass wir uns nicht zufrieden geben und wir die
Belastung noch weiter nach unten fahren müssen. So
ernst nehmen wir die Sache auch, aber wir dürfen
nicht unberechtigt und ohne Grundlage Ängste schü-
ren. Wenn wir signalisieren, dass Handlungsbedarf
besteht, würde das Unsicherheit signalisieren. Dem
ist aber nicht so. Insofern ist deutlich - das wird aus
meinen Worten klar -, dass wir diesen Antrag ableh-
nen. Ich bitte auch meine anderen Kolleginnen und
Kollegen, sich dem anzuschließen.

(Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Jetzt darf ich Herrn
Kollegen Schneider das Wort erteilen.

Harald Schneider (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Der Mobil-
funk ist zu einem festen Bestandteil unseres Lebens
geworden. Er ist sowohl im Privat- als auch im wirt-
schaftlichen Leben nicht mehr wegzudenken. Trotz-
dem nimmt die Zahl der Menschen zu, die sich große
Sorgen hinsichtlich der Strahlenbelastung durch Mo-
bilfunk machen. Dies wurde unter anderem dabei
deutlich, dass es bei der Suche nach Standorten für
Mobilfunkantennen für den Digitalfunk in Bayern zu
großen Problemen gekommen ist und nach wie vor
kommt.

Bürger und Kommunen sind nicht mehr ohne Weite-
res bereit, jeden Standort zu akzeptieren. Natürlich
stellt sich die Frage, Herr Kollege Hünnerkopf, ob die
Sorgen und Ängste der Bürger überhaupt berechtigt
sind. Es gibt allein - insofern gebe ich Ihnen recht - in
Mitteleuropa fast 4.000 Gutachten und Studien zu Mo-
bilfunk und zur Mobilfunkproblematik, die aber - jetzt
kommt das Aber - kaum miteinander vergleichbar
sind, weil sie auf unterschiedlichen Grundlagen und
Methoden basieren.

Aus diesem Grunde ist es auch wichtig, dass die wis-
senschaftliche Begleitforschung fortgesetzt und aus-
gebaut wird. Insbesondere muss die Forschung zu
den Auswirkungen schwacher Strahlungen und zu
Summationseffekten bei den elektromagnetischen
Strahlen, dem sogenannten Elektrosmog, ausgeweitet
werden.

Wir sehen aber auch die Anbieter in der Pflicht. Wir
müssen alles daran setzen, die Technik zu verbes-
sern, damit die Belastungen aus Mobilfunkanlagen
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und Handys kontinuierlich gesenkt werden können.
Selbstverständlich müssen wir in diesem Zusammen-
hang auch über Grenzwerte diskutieren. Die 26. Bun-
desimmissionsschutzverordnung muss novelliert wer-
den. Eine Absenkung der Grenzwerte um den Faktor
zehn ist unserer Meinung nach ohne große Probleme
zu machen. Wir fordern die Fortschreibung der
26. BlmSchV in ein Elektrosmoggesetz, in dem alle
elektromagnetischen Felder, zum Beispiel auch jene
von Hochspannungsleitungen, Trafostationen, schnur-
losen Telefonen usw. erfasst werden. Darin müssen
und Grenz- und Vorsorgewerte festgeschrieben und
auch - ich wiederhole mich - Summationseffekte be-
wertet werden. Mit den Bestimmungen von Vorsorge-
werten ist es möglich, die Belastungen nicht nur über
die Grenzwerte der Sendeanlage selbst zu bestim-
men, sondern auch die Auswirkung der Mobilfunkan-
langen in den Lebensbereichen der Menschen, in den
Wohnungen, beim Arbeiten, in der Freizeit, direkt zu
erfassen.

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege, gestatten
Sie eine Zwischenfrage?

Harald Schneider (SPD): Ich bin gleich fertig, dann
können Sie gerne fragen.

Der permanente Hinweis von Ihrer Seite, vonseiten
der CSU, dass es schon genügend Studien gebe, ist
nicht zielführend - im Gegenteil. Ihre Haltung macht
deutlich, dass Sie sich mit dem Problem nicht seriös
auseinandersetzen wollen. Wir werden jedenfalls dem
Antrag der Freien Wähler zustimmen. Ein Pilotprojekt
zur Reduzierung der elektromagnetischen Strahlenbe-
lastung würde uns ein ganzes Stück weiter nach
vorne bringen.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Bleiben Sie bitte am
Rednerpult. Herr Kollege Hünnerkopf, bitte Ihre Zwi-
schenbemerkung.

Dr. Otto Hünnerkopf (CSU): Frau Präsidentin, Herr
Kollege Schneider, zwei Anmerkungen. Zum einen
hätte ich mir gewünscht, dass Sie etwas klarer auf
diesen Antrag eingegangen wären, statt allgemein
zum Mobilfunk zu sprechen. Zum anderen darf ich Sie
darauf hinweisen: In der Schweiz ist der Grenzwert
um den Faktor zehn reduziert. Wissen Sie, welche
Auswirkungen das gehabt hat? - Die Ängste wurden
nicht reduziert. Die Menschen haben Ihre Ängste in
der gleichen Form. Eine Reduktion des Grenzwerts
um den Faktor 10 wird also keine Auswirkungen
haben.

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege, bitte.

Harald Schneider (SPD): Kollege Hünnerkopf, das
sollte uns aber nicht davon abhalten, den Weg ande-
rer europäischer Länder zu gehen und zumindest
einen Versuch zu starten. Wir können das Ganze
doch nicht negieren und sagen: Das geht uns alles
nichts an; bei uns ist alles eitel Sonnenschein. Das ist
es nicht.

(Alexander König (CSU): Er muss ja etwas
Schlechtes sagen! - Ludwig Wörner (SPD): Herr
Kollege, man kann immer klüger werden, auch
Sie von der CSU! - Ministerpräsident Horst See-
hofer: Nein! - Zuruf von der SPD: Können wir das
zu Protokoll nehmen?)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielleicht erwartet der
eine oder andere im Hause, dass ich den Herrn Minis-
terpräsidenten darauf hinweise, wie er sich hier zu
verhalten hat. Ich mache das aber nicht, weil wir ei-
gentlich froh sein sollten, dass wir in Bayern einen Mi-
nisterpräsidenten haben, der so viel am Parlaments-
geschehen und der Debatte teilnimmt.

(Allgemeiner Beifall)

Da bin ich auch bereit, ihn sozusagen auf einem Ab-
geordnetenstuhl zu erwischen. Ich sage einfach:
Hauptsache ist, dass er da ist. Das hatten wir in frühe-
ren Jahren nicht.

(Zuruf der Abgeordneten Ulrike Gote (GRÜNE))

- Frau Kollegin, ärgern Sie sich doch nicht schon wie-
der; es ist so schön heute hier bei uns.

(Ulrike Gote (GRÜNE): Ich ärgere mich, so lange
ich will!)

Nächste Wortmeldung: Bitte schön, Herr Kollege
Runge.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Frau Präsidentin, ge-
schätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe das Nein
des Ministerpräsidenten dahingehend interpretiert,
dass es ihm gar nicht recht sein kann, wenn seine
CSU-Fraktion klüger werden würde.

(Heiterkeit bei den GRÜNEN und der SPD)

Wir begrüßen den Antrag der Fraktion der Freien
Wähler auf Minimierung oder auf Pilotprojekte zur
Verringerung der Strahlenbelastung und stimmen ihm
selbstverständlich zu. Wenn Sie die Antragsliste auf-
merksam durchgelesen haben, haben Sie dort auch
weitere Anträge zur Thematik gefunden, unter ande-
rem auch einen Antrag, in dem wir beantragt haben,
die Rinderstudie fortzuführen. Unseres Erachtens ist
es aber müßig, diese Anträge immer wieder heraus-
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zuziehen. Wir meinen, dass der Antrag der Freien
Wähler, was diese Thematik anbelangt, ausreichend
ist. Wir sagen dazu aber schon, dass dies eine ganz,
ganz wichtige Thematik ist, Herr Kollege Fahn. Die Si-
cherheitsabstandsberechnungswerte - nichts anderes
finden Sie in der Anlage der 26. Bundesimmissions-
schutzverordnung; Sie müssen es sich dann noch
nach Frequenz selbst ausrechnen - halten wir für völ-
lig ungenügend. Es geht nicht nur um den Mobilfunk,
sondern bei der Hochfrequenz geht es auch um zahl-
reiche andere auf der Mikrowelle basierende Funk-
techniken, beispielsweise um die sich immer mehr
ausbreitenden RFID-Chips auf Eintrittskarten in Stadi-
en, auf Skipässen, auf den Ausweisen; es geht um
den digitalen terrestrischen Rundfunk, es geht um
Warendetektionssysteme und um vieles mehr, was
uns eine immer größere digitale Wellenflut beschert.

Konkret werden drei Werte in Feldstärke benannt,
nämlich sechs Volt pro Meter, 0,6 Volt pro Meter und,
nochmals um den Faktor zehn kleiner, 0,06 Volt pro
Meter. Diese Werte, in Feldstärke ausgedrückt, sind
zumindest anfänglich relativ hoch. Wenn ich das in
die Leistungsflussdichte umrechne - das ist mir lieber,
weil sie das angibt, was bei uns ankommt -, dann sind
das für den ersten Wert 95 Milliwatt je Quadratmeter.
Herr Fahn, Sie finden viele Ortschaften, in denen Sie
diese Werte auch nicht ansatzweise erreichen. Wir
haben viele Messungen gemacht. Die höchsten Out-
door-Werte waren zwei Milliwatt pro Quadratmeter.
Erlaubt sind neun Watt. Dies verdeutlicht die Dimensi-
onen. Wir sagen auch ganz klar: Die Werte, die in der
26. Bundesimmissionsschutzverordnung genannt
sind, sind viel zu hoch. Selbstverständlich sagen wir,
dass das, was in der Schweiz geschieht, nämlich um
den Faktor zehn bei der Feldstärke und um den Fak-
tor 100 bei der Leistungsflussdichte niedriger, auch
alles andere als befriedigend ist.

Herr Kollege Hünnerkopf, wenn Sie sagen, dass sich
Ihre Fraktion mit den Studien befasst hat, dann wer-
den Sie auch festgestellt haben, dass es überhaupt
keine einheitlichen, überhaupt keine konsistenten Er-
gebnisse gibt. Sie und Ihr Kollege haben es heute
wieder gemacht - Sie haben das deutsche Mobilfunk-
forschungsprogramm angesprochen. Der zuständige
Minister Gabriel hatte die beteiligten Wissenschaftler
tatsächlich sehr überrascht, als er wenige Stunden,
bevor diese das Projekt vorstellen konnten, in einer
Presseerklärung gesagt hat: Entwarnung. Wir haben
eine große Anhörung durchgeführt. Wir haben uns
eingehend damit befasst. Wenn Sie das auch getan
haben, wissen Sie, dass das größte Vorhaben im
deutschen Mobilfunkforschungsprogramm, nämlich
die sogenannte Cosmos-Studie, eine epidemiologi-
sche Untersuchung mangels Masse, das heißt man-

gels Geld und mangels Teilnehmer, sehr, sehr früh
abgebrochen werden musste.

Zum einen sind also wesentliche Studien nicht durch-
geführt worden; zum anderen gab es auch sehr, sehr
widersprüchliche Erkenntnisse. Das gleiche haben wir
jetzt bei der Interphone-Studie. Die "Süddeutsche" hat
dazu beispielsweise getitelt: Krebsverdacht gegen
Handys bleibt - die Ergebnisse einer großen Studie
sind enttäuschend widersprüchlich. Man könnte da-
raus noch viel zitieren. In der Wissenschaft, bei den
Medizinern, bei den Naturwissenschaftlern gibt es
weiterhin große Unsicherheit, und es gibt große Be-
denken und ernsthafte Hinweise. Wir bitten, dies nicht
einfach zu negieren. Wir müssen dies aufgreifen, und
zwar nicht nur, weil die Bürgerinnen und Bürger Be-
sorgnis zeigen, sondern weil diese Besorgnis auch
ernst zu nehmen ist.

Wenn Sie uns schon nicht glauben, dann glauben Sie
doch den höchsten Gerichten in Deutschland. Ich ziti-
ere immer wieder gerne ein Urteil aus einem Verfah-
ren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof im
Sommer 2007, das ich sehr intensiv begleitet habe.
Ich erlaube mir, zu zitieren: Nach derzeitigem Er-
kenntnisstand liegen verlässliche wissenschaftliche
Aussagen über gesundheitsschädliche Wirkungen
elektromagnetischer Felder unterhalb der geltenden
Grenzwerte nicht vor. Da solche Wirkungen nicht
gänzlich ausgeschlossen werden können, gibt es für
eine vorsorgende Bauleitplanung auf diesem Gebiet
sachliche Gründe. Der Bayerische Verwaltungsge-
richtshof sagt also ganz klar: Es liegen keine überzeu-
genden Erkenntnisse vor; die Gefährdung ist nicht
auszuschließen. Deswegen - in diesem Fall ging es
um eine Baurechtssache - können die Kommunen
mehr machen, sogar über das Baurecht.

Wir meinen, hier ist ein ernsthaftes Problem ange-
sprochen. Wir werben nochmals um Ihre Unterstüt-
zung.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsidentin Barbara Stamm: Nächste Wortmeldung:
Herr Kollege Dr. Bertermann. Bitte schön.

Dr. Otto Bertermann (FDP): Frau Präsidentin, liebe
Kolleginnen und Kollegen! Wir müssen uns auf das
konzentrieren, was das Thema ist. Die Freien Wähler
haben einen Antrag gestellt "Pilotprojekt zur Reduzie-
rung der elektromagnetischen Strahlenbelastung
durch Mobilfunk initiieren". Über diesen Antrag müs-
sen wir diskutieren, nicht über die Bedeutung nieder-
oder hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung.
Wenn man diesen Antrag im Einzelnen analysiert,
glaube ich, dass die Freien Wähler ein Eigentor ge-
schossen haben; denn in der Begründung wird ausge-
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führt, dass derzeit eine solche Studie in 283 französi-
schen Kommunen läuft. Ich als Parlamentarier frage
mich: Warum sollen wir eine Studie, die in Frankreich
läuft, hier in Bayern wiederholen? Warten wir doch
einmal die Langzeitergebnisse ab. Dann können wir
uns ein Urteil darüber bilden, wie sich die elektromag-
netische Strahlung auf die Franzosen ausgewirkt hat.
Sie können nun anführen, dass sich die französische
Studie vom Studiendesign her von der von Ihnen be-
antragten Studie unterscheide. Vielleicht spielen die
Franzosen auch schlechter Fußball. Aber ansonsten
sind die Franzosen genauso elektromagnetisch beein-
flussbar wie die Menschen in anderen Ländern auch.
Im Hinblick auf das Studiendesign lohnt sich eine
Wiederholung dieser Studie nicht. Wir sollten die Er-
gebnisse abwarten.

Herr Kollege Dr. Fahn, ich glaube, dass Sie ernsthaft
an den Auswirkungen der elektromagnetischen Strah-
lung interessiert sind. Das ist aber nicht das Thema
dieses Antrags. Wir werden diesen Antrag ablehnen,
weil wir der Meinung sind, dass er bereits umgesetzt
wird.

Lassen Sie mich drei oder vier kurze Anmerkungen
machen: Herr Kollege Dr. Runge, ich nehme das
Thema, wie wir mit den Grenzwerten, über die seit
längerer Zeit diskutiert wird, umgehen sollten, sehr
ernst. Das gilt auch für die Frage nach den validen
Daten, die als Grundlage für eine neue Grenzwertdis-
kussion infrage kommen. Hier müssen wir zunächst
denen glauben, die diese validen Daten in ihren Studi-
en ermittelt haben. Einige Erkenntnisse stammen je-
doch aus viel zu kurzen Untersuchungen und sind
deshalb nicht valide. Die Daten, die von der WHO und
im Rahmen des Deutschen Mobilfunkforschungspro-
gramms ermittelt wurden, deuten im Moment nicht da-
rauf hin, dass die Gesundheit in irgendeiner Weise
geschädigt wird.

Die Diskussion um thermische oder athermische
Schädigungen müssen wir ernst nehmen. Ich habe
bereits damals im Ausschuss gesagt, dass sensible
Personen wie Schwangere, Kinder, Jugendliche und
chronisch Kranke besonders überwacht werden müs-
sen, wenn elektromagnetische Strahlung in ihrer
Nähe ist. Wir wollen letztlich einen Bericht und fordern
eine begleitende Forschung. Wir fordern eine Immissi-
ons-Kontrolle und eine Expositionsbeurteilung der
elektromagnetischen Quellen, um Schäden bei diesen
sensiblen Personen zu vermeiden.

Zusammenfassend möchte ich sagen: Wir brauchen
eine Stärkung des Verbraucherschutzes. Lieber Herr
Kollege Dr. Fahn, wir müssen aber auch der gefühlten
Verunsicherung der Bevölkerung durch klare wissen-
schaftliche Daten und durch eine objektive Diskussion

entgegenwirken. Wir dürfen die Bevölkerung nicht
weiter verunsichern. Nötig sind valide Daten. Wir
brauchen keine Ideologisierung, sondern vielmehr
eine Entideologisierung des Themas Mobilfunk. Dann
können wir auch eine Aussage darüber machen, ob
die Grenzwerte in Zukunft gesenkt werden sollen.

Meine Fraktion und ich plädieren für, eine engmaschi-
ge Kontrolle dieser sensiblen Daten und einen jährli-
chen Bericht dazu. Dann hätten wir viel für den Ver-
braucherschutz erreicht.

(Beifall bei der FDP)

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege Dr. Ber-
termann, bleiben Sie bitte noch einen Moment am
Rednerpult. Frau Kollegin Kamm hat sich zu einer
Zwischenbemerkung gemeldet.

Christine Kamm (GRÜNE): Herr Kollege, Sie wollen
Schwangere und ähnlich schutzbedürftige Personen,
die in der Nähe von Mobilfunkstationen leben, beson-
ders überwachen, um sie besser schützen zu können.
Wie stellen Sie sich das in der Praxis vor?

Dr. Otto Bertermann (FDP): Wir stellen uns das so
vor, dass wir ein Modellprojekt in einem Bereich star-
ten könnten, in dem sensible Personen wie Kinder
und Jugendliche leben oder wo es Kindergärten und
Schulen gibt. Dort sollte eine Immissionskontrolle,
eine begleitende Forschung und eine Expositionskon-
trolle erfolgen.

(Beifall bei der FDP)

Präsidentin Barbara Stamm: Für die Staatsregie-
rung hat Frau Staatssekretärin Huml ums Wort gebe-
ten.

Staatssekretärin Melanie Huml (Umweltministeri-
um): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen
und Kollegen! Mobilfunk und elektromagnetische
Strahlung führen bei vielen Menschen zu Sorgen und
Ängsten. In der heutigen Diskussion hat sich gezeigt,
dass es hierzu sehr unterschiedliche Auffassungen
gibt. Die Bayerische Staatsregierung nimmt diese
Ängste und Sorgen selbstverständlich sehr ernst. Das
zeigt sich allein schon daran, dass wir seit 1996 in
Bayern Untersuchungen über elektromagnetische Fel-
der durchgeführt haben. Dieses Thema ist für uns
nicht neu. Wir beschäftigen uns bereits seit vielen
Jahrzehnten damit. In Frankreich wurde jetzt ein Ver-
such gestartet. In Bayern wurden aber schon viele
Studien zu diesem Themenkomplex durchgeführt.

Seit dem Jahr 2002 gibt es in Bayern den Mobilfunk-
Pakt. Ich habe an dieser Stelle bereits zu diesem Pakt
Ausführungen gemacht. Dieser Pakt garantiert Trans-
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parenz und eine Beteiligung der Kommunen. Das gilt
vor allem für die Standortsuche. Sie wissen, dass die
Kommunen; gestaffelt nach der Größe; eigene Mes-
sungen und Berechnungen durchführen können. 90 %
der Kosten für diese Gutachten werden übernommen.
Das ist nicht selbstverständlich. Die Kommunen wis-
sen am besten, wo die sensiblen Stellen liegen und
wo Messungen durchgeführt werden sollten.

Gleichzeitig führen wir ein Monitoring von elektromag-
netischen Feldern an 400 statistisch ausgewählten
Punkten in Wohngebieten durch. Dieses Monitoring
läuft bereits seit mehreren Jahren und nicht erst seit
heute. Wichtiger als die Diskussion um Grenzwerte ist
in meinen Augen der verantwortungsvolle Umgang
mit dem Mobilfunk. Hier kann jeder etwas tun. Wenn
wir ehrlich sind, nutzt jeder von uns ein Handy oder
ähnliche Geräte. Deshalb ist es wichtig, über den rich-
tigen Umgang mit Mobiltelefonen aufzuklären; denn
gerade die persönliche Feldbelastung ist viel höher
als die Strahlung, die von einem bestimmten Mast
ausgeht. Hier gibt es verschiedene Projekte, die sich
an Schulen und Schüler richten, sodass jeder Schüler
selbst die Belastung reduzieren kann.

Deshalb halten wir das Pilotprojekt, das von den Frei-
en Wählern vorgeschlagen wird, nicht für den richti-
gen Weg, obwohl dieser Vorschlag im ersten Augen-
blick durchaus charmant erscheint. Sie sagen:
Machen wir doch ein Pilotprojekt. Wie könnte das
aussehen und wie könnte die Belastung in den ver-
schiedenen Kommunen gemessen werden? Es gibt
aber auch Argumente dafür, dass dieser Weg nicht
zielführend ist. Ich habe bereits einige Punkte ge-
nannt, möchte aber noch einige weitere Punkte er-
wähnen:

Erstens. Für die Mobilfunkgrenzwerte ist der Bund zu-
ständig. Diese Grenzwerte wurden durch verschie-
denste Studien immer wieder bestätigt.

Zweitens. Deswegen versprechen wir uns keine
neuen Erkenntnisse von einer solchen Studie.

Drittens. Bei einer freiwilligen Vereinbarung bräuchten
wir auch die Zusage der Netzwerkbetreiber.

Viertens. Eine solche Studie würde Kräfte und Mittel
für andere Studien binden, obwohl wir uns von dieser
Studie keinen Neuigkeitswert versprechen.

Deswegen plädiere ich dafür, bei uns selbst zu begin-
nen, die Bevölkerung aufzuklären und mit den Schu-
len über dieses Thema zu sprechen, damit sich die
Schülerinnen und Schüler entsprechend verhalten. In
meinen Augen ist das ein besserer Weg als eine Dis-
kussion über Grenzwerte, für die es bereits sehr viele
anerkannte Studien gibt.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Präsidentin Barbara Stamm: Mir liegen keine weite-
ren Wortmeldungen vor. Damit ist die Aussprache ge-
schlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Der feder-
führende Ausschuss für Umwelt und Gesundheit
empfiehlt auf Drucksache 16/5042 die Ablehnung des
Dringlichkeitsantrags. Wer dagegen dem Antrag zu-
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. -
Das sind die Fraktionen der SPD, der Freien Wähler,
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN sowie Frau Kol-
legin Dr. Pauli. Wer ist dagegen? - Das sind die Frak-
tionen der CSU und der FDP. Damit ist der Dringlich-
keitsantrag abgelehnt.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 27 auf:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete
Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u. a. und
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Zweite Münchner S-Bahn-Stammstrecke - Kein
Baubeginn vor Vorliegen aller
Planfeststellungsbeschlüsse (Drs. 16/4597)

Bevor wir die Aussprache eröffnen, möchte ich schon
jetzt darauf hinweisen, dass vonseiten der Fraktion
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN zu diesem
Dringlichkeitsantrag namentliche Abstimmung bean-
tragt wurde.

Ich eröffne die Aussprache. Die Redezeit beträgt fünf
Minuten pro Fraktion. Als Erstem darf ich Herrn Kolle-
gen Dr. Runge das Wort erteilen.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Frau Präsidentin, Kolle-
ginnen und Kollegen! Wir hatten vor wenigen Mona-
ten im Wirtschaftsausschuss, der bekanntlich auch - -

(Unruhe)

Präsidentin Barbara Stamm: Darf ich um etwas
mehr Aufmerksamkeit bitten für den, der jetzt am
Rednerpult steht, nämlich für Herrn Kollegen Dr. Run-
ge?

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Danke, Frau Präsiden-
tin. Wir hatten vor wenigen Monaten im Wirtschafts-
ausschuss vier Anträge zum Schwarzkopftunnel. Das
ist ein Tunnel in Unterfranken auf der Bahnstrecke
nach Frankfurt. Die GRÜNEN hatten vorgelegt, und
alle anderen Fraktionen haben mit dem gleichen An-
liegen nachgezogen. Ich habe mir in der Sitzung er-
laubt, Folgendes zu sagen: Wer diesen vier Anträgen
zustimmt und dem nachfolgenden Antrag zum Bahn-
knoten München auch zustimmt, der kann nicht ganz
bei Trost sein. Bedauerlicherweise ist es aber so ge-
kommen, wie wir es vermutet haben. Bei Trost waren
nur die Vertreter der GRÜNEN und der Freien Wäh-
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ler. Die Vertreterinnen und Vertreter der anderen
Fraktionen waren nicht oder nur ganz wenig bei Trost.

(Tobias Thalhammer (FDP): Hatten Sie denn we-
nigstens ein Trostpflaster dabei?)

Worum geht es? Wir fordern mit diesem Antrag die
Staatsregierung auf, dass dem Beginn der Bauarbei-
ten an der zweiten Röhre für die S-Bahn München
keinesfalls zugestimmt werden darf, bevor alle Plan-
feststellungsbeschlüsse vorliegen. Ich gehe gar nicht
auf die Wertung dieses Projektes ein. Ich sage nur -
und darin werden Sie mir sicherlich zustimmen -, die-
ses Projekt ist äußerst aufwendig zu finanzieren und
zu realisieren.

Bei der Finanzierung wissen wir alle, dass die Mittel
knapp sind, dass sie sogar knapper geworden sind,
als es uns jemals lieb war. Hier findet ein gnadenloser
Wettbewerb zwischen zahlreichen Projekten in Bay-
ern statt. Die Budgets sind begrenzt. Das gilt für die
Bedarfsplanprojekte des Bundes genauso wie für die
Projekte, die komplementär teils aus Landes- und teils
aus GVFG-Bundesmitteln zu bestreiten sind. Und es
gilt auch für die Projekte, die allein aus Landesmitteln
zu bestreiten sind. Deswegen bitte ich Sie, erst dann
anzufangen, wenn alles gesichert ist.

Warum bringen wir diese Bitte so eindringlich vor? Wir
alle wissen, dass mittlerweile schon fast 70 Millionen
Euro für dieses Projekt ausgegeben worden sind, wel-
ches möglicherweise gar nicht realisiert wird. 70 Milli-
onen sind nicht ganz so viel wie die Mittel für das
Transrapid-Projekt Bayern. Dieses hat 200 Millionen
Euro gekostet. 100 Millionen Euro hat der Bund für
die Umwidmung des Fahrzeugs zu einem Nahver-
kehrsfahrzeug aufgebracht. Weitere 100 Millionen
wurden für die Planung und die Vorbereitung ge-
braucht. An diese Dimensionen kommen wir bald hin.

Das Projekt "Zweite Röhre" soll aus Mitteln des
GVFG-Bundesprogramms finanziert werden. Das ist
lächerlich. In diesem Programm stehen für alle
16 Bundesländer jedes Jahr 330 Millionen Euro bis
zum Jahr 2019 zur Verfügung. Dann läuft das GVFG-
Bundesprogramm bekanntlich aus. Daher ist es kaum
vorstellbar, dass für ein Projekt in Bayern etwa eine
Milliarde abgegriffen werden kann, während in Bayern
zehn weitere Projekte vor allem in Mittelfranken, aber
auch in Schwaben und eine Trambahnlinie in Unter-
franken finanziert werden sollen.

Manche Politiker waren jetzt ganz schlau und sind auf
die Idee gekommen, einen Teil der Projekte des
Bahnknotens München umzuwidmen und daraus Be-
darfsplanprojekte zu machen. Das sind Projekte des
Bundesverkehrswegeplans. Der ist aber auch gna-
denlos unterfinanziert. Deswegen habe ich mit dem

Schwarzkopftunnel angefangen, den wir alle wollen.
Es gibt noch zahlreiche andere Projekte in Bayern,
die dringend realisiert werden müssen. Ich nenne nur
die Strecke München - Mühldorf - Freilassing, die ein
zweites Gleis braucht und elektrifiziert werden muss.
Seit 30 Jahren ist dieses Projekt versprochen, es hat
erste Priorität, aber es passiert nichts. Ich nenne die
Strecke Regensburg - Hof, die dringend elektrifiziert
werden muss. In allen Bezirken fallen mir Projekte
ein, beispielsweise die Strecke Nürnberg - Marktred-
witz.

(Ulrike Gote (GRÜNE): Über Bayreuth!)

- Auch die Strecke von Nürnberg über Bayreuth muss
ausgebaut werden. Es muss sehr Vieles passieren.

Wir können es nicht zulassen, dass für die Finanzie-
rung eines Projekts, dessen Realisierung sehr unsi-
cher ist, andere dringend notwendige Projekte in Bay-
ern kannibalisiert werden. Ich habe kurz die
komplementär einzusetzenden Landesmittel ange-
sprochen, also Mittel nach dem FAG, Regionalisie-
rungsmittel, GVFG-Landesmittel und so weiter. Auch
diese Mittel sind sehr knapp. Wir befassen uns zum
Beispiel immer wieder mit dem behindertengerechten
Ausbau von Bahnhöfen, den der Freistaat Bayern
freundlicherweise mitfinanziert. Auch da gibt es ge-
nauso Engpässe wie bei Bahnsteigverlängerungen
und vielen anderen Maßnahmen. Deshalb wäre es im
Interesse von Verkehrsprojekten in ganz Bayern,
wenn Sie diesem Antrag freundlicherweise zustimmen
würden. Ich bitte Sie, den ersten Absatz zu lesen:

Die Staatsregierung wird aufgefordert, keinesfalls
einem Beginn der Bauarbeiten zur Zweiten
Münchner S-Bahn-Stammstrecke vor Vorliegen
aller Planfeststellungsbeschlüsse zuzustimmen.

Bevor die Finanzierung nicht komplett gesichert ist,
stimmen Sie bitte dem Baubeginn nicht zu, um nicht
weitere Millionen zu vergeuden. Wir brauchen sie in
Bayern an anderer Stelle dringender.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsidentin Barbara Stamm: Ich darf jetzt das Wort
Herrn Kollegen Dr. Bernhard erteilen.

Dr. Otmar Bernhard (CSU): Frau Präsidentin, Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich glaube, wir sind uns alle
darin einig, dass man ein solches Projekt erst anfängt,
wenn eine hinreichende Sicherheit bei der Planung,
der Technik und der Finanzierung besteht. Das setzt
aber nicht zwangsläufig voraus, dass alle Planfeststel-
lungsbeschlüsse vorliegen und alle Klagen dagegen
erledigt sind. Warum? Das zeigt einfach die Praxis,
die auch anderswo gegeben ist. Bei Autobahnen wer-
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den Bauabschnitte auch schon begonnen, wenn der
letzte Planfeststellungsbeschluss zwar noch nicht vor-
liegt, man aber davon ausgehen kann, dass er
kommt. Das ist nur eine Frage der Abschätzung in
einem bestimmten Stadium eines bestimmten Pro-
jekts. Sie wissen, dass wir für einen Abschnitt bereits
einen Planfeststellungsbeschluss haben. Ein weiterer
kommt in nächster Zeit. Ein anderer ist im Februar be-
antragt worden. Daher können wir relativ bald abse-
hen, wie die Lage ist.

Zur Finanzierung hat der Wirtschaftsminister erklärt,
dass er bis zur Sommerpause oder nach der Som-
merpause einen Bau- und Finanzierungsvertrag vorle-
gen wird. Wir sehen, ob es am Ende so ist. Die
Schwierigkeiten der Finanzierung, die wir alle kennen,
zeigen uns, dass so überhastet, wie Sie es jetzt be-
fürchten, sicher nichts passieren wird.

Im Vergleich zu den anderen Projekten, die Sie er-
wähnt haben, hat das Projekt in München allerhöchs-
te Dringlichkeit in Bayern. Der Nahverkehr im Raum
München hat auch im Vergleich zum übrigen Bayern
eine quantitativ gewaltige Bedeutung. Wir haben im
Raum München ein gewaltiges Wachstum zu erwar-
ten. Bis Ende 2030 werden etwa 250.000 zusätzliche
Bürger in München und im Großraum München an-
sässig sein. Dies zeigt, wie dringlich dieses Verkehrs-
projekt ist. Wir kennen die Störungsanfälligkeit des
jetzigen Systems. Wir brauchen eine bessere Flugha-
fenanbindung. Ich will es im Einzelnen gar nicht aus-
führen. Dies alles zeigt aber, dass dieses Projekt sehr
dringlich ist und dringend realisiert werden soll.

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege, gestatten
Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Runge?

Dr. Otmar Bernhard (CSU): Jetzt will ich erst zum
Ende kommen, dann soll er sich hinterher melden.

Völlig falsch ist das, was Sie immer wieder und auch
heute propagiert haben. Sie stellen das Münchner
Projekt in Konkurrenz zu anderen Projekten. Wir
haben erklärt, dass die Projekte, die jetzt laufen, die
geplant und finanziert sind etc., nicht beeinträchtigt
werden. Das ist der Ausgangspunkt. Dann gibt es
noch einen Rest an Mitteln, der zur Verfügung steht.
Dass über das hinaus, was jetzt vorhanden ist und
was in Zukunft vorhanden sein wird, zusätzliche Mittel
erforderlich sind, um das Projekt in München zu reali-
sieren, ist völlig klar. Wir haben immer gesagt, dass
die Finanzierung nicht auf Kosten anderer Projekte er-
folgen darf. Deshalb gibt es keinen Grund, bei diesem
Projekt eine Festlegung zu treffen, die wir bei anderen
Projekten vernünftigerweise nicht treffen. Deshalb
wollen wir dem Antrag nicht zustimmen. Jetzt bitte ich
um die Frage.

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege Dr. Run-
ge, bitte.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Geschätzter Herr Kolle-
ge Bernhard, die Einschätzung des konkreten Vorha-
bens betreffend weiß ich Sie eigentlich stark an unse-
rer Seite. Außerdem denke ich, dass wir die
Dringlichkeit der Entlastung und Ergänzung der beste-
henden Stammstrecke ähnlich einschätzen. Die Frage
ist, auf welchem Weg dies geschieht.

Herr Kollege Dr. Bernhard, Sie waren Mitglied des
Haushaltsausschusses. Deshalb kann ich mir nicht
vorstellen, dass Sie hier behaupten wollen, jeder Euro
könne fünfmal oder sogar zehnmal ausgegeben wer-
den. Vielmehr steht jeder Cent, der für dieses Vorha-
ben ausgegeben wird, in Konkurrenz zu Projekten in
ganz Bayern. Das gilt auch für die 65 bis 75 Millionen
Euro, die bereits ausgegeben wurden.

Ihre Aussage, wir könnten schon bald absehen, wie
die Lage denn so wäre, war interessant. Ich höre das
zu diesem Vorhaben seit acht Jahren. Seit vielen, vie-
len Jahren finden wir im Haushaltsplan und im Nach-
tragshaushalt an der entsprechenden Haushaltsstelle
immer wieder den Verweis, dass die Bau- und Finan-
zierungsvereinbarung noch in diesem Jahr abge-
schlossen würde. Sie wissen so gut wie wir, dass der
Vorvorgänger des jetzigen Wirtschafts- und Verkehrs-
ministers zu diesem Projekt gesagt hat, dass es 2009,
spätestens 2010 in Betrieb sei. Ich will damit ausdrü-
cken, dass es längst nicht so schnell vorangeht, wie
sich manche in diesem Hause dies wünschen. Trotz-
dem wird wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Wir
sagen, dass damit Schluss sein muss, weil wir in Bay-
ern viele dringende Projekte haben, die in der Pla-
nung weiter sind und umgesetzt werden müssen.

Dr. Otmar Bernhard (CSU): Noch einmal kurz: Ich
unterstreiche, dass deshalb andere Projekte in Bay-
ern nicht auf der Strecke bleiben. Das könnten wir uns
politisch gar nicht leisten. Es ist völlig unrealistisch,
andere Projekte zu streichen und das Geld nach Mün-
chen zu schaufeln. So wird es nicht sein. So geht es
nicht.

Wegen der Bau- und Finanzierungsvereinbarung hat
der Wirtschaftsminister erklärt, dass das bis nach der
Sommerpause geklärt werde. Das hat eine gewisse
Logik, weil beim Bund Finanzverhandlungen geführt
werden. Wir alle verfolgen, wie der Bundeshaushalt
zu gestalten ist und welche Projekte möglich sind.
Darum wird gerungen. Das ist klar.

Normal ist, dass es bei solchen Projekten immer wie-
der Tekturen und Veränderungen der Planungsvor-
stellungen gibt, wie das bei dem östlichen Abschnitt
der Fall ist. Das ist klar. Dass es gelingt, eine solche
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Planung ohne Tekturen und ohne Veränderungen
durchzuziehen, ist völlig unwahrscheinlich. Wir kön-
nen aber erwarten, dass wir in allernächster Zeit - ich
habe die Planungssituation geschildert - die Pla-
nungsfeststellungsbeschlüsse haben werden. Dann
können wir die Kosten abschätzen. Außerdem gab es
eine Reihe von Gutachten, mit denen die Kosten ab-
geschätzt wurden. Insofern haben wir eine gute und
tragfähige Entscheidungsgrundlage.

Präsidentin Barbara Stamm: Nächste Wortmeldung:
Herr Kollege Dr. Wengert.

Dr. Paul Wengert (SPD): Frau Präsidentin, liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Kollege Dr. Runge hat am 6.
Mai 2010 im Wirtschaftsausschuss erklärt, dass die-
ser Dringlichkeitsantrag keinerlei Wertung zur Sinn-
haftigkeit der zweiten S-Bahn-Röhre enthalte. Wir
können uns also heute eine erneute Grundsatzdiskus-
sion über die zweite S-Bahn-Röhre sparen, auch über
die Unterfinanzierung des Bundesverkehrswegepla-
nes brauchen wir heute nicht zu sprechen und auch
nicht über die Finanzierung von Projekten in Bayern;
denn dies ist nicht Gegenstand Ihres Antrags.

(Dr. Martin Runge (GRÜNE): Doch!)

Im Antrag heißt es ausdrücklich: " … wird aufgefor-
dert, keinesfalls einem Beginn … vor Vorliegen aller
Planfeststellungsbeschlüsse zuzustimmen." Im Antrag
steht nichts von einer Durchfinanzierung des Projek-
tes. So viel zur Klarheit und Wahrheit.

Der Bayerische Landtag hat sich mit großer Mehrheit
für dieses Projekt entschieden, sodass es in der Tat
keiner erneuten Grundsatzdiskussion bedarf. Die
zweite S-Bahn-Strecke war von Anfang an die Positi-
on der SPD in Stadt und Land, und wir sind dabei, lie-
ber Kollege Dr. Runge, seien Sie dessen versichert,
ganz bei Trost, wenngleich uns manchmal Ihre Recht-
haberei schon etwas auf die Nerven schlägt.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und der FDP)

Seit zum ersten Mal über die zweite S-Bahn-Stamm-
strecke diskutiert wurde, ist schon viel Zeit vergangen.
Zumindest nach dem eindeutigen Votum des Bayeri-
schen Landtags für die zweite Stammstrecke sollte
jetzt zügig gehandelt werden.

Bei Verkehrsprojekten dieser Größenordnung ist es
völlig normal, dass mit der Verwirklichung einzelner
Abschnitte begonnen wird, sobald das dafür notwen-
dige Baurecht, in diesem Fall ein Planfeststellungsbe-
scheid, vorliegt. Im Interesse einer möglichst raschen
Verwirklichung der zweiten Stammstrecke - die dra-
matischen Engpässe lassen keine weiteren Verzöge-
rungen zu - ist das Abweichen von der abschnittswei-

sen Realisierung nicht zu verantworten. So wird ein
Schuh daraus. Nicht diejenigen handeln unverant-
wortlich, wie Sie das in der Begründung schreiben,
die nicht abwarten wollen, bis sämtliche Planfeststel-
lungsbescheide rechtskräftig sind und sämtliche Wi-
derspruchs- und Klageverfahren durchgestanden
sind.

Nachdem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit ihrem Vor-
haben gescheitert sind, die zweite Stammstrecke zu
verhindern, legt Ihr Antrag leider die Vermutung nahe,
dass Sie deren Realisierung über das Aufbauen von
möglichst hohen Hürden insgesamt zu Fall bringen
wollen. Diesen Weg, quasi von hinten durch die Brust
ins Auge, werden wir nicht mitgehen und deswegen
diesen Dringlichkeitsantrag ablehnen.

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege, bleiben
Sie bitte am Rednerpult. Herr Kollege Dr. Runge zu
einer Zwischenbemerkung.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Kollege Wengert,
dass ich Sie nerve, freut mich. Ich werde das auch
weiterhin tun. Beim Transrapid waren Sie nicht so wi-
derspenstig. Damals hatte es nur ein Jahr gedauert,
bis die SPD überzeugt war und mit uns gemeinsam
gegen die Schwebebahn gekämpft hat.

(Lachen bei der SPD - Harald Güller (SPD): Das
ist Legendenbildung!)

- So war es. Die erste Kollegin war Frau Lochner-Fi-
scher, die sich durchgerungen hat. Dann kam Kollege
Ludwig Wörner. Aber es hat sehr, sehr lange gedau-
ert.

Herr Kollege Wengert, nun zu Ihren Ausführungen:
Sie haben gesagt, wir könnten uns ein Abweichen -
damit haben Sie sich und möglicherweise Teile der
Staatsregierung gemeint - von der abschnittsweisen
Realisierung nicht leisten. Heißt das denn allen Erns-
tes, dass Sie Schwierigkeiten in Kauf nehmen wollen?
Der Planfeststellungsabschnitt 2 ist beschlossen, der
Abschnitt 1 ist aufgrund einer neu aufgetauchten
Lärmproblematik in Tektur, aber der Abschnitt 3 wird
völlig neu geplant. Die Unterlagen sind immer noch
nicht veröffentlicht. Erst wenn sie ausgelegt sind, kön-
nen wir sie uns ansehen. Dann können wir unsere
Meinung dazu sagen. Danach gibt es einen Erörte-
rungstermin. Wollen Sie es wirklich riskieren, dass an-
gefangen wird zu bauen und danach stellt sich he-
raus, dass der Abschnitt 3 nicht zu realisieren ist?
Das ist der Abschnitt östlich der Isar, also in Haidhau-
sen. Dort ist der Boden tonig-schluffig. Wollen Sie
also wirklich riskieren, dass zu bauen begonnen wird,
Zigmillionen oder mehr Euro ausgegeben werden und
das Ganze in der Isar endet?
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(Beifall bei den GRÜNEN)

Dr. Paul Wengert (SPD): Ich beneide Sie um Ihre
Gabe der Prophetie. Sie bestätigen mit Ihrer Zwi-
schenbemerkung das, was ich vorhin gesagt habe.
Seien Sie versichert, wir haben gute Nerven. Wir wer-
den auch das ständige Wiederholen Ihrer Argumente
aushalten.

Es gibt andere große und größte Projekte, bei denen
es vergleichbare Schwierigkeiten gab und bei denen
kein Mensch auf die Idee käme zu sagen, dass noch
fünf oder zehn Jahre abgewartet werden sollten, bis
mit dem Projekt begonnen wird. Die Probleme müs-
sen in Zwischenschritten gelöst werden. Es entsprä-
che nicht den Gepflogenheiten, wenn man bei einem
solchen Projekt nach Vorliegen eines abschnittswei-
sen Baurechts nicht auch - immer vorausgesetzt, das
Geld steht zur Verfügung - mit der Realisierung begin-
nen würde. Ich müsste mich wiederholen. Das erspa-
ren wir uns. Sie haben sicherlich verstanden, was ich
vorhin gesagt und gemeint habe.

Präsidentin Barbara Stamm: Nächste Wortmeldung:
Herr Kollege Dr. Piazolo. Bitte schön, Herr Kollege.

Prof. Dr. Michael Piazolo (FW): Frau Präsidentin,
meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr
Dr. Wengert hat zwar darum gebeten, nur auf den An-
trag zu schauen. Bei einem solch großen Bauvorha-
ben sollte man aber das Gesamte betrachten, meine
ich. Ihr vorletzter Satz, Herr Dr. Wengert, war dann
doch entscheidend. Man sollte nicht beginnen, bevor
die Finanzierung steht. Bei diesem Projekt steht im
Moment aber noch überhaupt nichts. Als ich die Rede
von Herrn Dr. Bernhard hörte, der immer wieder auf
den Wirtschaftsminister verwiesen hat, kamen mir
doch beinahe die Adjektive in den Sinn, die Herr
Dr. Runge gerade benutzt hat, um die Bodenbeschaf-
fenheit zu beschreiben: tonig, schluffig. Das war kein
Ausdruck von Zuversicht, sondern da war sehr viel
Zurückhaltung.

Ich habe in dieser Angelegenheit vor zwei Wochen an
Bundesverkehrsminister Ramsauer einen Brief ge-
schrieben. In der Antwort des Bundesverkehrsminis-
ters kommt deutlich zum Ausdruck, dass die Finanzie-
rung derzeit noch nicht gesichert ist. Das wissen wir
alle. Wenn man die Zahlen ansieht und wenn man die
Strecken betrachtet, die auch Herr Dr. Runge aufge-
zeigt hat, dann steht noch sehr vieles in den Sternen.
Wenn man darüber hinaus weiß, dass der Vorsitzen-
de des Wirtschaftsausschusses, Herr Huber, bei der
Anhörung schilderte, dass die zweite Stammstrecke
bis 2018 selbst dann nicht fertiggestellt werden kann,
wenn wir jetzt damit beginnen, dann haben wir mehre-
re Probleme: keine Finanzierung, die Fertigstellung

wird nicht rechtzeitig zur möglicherweise stattfinden-
den Olympiade erfolgen und darüber hinaus haben
wir keinen Planfeststellungsbeschluss im dritten Be-
reich.

(Ulrike Gote (GRÜNE): Welche Olympiade? -
Heiterkeit bei den GRÜNEN)

Wenn man jetzt einfach zu bauen anfängt, geht man
doch ein sehr großes Risiko ein. Man kann nicht
sagen: Jetzt fangen wir einfach einmal zu bauen an
und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Im Zwei-
felsfall, wenn wir kein Geld mehr haben, die Olympia-
de kommt oder wenn die Planung nicht stimmt, dann
überlegen wir uns etwas Neues. - Ich glaube, das ist
zu riskant. Dieser Richtung sollten wir nicht folgen.
Wir von den Freien Wählern werden diesem Antrag
deshalb zustimmen, um etwas Schlimmeres zu ver-
hindern. Wir wollen keinen Transrapid II haben oder
die Olympiade auf einer Bauruine feiern müssen.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege
Prof. Dr. Piazolo, bitten bleiben Sie noch am Redner-
pult. Herr Kollege Dr. Bernhard hat sich zu einer Zwi-
schenintervention gemeldet.

Dr. Otmar Bernhard (CSU): Herr Kollege, ich möchte
hier einmal feststellen: Niemand fängt an und das
kann er auch gar nicht, wenn er kein Geld hat. Geld
ist eine Grundvoraussetzung für eine Finanzierungs-
perspektive. In dieser Frage sind wir doch alle einig.

Prof. Dr. Michael Piazolo (FW): In diesem Punkt
stimme ich Ihnen zu. Im Moment sehen wir allerdings
kaum, wie die Finanzierung realisiert werden könnte.
Man hätte doch monatelang Zeit gehabt, die Finanzie-
rung zu sichern. Sie sagen selbst: Wir warten die
Sommerpause ab und dann wird sich der Wirtschafts-
minister zusammensetzen.

(Ulrike Gote (GRÜNE): Wie? Der allein? Was
macht er denn sonst? - Heiterkeit bei den GRÜ-
NEN und der SPD)

Er muss das mit dem Bund tun. Wir müssen dann ver-
handeln. Ich glaube, man wird dann sehen, dass kein
Geld beziehungsweise nicht genügend Geld da ist.
Aufgrund der vielen Ungewissheiten stimmen wir dem
Antrag zu.

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege, bitte ver-
bleiben Sie am Rednerpult. Herr Kollege Dr. Runge
zur Zwischenbemerkung. Bitte.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Kollege Prof. Dr.
Piazolo, stimmen Sie mir zu, dass die Bau- und Fi-
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nanzierungsvereinbarung erst dann seriös geschlos-
sen werden kann, wenn die Planung steht und das
Kostengerüst einigermaßen bekannt ist?

Prof. Dr. Michael Piazolo (FW): Ja. - Das wollten Sie
doch hören. Dabei haben wir uns nicht abgesprochen.

(Heiterkeit bei den GRÜNEN - Dr. Martin Runge
(GRÜNE): CSU und SPD bestreiten das näm-
lich!)

Präsidentin Barbara Stamm: Ich darf das Wort jetzt
Herrn Kollegen Dr. Kirschner erteilen.

Dr. Franz Xaver Kirschner (FDP): Sehr geehrte Frau
Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mein
Vorredner, Herr Dr. Wengert, hat den entscheidenden
Satz gesagt: Es geht nicht nur um die Finanzierung.
Herr Dr. Runge, Sie wollen doch - wie haben Sie das
formuliert? - von hinten durch die Brust ins Auge tref-
fen. Das ist Ihr Ziel und dazu nutzen Sie jede Gele-
genheit. Was mir gefällt, und das sage ich, obwohl wir
völlig anderer Auffassung sind, ist die Hartnäckigkeit,
mit der Sie arbeiten und argumentieren.

Fakt ist, wir haben hier im Hause den Beschluss ge-
fasst, das Projekt des Verkehrsknotens München
durchzuführen, und dazu gehört auch die Zweite
Stammstrecke. Sie fordern in Ihrem Antrag, die Bau-
arbeiten zur zweiten Münchner S-Bahn-Stammstrecke
nicht durchzuführen, bevor nicht alle Planfeststel-
lungsbeschlüsse vorliegen und die Finanzierung für
alle drei Bereiche steht. Wenn man als Unternehmer
tätig ist, ist eine solche Überlegung vernünftig. Ich
habe aber gelernt: Bei der öffentlichen Hand ist das
anders. Man muss Bedingungen schaffen, damit man
zu Geld kommt.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Super! So schnell
haben Sie das gelernt!)

Dazu gibt es genügend Beispiele, ich nenne die A 94.
Sie wird seit 20 Jahren gebaut und über 6, 8, 10 und
15 Bauabschnitte in irgendeiner Form realisiert. Wenn
wir also mit diesem Projekt nicht beginnen, dann kom-
men wir nie zu einem Anfang.

(Beifall bei der FDP)

Herr Prof. Dr. Piazolo, Sie sind doch Münchner, trotz-
dem sagen Sie, Sie stimmen nicht zu. Wo ist die Al-
ternative? - Sie haben sie in keiner Weise erwähnt.

(Beifall bei der FDP)

Ich wiederhole, was Herr Dr. Bernhard gesagt hat:
München wächst. Ich wiederhole: München wächst.
München wächst bis zum Jahr 2030 wahrscheinlich

um 15 %. Wir müssen also Antworten geben, und wir
müssen Baumaßnahmen durchführen, egal welche,
um die Infrastruktur zu halten. Wir müssen Antworten
geben auf die Fragen, die die Menschen haben. Das
können wir aber nicht erst im Jahr 2020 oder 2025
tun. Wir müssen die zweite Stammstrecke deshalb
auch dann beginnen, wenn die Planfeststellung noch
nicht komplett abgeschlossen ist, wenn noch nicht alle
Beschlüsse vorliegen und die Finanzierung noch nicht
bis ins Detail sichergestellt ist. Das wissen wir.

Ich darf Sie auch daran erinnern, was Sie im Wirt-
schaftsausschuss zu diesem Thema sagten. Als es
um den Erdinger Ringschluss ging, da haben Sie mir
vorgeworfen, ich hätte die Redewendung "so bald wie
möglich" gebraucht. Sie monierten, dieses "so bald
wie möglich" würden Sie hören, seit Sie hier sind, und
Sie befürchteten, "so bald wie möglich" würde 10
Jahre dauern. Etwa eine Viertelstunde später in der
Ausschusssitzung haben Sie, Herr Dr. Runge, geäuß-
ert, Sie würden sich schon auf die Planfeststellung
freuen, weil Sie dann die Bürgerinitiative in Haidhau-
sen aktivieren würden, um gegen den dritten Bauab-
schnitt oder die zweite S-Bahn-Stammstrecke vorzu-
gehen. Im Ergebnis heißt das nichts anderes als: Wir
realisieren nichts, wir sind gegen alles, und wir haben
keine Alternative.

(Beifall bei der FDP - Zuruf von den GRÜNEN:
So ein Schmarrn!)

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege, bitte ver-
bleiben Sie am Rednerpult, Herr Kollege Prof. Dr. Pia-
zolo macht eine Zwischenbemerkung. Bitte schön.

Prof. Dr. Michael Piazolo (FW): Herr Dr. Kirschner,
ich mache die Zwischenintervention nur, weil Sie mich
dazu aufgefordert haben, denn das war eine Vorlage.
Ich sage nur: Südring. Ich habe schon häufiger darauf
hingewiesen: Es gibt diese Alternative. Wir brauchen
keinen zweiten Stammstreckentunnel. Wir brauchen
hingegen den Südring, denn der ist günstiger.

(Beifall der Abgeordneten Claudia Stamm (GRÜ-
NE))

- Danke für diese Ovationen. Der Südring ist wesent-
lich günstiger und darüber hinaus sinnvoll. Das wis-
sen auch Sie.

Dr. Franz Xaver Kirschner (FDP): Herr Piazolo, ich
kenne Ihren Vortrag aus Vorreden, doch heute haben
Sie das nicht erwähnt. Wir haben hier im Hause den
Beschluss gefasst, und den bestärkt auch die Kosten-
Nutzen-Analyse, dass der Südring wesentlich
schlechter wäre. Ich weise noch einmal darauf hin,
wer den Ausbau des Südrings empfohlen hat.
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(Beifall bei der FDP)

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege Dr.
Runge zur Zwischenbemerkung. Bitte.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Kollege Dr. Kirsch-
ner, gestatten Sie mir einige kleine Widersprüche.
Zum Ersten: Wir brauchen keinerlei Bürgerinitiativen
zu aktivieren, den Protest artikulieren diese Bürgerini-
tiativen schon selbst. Zweitens. Wir werden uns selbst
vor die Unterlagen setzen, sie genau prüfen und an-
schließend unsere Bedenken zu Papier bringen, um
sie anschließend beim Erörterungstermin vorzutragen
und dann auf die Antworten der geschätzten Experten
zu warten.

Wir wollten über die Alternativen nicht diskutieren. Es
gibt weitaus bessere Lösungen, die nicht nur günsti-
ger, sonder auch weitaus schneller zu realisieren
wären.

Zu der Zeitschiene möchte ich noch sagen, dass eine
Bauzeit von 10 Jahren noch harmlos untertrieben ist.
Ich habe vorhin ein Projekt angesprochen, das sich
seit 30 Jahren in der ersten Priorität befindet. Sie
sagen, Sie sind für alles, für den Schwarzkopf-Tunnel
in Unterfranken, für die Strecke Regensburg - Hof, Sie
sind für Nürnberg und so weiter. Alles auf einmal geht
aber nicht.

Noch ein letzter Gedanke. Ihr Vergleich mit dem Stra-
ßenbau war ganz famos, denn Sie müssen einmal
überlegen: Ein Auto kann man ableiten, wenn die
Straße zu Ende ist. Bei einer Bahnstrecke ist es mit
dem Zug schon etwas schwieriger. Wenn die Bahn-
strecke tief durch den Tunnel verläuft, dann sage ich:
Viel Spaß beim Ableiten der Züge in die Isar.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dr. Franz Xaver Kirschner (FDP): Vielen Dank, Herr
Runge, für Ihre Anmerkungen.

Ich wiederhole: Sie haben im Wirtschaftsausschuss
das Thema angeschnitten. Sie haben gesagt, Sie
freuen sich, es zu verhindern.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Ich darf für die Staats-
regierung Frau Staatssekretärin Hessel das Wort er-
teilen.

Staatssekretärin Katja Hessel (Wirtschaftsministeri-
um): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen
und Kollegen! Mit den Beschlüssen zum Bahnknoten
München von Staatsregierung und Landtag wurden
die Weichen für den leistungsfähigen Schienenver-

kehr in München und in der gesamten Metropolregion
gestellt.

Hinsichtlich des Dringlichkeitsantrags möchte ich mich
ganz besonders bei Herrn Dr. Wengert bedanken. Er
hat hier alle Ausführungen bestens gemacht.

(Beifall bei der FDP, der SPD, den Freien Wäh-
lern und den GRÜNEN)

Vonseiten der Staatsregierung ist dem wenig hinzuzu-
fügen.

Es steht mir nicht zu, mich über die Hartnäckigkeit
und die Beharrlichkeit des Kollegen Dr. Runge an die-
ser Stelle zu äußern. Das ist an dieser Stelle schon
deutlich und oft gemacht worden.

Herr Dr. Bernhard hat ausgeführt - Dr. Kirschner hat
es bestätigt -, dass wir in Zukunft in München mit
wachsenden Zahlen an S-Bahn-Fahrgästen rechnen
müssen. Die Prognosen liegen vor und sind nicht be-
stritten.

Es gibt keine Alternative zu einer zweiten Stammstre-
cke. Das Hohe Haus hat sich dafür ausgesprochen.
Wir werden dementsprechend darum werben, diesem
Antrag nicht zuzustimmen.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Mir liegen keine weite-
ren Wortmeldungen vor.

Es wurde namentliche Abstimmung beantragt. Die
Urnen werden bereitgestellt. Die Stimmkarten sind
einzuwerfen. Es stehen fünf Minuten zur Verfügung.

Der federführende Ausschuss für Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technologie empfiehlt auf
Drucksache 16/5200 Ablehnung des Dringlichkeitsan-
trags. 

(Namentliche Abstimmung von 20.14 bis
20.19 Uhr)

Die Stimmabgabe ist abgeschlossen. Das Abstim-
mungsergebnis wird außerhalb des Plenarsaals ermit-
telt und später bekanntgegeben.

Wir fahren in der Tagesordnung fort.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 29 auf:

Antrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher,
Franz Schindler, Horst Arnold u. a. und Fraktion
(SPD)
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Konsequenzen aus der Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
(EGMR) zur Sicherungsverwahrung:
Verantwortungsvolle Wiedereingliederung
sicherungsverwahrter Menschen (Drs. 16/4875)

Ich eröffne die Aussprache. Im Ältestenrat wurden
fünf Minuten pro Fraktion vereinbart. Ich darf als Erst-
em dem Kollegen Schindler das Wort erteilen.

Franz Schindler (SPD): Verehrte Frau Präsidentin,
sehr geehrte Damen und Herren! Zu später Stunde
greifen wir als SPD-Fraktion ein Thema auf, das
schwierig ist. Wir greifen es auf - wohl wissend, dass
wir wegen einer flapsigen Äußerung des früheren
SPD-Kanzlers und großen Rechtsphilosophen Ger-
hard Schröder mehr oder weniger im Glashaus sitzen.
Dennoch greifen wir das Thema auf, weil wir meinen,
es nicht totschweigen zu dürfen.

Es geht um die Lösung ganz schwieriger Fragen und
um ganz schwierige Fälle, die durch die Entscheidung
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
vom Dezember 2009, die im Mai bestätigt wurde, in
den Raum gestellt wurden. Es geht aber auch um das
Grundsatzproblem der Sicherungsverwahrung.

Die Sicherungsverwahrung wird nach der Systematik
unseres Strafgesetzbuchs als Maßregel verstanden
und kann nach der jetzigen Rechtslage neben einer
Freiheitsstrafe, die zuerst verbüßt werden muss, bei
Erwachsenen entweder im Urteil angeordnet, im Urteil
vorbehalten oder nachträglich angeordnet werden, bei
Heranwachsenden entweder vorbehalten oder nach-
träglich angeordnet werden und auch bei Jugendli-
chen nachträglich angeordnet werden.

Die Sicherungsverwahrung ist definitionsgemäß keine
Strafe. Eine Strafe ist immer auf Straftaten in der Ver-
gangenheit bezogen und wird im Umfang durch die
Höhe der Schuld und den jeweiligen Strafrahmen be-
stimmt. Mit der Sicherungsverwahrung dagegen sol-
len Gefahren in der Zukunft abgewehrt werden, die
aus der angenommenen Gefährlichkeit des Täters
herrühren. Es geht also um den Schutz der Allge-
meinheit vor weiteren Straftaten. Deshalb ist Siche-
rungsverwahrung eindeutig Prävention und keine
Sanktion, auch wenn der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte das jetzt anders interpretiert hat. Sie
ist Haft für Taten, die gar nicht begangen worden
sind, und gerade deshalb der drakonischste Eingriff in
das Recht auf Freiheit, den das deutsche Sicherheits-
recht kennt. So wichtig es auch ist, die Allgemeinheit
präventiv vor Verbrechen zu schützen, kann die Prä-
vention aber gerade nicht so weit gehen, dass Men-
schen präventiv für immer weggesperrt werden.

Obwohl das Institut historisch höchst belastet ist und
nur als Ultima Ratio bei notorischen Rückfalltätern in
Betracht kommen sollte, ist sie in der Bundesrepublik,
im Übrigen im Gegensatz zu den meisten anderen
Ländern, im letzten Jahrzehnt ständig ausgeweitet
worden. Regelmäßig hat sich nach abscheulichen
Verbrechen immer irgendjemand gefunden, der, meist
unter Anfeuerung der Zeitung mit den ganz großen
Buchstaben, wieder eine neue Gesetzeslücke ent-
deckt hat, die geschlossen werden musste. Deshalb
ist 1998 das bis dahin geltende Höchstmaß von zehn
Jahren bei der erstmaligen Anordnung der Siche-
rungsverwahrung gestrichen worden. Das ging der
CDU/CSU nicht weit genug. Sie wollte noch mehr.
2002 ist dann die Möglichkeit geschaffen worden, die
Sicherungsverwahrung im Strafurteil vorzubehalten.
Das hat der CSU und der CDU in Baden-Württemberg
immer noch nicht genügt, weshalb spezielle Landes-
gesetze erlassen worden sind, die dann das Bundes-
verfassungsgericht wieder kassiert hat. Dann war die
Koalition in Berlin endlich weichgeklopft, und 2004 ist
die nachträgliche Sicherungsverwahrung eingeführt
worden. Das reicht vielen immer noch nicht, wenn
man die jetzigen Pressemeldungen sieht.

Die Folge der diversen Gesetzesänderungen mit der
Absenkung der Voraussetzungen für die Sicherungs-
verwahrung und der Ausweitung des Straftatenkata-
logs war, dass die Zahl der Sicherungsverwahrten er-
heblich angestiegen ist, und zwar von 250 im Jahr
2001 auf 500 im Jahr 2009. Das sind so viele wie nie
zuvor, obwohl die Zahl der Anlasstaten im gleichen
Zeitraum nicht gestiegen ist.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat
nun im Dezember 2009 für einen Teil der Problemla-
gen entschieden, dass die Sicherungsverwahrung aus
europäischer Sicht gerade keine Prävention, sondern
eine Strafe ist, und dass die 1998 geschaffene Mög-
lichkeit, die Sicherungsverwahrung nachträglich zu
verlängern, gegen Art. 5 § 1 und Art. 7 § 1 der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention verstößt. Darü-
ber kann man entsetzt sein oder sich freuen, man
kann die Entscheidung für falsch oder richtig halten,
man kann sie als eine schallende Ohrfeige für die Po-
litik und für das Bundesverfassungsgericht und als
Sieg der Rechtsstaatlichkeit feiern; viel wichtiger ist
aber, welche Konsequenzen man aus dieser Ent-
scheidung zieht. Auch wenn der Zusammenhang mit
dieser Entscheidung bestritten wird, halte ich es für
gut, dass das Bundesjustizministerium nun in Umset-
zung des Koalitionsvertrags daran geht, die Siche-
rungsverwahrung neu zu ordnen und die nachträgli-
che Sicherungsverwahrung für sogenannte Neufälle
drastisch einzuschränken. Hinzufügen muss man al-
lerdings auch, dass die Fälle, über die der EGMR zu
entscheiden hatte, davon nicht erfasst werden. Wie
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nicht anders zu erwarten, stoßen die Pläne auf den
Widerstand des Koalitionspartners CSU.

Mit dem vorliegenden Antrag wollen wir nichts ande-
res erreichen, als dass die Sicherungsverwahrung
grundsätzlich und in Reaktion auf die Entscheidung
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
nicht auch noch ausgeweitet, sondern wieder auf das
zurückgeführt wird, was sie einmal sein sollte, nämlich
eine Ultima Ratio, und dass zweitens eine Lösung für
die Fälle gefunden wird, über die Straßburg entschie-
den hat. Weiterhin muss anerkannt werden, dass
auch Sicherungsverwahrte nicht auf ewig weggesperrt
werden können und einen Anspruch darauf haben,
auf ein Leben in Freiheit vorbereitet und therapiert zu
werden. Man muss bereit sein anzuerkennen, dass es
so ist und dann die entsprechenden Vorkehrungen
treffen. Man kann meinetwegen in diesem Zusam-
menhang auch über die Fußfessel reden. Nichts an-
deres wollen wir mit diesem Antrag. Darum wundert
es mich, dass, wie es aussieht, nicht das gesamte
Haus diesem Antrag zustimmen will.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Jetzt erteile ich Frau
Kollegin Guttenberger das Wort. Bitte schön, Frau
Kollegin.

Petra Guttenberger (CSU): Frau Präsidentin, Kolle-
ginnen und Kollegen! Allein der Titel "Verantwortungs-
volle Wiedereingliederung sicherungsverwahrter Men-
schen" zeigt für uns ein völlig verqueres Verständnis
des Sachverhalts, eine völlig absurde Einschätzung
der Ausgangslage. Sie wollen die Anwendung der Si-
cherungsverwahrung nicht ausweiten und die bislang
Sicherungsverwahrten durch gezielte Maßnahmen auf
die Freilassung vorbereiten.

(Franz Schindler (SPD): Das muss ich doch!)

Dabei wird völlig unberücksichtigt gelassen, dass es
sich bei dem Personenkreis der Sicherungsverwahr-
ten nicht um Menschen handelt, die zur falschen Zeit
am falschen Ort waren, sondern um hochgefährliche
Gewalt- und Sexualstraftäter, von denen feststeht,
dass sie auch zum jetzigen Zeitpunkt nach wie vor
eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen.

Das ist der Personenkreis, von dem wir hier reden.

Es geht auch nicht um Wiedereingliederung, sondern
es geht um die Frage, wie wir unsere Bürgerinnen
und Bürger vor den nach wie vor gefährlichen Tätern
schützen. Die Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte stellt unsere innere Si-
cherheit vor eine große Herausforderung.

Ich sage ganz offen: Ich bin sehr froh, dass das Bun-
desverfassungsgericht in der Frage der sofortigen
Freilassung sehr umsichtig gehandelt hat.

Wir sind der Ansicht, dass es wichtig ist, die beste-
henden Widersprüche - einerseits das schutzwürdige
Recht, andererseits die Sicherungsverwahrung -, die
sich zulasten der Allgemeinheit auswirken, aufzuzei-
gen und nach Wegen zu suchen, diese Lücken zu
schließen, die da sind: Berücksichtigung von Vorta-
ten, Anordnung der Sicherungsverwahrung bei Ersttä-
tern, Wechsel von der Unterbringung im psychiatri-
schen Krankenhausvollzug in die
Sicherungsverwahrung, Anordnung der Sicherungs-
verwahrung für Heranwachsende, wenn Erwachse-
nenstrafrecht angewandt wird, bzw. Anordnung bei
Verurteilung nach Jugendstrafrecht. Ziel muss es aus
unserer Sicht deshalb sein, die Sicherungsverwah-
rung auf neue Füße zu stellen und dabei den Abstand
gemäß den Kriterien zu wahren, die der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte als problematisch er-
kannt hat. Wir müssen klarstellen, dass es darum
geht, die Bevölkerung vor nach wie vor gefährlichen
Tätern zu schützen, und nicht darum, nachträglich
nochmals eine Strafe auszusprechen. Hier ist natür-
lich in erster Linie der Bundesgesetzgeber gefordert.

Soweit es um die Entlassungsvorbereitungen geht,
muss man darauf hinweisen, dass bereits entspre-
chende Maßnahmen getroffen worden sind. So wur-
den zum Beispiel durch die Staatsanwaltschaft und
die JVA entsprechend der Gefährlichkeit der Betroffe-
nen die Unterlagen an die HEADS-Zentralstelle über-
sandt, um abzuklären, wie die Sicherheit der Bevölke-
rung präventiv auch nach der Freilassung garantiert
werden könnte. Es geht hier darum, runde Tische und
forensische Ambulanzen zu bilden. Wir sind in Bayern
bereits auf einem guten Weg. Diese Instrumente wer-
den weiter ausgestaltet. Dass die Führungsaufsicht
den Gerichten obliegt, dürfte jedem in diesem Haus
klar sein. Deshalb werden wir diesem Antrag nicht zu-
stimmen. Denn unsere Zielrichtung ist es, Mittel und
Wege zu finden, auch künftig die Bürgerinnen und
Bürger vor den erwiesenermaßen immer noch gefähr-
lichen Straftätern, die derzeit in Sicherungsverwah-
rung sind und für die die Sicherungsverwahrung nach-
träglich angeordnet wurde, zu schützen.

Präsidentin Barbara Stamm: Nächste Wortmeldung:
Herr Kollege Pohl.

Bernhard Pohl (FW): (Vom Redner nicht autorisiert)
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Vorweg: Unsere Fraktion wird den Antrag der SPD
ablehnen. Warum? Sicherlich nicht deshalb, Herr Kol-
lege Schindler, weil das Gesetz von der SPD im Deut-
schen Bundestag mitbeschlossen worden ist. Jeder
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hat das Recht, seine Meinung zu ändern und einen
möglichen Irrtum zu korrigieren. Ich denke aber, es ist
kein Irrtum, wenn man das Recht der Sicherungsver-
wahrung in dem bisherigen Umfang aufrechterhält
und es im Einklang mit dem Urteil des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte in einen rechtlich
korrekten Rahmen bringt.

Meine Damen und Herren, Frau Kollegin Guttenber-
ger hat es bereits ausgeführt: Wir reden hier nicht
über - in Anführungszeichen - normale Kriminalität.
Wir reden hier von extremen Gewohnheitsverbre-
chern, von Personen, die dauerhaft und gewohnheits-
mäßig schwere Straftaten begehen und damit eine er-
hebliche Gefahr für die Allgemeinheit darstellen.
Meine Damen und Herren, wir haben die Verantwor-
tung dafür, dass in Deutschland die Zahl der schwe-
ren Verbrechen zurückgeht, möglichst gegen Null, je-
denfalls aber nicht zunimmt. Deswegen, nur
deswegen, ist es gerechtfertigt, diese Menschen auch
nach Verbüßung ihrer Strafe einer derartigen Maßre-
gel zu unterziehen.

Herr Kollege Schindler, Sie haben mit Recht darauf
hingewiesen, dass hier Grundrechte betroffen sind.
Auch die verwahrten Personen haben natürlich
Grundrechtsschutz. Herr Kollege Schindler, ich kann
Ihnen aber nicht zustimmen, wenn Sie sagen, dass
Ihr Antrag aus Sicht des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes geboten sei; denn in § 62 des Strafgesetzbu-
ches ist dieser Verhältnismäßigkeitsgrundsatz aus-
drücklich kodifiziert. Selbst wenn er es nicht wäre,
müsste natürlich der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz,
der Verfassungsrang genießt, im Rahmen einer ver-
fassungskonformen Auslegung der §§ 66, 66 a und
66 b des Strafgesetzbuchs Berücksichtigung finden.

Dem Anliegen, die Fälle der Sicherungsverwahrung
auf das notwendige Maß zu reduzieren, wird also das
Gesetz bereits jetzt gerecht. Es geht hier lediglich um
die Frage, ob man auch zukünftig nachträglich, also
nach rechtskräftiger Aburteilung des Täters, eine Si-
cherungsverwahrung anordnen können soll. Da sage
ich ganz klar Ja. Wenn die Voraussetzungen nach-
träglich erkennbar sind, dann ist das Gefährdungspo-
tenzial dieses Menschen genauso hoch, wie wenn
man das schon zum Zeitpunkt der Urteilsfindung er-
kennt. Es gibt hier aus Sicht der Bevölkerung keinen
Unterschied. Deswegen darf man diesen Unterschied
nicht machen.

Herr Kollege Schindler, aus diesem Grund meine ich
und meint unsere Fraktion, dass die schwarz-rote Ko-
alition dieses Instrumentarium zu Recht geschaffen
hat und dass es auch beibehalten werden soll. Des-
wegen werden wir Ihrem Antrag nicht zustimmen.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Präsidentin Barbara Stamm: Für eine Zwischenbe-
merkung: Herr Kollege Schindler.

Franz Schindler (SPD): Ich möchte nur kurz die Zwi-
schenfrage stellen, erstens ob Sie nicht zur Kenntnis
genommen haben, dass wir in unserem Antrag mit-
nichten fordern, die nachträgliche Sicherungsverwah-
rung abzuschaffen, sondern dass wir explizit fordern,
die Sicherungsverwahrung über das jetzt vorhandene
Maß hinaus nicht auszuweiten. Das möchten Sie bitte
zur Kenntnis nehmen. Zweitens, wie wollen Sie mir
erklären, dass sich von 1999 bis 2009 die Zahl der Si-
cherungsverwahrten verdoppelt hat, wenn gleichzeitig
die Anlasstaten nicht mehr geworden sind?

Bernhard Pohl (FW): Das ist sehr einfach zu erklä-
ren: Es ist in diesem Zeitraum ein sensiblerer Um-
gang mit der Sicherheit der Bevölkerung erfolgt. Das
heißt, man hat die Schwelle für diese Sicherungsver-
wahrung gesenkt, also die Kriterien gelockert und da-
durch mehr Menschen in die Sicherungsverwahrung
genommen, was wiederum für die Bevölkerung einen
Zuwachs an Sicherheit darstellt.

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege, einen
Augenblick bitte. Ich weiß nicht, wozu hier die Laptops
noch benutzt werden.

(Zuruf)

- Nein, es war der Fernseher auf dem Laptop. Das
bitte ich hier wirklich zu unterlassen. Ansonsten muss
hier einmal grundsätzlich überlegt werden, wie wir im
Plenum mit Laptops weiterhin verfahren. Ich bitte Sie,
sich auch im Deutschen Bundestag einmal umzuhö-
ren und umzusehen.

(Beifall bei der SPD und den Freien Wählern)

Nächste Wortmeldung: Frau Kollegin Stahl. Bitte
schön, Frau Kollegin.

Christine Stahl (GRÜNE): Es ist immer schlecht,
wenn der Herr Pohl vor mir dran war. - Frau Präsiden-
tin, meine Herren und Damen! Ich finde es ein biss-
chen schwierig und schade, dass der Antrag noch
einmal hochgezogen worden ist; denn es handelt sich
tatsächlich um ein nicht leicht lösbares Problem. Ich
kann vieles, aber das in fünf Minuten abzuarbeiten,
fällt mir schwer, zumal ich meine, dass in dem Antrag
eine Vermischung stattfindet.

Tatsächlich steht in dem Antrag nicht, dass die SPD,
wie teilweise unterstellt wird, die nachträgliche Siche-
rungsverwahrung in Frage stellt. Dem ist nicht so.
Deswegen können wir dem Antrag zustimmen.
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Ich sehe dennoch Probleme, weil der Antrag mit der
Entscheidung des EGMR vermischt wird. Hier ist es
um eine Entscheidung zu einer rückwirkenden Verlän-
gerung der Sicherungsverwahrung gegangen, obwohl
die Debatte zu beiden Themen tobt. Deswegen ver-
stehe ich auch, dass Sie den Antrag hochgezogen
haben; denn es ist keine Art, sich hier ständig die
Pressemitteilungen um die Ohren zu schlagen, anstatt
auf Bundesebene endlich zu einer ordentlichen Re-
form der Sicherungsverwahrung zu kommen. Das ver-
stehe ich.

Wir haben also die angeordnete Sicherungsverwah-
rung zu den genannten Kriterien. Man kann sich tat-
sächlich darüber austauschen, ob nicht eine Zunahme
der Sicherungsverwahrung in den letzten Jahren so
weit erfolgt ist, dass man mittlerweile Grenzen einzie-
hen muss; denn ich habe schon den Eindruck, dass
die Sicherungsverwahrung jetzt sehr viel schneller für
alle möglichen Delikte angewendet wird. Das kann
man wiederum Pressemitteilungen, gerade des Innen-
ministers, entnehmen, die sehr viele fantasievolle Vor-
schläge haben, was man mit der Sicherungsverwah-
rung noch anfangen kann. Das halte ich für einen
gefährlichen Weg. Tatsächlich handelt es sich um die
Ultima Ratio bei einer Straftat. Damit darf man nicht
leichtfertig umgehen.

Wir haben des Weiteren die vorbehaltene Sicherungs-
verwahrung. Auch da gibt es enge Grenzen. Diese
sehe ich allerdings etwas kritischer. Die steht aber im
Moment nicht im Feuer, weil auch hier sehr wohl ganz
klare Grundsätze formuliert sind, nach denen eine Si-
cherungsverwahrung doch noch während der Haft an-
geordnet werden kann. Auf beides können sich Straf-
täterinnen und Straftäter einstellen.

Das Problem ist, wie gesagt, die nachträgliche Siche-
rungsverwahrung. Hier sind vor dem Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte noch mehrere Kla-
gen anhängig. Das heißt unter Umständen, wenn die
bestehenden Regelungen zur nachträglichen Siche-
rungsverwahrung nicht tragen - und Fachleute be-
fürchten dies -, werden wir weitere zehn Personen in
Bayern haben, die eventuell entlassen werden müs-
sen.

Dann haben wir 19 Personen, die aus meiner Sicht
entlassen werden müssen, weil der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte die Verlängerung der
nachträglichen Sicherungsverwahrung eindeutig für
verfassungswidrig bzw. für menschenrechtswidrig er-
klärt hat.

Es ist richtig, dass der Bayerische Verfassungsge-
richtshof ausgeführt hat, es gebe mit dem Rückwir-
kungsverbot - und genau das ist es, womit wir uns

hier auseinandersetzen müssen - keine Probleme bei
der nachträglichen Sicherungsverwahrung, weil diese
eine Maßnahme der Besserung und Sicherung sei
und keine Strafe. Das kann man so sehen. Allerdings
bin ich der Auffassung, dass man dann noch einmal
ganz andere Grundlagen in Bayern für die Siche-
rungsverwahrung schaffen muss, als es bisher der
Fall ist. Denn so, wie sie in Bayern ausgestaltet ist, ist
sie eine Strafe, und damit würde sie für mich unter
das Rückwirkungsverbot fallen. - Gut.

Das sind alles sehr juristische Auseinandersetzungen
und Debatten, die der Sicherheit der Bevölkerung erst
einmal nicht dienlich sind. Ich bin aber der Meinung,
dass das, was auf Bundesebene zur nachträglichen
Sicherungsverwahrung vom Bundesjustizministerium
auf den Weg gebracht wird, so falsch nicht ist, son-
dern eigentlich in die richtige Richtung geht. Uns
GRÜNEN gehen einzelne Teile ein bisschen zu weit,
aber ich meine schon, dass das der richtige Weg ist.

Hier ist es - sorry - die CSU, die blockiert, anstatt end-
lich für eine ordentliche Reform zu sorgen.

Den Vorwurf, den man vielleicht immer der FDP
macht, sie sei nicht regierungsfähig, weil sie ständig
blockiere, würde ich in diesem Fall der CSU machen.

Aber das ist noch keine Lösung für die Personen, die
jetzt auf freien Fuß gesetzt werden müssen. Hier gilt
es, sich das ganze Instrumentarium noch einmal vor-
zunehmen: von der Führungsaufsicht - enge Füh-
rungsaufsicht - bis hin zur intensiven Betreuung und
eventuell auch der Fußfessel. Zu Letzterem muss ich
sagen: Nach dem, was wir recherchiert haben, ist die
Fußfessel technisch überhaupt noch nicht so weit,
dass sie wirklich Sicherheit bieten könnte. Die Frau
Justizministerin hat in der gestrigen Debatte selbst
gesagt - ich weiß, meine Redezeit ist zu Ende -, dass
sie letztendlich keinen Schutz bietet, aber die Reform
der nachträglichen Sicherungsverwahrung eben erst
einmal auch nicht. Wir haben da wirklich ein Dilemma,
das in fünf Minuten nicht zu lösen ist. Aber der Antrag
der SPD zur nachträglichen Sicherungsverwahrung
geht in die richtige Richtung, wir stimmen ihm zu.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin, bitte
bleiben Sie am Rednerpult. Herr Kollege Prof. Baus-
back, bitte.

Prof. Dr. Winfried Bausback (CSU): Frau Kollegin
Stahl, nur eine kurze Nachfrage, auch wenn es jetzt
eine Intervention ist.

Sie haben den Entwurf auf Bundesebene angespro-
chen. Glauben Sie denn nicht, dass wir für die Altfälle,
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das heißt für diejenigen, die schon verurteilt sind und
die wir aus gutem Grund in Sicherungsverwahrung
haben, nicht auch eine Regelung brauchen? Meinen
Sie nicht, dass es da noch erhebliche Defizite in der
Vorstellung des BMJ, des Bundesjustizministeriums,
gibt? Und warum stellen Sie sich dann so hinter diese
Regelung?

Man muss doch eines am praktischen Fall sehen.
Einen Sexualtäter, der vielleicht schon ein Kind umge-
bracht hat und bei dem die Neigung von einem Exper-
ten nachgewiesen ist, kann man aus der Sicht der
Verantwortung heraus doch nicht ernsthaft aus einer
Verwahrung entlassen, wobei ich es anders sehe als
Sie: Wir haben keine Strafe in Bayern, sondern es ist
eine echte Maßnahme der Sicherung, die hier vollzo-
gen wird.

Christine Stahl (GRÜNE): Letzteres kann man unter-
schiedlich sehen. Aber ich gebe Ihnen recht: Sie brau-
chen eine eigenständige Regelung, und die werden
Sie für die jetzt aktuellen Fälle nicht über die nacht-
rägliche Sicherungsverwahrung schaffen können,
sondern da werden Sie tatsächlich überlegen müs-
sen, wie es wohl auch in Ihrem Justizministerium der
Fall ist, ob Sie über das Unterbringungsgesetz gehen
oder ob Sie die Maßnahmen zur Besserung und Si-
cherung noch einmal verschärfen, aber nicht über die
nachträgliche Sicherungsverwahrung.

Präsidentin Barbara Stamm: Nächste Wortmeldung:
Herr Kollege Dr. Fischer.

Dr. Andreas Fischer (FDP): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kolle-
gen! Gestatten Sie mir zunächst eine Vorbemerkung.
Das Thema Sicherungsverwahrung ist hoch sensibel
und eignet sich nicht für populistische Aussagen. Was
in den letzten Wochen in der Presse zu lesen war, ist
daher nicht immer hilfreich gewesen. Das hat auch
etwas mit Verantwortung zu tun. Das ständige Schü-
ren von Ängsten und Fordern von Gesetzesverschär-
fungen führt dazu, dass die Leute mehr Angst haben,
und das, obwohl Bayern jedes Jahr noch sicherer
wird.

Wenn man sagt: "Die nachträgliche Sicherungsver-
wahrung darf nicht abgeschafft werden", dann muss
man sich überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, ein
neues Gesamtkonzept zu entwickeln. Hier komme ich
zur ersten Differenzierung. Wir müssen ganz genau
differenzieren zwischen den Altfällen, die durch die
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte entstanden sind, und einer Neuord-
nung des Systems. Ich verstehe den Antrag der SPD
so, dass es um die Neuordnung geht, nicht um die
Altfälle. Ich verhehle nicht, dass manches in diesem

Antrag durchaus in die richtige Richtung geht. Wenn
wir trotzdem nicht zustimmen, dann liegt das an eini-
gen Formulierungen, wie ich im Folgenden näher er-
läutern werde.

Was wir brauchen, ist ein durchdachtes, schlüssiges
und sinnvolles Konzept, das bestehende Schutzlü-
cken schließt und - nur das hilft uns wirklich weiter -
rechtsstaatlich und europarechtskonform ist. Denn
was haben wir davon, wenn ein Konzept zwar den
bestmöglichen Schutz der Bevölkerung garantiert,
aber vom Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte wieder aufgehoben wird? Wir müssen also ein
Konzept vorlegen, das in sich schlüssig und rechts-
staatlich ist.

Ein solches Konzept kann in Teilbereichen auch zu
einer Ausweitung der Sicherungsverwahrung, in an-
deren Bereichen aber zu einer Begrenzung der Siche-
rungsverwahrung führen. Das Konzept, das das Bun-
desministerium der Justiz jetzt vorgelegt hat, ist in
meinen Augen ein solches Konzept.

(Dr. Manfred Weiß (CSU): Na ja?)

Es führt dazu, dass die nachträgliche Sicherungsver-
wahrung abgeschafft, aber die vorbehaltene Siche-
rungsverwahrung ausgebaut wird. Damit können in
dieses neue Konzept auch Ersttäter einbezogen wer-
den. Das bringt eine Ausweitung, aber auch einen
wirklichen Sicherheitsgewinn für die Bevölkerung.

Man darf auch nicht übersehen, was viele Experten
zum Thema Sicherungsverwahrung sagen. Professor
Pfeiffer, Leiter des Kriminologischen Forschungsinsti-
tuts in Hannover, ein angesehener Experte, sagt: "Die
nachträgliche Sicherungsverwahrung ist ein Volksbe-
ruhigungsgesetz, das nur die Illusion von mehr Si-
cherheit weckt." Durch eine vorbehaltene Sicherungs-
verwahrung haben die Gerichte in erster Instanz die
Möglichkeit zu reagieren, und gleichzeitig ist Rechtssi-
cherheit gewährleistet.

Wir brauchen aber auch - und das ist der zweite As-
pekt - das Instrument der Führungsaufsicht und müs-
sen dieses stärken. Damit erfassen wir die Täter, die
nun freigelassen werden müssen - das sind die Altfäl-
le -, und all die, bei denen die Voraussetzungen für
eine Sicherungsverwahrung nicht vorliegen.

Ein dritter Aspekt ist wichtig. Wir müssen die Siche-
rungsverwahrung auf die wirklich gefährlichen Delikte
beschränken, das heißt auf die Delikte, die die Bevöl-
kerung essenziell bedrohen. Ich spreche von Gewalt-
und Sexualdelikten. Ich sage auch: Einen einfachen
Dieb lebenslänglich wegzusperren, nur weil Wieder-
holungsgefahr droht, ist für mich nicht verhältnismä-
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ßig. Auch hier sind Maßnahmen der Führungsaufsicht
sinnvoller.

Darüber hinaus - und da sind wir auf Länderebene ge-
fragt - brauchen wir auch eine bessere Ausgestaltung
der Unterbringung, das heißt bessere Therapieange-
bote, aber auch ein Konzept, das die Sicherungsver-
wahrung vom klassischen Strafvollzug trennt. Das hat
uns der Europäische Gerichtshof vorgegeben, und
diese Vorgabe nehmen wir an.

Was ich mir deshalb in den nächsten Wochen und
Monaten wünsche, ist, dass wir dieses wichtige und
schwierige Thema sachlich und besonnen diskutieren
und der Versuchung widerstehen, mit populistischen
Sprüchen in die Schlagzeilen zu kommen. Das sind
wir unseren Bürgern schuldig.

(Beifall bei der FDP und Abgeordneten der CSU -
Franz Schindler (SPD): Das steht im Koalitions-
vertrag!)

Präsidentin Barbara Stamm: Für die Staatsregie-
rung darf ich jetzt Frau Staatsministerin Dr. Merk das
Wort erteilen.

Staatsministerin Dr. Beate Merk (Justizministerium):
Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Die SPD greift mit ihrem Antrag eine wichtige
und drängende Frage auf, nämlich die Frage danach,
wie wir nach der Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte die Bevölkerung best-
möglich vor hochgefährlichen Rückfalltätern schützen.
Die Antwort, welche die SPD darauf gibt, packt das
Thema aber nicht an der Wurzel. Aus diesem Grunde
möchte ich hier zu einigen Punkten sehr klar Stellung
nehmen.

Zuvor möchte ich allerdings sagen, dass ich mich
herzlich für den ernsthaften Umgang mit diesem wich-
tigen Thema bedanke.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es dient
nicht dem Schutz der Bevölkerung, wenn wir den An-
wendungsbereich der Sicherungsverwahrung stagnie-
ren lassen. Vielmehr müssen wir Widersprüche berei-
nigen und Schutzlücken schließen, die wir in dem
Recht der Sicherungsverwahrung feststellen müssen,
wie das auch im Koalitionsvertrag der Bundesregie-
rung vereinbart wurde. Der Richterspruch aus Straß-
burg ändert daran nichts.

Nun hat die Bundesregierung ein Eckpunktepapier
veröffentlicht, das die Sicherungsverwahrung neu ord-
net. In diesem Eckpunktepapier greift sie einige der
Lücken, die wir angesprochen haben, auf und gibt
dafür Lösungsansätze. Als wichtigstes Beispiel dafür
nenne ich die Erleichterung der Anordnung einer Si-

cherungsverwahrung gegen Ersttäter. Über andere
Punkte wird man noch reden müssen.

Eines ist in meinen Augen ganz klar: Auf die Möglich-
keit einer nachträglichen Sicherungsverwahrung darf
nicht verzichtet werden. Das ist eine Regelung, für die
wir in Bayern lange gekämpft haben, für hochgefährli-
che Täter, die hinter Gittern sitzen. Wir haben dafür
gekämpft, weil uns die Erfahrung lehrte: Wir müssen
auch in den Fällen reagieren können, in denen sich
die besondere Gefährlichkeit eines Straftäters erst
während des Vollzugs zeigt, zum Beispiel weil psychi-
sche Störungen erstmalig erkannt werden oder weil
ganz neue Motive für weitere Straftaten ans Licht
kommen, Dinge, die zur Zeit der Anlassverurteilung
noch nicht bekannt waren. Ich erinnere nur an den
Mord am kleinen Peter. Das ist einer der Fälle, die für
uns maßgeblich waren, um darauf hinzuweisen, dass
wir die nachträgliche Sicherungsverwahrung brau-
chen.

Herr Schindler, ich halte es für sarkastisch, wenn man
Politikern Populismus vorwirft, die in solchen Situatio-
nen und aufgrund von derartigen Erfahrungen, die
erst da zum Ausdruck kommen, auf Lücken hinweisen
und Lösungen anbieten.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Es ist die Verpflichtung von Sicherheitspolitikern, ge-
rade in solchen Fällen darauf hinzuweisen, dass Lü-
cken bestehen, und Regelungen diskutieren, die eine
solche Lücke schließen können, und zwar endgültig
schließen können.

(Beifall bei der CSU)

Das hat nichts mit Populismus zu tun.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich halte es
nahezu für blauäugig, wenn wir negieren, was Wis-
senschaftler belegen, nämlich dass es Straftäter gibt,
die trotz aller Therapien und trotz aller Bemühungen
hinter Gittern weiter gefährlich bleiben und nicht zu re-
sozialisieren sind. Der Forderung nach einem Recht
auf Freilassung für jeden muss ich schlicht entgegen-
halten: Das können wir nicht tun. In den Fällen, in
denen keine Resozialisierung möglich ist, müssen wir
als Ultima Ratio auch die Möglichkeit haben, die Täter
hinter Gittern zu behalten.

(Beifall bei der CSU)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind
Ausnahmesituationen, das ist Ultima Ratio. Es gab
aber solche Fälle, und es wird sie auch in Zukunft
geben. Das werden in Zukunft vielleicht weniger sein,
weil wir jetzt aufgrund des Eckpunktepapiers Möglich-

4510 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode Plenarprotokoll 16/53 v. 14.07.2010

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000100.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000300.html


keiten haben, die wir vorher nicht hatten. Es wäre
aber blauäugig, von vornherein zu sagen, dass es sol-
che Fälle nicht mehr geben wird; das wird nicht so
sein.

Ich hielte es für absolut falsch, wenn wir jetzt ohne
Not die nachträgliche Sicherungsverwahrung strei-
chen würden. Wir müssen diese Möglichkeit haben,
um in diesen wenigen Fällen reagieren zu können. Es
kann nicht sein, dass wir dann sagen müssen: Der
Täter ist höchst gefährlich, wir haben es erst während
der Haft, also zu spät erkennen können, und jetzt
müssen wir den Täter herauslassen, obwohl wir früher
die Möglichkeit der nachträglichen Sicherungsverwah-
rung hatten, die das Bundesverfassungsgericht auch
für verfassungsgerecht gehalten hat.

(Beifall bei der CSU)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zurück zum
Antrag der SPD: Es ist selbstverständlich, dass es
auch bei der Sicherungsverwahrung darum geht, die
Gefährlichkeit des Täters nach Möglichkeit so zu ver-
ringern - insbesondere durch Therapieangebote -,
dass eine Entlassung unter Auflagen im Rahmen
einer Führungsaufsicht verantwortet werden kann.
Das wird immer das Ziel derjenigen bleiben, die diese
Täter hinter Gitter halten. Was die in dem Antrag an-
gesprochenen forensischen Ambulanzen angeht,
habe ich mich massiv und, wie Sie wissen, mit Erfolg
für eine Verbesserung der hierfür erforderlichen Rah-
menbedingungen eingesetzt. Ich weiß aber auch,
dass während der Sicherungsverwahrung dringend
mit Therapien gearbeitet werden muss.

Bei den Sicherungsverwahrten, die vom Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofs für Menschenrechte betrof-
fen sind, geht es doch um etwas anderes. Es geht
darum, dass diese Täter deshalb in Sicherungsver-
wahrung sind, weil sie nach wie vor höchst gefährlich
sind, weil alle Bemühungen, sie zu therapieren und zu
resozialisieren, nichts gefruchtet haben, weil sie sich
selbst nicht beherrschen können und wir sie natürlich
auch nicht. Vollzugslockerungen sind da aus Sicher-
heitsgründen nicht möglich. Bei diesen Tätern geht es
in erster Linie darum, einen Weg zu finden, um sie so
lange unterbringen zu können, wie es der Schutz un-
serer Bevölkerung erfordert. Ich habe dazu bereits
Vorschläge vorgelegt, wie man mit einem neuen
Rechtsinstitut der Sicherheitsunterbringung so einen
deutlichen Abstand zur bisherigen Sicherungsverwah-
rung und zur Freiheitsstrafe erreichen kann,

(Unruhe - Glocke der Präsidentin)

dass in diesen Fällen die Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht mehr
greift. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist

die Pflicht der Sicherheitspolitiker, alles in ihren Mög-
lichkeiten Stehende zu tun, um die Bevölkerung vor
Verbrechen zu schützen, so weit das geht, auf solche
Gerichtsentscheidungen einzugehen und nach Lösun-
gen zu suchen, um gegenzusteuern. Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, das haben wir getan, und
ich erwarte, dass diese Vorschläge dann auch disku-
tiert werden. Es geht nicht an, dass überhaupt nicht
darüber nachgedacht wird, was mit den jetzt von die-
ser Entscheidung Betroffenen zu geschehen hat.

Deswegen sage ich kurz und knapp: Der Antrag der
SPD geht in meinen Augen an der eigentlichen Prob-
lematik vorbei. Deswegen bitte ich darum, ihn abzu-
lehnen. Ich bitte auch darum, dass wir alle weiter en-
gagiert daran arbeiten, eine Sicherungsmöglichkeit für
hochgefährliche Täter in unserem Land zu erreichen.

(Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, Frau
Staatsministerin. Mir liegen keine weiteren Wortmel-
dungen vor. Damit ist die Aussprache geschlossen.
Wir kommen zur Abstimmung. Der federführende
Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen
und Verbraucherschutz empfiehlt auf Drucksa-
che 16/5437 die Ablehnung des Antrags. Wer dage-
gen dem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um
das Handzeichen. - Das sind die Fraktion der SPD
und die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN. Gegenstimmen? - Das sind die CSU-Fraktion,
die FDP-Fraktion und die Fraktion der Freien Wähler.
Stimmenthaltungen? - Keine. Damit ist der Antrag ab-
gelehnt.

Ich rufe gemeinsam die Tagesordnungspunkte 30 und
31 auf:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus
Rinderspacher, Angelika Weikert, Diana
Stachowitz u. a. und Fraktion (SPD)
Kürzung des Schulgeldausgleichs für
Schülerinnen und Schüler der privaten
Berufsfachschulen für Altenpflege und
Altenpflegehilfe sofort rückgängig machen!
(Drs. 16/5027)

und

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete
Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u. a. und
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Schulgeldausgleich der Berufsfachschulen für
Altenpflege und Altenpflegehilfe sicherstellen
(Drs. 16/5032)

Ich darf jetzt schon darauf aufmerksam machen, dass
für beide Dringlichkeitsanträge jeweils namentliche
Abstimmung beantragt worden ist.

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Im Ältesten-
rat wurden fünf Minuten Redezeit pro Fraktion verein-
bart. - Als erster Rednerin darf ich Frau Kollegin Wei-
kert das Wort erteilen.

Angelika Weikert (SPD): Frau Präsidentin, Kollegin-
nen und Kollegen! Am Ende dieses Tages und kurz
vor der Sommerpause haben wir ein vorgezogenes
Sommertheater der Staatsregierung zu verarbeiten.
Dieses Sommertheater beenden wir mit einer nament-
lichen Abstimmung.

(Beifall bei der SPD)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, worum geht es? Vor
einigen Wochen ist aus dem Kultusministerium - nicht
vom Minister, sondern von der Ministerialbürokratie -
ein Brief an alle privaten Altenpflegeschulen mit der
ausdrücklichen Festsetzung gegangen, dass der bis-
her vom Freistaat Bayern gewährte Schulgeldaus-
gleich für die dortigen Ausbildungen von 200 Euro auf
100 Euro gekürzt wird. Diese Ankündigung hat die
Kolleginnen und Kollegen und alle Betroffenen aus
den Altenpflegeschulen vor Ende des Schuljahres und
mitten in den Anmeldezeiten erschüttert. Sie alle sind
über die Protestbriefe über diesen Sachverhalt infor-
miert worden.

Was bewirken diese Schulgeldkürzungen? Die Schu-
len können die Kosten an ihre Auszubildenden nicht
weitergeben, da der Beruf der Altenpflege nicht so at-
traktiv ist, dass in die Ausbildung privates Geld inves-
tiert wird. Dies hat die Expertenanhörung im sozialpo-
litischen Ausschuss gezeigt. Wenn die
Altenpflegeschulen kein Schulgeld erheben können
und mit der Kürzung leben müssen, stehen sie kurz
vor der Insolvenz. Dabei handelt es sich nicht um eine
leere Drohung. Dies ist uns anhand von Kostenrech-
nungen von Wirtschaftsprüfern ganz konkret belegt
worden.

Was haben wir getan? Wir haben das Thema zu-
nächst im Rahmen einer Ministerbefragung hier im
Plenum aufgegriffen.

(Unruhe - Glocke der Präsidentin)

- Danke für Ruhe. - Frau Ministerin Haderthauer stand
hier Rede und Antwort. Sie hat am Podium zwar nicht
ganz deutlich, aber in die Richtung tendierend erklärt:

Wir werden das schon alles regeln. Alles wird gut. Die
Aufregung ist umsonst.

Damit haben wir uns natürlich nicht zufriedengege-
ben. Wir schenken diesen Äußerungen keinen großen
Glauben. Daraufhin haben wir Anträge gestellt, die fe-
derführend im Haushaltsausschuss beraten worden
sind. Der Haushaltsausschuss hat die Anträge abge-
lehnt. Im Anschluss daran ist der Antrag im sozialpoli-
tischen Ausschuss mitberatend behandelt worden.
Dort haben wir nach einer effektiven und sachlichen
Diskussion sowie einer kurzen Pause der Beschlus-
sempfehlung einstimmig zugestimmt. Diese Beschlus-
sempfehlung - das ist nicht amüsant, sondern schon
makaber - beinhaltet den Text einer Presseerklärung,
die Frau Ministerin Haderthauer am 24.06.2010 he-
rausgegeben hat. Die Überschrift lese ich vor: "Die Al-
tenpflegeschulen werden auch in Zukunft zu 100 Pro-
zent refinanziert werden." Diese Aussage haben wir in
unsere einstimmig beschlossene Beschlussempfeh-
lung aufgenommen.

Die Geschichte geht weiter. Der Antrag ist ebenfalls
im Bildungsausschuss mitberaten worden. Der Bil-
dungsausschuss hat dieses Votum gekippt, und am
Ende stand die Sache ungeklärt da. Der Brief, der an
die Altenpflegeschulen geschickt worden ist, gilt nach
wie vor. Die Altenpflegeschulen haben mit dem Rück-
gang der Anmeldezahlen zu kämpfen. Sie wissen alle,
dass wir vor einem drohenden Fachkräftemangel in
der Altenpflege stehen. Die Schüler melden sich zum
Teil wieder ab. Deshalb haben die Schulen ein riesi-
ges Finanzierungsproblem. Sie stehen, wenn sich das
nicht ändert, kurz vor der Insolvenz. Kolleginnen und
Kollegen, das müssen Sie heute korrigieren.

Deshalb steht unser Antrag heute noch einmal zur
Abstimmung, und zwar nicht in der Beschlussempfeh-
lung der drei Ausschüsse, sondern in seiner ursprün-
glichen Form. Wenn Sie dem Votum nicht folgen wol-
len, bitte ich Sie, das Kultusministerium aufzufordern,
den Brief, der von der Ministerialbürokratie rausge-
schickt wurde und von dem die Sozialministerin nichts
gewusst hat, wieder zurückzuziehen und sich mit den
Trägern der Altenpflegeschulen an einen Tisch zu set-
zen, um über die Finanzierung zu reden. Das ist das
Mindeste, was Sie heute vor der Sommerpause tun
können.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Die nächste Wortmel-
dung kommt von Frau Kollegin Ackermann.

Renate Ackermann (GRÜNE): Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Wir haben es wirklich mit
einem absurden Theater - in diesem Fall mit einer
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Tragödie - zu tun, die an Absurdität durch nichts zu
überbieten ist.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Herr Huber, davon verstehen Sie nichts. Kümmern
Sie sich um Ihre Finanzen und lassen Sie mich über
die Altenpflege reden. Es ist unglaublich, dass sich
eine Sozialministerin aus dem Kabinett hierher stellt
und in einer Ministerinbefragung sagt, es müsse kein
Schulgeld erhoben werden, da es eine hundertpro-
zentige Refinanzierung gebe. Darüber habe sie sich
mit Herrn Kultusminister Spaenle geeinigt. Er hat
wohlweislich bei dieser Ministerinbefragung, obwohl
er anwesend war, nicht gesprochen. Heute wird er
wahrscheinlich dazu Stellung nehmen, jedoch ist Frau
Haderthauer nicht da. Das ist ein Verwirrspiel. Ich
weiß nicht, für wie blöd Sie uns halten. Sie setzen uns
so was vor und glauben, dass wir Ihnen auf den Leim
gehen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie wussten von Anfang an, dass Sie Schulgeld erhe-
ben werden. Sie haben versucht, dies zu verschleiern
und zu verschleppen. Ihnen ist es offensichtlich gelun-
gen, die CSU-Fraktion hinters Licht zu führen. Mit uns
gelingt Ihnen dies jedoch nicht. Herr Kultusminister,
Sie können sich jetzt hier hinstellen und erzählen, was
Sie wollen. Wir werden den Altenpflegeschulen jetzt
die Botschaft überbringen müssen, dass sie sich auf
die Erhebung von Schulgeld ab dem nächsten Schul-
jahr einstellen müssen. Ich kann Ihnen sagen, was
dann passiert. Dort wird sich kaum jemand anmelden.
Die Menschen, die in die Altenpflege gehen, sind fi-
nanziell nicht besonders gesegnet.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Diese Menschen können das Schulgeld nicht bezah-
len. Wenn Sie die Einführung des Schulgeldes den-
noch durchziehen, riskieren Sie den Untergang der
ohnehin bereits gefährdeten Pflege in der Zukunft
sehenden Auges und machen sich an einer Pflegeka-
tastrophe, die auf uns zukommt, mitschuldig.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es geht um nicht mehr und nicht weniger als 2,8 Milli-
onen Euro. Vorhin haben wir über 70 Millionen Euro
gesprochen, die bereits für Straßenbauprojekte aus-
gegeben worden sind. Das ist alles nicht so schlimm.
Die Zerstörung eines ganzen Berufszweiges, indem
die benötigten 2,8 Millionen Euro nicht freigegeben
werden, ist für Sie in Ordnung. Ich frage Sie: Was ist
das für eine Regierungskoalition, die so etwas zu-
lässt? Es ist unsäglich, was auf dem Rücken der Al-
tenpflegeschule, auf dem Rücken der alten Menschen

und dem Rücken der Menschen, die sich dazu bereit
erklären, einen Beruf zu ergreifen, der weiß Gott nicht
zu den attraktivsten gehört, passiert. Ausgerechnet
bei ihnen werden Sparmaßnahmen eingesetzt, die in
einem Desaster enden müssen.

(Beifall bei den GRÜNEN - Erwin Huber (CSU):
Das ist Panikmache!)

Das ist eine kurzsichtige Politik, und obendrein ist sie
unehrlich. Es ist eine Politik, die glaubt, sie könne sich
alles leisten. Sie haben Ihre Quittung bereits bei der
letzten Wahl erhalten. Wie lange wollen Sie noch zu-
machen? Was wollen Sie den Menschen noch alles
offerieren, bis Sie das Projekt 18 verwirklicht haben?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsidentin Barbara Stamm: Die nächste Wortmel-
dung kommt von Herrn Kollegen Taubeneder. Bitte
schön, Herr Kollege.

Walter Taubeneder (CSU): Frau Präsidentin, verehr-
te Kolleginnen und Kollegen! Das ist ein schwieriges
Thema am Ende eines langen Tages. Aber ich möch-
te schon feststellen, dass private Altenpflegeschulen
eine wichtige Aufgabe leisten. Sie sichern durch ihre
hervorragende Ausbildung den dringend notwendigen
Pflegekräftebedarf. Dies - das möchte ich besonders
betonen - erkennen der Freistaat und die Staatsregie-
rung, und sie finanzieren diese Schulen in ganz be-
sonderer Weise, gegenüber anderen Berufsfachschu-
len auch privilegiert. Das wissen Sie alle ganz genau.

Auf drei Säulen steht die Finanzierung dieser Berufs-
fachschule. Nur die Altenpflege wird in drei Säulen fi-
nanziert: 79 % Betriebskostenzuschuss, 75 Euro
Schulgeldersatz und 200 Euro Schulgeldausgleich.
Diese Sonderfinanzierung von 200 Euro Schulgeld-
ausgleich führt dazu, dass Altenpflegeschulen über
100 % der Betriebskosten hinaus finanziert sind. Das
muss man einmal feststellen. Bei anderen Schulen ist
das nicht der Fall. Das möchte ich deutlich sagen. Die
Altenpflegeschulen werden dadurch zum Teil bis zu
150 % finanziert.

(Angelika Weikert (SPD): Woher nehmen Sie die
Aussage, dass es über 100 % sind?)

- Wissen Sie, seit einem Dreivierteljahr befasse ich
mich intensiv damit. Deshalb brauchen Sie mir in
Bezug auf die Zahlen kein Jota zu sagen.

(Lachen bei den GRÜNEN)

Der zusätzliche Schulgeldausgleich für die privaten
Altenpflegeschulen hat eine Geschichte. Im Schuljahr
2003/2004 wurde er eingeführt. Durch bundesgesetz-

Plenarprotokoll 16/53 v. 14.07.2010 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode 4513

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000100.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000345.html


liche Änderungen wurden die Altenpflegeschulen zu
Berufsfachschulen. Damit müssen sie nach dem Ba-
yerischen Schulfinanzierungsgesetz finanziert wer-
den, das heißt, die Finanzierung musste von 100 %
auf 79 % der Betriebskosten abgesenkt werden. Das
war die Geburtsstunde des Schulgeldausgleichs, der
vorübergehend festgesetzt wurde.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Thomas Beyer
(SPD))

Die Finanzierung geschah und geschieht auch heute
noch als freiwillige Leistung des Kultusministeriums -
das möchte ich auch noch einmal ganz deutlich he-
rausstellen - mit einem Kostenvolumen von 12 Millio-
nen Euro. Im laufenden Schuljahr - das war ja das
Problem - ist die Schülerzahl um 900 auf 6.000 ange-
stiegen, und für das kommende Schuljahr wird prog-
nostiziert, dass noch einmal 900 Schüler hinzukom-
men. Das ist eigentlich erfreulich, weil wir immer von
einem Pflegekräftemangel sprechen. Dadurch kom-
men nun ganz andere Zahlen zum Vorschein.

(Zurufe von den GRÜNEN)

Darum hat es auch das Schreiben des Kultusministe-
riums gegeben. Das Kultusministerium musste sich
dazu äußern.

Ich möchte auch noch einmal für den sozialpolitischen
Arbeitskreis der CSU erklären, dass die Grundlage
des mit initiierten Beschlusses im sozialpolitischen
Ausschuss so nicht mehr aufrechterhalten werden
kann, weil die Vollfinanzierung der Altenpflegeschu-
len, von der immer gesprochen wird, bereits jetzt nicht
mehr gegeben ist, da manche Altenpflegeschulen
jetzt schon Schulgeld verlangen.

Wir lehnen daher die beiden Dringlichkeitsanträge ab,
erstens weil bis dato keine Entscheidung darüber ge-
troffen ist, das Schulgeld in irgendeiner Höhe zu sen-
ken - ich weise auch darauf hin, dass das Budget von
12 Millionen Euro unberührt bleibt - und zweitens, weil
wir die exakten Schülerzahlen abwarten müssen, um
die endgültige Finanzierung des Schulgeldausgleichs
festzulegen.

(Beifall bei der CSU - Zurufe von den GRÜNEN)

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege, bleiben
Sie bitte am Rednerpult. Zwischenfrage: Frau Kollegin
Ackermann. Bitte.

Renate Ackermann (GRÜNE): Herr Kollege Tauben-
eder, steht das Ministerinnenwort von einer 100-pro-
zentigen Refinanzierung noch, von der Frau Sozialmi-
nisterin Haderthauer gesprochen hat? Auf meine
Nachfrage, ob es dann also nicht nötig sei, zusätzlich

Schulgeld zu erheben, hat sie gesagt, das sei nicht
nötig. Daraufhin habe ich mich bei ihr bedankt. Steht
dieses Wort noch oder hat sie dieses Wort überhaupt
nicht gesagt oder - Entschuldigung - hat sie die Un-
wahrheit gesagt? Dazwischen gibt es nichts.

(Beifall bei den GRÜNEN - Alexander König
(CSU): Das müssen Sie die Staatsregierung fra-
gen und nicht die Abgeordneten!)

Walter Taubeneder (CSU): Da müssen Sie die Frau
Sozialministerin selber fragen.

(Alexander König (CSU): Sehr richtig! - Zurufe
von den GRÜNEN)

Ich kann nur eines sagen: Sie hat gesagt - das habe
ich gehört - eine 100-prozentige Finanzierung der Be-
triebskosten sei gewährleistet, und dies ist auch dann
gewährleistet, wenn 100 Euro vom Schulgeldaus-
gleich abgezogen würden. Auch dann würden noch
über 100 % der Betriebskosten finanziert werden.

(Zurufe von der SPD: Das hat sie nicht gesagt!)

Das hat sie damit aus meiner Sicht ausgedrückt.

Präsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin Weikert,
bitte.

Angelika Weikert (SPD): Herr Kollege, ich muss in
der gleichen Wunde bohren wie die Kollegin Acker-
mann. Es geht nicht allein um das gesprochene Wort,
sondern ich konfrontiere Sie einfach mit dem ge-
schriebenen Wort, mit einer Presseerklärung des So-
zialministeriums vom 24. Juni 2010.

(Alexander König (CSU): Das macht doch dann
der Staatssekretär!)

Ich lese Ihnen die ersten drei Sätze vor:

Anlässlich der Anhörung im Bayerischen Landtag
zur Zukunft der Alten- und Krankenpflege in Bay-
ern betonte Bayerns Sozialministerin Christine
Haderthauer erneut: Die Altenpflegeschulen wer-
den auch in Zukunft zu hundert Prozent refinan-
ziert werden. Daran ändern auch wiederholte
Falschmeldungen nichts! Ich habe mit Staatsmi-
nister Spaenle und der gesamten Mehrheitsfrakti-
on im Landtag fest vereinbart, dass die Altenpfle-
geschulen auch weiterhin voll refinanziert
werden.

Ich könnte noch weiter vorlesen, aber dieser Text ist
im Netz abrufbar. Ich habe ihn mir vor fünf Minuten
dort herausgenommen. Ich betone noch einmal: Das
war die Grundlage unseres einstimmigen Beschlus-
ses im Sozialausschuss.
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Ich muss auch sagen, Kollege Unterhändler war sehr
vorsichtig. - Der Kollege Unterländer.

(Heiterkeit und Beifall bei den GRÜNEN)

Er war sehr vorsichtig, wie weit er da mitgehen kann
und hat extra aus dieser Presseerklärung der Frau
Staatsministerin genau diesen Text übernommen.
Wieso können Sie dann jetzt sagen, die Grundlage für
den Beschluss des sozialpolitischen Ausschusses sei
nicht mehr vorhanden, wenn es genau dieser Text
war?

(Alexander König (CSU): Jetzt lassen Sie einmal
den Staatssekretär sprechen!)

Präsidentin Barbara Stamm: Möchten Sie darauf
antworten, Herr Kollege?

Walter Taubeneder (CSU): Ich möchte nur ganz kurz
noch einmal darauf hinweisen, dass mit dieser Schul-
geldkürzung immer noch sichergestellt ist, dass auch
in Zukunft 100 % der Betriebskosten finanziert wer-
den.

(Beifall bei der CSU - Zurufe von den GRÜNEN)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. Als Präsi-
dentin des Bayerischen Landtags hätte ich schon
gern, dass solche Fragen, wenn sie hier gestellt wer-
den, dann auch vonseiten der Staatsregierung beant-
wortet würden.

(Beifall bei der SPD, den Freien Wählern, den
GRÜNEN, der FDP und des Abgeordneten Ale-
xander König (CSU))

Ich darf jetzt Herrn Professor Dr. Bauer das Wort er-
teilen.

(Staatssekretär Sackmann meldet sich zu Wort)

Herr Professor Bauer, Herr Staatssekretär Sackmann
hat sich gemeldet. Entschuldigung, ich habe es nicht
gesehen. - Entschuldigen Sie, wir haben es nicht ge-
sehen. Wir sind es gewohnt, dass sich die Staatsre-
gierung immer am Schluss meldet. Bitte sehr, Herr
Staatssekretär.

Staatssekretär Markus Sackmann (Sozialministeri-
um): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich konnte mich erst jetzt zu Wort melden, weil
die Frage an den Kollegen gestellt war. Aber die
Staatsregierung kann zu jedem Zeitpunkt mit hinein-
gehen.

Ich darf vielleicht ein paar Sätze zu dem Thema
sagen. Erstens hat Herr Kollege Taubeneder natürlich
recht, dass auch weiterhin zu 100 % refinanziert wer-

den wird. Die Staatsministerin hat festgestellt, dass
der Festbetrag bei einer Förderung in Höhe von
10,8 Millionen Euro netto nicht gekürzt wird und dass
es deswegen bei einer 100-prozentigen Refinanzie-
rung bleibt. Sie hat allerdings nicht dazu gesagt, dass
das heißt, dass damit auch das Schulgeld von
200 Euro bleibt. Natürlich kann das auch ein geringe-
rer Betrag sein, weil wir steigende Zahlen haben. Sie
hat darüber hinaus auch gesagt - -

(Angelika Weikert (SPD): 100 Prozent! - Alexan-
der König (CSU): Hören Sie doch einmal dem
Staatssekretär zu, wenn Sie es wissen wollen!)

- Moment. Sie hat nicht gesagt, dass es 200 sind,
sondern sie hat gesagt - -

Präsidentin Barbara Stamm: Verehrte Kolleginnen
und Kollegen, Sie wollten Fragen beantwortet haben.
Jetzt hören Sie bitte zu!

(Beifall bei der CSU - Alexander König (CSU):
Sehr richtig!)

Staatssekretär Markus Sackmann (Sozialministeri-
um): Darüber hinaus haben wir auch ausdrücklich da-
rauf hingewiesen, dass wir derzeit noch nicht einmal
wissen, wie denn die Zahlen im Herbst aussehen,
dass wir im Augenblick, vielleicht auch Dank unserer
Aktionen, steigende Schülerzahlen zu verzeichnen
haben. Die Ministerin hat darauf hingewiesen, dass
wir uns dann im Herbst mit dem zuständigen Kultus-
minister zusammensetzen und nach Lösungswegen
suchen werden, um diese 100 % Refinanzierung zu
ermöglichen. Ich glaube, das ist der entscheidende
Punkt. Das hat die Ministerin gesagt. Dazu stehen wir.
Wir werden das im Herbst, wenn die Zahlen bekannt
sind, entsprechend mit ermöglichen.

(Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssekretär,
bleiben Sie bitte für eine Zwischenbemerkung der
Frau Kollegin Ackermann am Rednerpult.

Renate Ackermann (GRÜNE): Herr Staatssekretär,
vielleicht kann ich Ihnen ein bisschen helfen. Es gäbe
eine ganz einfache Lösung. Sie können den Finanzie-
rungsvorbehalt einfach für diesen einzelnen Haus-
haltspunkt aufheben. Dann ist allen geholfen. Dann
müssen Sie nicht bis zum Herbst warten und brau-
chen nicht zu riskieren, dass jetzt die Anmeldezahlen
zurückgehen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Staatssekretär Markus Sackmann (Sozialministeri-
um): Ich glaube, es ist sinnvoll, dass man das auf der
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Basis verlässlicher Zahlen macht. Wir haben die An-
kündigung weitergegeben.

(Zuruf der Abgeordneten Ulrike Gote (GRÜNE))

Deswegen braucht sich keiner Sorgen zu machen.
Jeder kann den Beruf ergreifen.

(Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssekretär,
bleiben Sie bitte noch stehen. Wir sind noch nicht so
weit. Herr Kollege Ritter, bitte.

Florian Ritter (SPD): Frau Präsidentin, ist in diesem
Fall auch eine Zwischenintervention möglich?

Präsidentin Barbara Stamm: Ja, natürlich.

Florian Ritter (SPD): Kollege Taubeneder hat vorhin
behauptet, es würde eine hundertprozentige Finanzie-
rung der Betriebskosten erfolgen. Ist es nicht primär
so, dass es sich um 100 % der förderfähigen Kosten
handelt, die überhaupt nichts mit den realen Kosten
zu tun haben müssen, sondern dass die realen Kos-
ten in der Regel darüber liegen? Ist es nicht so, dass
die Tatsache, dass manche Altenpflegeschulen be-
reits jetzt Schulgeld in einem geringen Umfang erhe-
ben, etwas damit zu tun hat, dass die Zuschüsse mit-
nichten die realen Kosten decken, sondern dass man
das Geld braucht, um schon jetzt die Kosten für eine
qualitative Ausbildung sicherzustellen? Zum Dritten:
Ist es nicht so, dass unter anderem mit dem Ausbil-
dungspakt Altenpflege das Ziel verfolgt wurde, die
Ausbildungszahlen zu erhöhen, damit wir in Bayern
zukünftig viele gut ausgebildete Fachkräfte haben?
Wenn das das Ziel war, warum sorgt die Bayerische
Staatsregierung dann nicht dafür, dass die Ausbildung
weiterhin auf einem qualitativ hochwertigen Standard
erfolgen kann?

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssekretär,
bitte.

Staatssekretär Markus Sackmann (Sozialministeri-
um): Lieber Herr Kollege, Letzteres kann ich über-
haupt nicht nachvollziehen. Ich habe Ihnen gerade
gesagt, dass wir steigende Schülerzahlen haben; wir
begrüßen das ausdrücklich. Das beruht auf gemein-
samen Aktionen, die wir gestartet haben - Herzwerker
und anderes - und die gut laufen. Dies wird positiv
aufgenommen. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass wir
uns, wenn die Zahlen bekannt sind, zusammensetzen
und dafür sorgen werden, dass die einhundert Pro-
zent gezahlt werden. Dies ist Faktum - das hat auch
Herr Kollege Taubeneder dargestellt - und wir werden

uns darum entsprechend kümmern. Darüber hinaus
gibt es noch einen Punkt: Es gibt die eine oder andere
Schule, bei der wir festgestellt haben, dass es sogar
zu einer Überfinanzierung kommen kann. Derzeit wer-
den wir genau diese Dinge überprüfen. Wir haben
nicht zugesagt, dass es bei einem Schulgeld von 200
Euro bleibt. Wir haben aber zugesagt, dass die Refi-
nanzierung gesichert wird. Das ist unser Wort und an
dem werden wir uns im Oktober messen lassen.

(Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Jetzt darf ich Herrn
Professor Bauer das Wort erteilen.

Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer (FW): Sehr ge-
ehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Her-
ren! Die Erklärungen haben meiner Ansicht nach nicht
zur Aufklärung beigetragen. Die Verwirrung ist noch
größer geworden. Deshalb möchte ich ein wenig aus-
holen und das Problem näher beleuchten. Der demo-
grafische Wandel ist unumkehrbar, wie Sie alle wis-
sen. Genau auf diesen demografischen Wandel wird
nicht reagiert. Mit diesem demografischen Wandel ist
automatisch eine alternde Bevölkerung verbunden.
Gleichzeitig wird die Betreuung von zu pflegenden
Menschen durch das familiäre Umfeld enorm er-
schwert. Obwohl die Pflege im letzten statistischen
Jahr 2007 noch zu zwei Dritteln im häuslichen Bereich
abgewickelt werden konnte - das ist gut -, hat sich in
den letzten zehn Jahren die Tendenz, die Pflege in
ambulanten oder stationären Pflegeheimen durchzu-
führen, deutlich verstärkt. An dieser Stelle darf ich an
den Sozialbericht des Jahres 2010 erinnern, den Sie
in Ihrem Postfach hatten; es war ein Kurzbericht, den
wir ausgemacht hatten. An dieser Stelle möchte ich
mich für die Arbeit bedanken, denn es ist ein aktuelles
Zahlenwerk, in dem alles enthalten ist, man kann es
nachlesen und Sie können es zuhause überprüfen.

Deshalb gibt es im bayerischen Raum eine hohe
Nachfrage in den unterschiedlichen Einrichtungen der
Altenpflege. Der Pflegebedarf wird maßgeblich von
einem familiären Umfeld beeinflusst. Daher ist es
schwierig, konkrete Zahlen - wie es schon angeklun-
gen ist - zu nennen, wie viele sich pro Ort bewerben.
Klar ist, dass die Altersgruppe - auch das geht aus
dem frischen Druckwerk des Sozialministeriums her-
vor - der 65-Jährigen bis zum Jahr 2028 um ein Drit-
tel, also um über 33 %, zunehmen wird und der Anteil
der Menschen über 75 Jahren sogar um über 37 %
zunehmen wird. Sie wissen genau, was das für die
Menschen bedeutet, wenn nicht genug Pflegende zur
Verfügung stehen. Vom Fachkräftemangel ist viel ge-
schrieben worden, hier zeichnet er sich klar ab. Gera-
de wenn man ein solches Werk vorliegen hat, in dem
man das alles nachvollziehen kann, so halte ich das
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Vorgehen der Staatsregierung für sehr widersprüch-
lich und kontraproduktiv.

Deshalb ist es uns völlig unverständlich, dass das Ba-
yerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus
mit Schreiben vom 1. Juni 2010 angekündigt hat, den
Schulgeldausgleich der privaten Berufsfachschulen
für Altenpflege und Altenpflegehilfe zu kürzen. Das ist
nichts anderes. Geplant ist, ab dem kommenden
Schuljahr 2010/2011 nur noch 100 Euro für jeden
Schüler zu zahlen, also eine Kürzung um 50 %. Das
wird berechtigterweise zu Empörung und Protesten
sowie zu Unsicherheiten führen. Deshalb plädieren
wir von den Freien Wählern klar dafür, den Schulgeld-
ausgleich in der bisherigen Höhe zu bezahlen.

Frau Minister Haderthauer hat am 15.06.2010 zugesi-
chert, die bisherige Praxis beizubehalten. Lösen Sie
doch endlich und unwiederbringlich diesen Wider-
spruch auf, der heute wieder aufgekommen ist. Wir
stehen vor einem neuen Schuljahr und können uns
einen Rückgang der Anmeldezahlen nicht erlauben.
Sie sind zwar um 17 % gestiegen - das sind die letz-
ten Zahlen -, aber wir können uns nicht erlauben,
dass sie zurückgehen, was zu einem Fachkräfteman-
gel in der Altenpflege führen würde.

Das Verhalten der Staatsregierung - das ist ganz
deutlich geworden - ist nicht nachvollziehbar, da es
schlicht und einfach kontraproduktiv ist. Die geplanten
Kürzungen sind nicht förderlich, um den notwendigen
Nachwuchs zu rekrutieren. Wenn Sie auf dem schwie-
rigen Feld der Berufsfindung - darüber haben wir
schon gesprochen - die Anerkennung der sozialen
Berufe niedrig halten, dann wird gerade dieser Bau-
stein dazu führen, dass sich weniger anmelden. Es
sind wirtschaftliche Probleme zu befürchten und letzt-
endlich müssen das die Heimbewohner, die Sozialhil-
feträger und die Kommunen finanzieren.

Wir von den Freien Wählern finden, dass das ein völ-
lig falsches Signal war. Wir möchten, dass zukünftig
jede qualifizierte Ausbildungspflegekraft an dem Un-
terricht teilnehmen kann. Nehmen Sie die Kürzung zu-
rück, nehmen Sie den Antrag ernst. Denken Sie an
die alten und pflegebedürftigen Menschen. Bei eini-
gen Graulocken - dazu zähle ich mich auch - ist die
Zeit, bis eine solche Pflege benötigt wird, nicht so weit
entfernt.

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Professor Bauer,
bleiben Sie bitte am Rednerpult. Zu einer Zwischen-
bemerkung erteile ich Frau Kollegin Ackermann das
Wort.

Renate Ackermann (GRÜNE): Herr Kollege Dr.
Bauer, kennen Sie auch die Schreiben der Wohl-
fahrtsverbände, die in drastischen Worten ankündi-

gen, was mit ihren Schulen passieren wird? Ich zitiere
aus einem Brief der Caritas: Unsere Schulträger stel-
len sowohl die drohende Reduzierung der Förderung
als auch die derzeitige Unsicherheit vor die Frage, ob
der Betrieb der Caritas-Altenpflegeschulen weiterhin
aufrechterhalten werden kann. Der Schulgeldaus-
gleich in seiner bisherigen Höhe stellt für deren Finan-
zierung einen wesentlichen Baustein dar. - Wenn Sie
diese Briefe kennen, Herr Dr. Bauer, halten Sie dann
vor diesem Hintergrund die Maßnahmen der Staatsre-
gierung, jetzt von den Altenpflegeschülern Geld zu er-
heben, für angebracht?

Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer (FW): Vielen
Dank, ich kenne diese Briefe. Ich habe auch persönli-
chen Kontakt zu den Altenpflegern, weil ich nach wie
vor mit meiner Praxis bzw. mit meiner Frau solche
Einrichtungen in der Nähe betreue. Ich kenne die Si-
tuation und halte die Maßnahmen nicht für richtig.
Deswegen bitte ich Sie schnellstmöglich den Wider-
spruch aufzulösen und klipp und klar zu sagen, was
passiert, sowie dafür zu werben, dass das Bündnis,
das zur Stärkung der Altenpflegeberufe eingegangen
worden ist, nicht konterkariert, sondern mit Leben er-
füllt wird. Dazu gehören auch diese finanziellen Mittel.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Präsidentin Barbara Stamm: Nächste Wortmeldung:
Herr Kollege Dr. Barfuß, bitte schön.

Prof. Dr. Georg Barfuß (FDP): Frau Präsidentin,
meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen! Ich
glaube, wir haben gemerkt: Alle fünf Fraktionen neh-
men dieses Thema ernst.

(Zurufe von der SPD: Ah, ah!)

- Nein, nein, nein; alle; wir genauso wie Sie. Uns ist
die demografische Problematik genauso bewusst.
Heute geht es nicht um pro oder kontra Altenpflege
oder darum, wer es sieht oder wer es nicht sieht, son-
dern heute geht es darum, dass uns zurzeit noch Zah-
len fehlen, auf deren Grundlage wir eine verantwort-
bare Entscheidung treffen können. Um nicht mehr und
um nicht weniger.

Als Volkswirt sage ich Ihnen: Wenn Sie immer weiter
in die Verschuldung gehen, werden die aktiven Men-
schen immer noch mehr Abgaben zu leisten haben,
und die Finanzierung derjenigen, für die wir heute
streiten und für die wir uns einsetzen, wird immer un-
sicherer. Deswegen gilt momentan der Primat des
ausgeglichenen Haushalts. Das wird nicht der einzige
Posten sein, über den wir streiten. Es ist keine Kunst,
immer mehr zu fordern, aber nicht zu sagen, wie man
das bezahlen soll.
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(Beifall bei der FDP und der CSU)

Zusammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen von
der CSU sind wir Liberalen selbstverständlich für eine
sinnvolle Kombination von öffentlichen und privaten
Schulen. Es geht um die laufenden Kosten; es geht
um die Pensionsansprüche. Es ist auch Aufgabe der
Tarifpartner, in einem Bereich, in dem an die Mitarbei-
ter hohe Anforderungen gestellt werden und in dem
die Menschen knapp sind

(Angelika Weikert (SPD): Die Verantwortung ab-
schieben, weg damit!)

- ich gebe nicht ab; ich teile es nur auf mehrere Felder
auf, Frau Kollegin -, Tarifverträge so zu gestalten,
dass Menschen diese Berufe wählen. Wir werden in
vielen Berufen erleben, dass der Faktor menschliche
Arbeitskraft knapp wird. Diejenigen, die nicht wollen,
dass eine neue Einwanderungswelle notwendig wird,
um die Kräfte hierher zu holen, müssen für Ausbil-
dung sein. Glauben Sie mir deswegen: Wir werden im
Herbst, wenn die Zahlen vorliegen, völlig unaufgeregt,
gelassen und sehr professionell entscheiden. Bis
dahin müssen Sie sich aber noch ein wenig gedulden.

(Zuruf von der SPD: Und was machen die Schu-
len?)

Ich darf noch sagen - Frau Kollegin, wenn Sie mir
bitte zuhören -, dass sich unsere Fraktionskollegin
Brigitte Meyer der Stimme enthalten wird, weil sie als
Vorsitzende des Sozialausschusses zunächst und vor
allem das Soziale im Fokus hat. Wir haben uns in der
Fraktion überlegt, wer hier spricht.

(Zuruf der Abgeordneten Ulrike Gote (GRÜNE))

- Wollen Sie noch etwas sagen? Ich habe noch etwas
Redezeit. - Okay. Wir haben uns überlegt, wer hier
spricht. Wir haben gesagt, dass es am ehrlichsten ist,
wenn ein Haushälter spricht, weil wir momentan die
Zahlen, die Grundlage für eine verantwortbare Ent-
scheidung sind, noch nicht haben. Bei dem bleibt es.
Mehr ist dazu nicht zu sagen.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Bevor Sie Ihre Zwischenfragen stellen, sage ich noch
etwas anderes: Heute ist der 14. Juli. Wir sind in
Haidhausen im Franzosenviertel. Unsere Urgroßväter,
unsere Großväter und unsere Väter sind jeweils nach
Frankreich in den Krieg gezogen. Wir dürfen heute
sagen: Alles Gute nach Frankreich, alles Gute zum
Nationalfeiertag in Frieden und Freiheit.

(Beifall bei der FDP und der CSU - Zurufe von
der SPD und den GRÜNEN)

- Wenn Ihnen der Frieden nichts wert ist, so ist mir
das egal. Mir ist er etwas wert. Ich habe das für mich
gesagt, nicht für Sie. Mir ist das egal.

- Bitte.

Präsidentin Barbara Stamm: Moment! Herr Kollege,
noch erteile ich das Wort.

(Erwin Huber (CSU): Sehr gut!)

Vielleicht können wir auch hier etwas Frieden herstel-
len. Als Erste hat sich Frau Kollegin Ackermann ge-
meldet.

(Ulrike Gote (GRÜNE): Jetzt reicht es aber da
drüben, ja!)

- Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine
Geschäftsordnung, und diese werden wir bitte noch
ertragen.

Bitte, Frau Kollegin.

(Erwin Huber (CSU): Schmerzensgeld!)

- Ich kann es leider nicht ändern, dass das für Sie
schmerzensgeldpflichtig ist, Herr Kollege Huber.

Renate Ackermann (GRÜNE): Herr Kollege Barfuß,
als Haushälter ist Ihnen sicher bekannt, dass es Ein-
sparungen gibt, deren Folgekosten wesentlich höher
sind, als der eingesparte Betrag. Stimmen Sie mir zu,
dass die Folgekosten die Einsparungen, die Sie hier
tätigen, wenn die Altenpflegeschulen schließen müs-
sen, wenn sich die Altenpflegeschüler nicht mehr an-
melden und wenn es einen Pflegenotstand gibt, deut-
lich übersteigen?

(Beifall bei den GRÜNEN - Thomas Kreuzer
(CSU): Schwarzmalerei!)

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege.

Prof. Dr. Georg Barfuß (FDP): Ich werbe noch ein-
mal um Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben noch nicht
entschieden, was wir machen. Ich habe gesagt: Wenn
richtige, aufbereitete Zahlen vorliegen, werden wir
entscheiden. Ansonsten ist mir die Weisheit, die Sie
vortragen, wohlbekannt.

Nächste Wortmeldung, bitte.

(Beifall und Heiterkeit bei der FDP und der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: So lustig finde ich das
jetzt nicht mehr. Herr Kollege Ritter, bitte.
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(Prof. Dr. Georg Barfuß (FDP): Soll ich mich
dümmer machen als ich bin, Frau Kollegin? -
Zuruf von der SPD: Jetzt mach kein Kasperlthea-
ter! - Unruhe)

Sie haben das Mikrofon.

Florian Ritter (SPD): Sehr geehrter Herr Kollege. Da
Sie sagen, dass Sie als Haushälter sprechen und es
natürlich Sinn macht, mit vernünftigen Zahlen umzu-
gehen, frage ich Sie: Mit welchen Zahlen sollen denn
jetzt die Altenpflegeschulen umgehen? Sie haben
überhaupt keine Informationen, wie es weitergeht.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Für die Altenpflegeschulen stellt sich die Situation im
Augenblick so dar, dass sie, wenn Sie überhaupt zu
einer vernünftigen Finanzierung kommen können oder
wollen, auf dieser Grundlage Schüler eigentlich ab-
weisen müssten und den Schülern, die sich schon an-
gemeldet haben, sagen: Liebe Schüler, sucht euch
etwas anderes, weil wir nicht wissen, ob das an dieser
Schule finanzierbar ist.

(Zuruf von der CSU: Oh!)

Nicht nur im Bayerischen Landtag gibt es Haushälter.
Auch an den Schulen muss wirtschaftlich gedacht
werden. Daher stelle ich Ihnen die Frage: Auf welchen
Zahlengrundlagen sollen die Schulen denn jetzt arbei-
ten?

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Prof. Dr. Georg Barfuß (FDP): Herr Kollege Ritter, es
ist hochinteressant, dass gewisse Herrschaften im
Hohen Hause auch einmal erkennen, dass eine ge-
wisse Eigenkapitaldecke nichts Schlechtes ist; sonst
kapieren sie das nämlich nie. Ich sage Ihnen eines:
Ich war lange genug Bürgermeister, um zu wissen,
wie schwierig das ist. Wenn aber jemand so schlecht
gewirtschaftet hat, dass er nicht drei Monate warten
kann, bis eine Entscheidung fällt, dann ist das ein ver-
dammter Grenzproduzent, und dann muss er damit
eben leben.

(Beifall bei der FDP und der CSU - Alexander
König (CSU): Sehr gut! - Zuruf des Abgeordneten
Florian Ritter (SPD))

Präsidentin Barbara Stamm: Zur nächsten Zwi-
schenintervention Herr Kollege Professor Bauer. -
Das hat sich erledigt. Dann darf ich mich bei Ihnen
bedanken, Herr Kollege.

Prof. Dr. Georg Barfuß (FDP): Danke schön.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin Acker-
mann möchte ihre Restredezeit noch nutzen. Bitte
schön, Frau Kollegin.

Renate Ackermann (GRÜNE): Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Am Ende dieser entsetzli-
chen Diskussion ist festzustellen, dass die Zweifel
nicht beiseitegeräumt werden konnten, dass die Al-
tenpflegeschulen weiterhin im Unklaren gelassen wer-
den, dass der Schulbeginn kommen wird, die Schüler
aber nicht wissen, ob sie Schulgeld bezahlen müssen,
das sie gar nicht bezahlen können. Das ist das Ver-
dienst dieser Koalition.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Jetzt darf ich für die
Staatsregierung Herrn Staatsminister Dr. Spaenle das
Wort erteilen. Bitte schön, Herr Staatsminister.

Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle (Kultusministeri-
um): Frau Präsidentin, Hohes Haus! Lassen Sie uns
bei diesem ernsten Thema wieder zu den Fakten
kommen.

Erstens. Die Mittel, die zur Verfügung stehen, um die
Schulgeldausgleichszahlungen für die Berufsfach-
schulen für Altenpflege zu finanzieren, sind und blei-
ben völlig ungeschmälert.

Zweitens. Im Gegensatz zu vielen anderen Schulen,
auch im beruflichen Bereich, können wir hier erst um
den Oktober herum - das hat auch damit zu tun, dass
ein Teil der Schülerinnen und Schüler Maßnahmen
der Bundesagentur für Arbeit in Anspruch nehmen
kann - mit festen und endgültigen Schülerzahlen rech-
nen.

Drittens. Die hundertprozentige Refinanzierung, wie
von der Frau Kollegin angesprochen, im Bereich der
entsprechenden Betriebskosten ist sicherzustellen,
und wir werden sie sicherstellen.

Viertens. Es gibt unterschiedliche Berechnungswei-
sen. Herr Kollege Ritter hat darauf hingewiesen; Frau
Kollegin Haderthauer hat dies auch schon getan.
Diese kann man sich ansehen. Das Angebot steht,
sich die entsprechenden Berechnungen einmal mitei-
nander anzusehen.

Fünftens. Wir haben in den Verhandlungen mit den
Trägern das Angebot unterbreitet, eine Umstellung in
dieser Drei-Säulen-Finanzierung vorzunehmen. Herr
Kollege Taubeneder hat dies präzise ausgeführt. Die-
ses Drei-Säulen-Modell stellt eine Besonderheit dar,
weil wir dem Bereich der Altenpflege eine besondere
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Bedeutung zumessen. Wir hatten angeboten, eine
Umstrukturierung vorzunehmen, sodass die Übernah-
me der Betriebskosten von 79 % in Schritten auf
100 % gesteigert worden wäre. Dieses Angebot
wurde von den Trägern nicht wahrgenommen. Wir
haben uns deshalb auf eine Weiterführung des Drei-
Säulen-Modells verständigt.

Insofern ist eine Verunsicherung der Träger nicht be-
gründet. Sobald die Schülerzahlen vorliegen, werden
wir eine sachgemäße Entscheidung treffen. Das
Schreiben vom Juni war lediglich eine Vorwarnung.
Wenn die positive Entwicklung einer Erhöhung der
Schülerzahlen weiterhin anhält, müssten wir mit dem
Sockelbetrag andere Pro-Kopf-Zuschüsse ermögli-
chen. Wir gehen davon aus, dass wir mit den Zahlen,
wenn sie sich so weiterentwickeln, zu einer tragfähi-
gen Entscheidung kommen.

Ich bin dankbar, dass dieses Thema vor der Sommer-
pause noch einmal aufgegriffen wurde. Wir können
klar und deutlich sagen, dass die Altenpflege von der
Staatsregierung und den sie tragenden Fraktionen
ernst genommen wird. Wir werden keine Anstrengung
auslassen, die finanzielle Absicherung auch weiterhin
zu gewährleisten.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsminister,
bleiben Sie bitte am Rednerpult. Bitte, Frau Kollegin
Weikert.

Angelika Weikert (SPD): Herr Staatsminister, ich
muss leider noch einmal eine konkrete Nachfrage
stellen. Wenn Sie die Entwicklung erst im Oktober
überschauen können, warum wurde dann Anfang Juni
von Ihrem Ministerium dieser Brief verschickt? Das ist
für uns nach wie vor völlig unverständlich. Ich schiebe
eine zweite konkrete Frage nach, die ich an diesem
Pult schon Frau Staatsministerin Haderthauer gestellt
habe: Sind Sie jetzt, vor der Sommerpause, noch be-
reit, die Schulen erneut anzuschreiben und diesen
Brief, der von Ihrer Bürokratie herausgeschickt wurde,
zurückzunehmen? Sind Sie bereit, das, was Sie heute
dargelegt haben, den Schulen mitzuteilen, damit die
Verunsicherung, die eingetreten ist, abgestellt werden
kann? Ihre Aussagen würden sicherlich dazu beitra-
gen, dass es an den Schulen etwas ruhiger wird.

Präsidentin Barbara Stamm: Bitte, Herr Staatsminis-
ter.

Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle (Kultusministeri-
um): Dieses Schreiben aus meinem Hause diente
dem Ziel, für den Fall der prognostizierten weiteren
Erhöhung der Schülerzahlen eine Art Vorwarnung
auszusprechen. Dies bezog sich auf die Folgen für

die Pro-Kopf-Bezuschussung. Ich bin gerne bereit,
Ihre Anregung aufzunehmen und den Trägern diese
Entscheidung in geeigneter Form zu kommunizieren.

(Angelika Weikert (SPD): Herr Dr. Spaenle, das
war keine Ankündigung, sondern es stand drin!)

Präsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin Weikert,
besprechen Sie das bitte nachher persönlich. Herr
Staatsminister, bleiben Sie bitte noch am Rednerpult.
Frau Kollegin Ackermann hat sich noch zu Wort ge-
meldet.

Renate Ackermann (GRÜNE): Herr Staatsminister,
stimmen Sie mir zu, dass es sich um einen Wider-
spruch handelt, wenn einerseits durch Kampagnen,
die viel Geld kosten, versucht wird, die Schülerzahlen
zu erhöhen, und andererseits, wenn sich die Schüler-
zahlen zu erhöhen, die Schülerinnen und Schüler
dafür bestraft werden, dass sie sich angemeldet
haben, indem sie Schulgeld bezahlen müssen? Stim-
men Sie mir zu, dass das ein Widerspruch ist?

Eine weitere Frage: Warum haben Sie dieses Theater
in den letzten Jahren nicht aufgeführt? Damals wuss-
ten Sie auch nicht, wie viele Schüler sich anmelden
würden. Trotzdem war damals eine Erhebung von
Schulgeld nicht in der Diskussion.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle (Kultusministeri-
um): Frau Kollegin Ackermann, ich nehme Ihr Enga-
gement in dieser Frage sehr ernst. Die zweite Frage
lautete, inwieweit wir diesen Pro-Kopf-Betrag schon
einmal verändert haben. Dieser Betrag wurde schon
einmal von 250 auf 200 Euro gesenkt.

Es gibt Schulen, die bereits Schulgeld erheben. Dies
sind strategische Maßnahmen einzelner Träger. Ich
möchte noch einmal darauf hinweisen, dass der ge-
samte Sockelbetrag ungeschmälert weiterhin zur Ver-
fügung steht, um die besondere Form der Drei-Säu-
len-Finanzierung der Berufsfachschulen für
Altenpflege weiterhin zu ermöglichen.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Präsidentin Barbara Stamm: Werte Kolleginnen und
Kollegen, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen
mehr vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir
kommen zur Abstimmung. Dazu werden die Tages-
ordnungspunkte wieder getrennt. 

Ich lasse zunächst über den Dringlichkeitsantrag der
SPD-Fraktion auf Drucksache 16/5027 abstimmen,
das ist der Tagesordnungspunkt 30. Der federführen-
de Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen
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empfiehlt auf Drucksache 16/5442 die Ablehnung die-
ses Dringlichkeitsantrags. Die Abstimmung erfolgt in
namentlicher Form. Die Urnen sind aufgestellt. Mit der
Abstimmung kann nun begonnen werden. Dafür ste-
hen fünf Minuten zur Verfügung. -

(Namentliche Abstimmung von 21.44 bis
21.49 Uhr)

Ich schließe die Abstimmung. Die Stimmkarten bitte
ich draußen auszuzählen. Wir werden das Ergebnis
morgen früh zu Beginn der Sitzung bekanntgeben. 

Ich lasse nun über den Dringlichkeitsantrag der Frakti-
on des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN auf Drucksa-
che 16/5032 abstimmen. Das ist der Tagesordnungs-
punkt 31. Der federführende Ausschuss für
Staatshaushalt und Finanzfragen empfiehlt auf Druck-
sache 16/5443 wiederum die Ablehnung. Ich bitte, mit
der Stimmabgabe zu beginnen. Es stehen drei Minu-
ten zur Verfügung. -

(Namentliche Abstimmung von 21.50 bis
21.53 Uhr)

Die Abstimmung ist geschlossen. Ich bitte die Stimm-
karten auszuzählen. Das Ergebnis geben wir morgen
zu Beginn der Sitzung bekannt.

Ich darf noch das Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung zum Dringlichkeitsantrag der Fraktion des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN - Zweite Münchner
S-Bahn-Strecke - Kein Baubeginn vor Vorliegen aller
Planfeststellungsbeschlüsse - auf Drucksache
16/4597 bekanntgeben. Mit Ja haben 33 Mitglieder
des Hohen Hauses gestimmt, mit Nein 123. Es gab 1
Stimmenthaltung. Damit ist der Dringlichkeitsantrag
abgelehnt. 

(Abstimmungsliste siehe Anlage 6)

Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche allen einen
schönen Abend. 

(Schluss: 21.54 Uhr)
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Mitteilung 
zu Tagesordnungspunkt 12  

Teil I 

Aufstellung der zur Ablehnung empfohlenen Ände-
rungsanträge zum Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 

1. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  Änderung des § 3 Gesetz über die Leistungslauf-

bahn und die Fachlaufbahnen der Bayerischen 
Beamten und Beamtinnen (Art. 52) 

(Drs. 16/3665)  

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  Änderung des § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz 

(Eingangsamt Lehrer) 
(Drs. 16/3888)  

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  Änderung des § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz 

(Ballungsraumzulage) 
(Drs. 16/3889)  

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  Änderung des § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz 

(Gerichtsvollzieher) 
(Drs. 16/3890)  

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  Änderung des § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz 

(Anhebung verschiedener Eingangsämter im mitt-
leren technischen Dienst) 

(Drs. 16/3891)  
6. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 

Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  Änderung des § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz 

(Anwärtergrundbetrag) 

(Drs. 16/3892)  

7. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz  

Änderung Art. 13 Satz 2  
(Verjährung der Besoldung) 

(Drs. 16/3894)  

8. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz  

Änderung Art. 20 Abs. 5  
(Rückwirkende Einweisung in eine Planstelle) 

(Drs. 16/3895)  

9. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz  

Änderung Art. 23 Satz 1 (Eingangsämter) 
(Drs. 16/3896)  

10. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz  

Streichung Art. 26  
(Obergrenzen für Beförderungsämter) 

(Drs. 16/3897)  

11. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz  

Änderung Art. 27 (Leitungsämter von Verwal-
tungsbehörden und von allgemeinbildenden oder 
beruflichen Schulen) 

(Drs. 16/3898)  

12. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz  

Streichung Art. 35 Abs. 2  
(Anrechnungsbetrag für Wohnen in einer Gemein-
schaftsunterkunft bei Ledigen) 

(Drs. 16/3900)  

4522 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode Anlage 1
zur 53. Vollsitzung am 14. Juli 2010



 

13. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz 

Änderung Art. 60 Abs. 4 (Entscheidung der nicht-
staatlichen Dienstherren über die Gewährung von 
Zuschlägen zur Sicherung der Funktions- und 
Wettbewerbsfähigkeit in eigener Zuständigkeit) 

(Drs. 16/3902)  

14. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier.  § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz  

Änderung Art. 64 Abs. 2 (Erhöhung des Höchst-
betrags der Sitzungsvergütung) 

(Drs. 16/3903)  

15. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier.  § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz  

Änderung Art. 68 Abs. 1  
(Vergabebudget für Leistungsbezüge) 

(Drs. 16/3904)  

16. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz  

Änderung Art. 94  
(Ballungsraumzulage) 

(Drs. 16/3906)  

17. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz  

Änderung der Besoldungsordnung A (Anlage 1) 
(Drs. 16/3908)  

18. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz  

Änderung der Anlage 5 (Familienzuschlag) 
(Drs. 16/3910)  

19. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 4 Beamtengesetz, Stellenausschreibung 
(Drs. 16/4192)  

20. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 4 Beamtengesetz, Ruhestandsregelung Lehre-

rinnen und Lehrer 
(Drs. 16/4193)  

21. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 4 Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes 
 Änderung Art. 62 Satz 2  

(Altersgrenze für Lehrkräfte an öffentlichen 
Schulen) 

(Drs. 16/4202)  

22. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 4 Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes 
 Streichung Art. 143 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3  

(Übergangsregelung zur Anhebung der Alters-
grenze für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen - 
Ruhestandsversetzung zum Schulhalbjahr) und 
neuer Abs. 3 (rentenrechtliche Prüfklausel) 

(Drs. 16/4204)  

23. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 4 Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes 

(Stellenausschreibungen) 
(Drs. 16/4212)  
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24. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 4 Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes 

(Flexibilisierung des Ruhestandseintritts) 
(Drs. 16/4213) 

25. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 Kindererziehungszuschlag 
(Drs. 16/4305)  

26. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
(Drs. 16/4306)  

27. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 16 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
(Drs. 16/4307)  

28. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz  
 Höhe des Ruhegehalts, abschlagsfreie Ruhe-

standsversetzung 
(Drs. 16/4308)  

29. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 Leistungselemente 
(Drs. 16/4311)  

30. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 Änderung Art. 8 Satz 2  

(Verjährung der Versorgungsbezüge) 
(Drs. 16/4317)  

31. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 Ergänzung Art. 24 Abs. 1  

(Keine Verschlechterung der Ruhegehaltsfähig-
keit der Zeiten einer Altersteilzeit) 

(Drs. 16/4318)  

32. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 Ergänzung Art. 26 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3  

(Einfügung eines weiteren alternativen Tatbe-
stands für den Wegfall eines Versorgungsab-
schlags - Entfallen eines Versorgungsabschlags 
nach einer Dienstzeit von 40 Jahren im Vollzugs-
dienst) 

(Drs. 16/4319)  

33. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 Art. 26 Abs. 3 Satz 3 neu  

(Berücksichtigung von rentenrechtlichen Zeiten 
bei den langjährigen Dienstzeiten zur Vermei-
dung eines Versorgungsabschlags) 

(Drs. 16/4320)  

34. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 Art. 27 (vorübergehende Erhöhung des Ruhege-

halts während der Wartezeit auf Renten aus dem 
Versorgungsausgleich für Beamte oder Beamtin-
nen mit besonderen Altersgrenzen) 

(Drs. 16/4321)  

35. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 Änderung Art. 38 Satz 1  

(Änderung infolge Streichung des Art. 35  
Abs. 2 Nr. 3) 

(Drs. 16/4324)  
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36. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 Art. 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 neu (Erweiterung  

des Dienstunfallschutzes auf von dem oder der 
Dienstvorgesetzten angeordnete ärztliche Unter-
suchungen) 

(Drs. 16/4325)  

37. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 Änderung Art. 53 Abs. 3  

(Erhöhung des Ruhegehaltssatzes bei der Unfall-
versorgung) 

(Drs. 16/4326) 

38. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 Änderung Art. 62 Abs. 1  

(Einmalige Unfallentschädigung von 80.000 Euro 
bei einer MdE von mindestens 50 v.H.) 

(Drs. 16/4328)  

39. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 Änderung der Übergangsregelung Art. 103 Abs. 3 
(Drs. 16/4330)  

40. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 Streichung Art. 114  

(Übergangsvorschrift Verjährung) 
(Drs. 16/4331)  

41. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Franz Schindler, Horst Arnold u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 8 Änderung des Bayerischen Richtergesetzes 
 Änderung Art. 15 Abs. 2 Satz 2 
(Drs. 16/4333)  

42. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 16 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 Änderung § 16 Abs. 2 Nr. 5 
(Drs. 16/4334)   

43. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 7 Änderung des Bayerischen Personalvertre-

tungsgesetzes 
 Änderung von Art. 75 Abs. 4 (Mitbestimmung 

über das Verfahren und die generellen Kriterien 
der Gewährung der gesetzlichen Leistungsbezüge) 

(Drs. 16/4957)  

44. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Franz Schindler, Horst Arnold u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 8 Änderung des Bayerischen Richtergesetzes 

Ergänzung Art. 35 Abs. 1 und Art. 48 Abs. 2 
 (Beteiligung des Präsidialrats und des Haupt-

staatsanwaltsrats bei Hinausschieben des Ruhe-
stands infolge Erreichens der Altersgrenze) 

(Drs. 16/4958)  

45. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz 
(Drs. 16/4959)  

46. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Franz Schindler, Horst Arnold u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
 Änderung der Anlage 1 (Besoldungsordnungen) 

und Anlage 4 (Strukturzulage und Amtszulagen) 
 betrifft: Besoldungsordnung/ -gruppen R 
(Drs. 16/5001)  

47. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Volkmar Halbleib u.a. SPD, 
Peter Meyer, Günther Felbinger FW, 
Adi Sprinkart, Thomas Mütze BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz 

Art. 23 (Eingangsämter) 
(Drs. 16/5143)  
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Änderungsanträge zum Gesetzentwurf der Staatsregie-
rung zum Neuen Dienstrecht, die zum Teil für erledigt 
erklärt oder in Teilen zurückgezogen wurden, im Übri-
gen aber abgelehnt wurden:    

 

1. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 3 Gesetz über die Leistungslaufbahn und die 

Fachlaufbahnen der bayerischen Beamten und 
Beamtinnen 

(Drs. 16/3674)  
 
Die Nr. 6 c wurde für erledigt erklärt.  
Die Nrn. 4 b, 5 und 7 wurden zurückgezogen. 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 3 Gesetz über die Leistungslaufbahn und die 

Fachlaufbahnen der bayerischen Beamten und 
Beamtinnen 

(Drs. 16/3675)  
 
Die Nrn. 2 b und 3 wurden zurückgezogen. 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz 
(Drs. 16/3893)  
 
Durch die Aufnahme in den Gesetzestext hat die 
Nr. 5 b ihre Erledigung gefunden.  
Die Nrn. 2, 7 und 8 a wurden zurückgezogen. 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz  

Änderung Art. 34 Abs. 2 Satz 1  
(Zulagen für besondere Berufsgruppen) 

(Drs. 16/3899)  
 
Die Nrn. 1 und 2 wurden zurückgezogen. 

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz  

Änderung Art. 79  
(Unterrichtsvergütung für Anwärter und  
Anwärterinnen) 

(Drs. 16/3905)  
 
Durch die Aufnahme in den Gesetzentwurf hat die 
Nr. 1 Satz 1 ihre Erledigung gefunden. 

6. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD  
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200)  
hier:  § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz  

Änderung Art. 109  
(Drs. 16/3907)  
 
Die Nrn. 1, 2 und 3 (Abs. 8) wurden zurückgezogen. 

7. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz  

Änderung der Anlage 4  
(Strukturzulage und Amtszulagen) 

(Drs. 16/3909)  
 
Die Nrn. 1 und 2 wurden zurückgezogen. 

8. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 7 Änderung des Bayerischen Personalvertre-

tungsgesetzes 
 Änderung Art. 77a neu  

(Erörterungsrecht bei der Gewährung von Leis-
tungsbezügen) 

(Drs. 16/4332) 
 
Die Nr. 1 wurde für erledigt erklärt.   
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Teil II 

Aufstellung der für erledigt erklärten Änderungsanträ-
ge zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 

1. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  Änderung des § 3 Gesetz über die Leistungslauf-

bahn und die Fachlaufbahnen der bayerischen 
Beamten und Beamtinnen (Art. 15) 

(Drs. 16/3663)  

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  Änderung des § 3 Gesetz über die Leistungslauf-

bahn und die Fachlaufbahnen der bayerischen 
Beamten und Beamtinnen (Art. 20) 

(Drs. 16/3664)  

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Ingrid Heckner, 
Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 3 Gesetz über die Leistungslaufbahn und die 

Fachlaufbahnen der bayerischen Beamtinnen  
und Beamten 

(Drs. 16/3676)  

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz  

Ergänzung Art. 36  
(Familienzuschlag für Lebenspartner) 

(Drs. 16/3901)  

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Ingrid Heckner, 
Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Karsten Klein, Prof. Dr. Georg 
Barfuß FDP 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  Art. 64 
(Drs. 16/3911)  

6. Änderungsantrag der Abgeordneten Ingrid Heckner, 
Renate Dodell u.a. CSU, 
Thomas Hacker, Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg 
Barfuß u.a. FDP 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  Art. 79 
(Drs. 16/3912)  

7. Änderungsantrag der Abgeordneten Ingrid Heckner, 
Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Karsten Klein, Prof. Dr. Georg 
Barfuß u.a. FDP 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  Art. 107 
(Drs. 16/3913)  

8. Änderungsantrag der Abgeordneten Georg Schmid, 
Thomas Kreuzer, Petra Guttenberger u.a. CSU, 
Thomas Hacker, Karsten Klein, Dr. Andreas Fischer 
u.a. FDP 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  Anlage 1 
(Drs. 16/3914)  

9. Änderungsantrag der Abgeordneten Ingrid Heckner, 
Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Karsten Klein, Prof. Dr. Georg 
Barfuß u.a. FDP 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  Anlage 1 – Besoldungsordnung 
(Drs. 16/3915)  

10. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 4 Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes 
 Art. 19 neu (Genetische Untersuchungen) 
(Drs. 16/4201)  

11. Änderungsantrag der Abgeordneten Ingrid Heckner, 
Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 4 Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes 

(Art. 99) 
(Drs. 16/4206)  
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12. Änderungsantrag der Abgeordneten Ingrid Heckner, 
Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 5 Änderung des Bayerischen Disziplinargesetzes 
(Drs. 16/4207)  

13. Änderungsantrag der Abgeordneten Ingrid Heckner, 
Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 7 Änderung des Bayerischen Personalvertre-

tungsgesetzes 
(Drs. 16/4208)  

14. Änderungsantrag der Abgeordneten Petra Gutten-
berger, Thomas Kreuzer, Ingrid Heckner u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 8 Änderung des Bayerischen Richtergesetzes 
(Drs. 16/4209)  

15. Änderungsantrag der Abgeordneten Ingrid Heckner  
u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 4 Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes  

(Art. 113, 114 und 117) 
(Drs. 16/4210) 

16. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 4 Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes 
 Änderung der Überschrift zu Art. 63  

(Flexibilisierung des Ruhestandseintritts) 
(Drs. 16/4211)  

17. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 Witwengeld 
(Drs. 16/4309)  

18. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 Kindererziehungszuschlag 
(Drs. 16/4310)  

19. Änderungsantrag der Abgeordneten Ingrid Heckner, 
Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 (Art. 35 und 36) 
(Drs. 16/4313)  

20. Änderungsantrag der Abgeordneten Ingrid Heckner, 
Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 (Art. 71 und 72) 
(Drs. 16/4314)  

21. Änderungsantrag der Abgeordneten Ingrid Heckner, 
Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 (Art. 83) 
(Drs. 16/4315)  

22. Änderungsantrag der Abgeordneten Ingrid Heckner, 
Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 (Art. 85) 
(Drs. 16/4316)  

23. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 Streichung Art. 35 Abs. 2 Nr. 3  

(Witwengeld und kein Unterhaltsbeitrag auch bei 
einem Altersunterschied von mehr als zwanzig 
Jahren) 

(Drs. 16/4322)  

24. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 Art. 36 Abs. 2 und 3 neu  

(Kürzung des Witwengeldes bei einem Altersun-
terschied von mehr als zwanzig Jahren zum Ver-
sorgungsurheber) 

(Drs. 16/4323)  
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25. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 Änderung Art. 54 Abs. 1  

(Erhöhtes Unfallruhegehalt) 
(Drs. 16/4327)  

26. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, 
Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
 Ergänzung Art. 71  

(Fortführung des bisherigen Kindererziehungser-
gänzungszuschlags als eigenständige versorgungs-
rechtliche Regelung) 

(Drs. 16/4329)  

27. Änderungsantrag der Abgeordneten Ingrid Heckner, 
Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
(Drs. 16/4960)  

28. Änderungsantrag der Abgeordneten Georg Schmid, 
Thomas Kreuzer, Petra Guttenberger u.a. und Fraktion 
(CSU), 
Markus Rinderspacher, Franz Maget, Harald Güller 
und Fraktion (SPD), 
Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Bernhard Pohl u.a. 
und Fraktion (FW), 
Thomas Hacker, Jörg Rohde, Tobias Thalhammer und 
Fraktion (FDP) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  Änderung des Bayerischen Abgeordnetengesetzes 
(Drs. 16/5119)  

29. Änderungsantrag der Abgeordneten Georg Schmid, 
Thomas Kreuzer, Petra Guttenberger u.a. und Fraktion 
(CSU), 
Markus Rinderspacher, Franz Maget, Harald Güller 
und Fraktion (SPD), 
Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Bernhard Pohl u.a. 
und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier:  Änderung des Bayerischen Abgeordnetengesetzes 

(Art. 43d) 
(Drs. 16/5142)       
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Aufstellung der zur Ablehnung empfohlenen Änderungsanträge zum 
Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern 
(Drs. 16/3200)      

Voten der Fraktionen bei der Zweitberatung des Gesetzentwurfs im federführenden Aus-
schuss für Fragen des öffentlichen Dienstes, die der Abstimmung zu Grunde gelegt werden. 

Die FDP-Fraktion hat beantragt, bei allen Änderungsanträgen – soweit sie nicht für erledigt erklärt 
wurden – das Votum „Ablehnung“ zugrunde zu legen.  

   

1. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: Änderung des § 3 „Gesetz über die Leistungslaufbahn und die Fachlaufbahnen der 
Bayerischen Beamten und Beamtinnen“ 
(Art. 52) 
(Drs. 16/3665) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes    FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP   
A Z Z Z ohne  A 
 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 3 Gesetz über die Leistungslaufbahn und die Fachlaufbahnen der bayerischen 
Beamten und Beamtinnen 
(Drs. 16/3674) 
 
Die Nr. 6 c wurde für erledigt erklärt.  
Die Nrn. 4 b, 5 und 7 wurden zurückgezogen. 
 
im Übrigen wurde der Änderungsantrag mit nachstehendem Votum abgelehnt  
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes    FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP  
A Z ENTH Z ohne  A 
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3. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 3 Gesetz über die Leistungslaufbahn und die Fachlaufbahnen der bayerischen 
Beamten und Beamtinnen 
(Drs. 16/3675) 
 
Die Nrn. 2 b und 3 wurden zurückgezogen. 
im Übrigen wurde der Änderungsantrag mit nachstehendem Votum abgelehnt  
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP    
A Z ENTH Z ohne   A 
 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: Änderung des § 1 „Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG)“ 
(Eingangsamt Lehrer) 
(Drs. 16/3888) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A 
 

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: Änderung des § 1 „Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG)“ 
(Ballungsraumzulage) 
(Drs. 16/3889) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A 
 

6. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: Änderung des § 1 „Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG)“ 
(Gerichtsvollzieher) 
(Drs. 16/3890) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A  
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7. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: Änderung des § 1 „Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG)“  
(Anhebung verschiedener Eingangsämter im mittleren technischen Dienst) 
(Drs. 16/3891) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für    beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A 
 

8. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: Änderung des § 1 „Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG)“ 
(Anwärtergrundbetrag) 
(Drs. 16/3892) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A 
 

9. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz 
(Drs. 16/3893) 
 
Durch die Aufnahme in den Gesetzestext hat die Nr. 5 b ihre Erledigung gefunden.  
Die Nrn. 2, 7 und 8 a wurden zurückgezogen. 
 
im Übrigen wurde der Änderungsantrag mit nachstehendem Votum abgelehnt  
 
Votum des federführenden Ausschusses für    beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A 
 

10. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung Art. 13 Satz 2 (Verjährung der Besoldung) 
(Drs. 16/3894) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für    beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A  
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11. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung Art. 20 Abs. 5 (Rückwirkende Einweisung in eine Planstelle) 
(Drs. 16/3895) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für    beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z ENTH Z ohne   A 
 

12. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung Art. 23 Satz 1 (Eingangsämter) 
(Drs. 16/3896) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A 
 

13. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Streichung Art. 26 (Obergrenzen für Beförderungsämter) 
(Drs. 16/3897) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z ENTH Z ohne   A 
 

14. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung Art. 27 (Leitungsämter von Verwaltungsbehörden und von allgemeinbildenden 
oder beruflichen Schulen) 
(Drs. 16/3898) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z ENTH ENTH ohne   A 
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15. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung Art. 34 Abs. 2 Satz 1 (Zulagen für besondere Berufsgruppen) 
(Drs. 16/3899) 
 
Die Nrn. 1 und 2 wurden zurückgezogen. 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A 
 

16. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Streichung Art. 35 Abs. 2 (Anrechnungsbetrag für Wohnen in einer 
Gemeinschaftsunterkunft bei Ledigen) 
(Drs. 16/3900) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z ENTH ohne   A 
 

17. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung Art. 60 Abs. 4 (Entscheidung der nichtstaatlichen Dienstherren über die 
Gewährung von Zuschlägen zur Sicherung der Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit in 
eigener Zuständigkeit) 
(Drs. 16/3902) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z ENTH ohne   A 
 

18. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier. § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung Art. 64 Abs. 2 (Erhöhung des Höchstbetrags der Sitzungsvergütung) 
(Drs. 16/3903) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z ENTH Z ohne   A 
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19. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier. § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung Art. 68 Abs. 1 (Vergabebudget für Leistungsbezüge) 
(Drs. 16/3904) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z ENTH ENTH ohne   A 
 

20. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung Art. 79 (Unterrichtsvergütung für Anwärter und Anwärterinnen) 
(Drs. 16/3905) 
 
Durch die Aufnahme in den Gesetzentwurf hat die Nr. 1 Satz 1 ihre Erledigung gefunden. 
 
Votum des federführenden Ausschusses für    beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A 
 

21. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung Art. 94 (Ballungsraumzulage) 
(Drs. 16/3906) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A 
 

22. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung Art. 109  
(Drs. 16/3907) 
 
Die Nrn. 1, 2 und 3 (Abs. 8) wurden zurückgezogen. 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A 
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23. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung der Besoldungsordnung A (Anlage 1) 
(Drs. 16/3908) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A 
 

24. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung der Anlage 4 (Strukturzulage und Amtszulagen) 
(Drs. 16/3909) 
 
Die Nrn. 1 und 2 wurden zurückgezogen. 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z ENTH ohne   A 
 

25. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung der Anlage 5 (Familienzuschlag) 
(Drs. 16/3910) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z ENTH ohne   A 
 

26. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 4 Beamtengesetz, Stellenausschreibung 
(Drs. 16/4192) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A 
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27. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 4 Beamtengesetz, Ruhestandsregelung Lehrerinnen und Lehrer 
(Drs. 16/4193) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z A Z ohne   A 
 

28. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 4 Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes 
Änderung Art. 62 Satz 2 (Altersgrenze für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen) 
(Drs. 16/4202) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z A Z ohne   A 
 

29. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 4 Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes 
Streichung Art. 143 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 (Übergangsregelung zur Anhebung der 
Altersgrenze für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen - Ruhestandsversetzung zum 
Schulhalbjahr) und neuer Abs. 3 (rentenrechtliche Prüfklausel) 
(Drs. 16/4204) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A 
 

30. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern 
(Drs. 16/3200) 
hier: § 4 Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes (Stellenausschreibungen) 
(Drs. 16/4212) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A 
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31. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern 
(Drs. 16/3200) 
hier: § 4 Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes  
(Flexibilisierung des Ruhestandseintritts) 
(Drs. 16/4213) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A A Z ENTH ohne   A 
 

32. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Kindererziehungszuschlag 
(Drs. 16/4305) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A ENTH ENTH Z ohne   A 
 

33. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
(Drs. 16/4306) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für    beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A ENTH Z Z ohne   A 
 

34. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 16 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
(Drs. 16/4307) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A 
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35. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz  
Höhe des Ruhegehalts, abschlagsfreie Ruhestandsversetzung 
(Drs. 16/4308) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A A Z ENTH ohne   A 
 

36. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Leistungselemente 
(Drs. 16/4311) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
 
zur Nr. 1 des Änderungsantrags 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A ENTH A A ohne   A 
zum Rest des Änderungsantrags 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z A Z ohne   A 

37. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Änderung Art. 8 Satz 2 (Verjährung der Versorgungsbezüge) 
(Drs. 16/4317) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z ENTH ENTH ohne   A 
 

38. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Ergänzung Art. 24 Abs. 1 (Keine Verschlechterung der Ruhegehaltsfähigkeit der Zeiten 
einer Altersteilzeit) 
(Drs. 16/4318) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z A Z ohne   A  
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39. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Ergänzung Art. 26 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 (Einfügung eines weiteren alternativen 
Tatbestands für den Wegfall eines Versorgungsabschlags - Entfallen eines 
Versorgungsabschlags nach einer Dienstzeit von 40 Jahren im Vollzugsdienst) 
(Drs. 16/4319) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z A Z ohne   A 
 

40. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Art. 26 Abs. 3 Satz 3 neu (Berücksichtigung von rentenrechtlichen Zeiten bei den 
langjährigen Dienstzeiten zur Vermeidung eines Versorgungsabschlags) 
(Drs. 16/4320) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z A A ohne   A 
 

41. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Art. 27 (vorübergehende Erhöhung des Ruhegehalts während der Wartezeit auf Renten 
aus dem Versorgungsausgleich für Beamte oder Beamtinnen mit besonderen 
Altersgrenzen) 
(Drs. 16/4321) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z A A ohne   A 
 

42. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Änderung Art. 38 Satz 1 (Änderung infolge Streichung des Art. 35 Abs. 2 Nr. 3) 
(Drs. 16/4324) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z A A ohne   A 
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43. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Art. 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 neu (Erweiterung des Dienstunfallschutzes auf von dem oder 
der Dienstvorgesetzten angeordnete ärztliche Untersuchungen) 
(Drs. 16/4325) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z ENTH Z ohne   A 
 

44. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Änderung Art. 53 Abs. 3 (Erhöhung des Ruhegehaltssatzes bei der Unfallversorgung) 
(Drs. 16/4326) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z A Z ohne   A 
 

45. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Änderung Art. 62 Abs. 1 (Einmalige Unfallentschädigung von 80.000 Euro bei einer 
MdE von mindestens 50 v.H.) 
(Drs. 16/4328) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z A ENTH ohne   A 
 

46. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Änderung der Übergangsregelung Art. 103 Abs. 3 
(Drs. 16/4330) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z A Z ohne   A 
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47. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Streichung Art. 114 (Übergangsvorschrift Verjährung) 
(Drs. 16/4331) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A 
 

48. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 7 Änderung des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes 
Änderung Art. 77a neu (Erörterungsrecht bei der Gewährung von Leistungsbezügen) 
(Drs. 16/4332) 
 
Die Nr. 1 wurde für erledigt erklärt. 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z A Z ohne   A 
 

49. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Franz Schindler,  
Horst Arnold u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 8 Änderung des Bayerischen Richtergesetzes 
Änderung Art. 15 Abs. 2 Satz 2 
(Drs. 16/4333) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A 
 

50. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 16 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
Änderung § 16 Abs. 2 Nr. 5 
(Drs. 16/4334) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für    beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z ENTH ENTH ohne   A 
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51. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 7 Änderung des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes 
Änderung von Art. 75 Abs. 4 (Mitbestimmung über das Verfahren und die generellen 
Kriterien der Gewährung der gesetzlichen Leistungsbezüge) 
(Drs. 16/4957) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A 
 

52. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Franz Schindler,  
Horst Arnold u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 8 Änderung des Bayerischen Richtergesetzes 
Ergänzung Art. 35 Abs. 1 und Art. 48 Abs. 2 
(Beteiligung des Präsidialrats und des Hauptstaatsanwaltsrats bei Hinausschieben des 
Ruhestands infolge Erreichens der Altersgrenze) 
(Drs. 16/4958) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A 
 

53. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz 
(Drs. 16/4959) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z A Z ohne   A  
 

54. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Franz Schindler,  
Horst Arnold u.a. SPD 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung der Anlage 1 (Besoldungsordnungen) und Anlage 4 (Strukturzulage und 
Amtszulagen) 
betrifft: Besoldungsordnung/ -gruppen R 
(Drs. 16/5001) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A  
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55. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martin Güll,  
Volkmar Halbleib u.a. SPD, 
Peter Meyer, Günther Felbinger FW, 
Adi Sprinkart, Thomas Mütze BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz 
Art. 23 (Eingangsämter) 
(Drs. 16/5143) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für   beantragtes Votum der 
Fragen des öffentlichen Dienstes     FDP 
CSU SPD FW GRÜ FDP 
A Z Z Z ohne   A 
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Ackermann Renate X
Aiwanger Hubert
Arnold Horst X
Aures Inge X

Bachhuber Martin X
Prof. Dr. Barfuß Georg X
Prof. (Univ Lima) Dr. Bauer Peter X
Prof. Dr. Bausback Winfried X
Bause Margarete X
Dr. Beckstein Günther
Dr. Bernhard Otmar X
Dr. Bertermann Otto X
Dr. Beyer Thomas X
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann X
Blume Markus X
Bocklet Reinhold X
Breitschwert Klaus Dieter X
Brendel-Fischer Gudrun X
Brunner Helmut
Dr. Bulfon Annette X

Daxenberger Sepp
Dechant Thomas X
Dettenhöfer Petra X
Dittmar Sabine X
Dodell Renate X
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp X

Eck Gerhard X
Eckstein Kurt X
Eisenreich Georg X

Dr. Fahn Hans Jürgen X
Felbinger Günther X
Dr. Fischer Andreas X
Dr. Förster Linus X
Freller Karl
Füracker Albert X

Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Gehring Thomas X
Glauber Thorsten X
Goderbauer Gertraud
Görlitz Erika X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Dr. Goppel Thomas X
Gote Ulrike X
Gottstein Eva
Güll Martin X
Güller Harald X
Guttenberger Petra X

Hacker Thomas X
Haderthauer Christine X
Halbleib Volkmar
Hallitzky Eike X
Hanisch Joachim X
Hartmann Ludwig
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W. X
Herold Hans X
Dr. Herrmann Florian X
Herrmann Joachim
Dr. Herz Leopold X
Hessel Katja
Dr. Heubisch Wolfgang
Hintersberger Johannes X
Huber Erwin
Dr. Huber Marcel X
Dr. Hünnerkopf Otto X
Huml Melanie X

Imhof Hermann X

Jörg Oliver X
Jung Claudia

Kamm Christine X
Karl Annette X
Kiesel Robert X
Dr. Kirschner Franz Xaver X
Klein Karsten X
Kobler Konrad X
König Alexander X
Kohnen Natascha X
Kränzle Bernd X
Kreuzer Thomas X

Ländner Manfred X
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lorenz Andreas X

Abstimmungsliste
zur namentlichen Schlussabstimmung am 14.07.2010 zu Tagesordnungspunkt 13: Gesetzentwurf der
Staatsregierung; zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, des
Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes und weiterer Vorschriften (Drucksache 16/4707)
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian X
Maget Franz X
Matschl Christa X
Meißner Christian X
Dr. Merk Beate
Meyer Brigitte X
Meyer Peter X
Miller Josef X
Müller Ulrike
Mütze Thomas X
Muthmann Alexander X

Naaß Christa X
Nadler Walter X
Neumeyer Martin X
Nöth Eduard X
Noichl Maria X

Pachner Reinhard X
Dr. Pauli Gabriele X
Perlak Reinhold X
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Prof. Dr. Piazolo Michael X
Pohl Bernhard
Pointner Mannfred X
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef X

Dr. Rabenstein Christoph X
Radwan Alexander X
Reichhart Markus
Reiß Tobias X
Richter Roland X
Dr. Rieger Franz X
Rinderspacher Markus
Ritter Florian X
Rohde Jörg X
Roos Bernhard X
Rotter Eberhard X
Rudrof Heinrich
Rüth Berthold X
Dr. Runge Martin X
Rupp Adelheid

Sackmann Markus
Sandt Julika X
Sauter Alfred X
Scharfenberg Maria X
Schindler Franz X
Schmid Georg X
Schmid Peter X
Schmitt-Bussinger Helga X
Schneider Harald X
Schneider Siegfried X
Schöffel Martin X
Schopper Theresa X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Schorer Angelika
Schreyer-Stäblein Kerstin X
Schuster Stefan X
Schweiger Tanja X
Schwimmer Jakob X
Seidenath Bernhard X
Sem Reserl X
Sibler Bernd X
Sinner Eberhard X
Dr. Söder Markus X
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig X
Sprinkart Adi X
Stachowitz Diana X
Stahl Christine X
Stamm Barbara X
Stamm Claudia
Steiger Christa
Steiner Klaus X
Stewens Christa X
Stierstorfer Sylvia X
Stöttner Klaus X
Strehle Max X
Streibl Florian X
Strobl Reinhold X
Dr. Strohmayr Simone

Taubeneder Walter X
Tausendfreund Susanna X
Thalhammer Tobias X
Tolle Simone X

Unterländer Joachim X

Dr. Vetter Karl X

Wägemann Gerhard X
Weidenbusch Ernst X
Weikert Angelika X
Dr. Weiß Bernd X
Dr. Weiß Manfred X
Dr. Wengert Paul X
Werner Hans Joachim X
Werner-Muggendorfer Johanna
Widmann Jutta X
Wild Margit X
Will Renate X
Winter Georg X
Winter Peter X
Wörner Ludwig X

Zacharias Isabell X
Zeil Martin
Zeitler Otto
Zellmeier Josef
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 94 63 0
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Ackermann Renate X
Aiwanger Hubert X
Arnold Horst X
Aures Inge X

Bachhuber Martin X
Prof. Dr. Barfuß Georg X
Prof. (Univ Lima) Dr. Bauer Peter X
Prof. Dr. Bausback Winfried X
Bause Margarete
Dr. Beckstein Günther
Dr. Bernhard Otmar X
Dr. Bertermann Otto X
Dr. Beyer Thomas X
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann
Blume Markus X
Bocklet Reinhold X
Breitschwert Klaus Dieter X
Brendel-Fischer Gudrun X
Brunner Helmut
Dr. Bulfon Annette X

Daxenberger Sepp
Dechant Thomas X
Dettenhöfer Petra X
Dittmar Sabine X
Dodell Renate
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp

Eck Gerhard X
Eckstein Kurt X
Eisenreich Georg X

Dr. Fahn Hans Jürgen X
Felbinger Günther X
Dr. Fischer Andreas X
Dr. Förster Linus X
Freller Karl X
Füracker Albert X

Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Gehring Thomas X
Glauber Thorsten X
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Dr. Goppel Thomas X
Gote Ulrike X
Gottstein Eva
Güll Martin X
Güller Harald X
Guttenberger Petra X

Hacker Thomas X
Haderthauer Christine X
Halbleib Volkmar X
Hallitzky Eike X
Hanisch Joachim X
Hartmann Ludwig X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W. X
Herold Hans X
Dr. Herrmann Florian X
Herrmann Joachim X
Dr. Herz Leopold X
Hessel Katja
Dr. Heubisch Wolfgang
Hintersberger Johannes X
Huber Erwin X
Dr. Huber Marcel X
Dr. Hünnerkopf Otto X
Huml Melanie X

Imhof Hermann X

Jörg Oliver X
Jung Claudia X

Kamm Christine X
Karl Annette X
Kiesel Robert X
Dr. Kirschner Franz Xaver X
Klein Karsten X
Kobler Konrad X
König Alexander X
Kohnen Natascha
Kränzle Bernd X
Kreuzer Thomas X

Ländner Manfred X
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lorenz Andreas X

Abstimmungsliste
zur namentlichen Abstimmung am 14.07.2010 zu Tagesordnungspunkt 28: Antrag der Abgeordneten Georg
Schmid, Barbara Stamm., Joachim Unterländer u. a. CSU, der Abgeordneten Thomas Hacker, Brigitte Meyer,
Dr. Otto Bertermann u. a. FDP; Bayerische Asyl- und Asylsozialpolitik zukunftsorientiert und familiengerecht
weiterentwickeln (Drucksache 16/4774)

4547 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode Anlage 4
zur 53. Vollsitzung am 14. Juli 2010



Name Ja Nein Enthalte
mich

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian X
Maget Franz X
Matschl Christa X
Meißner Christian X
Dr. Merk Beate X
Meyer Brigitte X
Meyer Peter X
Miller Josef X
Müller Ulrike
Mütze Thomas X
Muthmann Alexander X

Naaß Christa X
Nadler Walter X
Neumeyer Martin X
Nöth Eduard X
Noichl Maria X

Pachner Reinhard X
Dr. Pauli Gabriele X
Perlak Reinhold X
Pfaffmann Hans-Ulrich
Prof. Dr. Piazolo Michael X
Pohl Bernhard X
Pointner Mannfred X
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef

Dr. Rabenstein Christoph X
Radwan Alexander X
Reichhart Markus X
Reiß Tobias X
Richter Roland X
Dr. Rieger Franz X
Rinderspacher Markus
Ritter Florian X
Rohde Jörg X
Roos Bernhard
Rotter Eberhard X
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Dr. Runge Martin X
Rupp Adelheid X

Sackmann Markus
Sandt Julika X
Sauter Alfred X
Scharfenberg Maria X
Schindler Franz X
Schmid Georg X
Schmid Peter
Schmitt-Bussinger Helga X
Schneider Harald X
Schneider Siegfried X
Schöffel Martin X
Schopper Theresa X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Schorer Angelika
Schreyer-Stäblein Kerstin X
Schuster Stefan X
Schweiger Tanja X
Schwimmer Jakob X
Seidenath Bernhard X
Sem Reserl X
Sibler Bernd X
Sinner Eberhard X
Dr. Söder Markus X
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig X
Sprinkart Adi X
Stachowitz Diana X
Stahl Christine X
Stamm Barbara X
Stamm Claudia X
Steiger Christa
Steiner Klaus X
Stewens Christa X
Stierstorfer Sylvia X
Stöttner Klaus X
Strehle Max X
Streibl Florian X
Strobl Reinhold X
Dr. Strohmayr Simone

Taubeneder Walter X
Tausendfreund Susanna X
Thalhammer Tobias X
Tolle Simone X

Unterländer Joachim X

Dr. Vetter Karl

Wägemann Gerhard X
Weidenbusch Ernst X
Weikert Angelika X
Dr. Weiß Bernd X
Dr. Weiß Manfred X
Dr. Wengert Paul X
Werner Hans Joachim X
Werner-Muggendorfer Johanna
Widmann Jutta X
Wild Margit X
Will Renate X
Winter Georg X
Winter Peter X
Wörner Ludwig X

Zacharias Isabell X
Zeil Martin X
Zeitler Otto
Zellmeier Josef X
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 98 65 0
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Ackermann Renate X
Aiwanger Hubert X
Arnold Horst X
Aures Inge X

Bachhuber Martin X
Prof. Dr. Barfuß Georg X
Prof. (Univ Lima) Dr. Bauer Peter X
Prof. Dr. Bausback Winfried X
Bause Margarete X
Dr. Beckstein Günther
Dr. Bernhard Otmar X
Dr. Bertermann Otto X
Dr. Beyer Thomas
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann X
Blume Markus
Bocklet Reinhold X
Breitschwert Klaus Dieter X
Brendel-Fischer Gudrun X
Brunner Helmut
Dr. Bulfon Annette X

Daxenberger Sepp
Dechant Thomas X
Dettenhöfer Petra X
Dittmar Sabine X
Dodell Renate
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp

Eck Gerhard X
Eckstein Kurt X
Eisenreich Georg X

Dr. Fahn Hans Jürgen X
Felbinger Günther X
Dr. Fischer Andreas X
Dr. Förster Linus X
Freller Karl X
Füracker Albert X

Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Gehring Thomas X
Glauber Thorsten X
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Dr. Goppel Thomas X
Gote Ulrike X
Gottstein Eva
Güll Martin X
Güller Harald X
Guttenberger Petra X

Hacker Thomas X
Haderthauer Christine X
Halbleib Volkmar X
Hallitzky Eike X
Hanisch Joachim X
Hartmann Ludwig X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W. X
Herold Hans X
Dr. Herrmann Florian X
Herrmann Joachim X
Dr. Herz Leopold X
Hessel Katja
Dr. Heubisch Wolfgang
Hintersberger Johannes X
Huber Erwin X
Dr. Huber Marcel
Dr. Hünnerkopf Otto X
Huml Melanie X

Imhof Hermann X

Jörg Oliver X
Jung Claudia X

Kamm Christine X
Karl Annette X
Kiesel Robert X
Dr. Kirschner Franz Xaver X
Klein Karsten X
Kobler Konrad X
König Alexander X
Kohnen Natascha X
Kränzle Bernd X
Kreuzer Thomas X

Ländner Manfred X
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lorenz Andreas X

Abstimmungsliste
zur namentlichen Abstimmung am 14.07.2010 zu Tagesordnungspunkt 20: Gesetzentwurf der Abgeordneten
Markus Rinderspacher, Franz Schindler, Helga Schmitt-Bussinger u. a. und Fraktion SPD; zur Änderung des
Landeswahlgesetzes (Drucksache 16/4015)

4549 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode Anlage 5
zur 53. Vollsitzung am 14. Juli 2010



Name Ja Nein Enthalte
mich

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian X
Maget Franz X
Matschl Christa X
Meißner Christian X
Dr. Merk Beate X
Meyer Brigitte X
Meyer Peter X
Miller Josef X
Müller Ulrike
Mütze Thomas X
Muthmann Alexander X

Naaß Christa X
Nadler Walter X
Neumeyer Martin X
Nöth Eduard X
Noichl Maria X

Pachner Reinhard X
Dr. Pauli Gabriele
Perlak Reinhold X
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Prof. Dr. Piazolo Michael X
Pohl Bernhard X
Pointner Mannfred X
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef X

Dr. Rabenstein Christoph X
Radwan Alexander X
Reichhart Markus X
Reiß Tobias X
Richter Roland X
Dr. Rieger Franz X
Rinderspacher Markus X
Ritter Florian X
Rohde Jörg X
Roos Bernhard
Rotter Eberhard X
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Dr. Runge Martin X
Rupp Adelheid X

Sackmann Markus X
Sandt Julika X
Sauter Alfred X
Scharfenberg Maria X
Schindler Franz X
Schmid Georg X
Schmid Peter
Schmitt-Bussinger Helga X
Schneider Harald X
Schneider Siegfried
Schöffel Martin
Schopper Theresa X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Schorer Angelika
Schreyer-Stäblein Kerstin X
Schuster Stefan X
Schweiger Tanja X
Schwimmer Jakob X
Seidenath Bernhard X
Sem Reserl X
Sibler Bernd
Sinner Eberhard X
Dr. Söder Markus X
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig
Sprinkart Adi X
Stachowitz Diana X
Stahl Christine X
Stamm Barbara X
Stamm Claudia X
Steiger Christa
Steiner Klaus X
Stewens Christa X
Stierstorfer Sylvia X
Stöttner Klaus X
Strehle Max X
Streibl Florian X
Strobl Reinhold X
Dr. Strohmayr Simone

Taubeneder Walter X
Tausendfreund Susanna X
Thalhammer Tobias X
Tolle Simone X

Unterländer Joachim X

Dr. Vetter Karl

Wägemann Gerhard X
Weidenbusch Ernst X
Weikert Angelika X
Dr. Weiß Bernd X
Dr. Weiß Manfred X
Dr. Wengert Paul X
Werner Hans Joachim X
Werner-Muggendorfer Johanna
Widmann Jutta X
Wild Margit X
Will Renate X
Winter Georg X
Winter Peter X
Wörner Ludwig X

Zacharias Isabell X
Zeil Martin X
Zeitler Otto
Zellmeier Josef X
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 51 111 0
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Ackermann Renate X
Aiwanger Hubert X
Arnold Horst
Aures Inge X

Bachhuber Martin X
Prof. Dr. Barfuß Georg X
Prof. (Univ Lima) Dr. Bauer Peter X
Prof. Dr. Bausback Winfried X
Bause Margarete X
Dr. Beckstein Günther
Dr. Bernhard Otmar X
Dr. Bertermann Otto X
Dr. Beyer Thomas X
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann
Blume Markus X
Bocklet Reinhold X
Breitschwert Klaus Dieter X
Brendel-Fischer Gudrun X
Brunner Helmut
Dr. Bulfon Annette X

Daxenberger Sepp
Dechant Thomas X
Dettenhöfer Petra X
Dittmar Sabine X
Dodell Renate X
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp

Eck Gerhard X
Eckstein Kurt X
Eisenreich Georg X

Dr. Fahn Hans Jürgen X
Felbinger Günther
Dr. Fischer Andreas X
Dr. Förster Linus
Freller Karl X
Füracker Albert X

Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Gehring Thomas X
Glauber Thorsten X
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Dr. Goppel Thomas X
Gote Ulrike X
Gottstein Eva
Güll Martin
Güller Harald X
Guttenberger Petra X

Hacker Thomas X
Haderthauer Christine
Halbleib Volkmar
Hallitzky Eike X
Hanisch Joachim X
Hartmann Ludwig X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W. X
Herold Hans X
Dr. Herrmann Florian X
Herrmann Joachim X
Dr. Herz Leopold X
Hessel Katja X
Dr. Heubisch Wolfgang
Hintersberger Johannes X
Huber Erwin X
Dr. Huber Marcel X
Dr. Hünnerkopf Otto X
Huml Melanie X

Imhof Hermann X

Jörg Oliver X
Jung Claudia X

Kamm Christine X
Karl Annette X
Kiesel Robert X
Dr. Kirschner Franz Xaver X
Klein Karsten X
Kobler Konrad X
König Alexander X
Kohnen Natascha X
Kränzle Bernd X
Kreuzer Thomas X

Ländner Manfred X
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lorenz Andreas X

Abstimmungsliste
zur namentlichen Abstimmung am 14.07.2010 zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete Bause,
Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u. a. und Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; Zweite Münchner
S-Bahn-Stammstrecke - Kein Baubeginn vor Vorliegen aller Planfeststellungsbeschlüsse (Drucksache
16/4597)
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian X
Maget Franz X
Matschl Christa X
Meißner Christian X
Dr. Merk Beate X
Meyer Brigitte X
Meyer Peter X
Miller Josef X
Müller Ulrike X
Mütze Thomas
Muthmann Alexander X

Naaß Christa X
Nadler Walter X
Neumeyer Martin X
Nöth Eduard X
Noichl Maria X

Pachner Reinhard X
Dr. Pauli Gabriele X
Perlak Reinhold X
Pfaffmann Hans-Ulrich
Prof. Dr. Piazolo Michael X
Pohl Bernhard X
Pointner Mannfred X
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef X

Dr. Rabenstein Christoph X
Radwan Alexander X
Reichhart Markus X
Reiß Tobias X
Richter Roland X
Dr. Rieger Franz X
Rinderspacher Markus X
Ritter Florian X
Rohde Jörg X
Roos Bernhard
Rotter Eberhard X
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Dr. Runge Martin X
Rupp Adelheid

Sackmann Markus X
Sandt Julika X
Sauter Alfred X
Scharfenberg Maria X
Schindler Franz X
Schmid Georg X
Schmid Peter
Schmitt-Bussinger Helga X
Schneider Harald X
Schneider Siegfried X
Schöffel Martin X
Schopper Theresa X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Schorer Angelika
Schreyer-Stäblein Kerstin X
Schuster Stefan X
Schweiger Tanja X
Schwimmer Jakob X
Seidenath Bernhard X
Sem Reserl X
Sibler Bernd
Sinner Eberhard X
Dr. Söder Markus
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig X
Sprinkart Adi
Stachowitz Diana X
Stahl Christine X
Stamm Barbara X
Stamm Claudia X
Steiger Christa
Steiner Klaus X
Stewens Christa X
Stierstorfer Sylvia X
Stöttner Klaus
Strehle Max X
Streibl Florian X
Strobl Reinhold X
Dr. Strohmayr Simone

Taubeneder Walter X
Tausendfreund Susanna X
Thalhammer Tobias X
Tolle Simone X

Unterländer Joachim X

Dr. Vetter Karl

Wägemann Gerhard X
Weidenbusch Ernst X
Weikert Angelika X
Dr. Weiß Bernd X
Dr. Weiß Manfred X
Dr. Wengert Paul X
Werner Hans Joachim X
Werner-Muggendorfer Johanna
Widmann Jutta
Wild Margit X
Will Renate X
Winter Georg X
Winter Peter X
Wörner Ludwig X

Zacharias Isabell X
Zeil Martin
Zeitler Otto
Zellmeier Josef X
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 33 123 1
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